
HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

Geschäftsbericht 2025
ÖBB-Holding AG

   Konzern- 
    lagebericht

































































































































































121

 
K

o
n

ze
rn

- 
la

g
eb

er
ic

h
t

 

Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft Konzernabschluss  |  Konzernlagebericht 

 

 

7788  

 

Die beiden oben genannten Standortkategorien – das Streckennetz sowie die Wasserkraftwerke – überschneiden sich 
teilweise mit Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität43  (siehe Abbildung). In Österreich sind gemäß der in der 
Bundesverfassung festgelegten kompetenzrechtlichen Aufteilung die einzelnen Bundesländer für die Umsetzung und 
Einhaltung von Arten- und Naturschutzrecht zuständig. Diese vollziehen die Landesnaturschutzgesetze sowie die 
zugehörigen Verordnungen und überwachen den ökologischen Zustand der Gebiete. Durch Bautätigkeiten werden 
projektspezifisch Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität beeinflusst. Alle Baumaßnahmen werden unter 
Berücksichtigung relevanter Schutzgüter und im Einklang mit Natur- und Artenschutzrecht geplant. Die zuständigen 
Behörden prüfen dies im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. Gutachten und Bescheidauflagen stellen sicher, dass alle 
diesbezüglichen Vorgaben eingehalten werden. Bei UVP-pflichtigen Vorhaben werden zusätzlich weitere Maßnahmen wie 
die Installation einer Umweltbaubegleitung und Maßnahmenmonitoring umgesetzt. Hier kommen auch spezifische 
umwelt- und naturschutzbezogene Regelwerke zum Einsatz. Die Berücksichtigung der Roten Listen gefährdeter Arten je 
Bundesland wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens durch die oben beschriebenen Abläufe gewährleistet. Aufgrund 
der oben angeführten Erläuterung gibt es kein eigenes Konzept für Standorte in oder in der Nähe von Gebieten 
schutzbedürftiger Biodiversität. ESRS E4.SBM-3.16.a, c; ESRS E4.IRO-1.19.a, b; ESRS E4-2.24.a 

In der Abbildung44 sind die Berührungspunkte der wesentlichen Standorte mit Gebieten schutzbedürftiger Biodiversität 
ausgewiesen und die jeweiligen Bundesländergrenzen ersichtlich. Für die Einhaltung der Landesnaturschutzgesetze ist, 
wie im vorangegangenen Absatz angeführt, das jeweilige Bundesland und dessen Behörde zuständig. ESRS E4.SBM-3.16.a; 
ESRS E4-5.35 

Im Zuge der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche negative Auswirkungen in Bezug auf Landdegradation 
und Bodenversiegelung festgestellt. Diese sind in der Nichtfinanziellen Erklärung des Lageberichts der ÖBB-
Infrastruktur AG in Kapitel E.1. Allgemeine Angaben unter „Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen“ 
aufgeführt und nachzulesen. ESRS E4.SBM-3.16.b 

BBeesscchhrreeiibbuunngg  ddeerr  VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  EErrmmiittttlluunngg  uunndd  BBeewweerrttuunngg  ddeerr  wweesseennttlliicchheenn  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn  
iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  bbiioollooggiisscchheerr  VViieellffaalltt  uunndd  ÖÖkkoossyysstteemmeenn    

Die allgemeine Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung wesentlicher Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zuge 
der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse sowie die Einbindung der Interessenträger:innen ist in Kapitel E.1. Allgemeine 
Angaben unter „Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen“ näher beschrieben. Nähere Informationen zu 
Standorten und Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität sind im Unterkapitel „Wesentliche Auswirkungen, Risiken 
und Chancen und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell“ zu finden. ESRS E4.IRO-1.17.a 

KKoonnzzeeppttee  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  bbiioollooggiisscchheerr  VViieellffaalltt  uunndd  ÖÖkkoossyysstteemmeenn    

Das folgende Konzept spielt für den Teilkonzern ÖBB Infrastruktur in Bezug auf die wesentlichen Auswirkungen, Risiken 
und Chancen eine entscheidende Rolle. ESRS E4-2.22 

NNrr..    KKoonnzzeepptt  BBeesscchhrreeiibbuunngg11))  

E4-K-1 #INFRA.Nachhaltig-
keitsstrategie 
2) 3) 4) 

Die #INFRA.Nachhaltigkeitsstrategie enthält Stoßrichtungen sowie operative Ziele zu bestimmten 
Fokusthemen (Kreislaufwirtschaft, Anpassung an den Klimawandel, Dekarbonisierung sowie 
Biodiversität) und ist eine Ergänzung zur #INFRA.Mobilitätswende. Für Themen der Biodiversität sind 
folgende Stoßrichtungen in der Strategie formuliert:5) 

– Wir leisten einen Beitrag zur Verbesserung des Status und Trends bei Arten und Lebensräumen. 
– Wir tragen zum Schutz und zur Vernetzung ökologisch wertvoller Lebensräume bei. 
– Wir wirken bei der Wiederherstellung für Biodiversität besonders wichtiger Ökosysteme mit. 
– Wir setzen uns für eine effiziente Flächeninanspruchnahme und eine Reduktion der Fragmentierung 

ein. 
– Wir stärken das Bewusstsein unserer Mitarbeiter:innen durch Schulungs- und 

Weiterbildungsangebote und führen Initiativen im Bereich der Biodiversität durch. 
– Wir unterstützen Forschungsprojekte zur Verbesserung der Biodiversität. 

1) ESRS 2.MDR-P.65.a. 
2) Strategien werden vom Vorstand der ÖBB-Infrastruktur AG beschlossen und finden Anwendung für den Teilkonzern ÖBB Infrastruktur. ESRS 2.MDR-P.65.b, c. 
3) Strategie und enthaltene Stoßrichtungen beziehen sich auf die Einflussfaktoren Landnutzungsänderungen und invasive gebietsfremde Arten. ESRS E4-2.23.a. 
4) Das angeführte Konzept nimmt keinen Bezug auf die folgenden Aspekte, da im Zuge der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse keine Wesentlichkeiten ermittelt 

wurden: Abhängigkeiten, physische Risiken, Übergangsrisiken, Chancen, Auswirkungen mit Bezug auf soziale Folgen, Rückverfolgbarkeit von Produkten, 

Bestandteilen und Rohstoffen sowie Produktion, Beschaffung und Verbrauch aus Ökosystemen im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen. 

ESRS E4-2.23.c, d, e, f. 
5) ESRS E4-2.23.b.  

 

43 Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität umfassen Natura-2000-Gebiete, UNESCO-Weltnaturerbestätten, Biodiversitäts-Schwerpunktgebiete (sog. „Key 

Biodiversity Areas“), Smaragd- sowie IUCN-Schutzgebiete Kategorie I–IV 
44 Aufgrund eines Anzeigefehlers wurden in der Grafik im Vorjahresbericht alle Wasserkraftwerke und nicht nur jene mit Überschneidung mit Gebieten mit 

schutzbedürftiger Biodiversität dargestellt. Dies wurde im vorliegenden Bericht korrigiert. 

LB78 |E.2. �EU-Taxonomie 
E1 Klimawandel 
E2 Umweltverschmutzung

E4 �Biologische Vielfalt und Ökosysteme
E5 �Ressourcennutzung und 

Kreislaufwirtschaft
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ZZiieellee  uunndd  MMaaßßnnaahhmmeenn  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  bbiioollooggiisscchheerr  VViieellffaalltt  uunndd  ÖÖkkoossyysstteemmeenn    

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wesentlichen Zielsetzungen rund um Themen der biologischen 
Vielfalt und Ökosysteme im Teilkonzern ÖBB Infrastruktur. Die Ziele werden den Stufen der Abhilfemaßnahmenhierarchie 
zugeordnet. ESRS E4-4.31; ESRS E4.32.d, f 

Bei der Festlegung der Ziele wurden die wesentlichen Auswirkungen der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse berücksichtigt. 
Es wurden keine ökologischen Schwellenwerte bei der Zielfindung angewandt. Die definierten Ziele basieren auf der 
österreichweiten Biodiversitäts-Strategie 2030+, welche von der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 abgeleitet wurde. 
ESRS E4-4.32.a, b, c  

ZZiieell  ZZiieelljjaahhrr  
ZZiieell--

nniivveeaauu  EEiinnhheeiitt  
BBaassiiss--

jjaahhrr  
BBaassiiss--

jjaahhrrwweerrtt  
WWeerrtt  
22002255  

WWeerrtt  
22002244  

AAbbhhiillffeemmaaßß--
nnaahhmmeenn--

hhiieerraarrcchhiiee**))  KKoonnzzeeppttee  
WWeesseenntt--
lliicchhee  IIRROO  

Errichtung von 
Wildtierquerungshilfen am 
Bestandsnetz 2035 2 Anzahl 2024 0 0 0 

[1] 
[2] E4-K-1 

E4-A-3 
E4-A-4 

Ausbau der 
Vogelschutzsicherung der 
Oberleitungen 2030 1.000 km 2018 0 797,8 752,7 

[1] 
[2] E4-K-1 E4-A-3 

Schaffung von neuen 
Biodiversitätsinseln 2030 30 Stk. 2025 5 5 n.a. 

[2] 
[3] E4-K-1 

E4-A-1 
E4-A-2 

Steigerung der 
Verkehrsflächeneffizienz 
(Schiene) 2030 238,7 

m²/1.000 
Zkm 2023 276,4 263,2 268,7 [2] E4-K-1 E4-A-2 

Abbruch von leer stehenden 
und ungenutzten 
Gebäuden, bei denen eine 
wirtschaftl. oder techn. 
Abbruchreife vorliegt, zur 
Reduktion der aktuellen 
Versiegelung 2030 90 Anzahl 2025 65 65 n.a. [3] E4-K-1 E4-A-2 
*) Stufen Abhilfemaßnahmenhierarchie: [1] Vermeidung, [2] Minimierung, [3] Wiederherstellung und Sanierung, [4] Ausgleich oder Kompensation. 

Die Einbindung der Interessenträger:innen erfolgt über die Doppelte Wesentlichkeitsanalyse, bei der Zielformulierung 
werden diese jedoch nicht gezielt einbezogen. ESRS 2.MDR-T-80.h 

Im folgenden Abschnitt werden Informationen zu Maßnahmen im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und 
Ökosystemen gegeben. Ist ein Ziel oder eine Maßnahme in Verzug, wird explizit darauf hingewiesen. Falls im Berichtsjahr 
eine wesentliche Änderung einer Zielsetzung vorgenommen wurde, wird dies in der Methodikbeschreibung erläutert. 
ESRS 2.MDR-T 80.i 

Es sind keine Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. Bei der Errichtung von Eisenbahninfrastruktur werden 
Anrainer:innen projektspezifisch informiert oder in den Prozess involviert. Zudem werden bei Bau- und Instandhaltungs-
maßnahmen nach Möglichkeit naturbasierte Lösungen umgesetzt. ESRS E4-3.27; ESRS E4-3.28.b, c; ESRS E4-4.32.e 

ZZiieell  Errichtung von zwei Wildtierquerungshilfen am Bestandsnetz bis 2035  Status1) 

Zielumfang2) 

Das Ziel umfasst zwei Bereiche im ÖBB Streckennetz, bei denen aufgrund einer 
(zumindest) frequenzbasierten Barrierewirkung ab vsl. 2035 eine Wildtierquerungshilfe 
notwendig ist, um eine verkehrsübergreifende Durchgängigkeit der Wildtierkorridore am 
Netz der ÖBB-Infrastruktur AG und der ASFINAG zu erzielen. Nach 2035 werden weitere 
Möglichkeiten für Wildtierquerungshilfen evaluiert. In Umsetzung 

Methodik3) 

Identifikation und Priorisierung von Standorten für Wildtierquerungshilfen erfolgt in 
Abstimmung zwischen dem Teilkonzern ÖBB Infrastruktur und ASFINAG. Aufgrund 
finanzieller Einsparungen wurde dieses Ziel im Vergleich zum Vorjahr von drei auf zwei 
Wildtierquerungshilfen angepasst. 

MMaaßßnnaahhmmee      

Planung von 
Wildtierquerungshilfen4) 5) 

In der Planung werden die Standorte festgelegt sowie Spezifikationen und 
Begleitmaßnahmen für die Querungshilfen definiert. In Umsetzung 

Errichtung von 
Wildtierquerungshilfen4) 5) 

Die Errichtung der Querungshilfen beziehungsweise Aufwertung von Bestandsobjekten 
erfolgt im Zuge von Sanierungsarbeiten zur Sicherstellung und Herstellung der 
verkehrsträgerübergreifenden Durchgängigkeit von Wildtierkorridoren. 

Geplant 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f, g. 4) ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
5) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt auf Ebene des Teilkonzerns ÖBB Infrastruktur. 

  

| LB79



123

 
K

o
n

ze
rn

- 
la

g
eb

er
ic

h
t

 

Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft Konzernabschluss  |  Konzernlagebericht 

 

 

8800  

 

ZZiieell  Ausbau der Vogelschutzsicherung der Oberleitungen von 1.000 km bis 2030 Status1) 

Zielumfang2) Ausbau von Vogelschutzmaßnahmen im Zuge von Neubau oder Instandhaltungen bei 
Oberleitungen der ÖBB-Infrastruktur AG. 

In Umsetzung 
Methodik3) 

Das Ziel soll in den aus vogelschutzfachlicher Sicht relevanten Abschnitten das 
Elektrokutionsrisiko für Großvögel an den Oberleitungsmasten weitgehend eliminieren. 
Für die Zieldefinition wurden die internen Fachexpert:innen und Stakeholder:innen 
einbezogen, um die relevanten Abschnitte und einen in der Praxis umsetzbaren Pfad 
festzulegen. 

MMaaßßnnaahhmmee      

Errichtung der 
Vogelschutzsicherung der 
Oberleitungen4) 5) 

Die Vogelschutzmaßnahmen werden sowohl im bestehenden Netz als auch bei neuen 
oder umgebauten Oberleitungsanlagen installiert, wodurch Kurzschlüsse und 
infolgedessen tödliche Stromschläge bei Tieren verhindert werden. 

In Umsetzung 

LIFE Danube Free Sky – 
Vogelschutzprojekt4) 5) 

An drei verschiedenen Strecken im Osten Österreichs werden Vogelschutzmaßnahmen im 
Rahmen eines EU-Life-Projekts umgesetzt. Dabei sind 15 Partner in 7 Ländern entlang der 
Donau beteiligt. Die ÖBB-Infrastruktur AG ist allerdings der einzige 
Eisenbahninfrastrukturbetreiber bei diesem Projekt. Es werden durch dieses Projekt 
insgesamt 63 Streckenkilometer mit in Summe fast 900 Vogelschutzkappen ausgerüstet. 

In Umsetzung 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f, g. 4)  ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
5) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt auf Ebene der ÖBB-Infrastruktur AG. 

ZZiieell  Schaffung von 30 Biodiversitätsinseln bis 2030 Status1) 

Zielumfang2) Am Bestandsstreckennetz der ÖBB-Infrastruktur AG sollen Biodiversitätsinseln entstehen, 
die eine wichtige ökologische Trittsteinfunktion übernehmen sollen. 

In Umsetzung 
Methodik3) 

Nach der Erhebung naturschutzfachlicher, technischer, betrieblicher und 
organisatorischer Grundlagen werden geeignete Flächen ausgewählt. Für die Auswahl 
wird ein Entscheidungsbaum verwendet. Für die Zieldefinition wurden die internen 
Fachexpert:innen und Stakeholder:innen einbezogen, um einen in der Praxis umsetzbaren 
Pfad festzulegen. 

MMaaßßnnaahhmmee      

Errichtung von 
Biodiversitätsinseln4) 5) 

Zur Förderung der Biotopvernetzung werden naturnahe Biodiversitätsinseln für 
Wildbienen, Insekten, Vögel, Reptilien und Kleinsäuger entlang der Bahnstrecken 
angelegt, um Lebensräume und Trittsteinbiotope zu schaffen. 

In Umsetzung 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f, g. 4) ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
5) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt auf Ebene der ÖBB-Infrastruktur AG. 

ZZiieell  Steigerung der Verkehrsflächeneffizienz auf 238,7 m² / 1.000 Zkm bis 2030 Status1) 

Zielumfang2) 
Die Verkehrsflächeneffizienz (m² Streckenfläche des Gesamtnetzes der  
ÖBB-Infrastruktur AG pro 1.000 gefahrener Zugkilometer pro Jahr) der 
Schieneninfrastruktur soll gesteigert werden. 

In Umsetzung 

Methodik3) 

Im Vordergrund steht die Prozessoptimierung zur planmäßigen Umsetzung der Neu- und 
Ausbauvorhaben des ÖBB Rahmenplans, um die Kapazitätsziele zu erreichen, sowie 
durch verstärkte Berücksichtigung von Flächenverbrauch bei Infrastrukturentwicklungen, 
Neu- und Ausbauprojekten. Für die Zieldefinition wurden die internen Fachexpert:innen 
und Stakeholder:innen einbezogen, um einen in der Praxis umsetzbaren Pfad festzulegen. 

MMaaßßnnaahhmmee      

Prozessoptimierung 
Umsetzung Rahmenplan 
4) 5) 

Prozessoptimierung zur planmäßigen Umsetzung der Neu- und Ausbauvorhaben zur 
Erreichung der Kapazitätsziele. In Umsetzung 

Flächensparender Neu- 
und Ausbau4) 5)  

Berücksichtigung von Flächenverbrauch bei Infrastrukturentwicklungen, Neu- und 
Ausbauprojekten Geplant 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f, g. 4) ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
5) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt auf Ebene des Teilkonzerns ÖBB Infrastruktur. 

ZZiieell  
Abbruch von 90 leer stehenden und ungenutzten Gebäuden, bei denen eine wirtschaftliche 
oder technische Abbruchreife vorliegt, zur Reduktion der aktuellen Versiegelung bis 2030 Status1) 

Zielumfang2) Die Gebäude werden durch die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH verwaltet. 

Geplant 
Methodik3) 

Nach Feststellung der wirtschaftlichen oder technischen Abbruchreife wird ein 
Entbehrlichkeitsprüfungsprozess gestartet, bei dem alle relevanten Fachdienste 
einbezogen werden. Sofern es keine Einwände gibt, kann das Gebäude abgetragen 
werden. Für die Zieldefinition wurden die internen Fachexpert:innen und 
Stakeholder:innen einbezogen, um einen in der Praxis umsetzbaren Pfad festzulegen. 

MMaaßßnnaahhmmee      

Durchführung von 
Abbrüchen4) 5)  

Planung, Koordinierung und Durchführung von Abbrüchen gemäß Vorgaben aus 
Planungsprämissen. 

Geplant 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f, g. 4) ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
5) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt auf Ebene des Teilkonzerns ÖBB Infrastruktur.  

LB80 |E.2. �EU-Taxonomie 
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SSoonnssttiiggee  MMaaßßnnaahhmmeenn  iimm  BBeerreeiicchh  bbiioollooggiisscchhee  VViieellffaalltt  uunndd  ÖÖkkoossyysstteemmee  Status1) 
Wesentliche 

IRO 

Wildwarner für die 
Eisenbahn 

VIF-Forschungsprojekt2) zur Testung von Wildwarngeräten im 
Eisenbahnbereich zur Reduktion von Wildtierkollisionen auf dem 
Bahnnetz der ÖBB abgeschlossen, weitere Evaluation laufend. 

Laufend E4-A-3 

Präventivmaßnahmen 
invasive gebietsfremde 
Arten 

Um die durch den Transport entstehende unabsichtliche Verbreitung 
invasiver, gebietsfremder Arten so gering wie möglich zu halten, 
werden eine regelmäßige Reinigung von Transportmitteln sowie 
Begasungen von Containern und Güterwagen durchgeführt.  

Laufend E4-A-1 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 
2) VIF … Verkehrsinfrastrukturforschung. 

KKeennnnzzaahhlleenn  ffüürr  ddiiee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  bbiioollooggiisscchheerr  VViieellffaalltt  uunndd  ÖÖkkoossyysstteemmvveerräännddeerruunnggeenn  

Wesentliche Standorte, welche sich mit Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität überschneiden, sind im Unterkapitel 
SBM-3 in Kapitel E.1. Allgemeine Angaben unter „Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen und ihr 
Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell“ ausgewiesen. Der Teilkonzern ÖBB Infrastruktur trägt unmittelbar zum 
Einflussfaktor der Landnutzungsänderungen bei. ESRS E4-5.35; ESRS E4-5.38 

2024 beauftragte die ÖBB-Infrastruktur AG das Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung 
der Universität für Bodenkultur Wien mit der Aktualisierung der ÖBB Potenzialflächenanalyse von 2021. Ziel war ein 
aktueller Überblick über die Landbedeckung und Nutzungspotenziale aller Bahngrundflächen. Aufgrund der Verfügbarkeit 
neuer Datensätze konnte die Analyse detaillierter erfolgen. 45  Die Flächenbilanz zeigt, dass der 
Teilkonzern ÖBB Infrastruktur mehr unversiegelte Wald- und Wiesenflächen als versiegelte Verkehrsflächen besitzt. Die 
Aktualisierung der Flächenbilanz erfolgt bedarfsorientiert in mehrjährigen Abständen.  
 

Versiegelt: Park- und Verkehrsflächen, Gebäude; Teilversiegelt: Bahnschotterkörper, Schotterflächen, Gärten; Unversiegelt: Grünland, Ackerland, Wald und 

Strauchflächen. 

Quelle: Schauppenlehner, T., Baumgartinger-Seiringer, M., Bittner, K. (2024). ÖBB Potenzialflächen-Aktualisierung der Landbedeckung 2024. Institut für 

Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, BOKU University. Wien. 

Die Flächeninanspruchnahme wurde als wesentliche Auswirkung auf den Biodiversitätsverlust sowie den Umfang und 
Zustand von Ökosystemen erkannt. Damit einher geht eine temporäre oder dauerhafte Lebensraumveränderung aufgrund 
der Errichtung von Verkehrsinfrastruktur sowie der damit verbundenen Anlagen. 

  

 

45 Für die Ermittlung einer österreichweiten Landbedeckung für die ÖBB Grundstücke wurden verschiedene öffentlich verfügbare Datenbanken verwendet (u. a. 

Umweltbundesamt, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen sowie OpenStreetMap-Contributors). Es wurde auf die aktuellsten zur Verfügung stehenden 

Datensätze zurückgegriffen. ESRS E4-5.38.AR 27. 

| LB81

# TLP gelb (Adressatenkreis)

Versiegelung Anzahl Flächen Versiegelt Teilversiegelt Unversiegelt Wasser Summe

2024

Anteile 2024 887.180 18,5% 28,1% 51,2% 2,2% 100,0%

Flächen 2024 887.180 35.122.173,87 53.421.538,16 97.340.193,02 4.187.598,35 190.071.503,40

2024 Inklusion BT-Flächen (2.146.000 m²)
Anteile 2024 887.180 19,6% 27,0% 51,2% 2,2% 100,0%

Flächen 2024 887.180 37.268.173,87 51.275.538,16 97.340.193,02 4.187.598,35 190.071.503,40

Versiegelt
19,6%

Teilversiegelt
27,0%

Unversiegelt
51,2%

Wasser
2,2%

Versiegelungsgrad der Liegenschaften der 
ÖBB-Infrastruktur AG
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SSoonnssttiiggee  MMaaßßnnaahhmmeenn  iimm  BBeerreeiicchh  bbiioollooggiisscchhee  VViieellffaalltt  uunndd  ÖÖkkoossyysstteemmee  Status1) 
Wesentliche 

IRO 

Wildwarner für die 
Eisenbahn 

VIF-Forschungsprojekt2) zur Testung von Wildwarngeräten im 
Eisenbahnbereich zur Reduktion von Wildtierkollisionen auf dem 
Bahnnetz der ÖBB abgeschlossen, weitere Evaluation laufend. 

Laufend E4-A-3 

Präventivmaßnahmen 
invasive gebietsfremde 
Arten 

Um die durch den Transport entstehende unabsichtliche Verbreitung 
invasiver, gebietsfremder Arten so gering wie möglich zu halten, 
werden eine regelmäßige Reinigung von Transportmitteln sowie 
Begasungen von Containern und Güterwagen durchgeführt.  

Laufend E4-A-1 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 
2) VIF … Verkehrsinfrastrukturforschung. 

KKeennnnzzaahhlleenn  ffüürr  ddiiee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  bbiioollooggiisscchheerr  VViieellffaalltt  uunndd  ÖÖkkoossyysstteemmvveerräännddeerruunnggeenn  

Wesentliche Standorte, welche sich mit Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität überschneiden, sind im Unterkapitel 
SBM-3 in Kapitel E.1. Allgemeine Angaben unter „Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen und ihr 
Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell“ ausgewiesen. Der Teilkonzern ÖBB Infrastruktur trägt unmittelbar zum 
Einflussfaktor der Landnutzungsänderungen bei. ESRS E4-5.35; ESRS E4-5.38 

2024 beauftragte die ÖBB-Infrastruktur AG das Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung 
der Universität für Bodenkultur Wien mit der Aktualisierung der ÖBB Potenzialflächenanalyse von 2021. Ziel war ein 
aktueller Überblick über die Landbedeckung und Nutzungspotenziale aller Bahngrundflächen. Aufgrund der Verfügbarkeit 
neuer Datensätze konnte die Analyse detaillierter erfolgen. 45  Die Flächenbilanz zeigt, dass der 
Teilkonzern ÖBB Infrastruktur mehr unversiegelte Wald- und Wiesenflächen als versiegelte Verkehrsflächen besitzt. Die 
Aktualisierung der Flächenbilanz erfolgt bedarfsorientiert in mehrjährigen Abständen.  
 

Versiegelt: Park- und Verkehrsflächen, Gebäude; Teilversiegelt: Bahnschotterkörper, Schotterflächen, Gärten; Unversiegelt: Grünland, Ackerland, Wald und 

Strauchflächen. 

Quelle: Schauppenlehner, T., Baumgartinger-Seiringer, M., Bittner, K. (2024). ÖBB Potenzialflächen-Aktualisierung der Landbedeckung 2024. Institut für 

Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, BOKU University. Wien. 

Die Flächeninanspruchnahme wurde als wesentliche Auswirkung auf den Biodiversitätsverlust sowie den Umfang und 
Zustand von Ökosystemen erkannt. Damit einher geht eine temporäre oder dauerhafte Lebensraumveränderung aufgrund 
der Errichtung von Verkehrsinfrastruktur sowie der damit verbundenen Anlagen. 

  

 

45 Für die Ermittlung einer österreichweiten Landbedeckung für die ÖBB Grundstücke wurden verschiedene öffentlich verfügbare Datenbanken verwendet (u. a. 

Umweltbundesamt, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen sowie OpenStreetMap-Contributors). Es wurde auf die aktuellsten zur Verfügung stehenden 

Datensätze zurückgegriffen. ESRS E4-5.38.AR 27. 
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FFllääcchheennbbiillaannzz  ddeess  TTeeiillkkoonnzzeerrnnss  ÖÖBBBB  IInnffrraassttrruukkttuurr**))  in km²  2025 2024 Veränderung 
Veränderung 

in % 

Gesamtfläche 190,8 190,8 0 0  
Verwaltete Nettogrundfläche aller Gebäude (inkl. 
Verkehrsstationen) 8,3  8,5  -0,2 -2  

Nettogrundfläche der Gebäude (ohne Verkehrsstationen) 2,5 2,6 -0,1 -4 
Sonstige Freiflächen (Gärten, Wiesen, Böschungen etc.) 6,5  6,7  -0,2 -3  
Park & Ride-Anlagen 1,4 1,3 0,1 8 
*) Unternehmensspezifische Angaben in Zusammenhang mit IRO E4-A-1 nach ESRS 2.SBM-3.48.h. 

Der Teilkonzern ÖBB Infrastruktur muss aufgrund eisenbahnrechtlicher Verpflichtungen für den sicheren Bahnbetrieb die 
Gleisanlagen möglichst frei von Vegetation halten. Um negative Umweltauswirkungen zu minimieren, wird mittels 
Grünerkennung nur tatsächlich vorhandener Pflanzenbewuchs behandelt. Zudem wird an nicht chemischen Verfahren zur 
Vegetationskontrolle geforscht.  

KKeennnnzzaahhlleenn  iimm  HHiinnbblliicckk  aauuff  cchheemmiisscchhee  VVeeggeettaattiioonnsskkoonnttrroollllee11))    2025 2024 Veränderung 
Veränderung 

in % 

Menge an eingesetzten Wirkstoffen pro Jahr in kg 7.1132) 1.288 5.825 452  
Auf Vegetation kontrollierte Gleiskilometer 9.155 8.020 1.135 14  
Auf Vegetation kontrollierte Flächen in ha 6.277 5.496 781 14  
Behandelter Anteil der kontrollierten Flächen 31 % 30 % 1 3  
1) Unternehmensspezifische Angaben in Zusammenhang mit IRO E4-A-2 nach ESRS 2.SBM-3.48.h. 
2) 2025 wurde der neue Wirkstoff Pelargonsäure eingesetzt. Dieser zeichnet sich durch eine sehr rasche biologische Abbaubarkeit aus. Durch die reine 

Kontaktwirkung auf die Pflanzen sind wesentlich höhere Aufwandsmengen im Vergleich zu systemischen Herbiziden für die Behandlung erforderlich. 

EE55  RReessssoouurrcceennnnuuttzzuunngg  uunndd  KKrreeiissllaauuffwwiirrttsscchhaafftt  

Die Kreislaufwirtschaft gewinnt in den ÖBB zunehmend an Bedeutung, um Ressourceneffizienz zu steigern und 
Umweltbelastungen zu reduzieren. Durch Maßnahmen wie Materialwiederverwendung, Reparaturen und nachhaltige 
Beschaffung integriert der Konzern kontinuierlich die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft (KLW) in seine Prozesse. Dies trägt 
dazu bei, die ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit langfristig zu sichern und gleichzeitig die Effizienz sowie 
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu stärken.  

MMaannaaggeemmeenntt  ddeerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn  

BBeesscchhrreeiibbuunngg  ddeerr  VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  EErrmmiittttlluunngg  uunndd  BBeewweerrttuunngg  ddeerr  wweesseennttlliicchheenn  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn  
iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  RReessssoouurrcceennnnuuttzzuunngg  uunndd  KKrreeiissllaauuffwwiirrttsscchhaafftt    

Die allgemeine Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung wesentlicher Auswirkungen, Risiken und Chancen wird 
gesamthaft in Kapitel E.1. Allgemeine Angaben unter „Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen“ abgebildet 
und können bei Bedarf in diesem Abschnitt nachgelesen werden. ESRS E5.IRO-1.11.a 

Zur Ermittlung wesentlicher Auswirkungen sowie finanzieller Risiken und Chancen wurden im Jahr 2024 neben 
ÖBB Expert:innen auch ausgewählte Stakeholder:innen über einen Onlinefragebogen zu den potenziellen Auswirkungen 
von E5 auf die Geschäftstätigkeit der ÖBB befragt. Ergänzend dazu fand im Herbst 2024 ein Stakeholder:innen-Round-
Table mit relevanten Branchenvertreter:innen statt, um vertiefende Informationen zu sammeln und zu diskutieren. Die 
ÖBB Expert:innen analysierten die potenziellen und tatsächlichen Umweltauswirkungen, Risiken und Chancen der 
Geschäftstätigkeiten mit Fokus auf den Ressourcenzufluss sowie den -abfluss einschließlich Abfällen. ESRS E5.IRO-1.11.a, b 

Das folgende Kapitel stellt die Konzepte, Ziele und Maßnahmen vor, mit denen der Konzern negative Auswirkungen 
reduziert und positive Effekte fördert. Nach den Vorgaben der ESRS werden Maßnahmen zur Vermeidung oder 
Verringerung negativer Auswirkungen auf „Kreislaufwirtschaft“ im Bericht nicht als „positive Wirkung“ ausgewiesen, 
sondern als präventive oder mindernde Maßnahmen dargestellt. Aus der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse haben sich 
die folgenden wesentlichen tatsächlichen oder potenziellen Auswirkungen, Risiken und Chancen für den ÖBB Konzern 
ergeben:  

  

LB82 |E.2. �EU-Taxonomie 
E1 Klimawandel 
E2 Umweltverschmutzung

E4 �Biologische Vielfalt und Ökosysteme
E5 �Ressourcennutzung und 

Kreislaufwirtschaft
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NNrr..    WWeesseennttlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn11))  22))    

AArrtt  ddeerr  
AAuusswwiirrkkuunngg  bbzzww..  
RRiissiikkoo  //  CChhaannccee33))  ZZeeiitthhoorriizzoonntt33))  

AAnnggaabbeenn  zzuurr  
WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee  
((WWKK))  bbeeii  AAuusswwiirrkkuunnggeenn33))  

UUnntteerrtthheemmaa::  Ressourcenzuflüsse, einschließlich Ressourcennutzung  

E5-A-1 
Durch die Verwendung von Baumaterialien und -produkten 
sowie für die Herstellung, Instandhaltung und Wartung von 
Fahrzeugen werden Primärrohstoffe verbraucht. 

Negativ Kurzfristig 
– Vorgelagerte WK 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 

E5-A-2 

Durch die Wiederverwendung von Produkten (elektr. 
Komponenten, Fahrzeugteile, Bauprodukte etc.) und 
Materialien bei der Instandhaltung von Infrastrukturen und 
Fahrzeugen wird der Rohstoffverbrauch reduziert. 

Positiv Kurzfristig 

– Vorgelagerte WK 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 
– Nachgelagerte WK 

E5-F-1 

Durch strengere gesetzliche Vorschriften auf EU- und 
nationaler Ebene, wie z. B. dem Critical Raw Materials Act, 
der Corporate Sustainability Due Diligence Directive oder der 
REACH-Verordnung, entstehen Anforderungen, die erfüllt 
werden müssen und die Versorgungssicherheit gefährden 
können. Dadurch werden höhere Kosten verursacht. 

Risiko Mittelfristig  

E5-F-2 

Durch die Instandhaltung von Infrastruktur und 
Schienenfahrzeugen wie Reparaturen, Wiederverwendung 
und Aufbereitung, können Rohstoffe eingespart werden. 
Dies führt zu Kostenreduktionen. 

Chance Mittelfristig  

UUnntteerrtthheemmaa:: Abfälle 

E5-A-3 

Durch die Wirtschaftstätigkeiten des ÖBB Konzerns 
(insbesondere Bau-, Abbruch- und Instandhaltungsarbeiten) 
entstehen gefährliche und nicht gefährliche Abfälle, die 
entsorgt werden müssen. Dies führt zu Umweltbelastungen. 

Negativ Kurzfristig 

– Eigene 
Geschäftstätigkeiten 

– Nachgelagerte WK 

E5-F-3 

Durch die Verschärfung gesetzlicher Vorschriften 
(EU / national) wie bspw. der Deponieverordnung und das 
Abfallwirtschaftsgesetz, entstehen Anforderungen, die 
eingehalten werden müssen. Dies kann den Aufwand für 
Abfalltrennung, Aufbereitung und Lagerung erhöhen. 
Dadurch werden Mehrkosten verursacht. 

Risiko Mittelfristig  

E5-F-4 
Ein mangelhaftes Abfallmanagement bzw. nicht optimales 
Management der natürlichen Ressourcen kann zu 
Schadenersatzzahlungen führen. 

Risiko Mittelfristig  

E5-F-5 

Der Verkauf von Abfällen, insbesondere von Eisen und 
Kupfer, führt zu Einnahmen. Mit steigenden Rohstoffpreisen 
könnten zudem neue Geschäftsmöglichkeiten entstehen, um 
den Ertrag aus Abfällen zu steigern. 

Chance Mittelfristig  

1) Wesentliche Auswirkungen sind als tatsächlich zu erachten, außer es wird explizit auf Gegenteiliges hingewiesen. ESRS 2.SBM-3.48.c. 
2) Die Aktualisierung der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse hat zu geringfügigen Anpassungen (Art der Auswirkung bzw. Risiko / Chance, Zeithorizont und Angaben 

zur Wertschöpfungskette) im Vergleich zum Vorjahr geführt. ESRS 2.SBM-3.48.g. 
3) ESRS 2.SBM-3.48.c. 

KKoonnzzeeppttee  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  RReessssoouurrcceennnnuuttzzuunngg  uunndd  KKrreeiissllaauuffwwiirrttsscchhaafftt    

Die im Herbst 2025 beschlossene Kreislaufwirtschaftsstrategie ist Teil der ÖBB Nachhaltigkeitsstrategie (siehe Kapitel E.1. 
Allgemeine Informationen unter „ÖBB Nachhaltigkeitsstrategie“). Sie gilt für alle vollkonsolidierten Gesellschaften und 
geografischen Tätigkeitsgebiete, sofern nicht anders angegeben. Interne und externe Aktivitäten entlang der 
Wertschöpfungskette sowie wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen (siehe Maßnahmentabelle) sind einbezogen. 
Die Umsetzung der Strategie wird durch jährliche Monitoringprozesse überwacht, um sicherzustellen, dass die Ziele 
erreicht und kontinuierlich verbessert werden. ESRS E5-1.16, ESRS 2.MDR-P.65.a, b, c 

  

| LB83
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NNrr..    KKoonnzzeeppttee11))  BBeesscchhrreeiibbuunngg22))  

E5-K-1 
Ressourcen-
management und 
Kreislaufwirtschaft 

Die ÖBB möchten die Kreislauffähigkeit von Produkten und Leistungen in ihre Beschaffungs- 
und Investitionsstrategien schrittweise systematisch miteinbeziehen. Wesentliche Themenfelder 
sind die Reduktion von Primärrohstoffen, die Erhöhung des Sekundärrohstoffanteils, die aktive 
Materialerhaltung sowie die Verlängerung der Nutzungsdauer. Mit der Anwendung von 
Circular-Economy-Wirtschaftsprinzipien können die ÖBB Kosten senken, Ressourcen langfristig 
sichern sowie ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit fördern. Die Umsetzung erfolgt durch ein 
gezieltes Rohstoff- und Ressourcenmanagement. Um am Ende der Nutzungsdauer möglichst 
wenig Abfall zu produzieren, soll der Einsatz von nachhaltigen Materialien bereits bei der 
Beschaffungsentscheidung forciert werden. Nicht vermeidbare Abfälle werden nach 
Möglichkeit einer Wiederverwendung sowie einer nachhaltigen, gesetzeskonformen 
Verwertung / Entsorgung zugeführt. 
Neben der Prämisse erfolgreiches Wirtschaften, ökologische Verträglichkeit und soziale 
Verantwortung miteinander zu verknüpfen, bedarf es ebenso einer klugen Vorgehensweise, die 
sektor- und bereichsübergreifend wirken kann, um die wesentlichen Auswirkungen, Chancen 
und Risiken zu steuern. Im Folgenden werden die zentralen Hauptstoßrichtungen bzw. 
allgemeinen Ziele der ÖBB Kreislaufwirtschaftsstrategie aufgezeigt:  
– Förderung der Kreislaufwirtschaft durch nachhaltige Beschaffung und damit einhergehend 

die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks entlang der vor- und nachgelagerten 
Wertschöpfungskette 

– Effizientes Ressourcenmanagement  
• Reduktion des Ressourcenverbrauchs: Reduktion von Materialeinsatz und Primärrohstoffen 

sowie Erhöhung des Anteils an Recyclingrohstoffen 
• Verlängerung der Nutzungsdauer und aktive Materialerhaltung: Erhaltung von Produkten 

und Materialien in Kreisläufen 
– Vermeidung von Abfällen und umweltschädlichen Stoffen: effizienter und nachhaltiger 

Einsatz von Rohstoffen, Materialien sowie Produkten und Reduktion chemischer Schadstoffe 
auf ein umsetzbares Mindestmaß 

– Reduktion der Frischwasserentnahme und Förderung geschlossener Wasserkreisläufe: 
effiziente Nutzung von Wasserressourcen durch Wasserrückgewinnung, Kreislaufführung 
und Substitution von Frischwasser 

1) Strategien / Konzepte werden vom Vorstand der ÖBB-Holding AG beschlossen und finden Anwendung im gesamten ÖBB Konzern. 
2) ESRS E5-1.15.a, b; ESRS 2.MDR-P.65.a. 

MMaaßßnnaahhmmeenn  uunndd  MMiitttteell  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  RReessssoouurrcceennnnuuttzzuunngg  uunndd  KKrreeiissllaauuffwwiirrttsscchhaafftt    

Die wesentlichen Maßnahmen umfassen je nach Schwerpunkt entweder die gesamte Wertschöpfungskette, Teile davon 
oder ausschließlich die eigene Wertschöpfungskette der ÖBB – von der Beschaffung über die Nutzung bis hin zur 
Entsorgung und Nachnutzung. Die Zeithorizonte (Status) für die Umsetzung dieser Maßnahmen wurden in die Kategorien 
„In Umsetzung“ und „Geplant“ unterteilt. Für die Maßnahmen, die sich bereits in der Umsetzung befinden, wurde das 
konkrete Jahr festgelegt, in dem die Maßnahme wirksam wird. ESRS 2.MDR-A.68.a 

NNrr..  MMaaßßnnaahhmmeenn  BBeesscchhrreeiibbuunngg**))  SSttaattuuss**))  
WWeesseennttlliicchhee  

IIRROO  

1 

KLW-
Beschaffungs-
kriterien im 
Einkauf 

Mit Fokus auf Ressourcenschonung und Abfallvermeidung setzen die ÖBB 
österreichweit Kreislaufwirtschaftskriterien im Einkauf um. Eingekaufte 
Produkte und Materialien in priorisierten Warengruppen sollen mindestens 
einem Prinzip der Kreislaufwirtschaft entsprechen. Die Kriterien 
berücksichtigen die vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette (WK) und 
gelten fortlaufend. 

In Um-
setzung 

E5-A-1 
E5-A-2 
E5-A-3 

2 
Obsoleszenz-
management 

Die ÖBB-Technische Services-GmbH betreibt ein fortlaufendes 
Obsoleszenzmanagement zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Durch 
Reparatur, Wiederverwendung und Aufbereitung von Komponenten werden 
die Produktlebensdauer verlängert, Ressourcen geschont und Abfall 
vermieden. Die Maßnahme betrifft alle Regionen, in denen die Gesellschaft 
tätig ist, und wirkt innerhalb der eigenen WK. 

In Um-
setzung 

E5-A-1 
E5-A-2 
E5-A-3 

3 
Fit for 
Future (F4F) 

Im Rahmen des Projekts „F4F“ etablieren die ÖBB ein System zur 
automatisierten Abfrage von Beschaffungsdaten. Ziele sind die Optimierung 
des Ressourcenzuflusses, die Förderung umweltfreundlicher Materialien und 
die Minimierung nicht recycelbarer Stoffe. Die Maßnahme wirkt auf die vor- 
und nachgelagerte WK und wird von allen österreichischen Lead-Buyern 
umgesetzt. 

In Um-
setzung 

E5-A-1 
E5-A-2 
E5-A-3 

*) ESRS E5-2.19, ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
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NNrr..  MMaaßßnnaahhmmeenn  BBeesscchhrreeiibbuunngg**))  SSttaattuuss**))  
WWeesseennttlliicchhee  

IIRROO  

4 
Fahrzeugin-
standhaltung 

Die ÖBB führen laufend Fahrzeugwartungen durch, um Sicherheitsstandards 
einzuhalten, die Lebensdauer zu verlängern, Abfälle zu reduzieren und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Die Maßnahme betrifft hauptsächlich die 
eigene WK und wird in allen Regionen umgesetzt, in denen 
Fahrzeuginstandhaltung erfolgt. 

In Um-
setzung 

E5-A-1 
E5-A-2 
E5-A-3 

5 
Komponenten-
aufbereitung 

Die ÖBB setzen laufend auf die Aufbereitung, Reparatur und 
Wiederverwendung von Komponenten, um deren Lebensdauer zu verlängern, 
Abfälle zu minimieren, Ressourcen zu schonen und Kosten zu senken. Die 
Maßnahme betrifft die vor- und nachgelagerte WK und wird in allen 
geografischen Gebieten umgesetzt, in denen die ÖBB tätig sind. 

In Um-
setzung 

E5-A-1 
E5-A-2 
E5-A-3 

6 
Nachnutzung 
Altfahrzeuge 

Die ÖBB führen laufend einen Nachnutzungsprozess für Altfahrzeuge durch, 
um durch Demontage und Wiederverwertung von Komponenten Ressourcen 
zu schonen, Abfälle zu minimieren und die Umweltbelastung zu reduzieren. 
Die Maßnahme betrifft die eigene und nachgelagerte WK und wird in allen 
Regionen umgesetzt, in denen Altfahrzeuge verwaltet werden. 

In Um-
setzung 

E5-A-1 
E5-A-2 
E5-A-3 

7 
Wiedereinbau 
Schienen 

Die ÖBB bereiten alte, noch brauchbare Schienen auf und verwenden sie in 
neuen Projekten wieder, um Ressourcen zu schonen, Abfälle zu reduzieren und 
den Produktlebenszyklus zu verlängern. Nicht wiederverwendbare Schienen 
werden recycelt. Die Maßnahme betrifft die vor- und nachgelagerte WK und 
wird laufend in allen Regionen umgesetzt, in denen die ÖBB-Infrastruktur AG 
tätig ist. 

In Um-
setzung 

E5-A-1 
E5-A-2 
E5-A-3 

8 
Wiedereinbau 
Betonschwellen 

Die ÖBB bereiten alte, noch brauchbare Betonschwellen auf und verwenden 
sie in neuen Gleisbauprojekten wieder, um Ressourcen zu schonen und Abfälle 
zu reduzieren. Schwellen, die nicht mehr eingesetzt werden können, werden 
anderweitig verwendet oder fachgerecht verwertet. Die Maßnahme betrifft die 
vor- und nachgelagerte WK und wird laufend in allen Regionen umgesetzt, in 
denen die ÖBB-Infrastruktur AG tätig ist. 

In Um-
setzung 

E5-A-1 
E5-A-2 
E5-A-3 

9 
Rückgewinnung 
Gleisschotter 

Die ÖBB setzen verstärkt Gleisbaumaschinen ein, um Gleisschotter 
auszuheben, zu sieben und wiederzuverwenden. Ziel ist die Verlängerung der 
Nutzungsdauer, Ressourcenschonung und Abfallreduktion. Nicht 
rückgewinnbarer Schotter wird fachgerecht verwertet. Die Maßnahme betrifft 
die vor- und nachgelagerte WK und wird laufend in allen Regionen umgesetzt, 
in denen die ÖBB-Infrastruktur AG tätig ist. 

In Um-
setzung 

E5-A-1 
E5-A-2 
E5-A-3 

10 
Abfallwirt-
schaftsplattform 
(AWPF) 

Die ÖBB haben 2025 die AWPF überarbeitet, um das konzernweite 
Abfallmanagement zu optimieren und die Benutzungsfreundlichkeit zu 
verbessern. Die Plattform wird laufend weiterentwickelt und künftig 
mandantenfähig, um Abfalldaten zentral zu erfassen und zu analysieren. Ziel 
ist eine effizientere Entsorgung, bessere Datenqualität und verbesserte 
Steuerung der Abfallströme. Die Maßnahme betrifft die interne und 
nachgelagerte WK und gilt für alle geografischen Gebiete der 
ÖBB Gesellschaften. 

In Um-
setzung 

E5-A-3 

11 
Nachhaltigkeits-
beurteilung 
Betonabbruch 

Bis 2028 sollen 100 % der Neu- und Ausbauprojekte im Zuge der 
projektspezifischen Umweltbewertung hinsichtlich einer Verwertung von 
Betonabbruch vor Ort unter technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen 
Vorgaben untersucht werden, um eine bestmögliche Verwertung im 
Bauvorhaben sicherzustellen. 

In Um-
setzung 

E5-A-1 
E5-A-2 
E5-A-3 

12 
Mitarbei-
ter:innen-
Schulungen 

Laufende Schulungen der verantwortlichen Mitarbeiter:innen in 
Nachhaltigkeitsbelangen zur Datenerfassung und zum Umgang mit 
Kreislaufwirtschaftsbelangen im Kontext der Zielsetzung. Der 
Betrachtungsrahmen erstreckt sich auf die Mitarbeiter:innen der ÖBB-
Infrastruktur AG. 

In Um-
setzung 

E5-A-1 
E5-A-2 
E5-A-3 

13 
Verbesserung der 
Nachweis-
führungen 

Schaffung der systemtechnischen Möglichkeiten bis 2025, um die 
Verwertungsquote auswerten und darstellen zu können. Der 
Betrachtungsrahmen entspricht dabei der internen Systemlandschaft zur 
Datenerfassung und Verarbeitung. 

In Um-
setzung 

E5-A-1 
E5-A-2 
E5-A-3 

*) ESRS E5-2.19, ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
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NNrr..  MMaaßßnnaahhmmeenn  BBeesscchhrreeiibbuunngg**))  SSttaattuuss**))  
WWeesseennttlliicchhee  

IIRROO  

14 

Sammlung nicht 
mehr gebrauchs-
fähiger Dienst-
kleidung 

Nicht mehr gebrauchsfähige Dienstkleidung wird in Sammelboxen, welche in 
diversen Dienststellen aufgestellt sind, gesammelt und einem Textilrecycling 
zugeführt. Je nach Material, Qualität und Farbe erfolgt durch ein damit 
beauftragtes Unternehmen eine Verarbeitung zu neuen Garnen oder 
Füllmaterialien. Durch eine strukturierte Rücknahme wird die Rücklaufquote 
sichergestellt. Die Maßnahme betrifft die vor- und nachgelagerte WK und wird 
aktuell in Österreich umgesetzt. 

In Um-
setzung 

E5-A-1 
E5-A-2 
E5-A-3 

15 
Wiederausgabe 
gebrauchter 
Dienstkleidung 

Aufsetzen eines Prozesses zur Wiederausgabe von gebrauchter Dienstkleidung 
an Mitarbeiter:innen nach erfolgter Reinigung und Aufbereitung. Auf diese 
Weise können vorhandene Ressourcen länger genutzt, Abfälle reduziert, 
Ressourcen geschont und der Lebenszyklus von Textilien verlängert werden. 
Die Maßnahme betrifft die vor- und nachgelagerte WK und wird aktuell in 
Österreich umgesetzt. 

In Um-
setzung 

E5-A-1 
E5-A-2 
E5-A-3 

*) ESRS E5-2.19, ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 

Die allgemein erwarteten Ergebnisse dieser Maßnahmen sind eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs, weniger Abfälle 
und Umweltbelastungen sowie Kosteneinsparungen durch effizientere Materialnutzung. Zudem wird die Transparenz und 
Kontrolle über Ressourcenzufluss- und -abflussdaten im Konzern verbessert. ESRS 2.MDR-A.68.a 

Im Berichtsjahr wurden keine erheblichen operativen Ausgaben (OpEx) oder Investitionsausgaben (CapEx), die über das 
übliche Maß hinausgehen, im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft getätigt. ESRS 2.MDR-A.69.a 

PPaarraammeetteerr  uunndd  ZZiieellee    

ZZiieellee  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  RReessssoouurrcceennnnuuttzzuunngg  uunndd  KKrreeiissllaauuffwwiirrttsscchhaafftt  

Bei der Entwicklung der freiwilligen Kreislaufwirtschaftsziele wurden zentrale Stakeholder:innen wie Lieferanten, 
Kund:innen und Mitarbeiter:innen einbezogen. Die Ziele gelten für alle vollkonsolidierten ÖBB Gesellschaften, sofern nicht 
anders angegeben. Für 2025 gab es keine Änderungen. Die Ziele sind darauf ausgerichtet, wesentliche Auswirkungen, 
Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft zu adressieren. Die ÖBB 
verfolgen die Wirksamkeit ihrer Ziele durch ein jährliches Monitoring. Alle genannten Ziele hinsichtlich Ressourcennutzung 
und Kreislaufwirtschaft wurden im ÖBB Konzern freiwillig gesetzt. ESRS 2.MDR-T.79.e, 80.h, i, j; ESRS E5-3.27  

Die Ziele der ÖBB stehen in direktem Zusammenhang mit der übergeordneten Strategie: Reduktion von Primärrohstoffen, 
Erhöhung des Sekundärrohstoffanteils, die aktive Materialerhaltung und Verlängerung der Nutzungsdauer sowie 
schrittweise systematische Einbeziehung von kreislauffähigen Produkten in die Beschaffungs- und Investitionsstrategien. 
Die Ziele unterstützen die strategischen Vorgaben, ökologische Auswirkungen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu verringern. Sie tragen somit maßgeblich zur Erreichung der langfristigen Nachhaltigkeitsziele des 
Unternehmens bei. Die Zuordnung zu den Stoßrichtungen zeigt den Zusammenhang mit den zentralen Bereichen der 
strategischen Kreislaufwirtschaft der ÖBB und ist in der folgenden Tabelle auf der rechten Seite dargestellt. 
ESRS 2.MDR-T.80.a 

Die aktuellen Ziele beziehen sich nur indirekt auf ein zirkuläres Produktdesign, da keine Produkte direkt auf dem freien 
Markt verkauft werden. Eine indirekte Einflussnahme erfolgt jedoch durch gezielte Maßnahmen in der Beschaffung, die 
entsprechende Anreize für den Markt schaffen. ESRS E5-3.24.a 

Eine ähnliche Situation zeigt sich beim Beitrag zur Beschaffung und Nutzung erneuerbarer Ressourcen gemäß dem 
Kaskadenprinzip. Als relevanter Materialzufluss wurde nur der Einsatz von Holzschwellen identifiziert. Aufgrund 
technischer Anforderungen sind die Einflussmöglichkeiten der ÖBB-Infrastruktur AG hier aber stark begrenzt. Daher hat 
diese Kategorie im Gesamtkontext eine geringe Priorität und es wird kein Ziel gesetzt. Dies wird durch die geringe 
Bedeutung erneuerbarer Materialien in der Gesamtmassenbilanz bestätigt. ESRS E5-3.24.d 
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ZZiieell11))  ZZiieelljjaahhrr  
ZZiieell--

nniivveeaauu  EEiinnhheeiitt  
BBaassiiss--

jjaahhrr  
BBaassiiss--  
wweerrtt  

WWeerrtt  
22002255  

WWeerrtt  
22002244  KKoonnzzeepptt  WWeesseennttlliicchhee  IIRROO  

Integration von 
Kreislaufwirtschaftsprinzipien bei 
relevanten Warengruppen in der 
Beschaffung2) 

2040 80 Prozent 2024 23,9 50,0 23,9 E5-K-1 E5-A-1, E5-A-3 

Sicherstellung der bestehenden 
Zirkularität wesentlicher Fraktionen3) 2040 ≥ 95 Prozent 2023 96,3 98,2 99,1 E5-K-1 E5-A-1, E5-A-2, E5-A-3 

Rückführung von Dienstkleidung4) 2030 80 Prozent 2024 0 2,3 0 E5-K-1 E5-A-1, E5-A-2, E5-A-3 
Verwertung von Betonabbruch 
innerhalb des eigenen Bauvorhabens5) 2035 100 Prozent 2028 - - - E5-K-1 E5-A-1, E5-A-2, E5-A-3 

Vorbereitung anfallender nicht 
gefährlicher Bau- und Abbruchabfälle 
zur Wiederverwendung, zum 
Recycling, zur sonstigen stofflichen 
Verwertung oder für Auffüllarbeiten 
(im Sinne der EU-Taxonomie)6) 

2035 90 Prozent 2024 38,5 60,0 38,5 E5-K-1 E5-A-1, E5-A-2, E5-A-3 

1) ESRS E5-3.21; ESRS 2.MDR-T.79.b, c, 80.b, d, e, j. 
2) Relevante Warengruppen der nationalen Beschaffung im Oberschwellenbereich, auf Basis ihres Impacts definiert. 
3) Die bestehende Zirkularität von wesentlichen Fraktionen (Schiene, Schotter, Betonschwelle, Rollmaterial, Busse) bei der Verwertung wird durch kontinuierliche 

Optimierungsmaßnahmen abgesichert. Diese wesentlichen Fraktionen spiegeln den zentralen Materialeinsatz sowie die bedeutendsten Komponenten der 

betrieblichen Infrastruktur / Mobilitätsdienstleistungen des ÖBB Konzerns wider. Ihre Bedeutung ergibt sich aus ihrer hohen Ressourcennutzung, ihrem erheblichen 

Potenzial zur Wiederverwertung / -verwendung und der Möglichkeit, die Kreislauffähigkeit signifikant zu steigern. Zirkularität beschreibt den Ansatz analog zum 

10R-Framework, Materialien / Produkte möglichst lange im Nutzungskreislauf zu halten – z. B. durch Wiederverwendung, Reparatur, Aufbereitung und Recycling 

(exkl. gefährlicher Abfall). 
4) Wird derzeit im Rahmen eines Pilotprojekts umgesetzt. Die Sammlung wurde im Juni 2025 gestartet und umfasst folgende Teilkonzerngesellschaften: 

ÖBB Infrastruktur AG, ÖBB-Operative Services GmbH & Co KG , Österreichische Postbus AG und ÖBB-Personenverkehr AG. 
5) Bei Vorliegen einer positiven Nachhaltigkeitsbeurteilung zur Verwertung von Betonabbruch im eigenen Bauvorhaben, unter Berücksichtigung technischer, 

wirtschaftlicher und rechtlicher Vorgaben. 
6) Gilt für Neubau und größere Renovierungen bei nicht betriebsnotwendigen Immobilien. 

Da die ÖBB nicht als befugter Abfallbehandler agieren, ist der direkte Einfluss auf den Umgang mit Abfällen begrenzt. Im 
Rahmen gesetzlicher Vorgaben unterstützt der Konzern jedoch die Abfallhierarchie und liefert Input für nachgelagerte 
Verwertungsprozesse. Der Beitrag kann aus der Zuweisung der 10 R der Kreislaufwirtschaft und damit der Zielsetzungen 
zu den Stufen der Abfallhierarchie abgeleitet werden. ESRS E5-3.24.e 

Die erarbeiteten Ziele unterstützen zentrale Prinzipien der Kreislaufwirtschaft (10 R). Die nachstehende Übersicht zeigt, 
welche Ziele auf Ressourcenzuflüsse (z. B. Produkte, technisches und biologisches Material) oder -abflüsse sowie die R-
Grundsätze abzielen. Die Zuordnungen beziehen sich auf die Wertschöpfung innerhalb des ÖBB Konzerns und gelten 
außerhalb dieses Rahmens nur eingeschränkt. Je nach Betrachtung können die Ziele auch darüber hinaus zu weiteren R-
Grundsätzen beitragen. ESRS E5-3.24.a, b, c, ESRS E5-3.AR.16 

ZZiieell  

RReessssoouurrcceennzzuufflluussss  
RReessssoouurrcceenn--
aabbfflluussss 

KKrreeiissllaauuffwwiirrttsscchhaaffttssggrruunnddssäättzzee  
R-Grundsätze 
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Kreislaufprinzipien in 
Beschaffung 

               

Zirkularität wesentlicher 
Materialien 

               

Rückführung von 
Dienstkleidung 

              

Betonabbruch intern 
verwerten 

               

Bauabfälle für 
Wiederverwendung / Recycling 
aufbereiten (EU-Taxonomie) 

               

 

Dargestellt sind die Ziele des ÖBB Konzerns, welche den R-Grundsätzen zugeordnet sind, um diese wiederum den 
Primärmaterialeinsparungen, der Materialnutzungsraten und der Abfallhirarchie gegenüberzu stellen. Diese Zuordnung 
ermöglicht es, den Beitrag der genannten Ziele zu diesen Perspektiven systematisch einzuordnen und nachvollziehbar 
abzuleiten. ESRS E5-3.24.b, c, e, 25; ESRS E5-3.AR.16  
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KKrreeiissllaauuffwwiirrttsscchhaaffttssggrruunnddssäättzzee::  
RR--GGrruunnddssäättzzee**))  

BBeeiittrraagg  zzuurr  PPrriimmäärrmmaatteerriiaalleeiinnssppaarruunngg  
((GGeerriinngg  ||  MMääßßiigg  ||  WWeesseennttlliicchh))  

ZZuutteeiilluunngg  zzuu  
MMaatteerriiaallnnuuttzzuunnggssrraatteenn  

SSttuuffee  ddeerr  AAbbffaallllhhiieerraarrcchhiiee,,  
ddiiee  pprriimmäärr  ggeefföörrddeerrtt  wwiirrdd  

R1: Vermeiden 

Mäßig: Material noch nicht in Verwendung 

Längere Nutzung 
 
 

Instandhaltung 
 
 

Wiederverwendung 
 
 

Umverteilung 

Abfallvermeidung 

R2: Umdenken 

R3: Reduzieren 

R4: Wiederverwenden 
Wesentlich: bereits in Verwendung 
befindliches Material wird länger 
verwendet 

R5: Reparieren 

R6: Aufbereiten 

R7: Wiederaufbauen 
Mäßig: ein Teil des Produkts wird nicht 
wiederverwendet 

Aufbereitung 
 

Wiederaufbereitung 

Vorbereitung zur 
Wiederverwendung R8: Umfunktionieren 

R9: Recycling 
Gering: fortgeschrittene Stufe der 
Wiederverwendung auf materieller Ebene, 
welche immer auch verlustbehaftet ist 

Recycling Recycling 

R10: Sonstige Verwertung 
Gering: fortgeschrittene Stufe der 
Wiederverwendung auf materieller Ebene, 
welche immer auch verlustbehaftet ist 

 

Sonstige Verwertung 
Energetische Verwertung 

   
Beseitigung 

*) Auslegung Beiträge der R-Grundsätze zu Materialnutzungsraten sowie den Stufen der Abfallhierarchie und der Primärmaterialeinsparung aus der Perspektive der 

Kreislaufwirtschaftszielsetzungen des ÖBB Konzerns. 

Für ein besseres Verständnis der Ziele werden diese im folgenden Abschnitt ausführlicher erläutert und durch zusätzliche 
Informationen ergänzt. Um ein vollständiges Bild zu vermitteln, wird die Zielumsetzung im Kontext der unterstützenden 
und notwendigen Maßnahmen betrachtet. Der Beitrag dieser Maßnahmen zu den zuvor definierten Zielen wird in der 
folgenden Tabelle verdeutlicht. 

Falls im Berichtsjahr eine wesentliche Änderung einer Zielsetzung vorgenommen wurde, wird dies in der 
Methodikbeschreibung erläutert. ESRS 2.MDR-T 80.i 

ZZiieell**))  Integration von Kreislaufwirtschaftsprinzipien bei relevanten Warengruppen in der Beschaffung Status 

Zielumfang 
Das Ziel umfasst die Integration von Kreislaufwirtschaftskriterien in die Beschaffung in Bezug auf ausgewählte 
Warengruppen im Oberschwellenbereich. Dadurch wird die Kreislauffähigkeit des ÖBB Konzerns erhöht und 
die vorgelagerte Wertschöpfungskette durch entsprechende Anreize positiv beeinflusst. 

Laufend 

Methodik 

Für die Zieldefinition wurden interne Fachexpert:innen und Stakeholder:innen einbezogen. Priorisiert werden 
Warengruppen auf Basis ihrer Auswirkungen („Impact“) auf die Umwelt und den Ressourcenverbrauch. Die 
Zielsetzung trägt zur Umsetzung der nationalen und internationalen Bestrebungen im Bereich 
Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung bei.  

MMaaßßnnaahhmmee  Nr. 1 und 3 Laufend 
*) ESRS 2.MDR-T.80.c, f, g, i. 

ZZiieell**))  Rückführung von Dienstkleidung Status 

Zielumfang 
Das Ziel umfasst die Rückführung nicht mehr gebrauchsfähiger Dienstkleidung. Dadurch wird die 
Kreislauffähigkeit des ÖBB Konzerns erhöht und die vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette durch 
entsprechende Anreize positiv beeinflusst. 

Laufend 

Methodik 
Für die Zieldefinition wurden interne Fachexpert:innen und Stakeholder:innen einbezogen. Die Zielsetzung 
trägt zur Umsetzung der nationalen und internationalen Bestrebungen im Bereich Kreislaufwirtschaft und 
Ressourcenschonung bei.  

MMaaßßnnaahhmmee  Nr. 14 und 15 Laufend 
*) ESRS 2.MDR-T.80.c, f, g, i. 
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ZZiieell**))  Sicherstellung der bestehenden Zirkularität wesentlicher Fraktionen Status 

Zielumfang 
Das Ziel umfasst die Verwertung wesentlicher Fraktionen wie Schiene, Schotter, Betonschwelle, 
Rollmaterial und Busse, die für Betriebssicherheit und Langlebigkeit relevant sind. Die Kreislauffähigkeit 
wird vorrangig in der Nutzungsphase innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette gestärkt. 

Laufend 

Methodik 

Für die Zieldefinition wurden interne Fachexpert:innen und Stakeholder:innen einbezogen, um ein 
technisch umsetzbares Ziel zu definieren. Priorisiert werden dabei jene Fraktionen, die gemäß der 
Doppelten Wesentlichkeitsanalyse und der Kreislaufwirtschaftsstrategie als besonders relevant eingestuft 
wurden. Die Zielsetzung leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung nationaler und internationaler 
Ziele im Bereich Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung. 

MMaaßßnnaahhmmee  Nr. 1–10 Laufend 
*) ESRS 2.MDR-T.80.c, f, g, i. 

ZZiieell**))  Verwertung von Betonabbruch innerhalb des eigenen Bauvorhabens Status 

Zielumfang 
Der Zielumfang bezieht sich auf die Umsetzung von Bauvorhaben der eigenen Wertschöpfung. Durch die 
Vergabe des Auftrags der Bauabwicklung an externe Unternehmen werden auch Teile der vorgelagerten 
Wertschöpfungskette adressiert.  

Geplant 

Methodik 

Für die Zieldefinition wurden interne Fachexpert:innen und Stakeholder:innen einbezogen, um einen in 
der Praxis umsetzbaren Pfad festzulegen. Durch die Zielformulierung werden nur jene Baulose betrachtet, 
bei denen Betonabbruch anfällt und wirtschaftlich darstellbar vor Ort für eine Verwertung genutzt 
werden kann. Dies soll darüber hinaus sicherstellen, dass andere Nachhaltigkeitsaspekte wie durch den 
Transport der anfallenden Massen über weite Strecken beeinflusste Emissionen minimiert werden. Die 
Zielsetzung trägt zur Umsetzung der nationalen und internationalen Bestrebungen im Bereich 
Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung bei.  

MMaaßßnnaahhmmee  Nr. 11 In Umsetzung 
*) ESRS 2.MDR-T.80.c, f, g, i. 

ZZiieell**))  
Vorbereitung anfallender nicht gefährlicher Bau- und Abbruchabfälle zur Wiederverwendung, zum Recycling, 
zur sonstigen stofflichen Verwertung oder für Auffüllarbeiten (im Sinne der EU-Taxonomie-VO) 

Status 

Zielumfang Der Zielumfang umfasst alle zentral durch die ÖBB-Infrastruktur AG gesteuerten Neubau- und 
Renovierungsprojekte im Bereich der nicht betriebsnotwendigen Gebäude. 

Geplant 
Methodik 

Für die Zieldefinition wurden interne Fachexpert:innen und Stakeholder:innen sowie die extern durch die 
EU-Taxonomie-VO und das Abfallwirtschaftsgesetz festgelegten Zielsetzungen einbezogen. Die 
Zielsetzung trägt zur Umsetzung der nationalen und internationalen Bestrebungen im Bereich 
Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung bei. 

MMaaßßnnaahhmmee  Nr. 1 –13 In Umsetzung 
*) ESRS 2.MDR-T.80.c, f, g, i. 

RReessssoouurrcceennzzuuffllüüssssee  

Die wesentlichen Ressourcenzuflüsse (gemäß Doppelter Wesentlichkeitsanalyse) umfassen zahlreiche Produkte und 
Materialien, die für Betrieb und Instandhaltung der Infrastruktur sowie Personen- und Güterverkehr unerlässlich sind. Sie 
betreffen vor allem endliche Rohstoffe im Rahmen von Bauvorhaben und Fahrzeugbeschaffung. Zur Bestimmung 
relevanter Zuflüsse wurden die Jahre 2018 bis 2022 als repräsentativ analysiert. ESRS E5-4.30 

Wesentliche Materialien sind vor allem Stahl und Beton, da diese mehrere Veredelungsschritte durchlaufen. Auch 
Oberbauschotter, der im Gleisbettbau verwendet wird, stellt ein bedeutendes technisches Material dar. Aufgrund der 
mengenmäßigen Nachfrage werden Produkte und Materialien vorwiegend in größeren Mengen transportiert 
(Wagenladungen oder Lkw), weshalb Verpackungsmaterialien nur eine untergeordnete Rolle spielen. Kritische Rohstoffe 
und Seltene Erden sind primär im Stahlsektor von Bedeutung. Die chemische Zusammensetzung dieser Stähle zeigt jedoch, 
dass der Anteil an kritischen Rohstoffen sehr gering ist. Durch die hohe Rückführung von Schrott bleiben diese Stoffe im 
Kreislauf, weshalb das Thema nur nachgeordnete Priorität hat. ESRS E5-4.30 
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Im Berichtszeitraum 2025 wurden nachstehend genannte wesentliche Ressourcenzuflüsse ermittelt:      
RReessssoouurrcceennzzuufflluussss11))  2025 2024 Veränderung2) 

Gesamtgewicht der verwendeten Produkte und Materialien in Tonnen 2.875.988,13) 3.328.686,53) -13,6 % 
davon Produkte4) in Tonnen 1.536.676,03) 1.934.454,23) -20,6 % 
davon technische Materialien4) in Tonnen 1.333.828,53) 1.388.331,63) -3,9 % 
davon biologische Materialien4) in Tonnen 5.483,6 5.900,6 -7,1 % 

Anteil biologischer Materialien, die zertifiziert nachhaltig beschafft wurden 
und für die Herstellung der Produkte sowie Dienstleistungen der ÖBB 
verwendet wurden in Prozent 

0,2 0,1 0,1 % 

Gewicht der zur Herstellung der Produkte und Dienstleistungen verwendeten 
wiederverwendeten oder recycelten sekundären Komponenten, Produkte und 
Materialien in Tonnen 

30.893,63) 26.701,63) 15,7 % 

Gewichtsanteil in Prozent 1,1 0,8 0,3 % 
1) ESRS E5-4.31.a, b, c.  
2) Aufgrund von variierendem Projektgeschehen und Teuerungen kommt es bei den Materialzuflüssen zwischen den Berichtsjahren zu Schwankungen von über 5 %. 
3) Die angegebenen Massen enthalten Schätzungen, welche von Unsicherheiten behaftet sind. 
4) Produkte umfassen alle anderen wesentlichen Ressourcenzuflüsse exkl. des technischen und biologischen Materials; technisches Material umfasst Grundstoffe (vgl. 

engl. Primary Commodities), die unbearbeitete oder lediglich geringfügig bearbeitete Güter sind; biologisches Material bezeichnet organische Stoffe, die aus 

nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden und aus land- bzw. forstwirtschaftlicher Produktion stammen.  

Die Berechnung des Massenzuflusses erfolgt aus unterschiedlichen Quellen. Die Methodik kann dabei in Activity-based 
(Ermittlung auf Basis der tatsächlich beschafften technischen Mengen) oder Spend-based (Umrechnung von finanziellem 
Beschaffungsvolumen einzelner Warengruppen in repräsentative Massenanteile) unterschieden werden. ESRS E5-4.32 

Über 90 % der Ressourcenzuflüsse im Konzern werden durch die ÖBB-Infrastruktur AG beschafft. Die Berechnung erfolgte 
überwiegend Activity-based auf Basis des Rahmenplans, dem zentralen Finanzierungsinstrument für Neubau- und 
Instandhaltungsprojekte. Zur Verknüpfung der Finanzmittel mit den verbauten Mengen wurden Daten aus den 
zuständigen Geschäftsbereichen herangezogen, wobei der SCHIG-Bericht der Schieneninfrastruktur-
Dienstleistungsgesellschaft mbH als Grundlage diente. Dieser enthält die geplanten Massen für die Geschäftsjahre 2022, 
2023 und 2024. Für 2025 wurden die Mengen inflationsbereinigt aus dem Durchschnitt der Vorjahre fortgeschrieben, da 
zum Zeitpunkt der Berichtslegung noch keine vollständigen Daten vorlagen. Der Tunnelbau zählt aufgrund der benötigten 
Tunnelschalen und Bauelemente zu den wesentlichsten Treibern des Massenbedarfs. Die entsprechenden Mengen wurden 
direkt aus den zuständigen Bereichen erhoben. ESRS E5-4.32 

Für direkt beschaffte Materialien wie Schienenstahl, Schwellen und Oberbauschotter wurden SAP-Daten verwendet. Damit 
konnten über 86 % der Massenbilanz auf Basis tatsächlicher Mengen erfasst werden. Für diesen Anteil kann daher von 
einer hohen Genauigkeit der Daten ausgegangen werden. Die Weiterentwicklung der Massenerfassung ist laufend geplant. 
Bezüglich biologischer Materialien sind Holzschwellen als wesentliches Produkt zu nennen. Sie werden zu 100 % PEFC- 
oder FSC-zertifiziert beschafft. Ihr Anteil an der Gesamtmasse spielt jedoch eine untergeordnete Rolle. ESRS E5-4.32 

Im Hinblick auf die weiteren Teilkonzerne wurden ebenfalls SAP-Daten für die Activity-based-Berechnung von beschafften 
Straßenfahrzeugen, Güterwagen und Betriebsstoffen zur Berechnung herangezogen. Dem Ressourcenzufluss in 
Zusammenhang mit Schienenfahrzeugen wurde die Anzahl der gelieferten Fahrzeuge zugrunde gelegt, da es zwischen 
Bestellung und Lieferung zu einem signifikanten zeitlichen Versatz kommen kann. ESRS E5-4.32 

Alle weiteren Investitionen außerhalb der direkten Beschaffung von Fahrzeugen, Betriebsstoffen oder 
Infrastrukturmaßnahmen wurden finanzmittelbasiert bewertet. Die Bewertung erfolgte analog zur Spend-based-Methode 
des GHG-Protokolls. Die verbleibenden Investitionstätigkeiten wurden einzeln analysiert und mit einem repräsentativen 
Massefaktor hochgerechnet. Dieser Ansatz betrifft rund 14 % der Massen im Berichtsjahr 2025 (Vj: 16 %). Die Daten 
weisen eine mäßige Genauigkeit auf, da die verwendeten Massefaktoren sowie die Kostenstrukturen variieren. Die 
Berechnungslogik soll in den kommenden Jahren weiter vertieft und regelmäßig aktualisiert werden. ESRS E5-4.32 

Für die Berechnung der wiederverwendeten oder recycelten sekundären Komponenten, Produkte und Materialien wurde 
eine Recherche durchgeführt. Sie bezog  sich auf Beton, (Schienen-)Stahl, Kupfer, Aluminium, Schienen- und 
Straßenfahrzeuge. Grundlage waren Daten verarbeitender Unternehmen. Die identifizierten Quoten wurden auf die 
erhobenen Materialmengen angewandt und hochgerechnet. Die Daten weisen bedingt durch starke Schwankungen bei 
den Sekundärmaterialquoten einzelner Produkte sowie deren Verfügbarkeit eine hohe Ungenauigkeit auf.  
ESRS E5-4.32, AR.25 

Für den Bahnkörper unter dem Planum wurde ein durchschnittlicher Wert der Erdmassenbewegungen auf Basis von 
Expert:inneneinschätzungen und internen Auswertungen angenommen. Die Mengen orientieren sich an den umgesetzten 
Projektgrößen. Aufgrund der individuellen Gegebenheiten der einzelnen Projekte ist die Genauigkeit mäßig, da ein 
Mittelwert immer einen Abschlag darstellt. ESRS E5-4.32 
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Doppelzählungen wurden vermieden, da ein durchgehender Abgleich mit dem finanziellen Beschaffungsvolumen erfolgte, 
sodass jeder Materialzufluss nur einmal bewertet und erfasst wurde. Aufgrund externer Quellen zur Berechnung von 
wiederverwendeten oder recycelten sekundären Komponenten, Produkten und Materialien erfolgte keine weitere 
Differenzierung dieser Begrifflichkeiten. ESRS E5-4.AR.25 

RReessssoouurrcceennaabbffllüüssssee  ––  AAbbffäällllee  

Die nachfolgende Abfalltabelle enthält alle wesentlichen Abfallströme des ÖBB Konzerns. Dazu zählen insbesondere 
Abfälle aus Bauprojekten (Erneuerung, Neubau, Ausbau), betrieblichen Tätigkeiten, kommunalen Bereichen sowie 
Metallabfälle, die sektorspezifisch relevant sind. Die Entsorgung erfolgt über Einzel-, Rahmen- oder Bauverträge. Besonders 
wichtig sind dabei die betriebseigenen Deponien, die Abfälle aus Großprojekten wie dem Semmering-Basistunnel oder 
der Koralmbahn unter optimaler Reduktion von Transportwegen und Emissionen aufnehmen. ESRS E5-5.38.a 

Über 94 % der Abfallmenge entfallen auf die ÖBB-Infrastruktur AG, vor allem durch Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen. 
Im Jahr 2025 wurden rund 3,24 Mio. t Abfall erzeugt (-8 % / Vj: 3,51), davon 1,05 Mio. t (+18 % / Vj: 0,89) recycelt. Der 
Großteil entfällt auf nicht gefährlichen Abfall mit 3,21 Mio. t, davon stammen 96 % aus Bautätigkeiten. Diese Menge sank 
gegenüber 2024 um -8 % auf 3,08 Mio. t. Der Gesamtanteil gefährlicher Abfälle liegt bei 0,03 Mio. t (Vj: 0,03 Mio. t). 

Die gesunkenen Mengen an deponiertem Material sind auf natürliche Schwankungen bei großen Infrastrukturprojekten 
(z. B. Tunnelbau) zurückzuführen. Rund 51 % der Bauabfälle wurden einer Beseitigung zugeführt und 98 % des 
deponierten Abfalls auf betriebsfremde Deponien verbracht. 

Die Entsorgung erfolgt über die ÖBB-Environmental Services & Logistics GmbH sowie die ÖBB-
Immobilienmanagement GmbH für kommunale Abfälle. Bei Großprojekten wird die Entsorgung über Bauverträge geregelt. 
Die Datenerhebung erfolgt jährlich über interne Systeme wie das Umweltinformationssystem, die Abfallwirtschafts-
plattform und gesetzliche Meldeverfahren (z. B. EDM, ALSAG).  

Eine genaue Beschreibung der Methodik zur Datenerhebung lautet wie folgt: Der ÖBB Konzern dokumentiert 
Abfallart, -menge, -herkunft und -verbleib gemäß § 17 AWG 2002 über interne Prozesse und Systeme (Verfahrens- und 
Arbeitsanweisungen, Umweltinformationssystem, Meldungen im elektronischen Datenmanagement-Umwelt Österreich, 
Meldungen gemäß dem Altlastensanierungsgesetzes etc.). Die abfallrechtliche Verantwortung endet mit der Übergabe an 
befugte Sammler und Behandler, die für die weitere Verwertung oder Beseitigung zuständig sind. Die Datenerfassung 
variiert je nach Verbleib: 
– Betriebseigene Deponien: Erfassung durch externe Deponieaufsichten und Eingangskontrollen 
– Bauverträge: Projektleitungen erhalten Nachweise vom Auftragnehmer, prüfen diese und übermitteln sie zur 

Systemeingabe 
– Interne Leistungsverträge mit ÖBB-Environmental Services & Logistics GmbH: Datenübernahme erfolgt automatisiert; 

wo dies nicht möglich ist, wird das Vieraugenprinzip angewendet 

Die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH erfasst für jedes Objekt die Anzahl und Größe der Abfallbehälter sowie die 
Entleerungsintervalle, sofern keine Verträge mit ÖBB-Environmental Services & Logistics GmbH bestehen. Die Daten 
werden systematisch eingegeben und stichprobenweise durch Umweltkoordinator:innen und Abfallbeauftragte 
plausibilisiert. Auffälligkeiten werden zur Klärung weitergeleitet. Konzernweit besteht eine einheitliche Zuordnung von 
Abfallschlüsselnummern zu Abfallströmen und Verfahren, um eine korrekte Berichterstattung sicherzustellen. Alle 
abfallbezogenen Daten sind digital verfügbar. Der in der Abfalltabelle angeführte Abfall setzt sich folgendermaßen 
zusammen: ESRS E5-5.40 

AAbbffaallllzzuussaammmmeennsseettzzuunngg  ddeess  ÖÖBBBB  KKoonnzzeerrnnss11))  22))    

Chemische Umwandlungs- und Syntheseprodukte Metalle 
Kunststoffe und Gummis Oxide, Hydroxide, Salzabfälle 
Kunststoffe und Metalle Säuren, Laugen, Konzentrate 
Lösemittel, Farben, Lacke, Klebstoffe, Kitte und Harze Textilien 
Abfall mit hohem biogenem Anteil Wasser 
Material größtenteils fossilen Ursprungs (Mineralöl und Kohle) Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel sowie 

pharmazeutische Erzeugnisse und Desinfektionsmittel Material mineralischen Ursprungs (exkl. Metalle) 
1) ESRS E5-5.38.b. 
2) Die Abfallzusammensetzung wird anhand der Abfallschlüsselnummern gemäß der österreichischen Abfallverzeichnisverordnung (AVVO) eruiert. Jede 

Abfallschlüsselnummer wird einer Materialkategorie zugeordnet, welche an die Abfallgruppen der AVVO angelehnt ist. 
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AAbbffaallllttaabbeellllee  ddeess  ÖÖBBBB  KKoonnzzeerrnnss  ((IInn--  uunndd  AAuussllaanndd))    

AAbbffaallllaarrtt  iinn  TToonnnneenn  
1) 2) 3) 4) 9)   

AAbbffäällllee  aauuss  BBaauupprroojjeekktteenn  BBeettrriieebblliicchhee  AAbbffäällllee  SScchhrrootttt  KKoommmmuunnaalleerr  AAbbffaallll  SSuummmmee  

2025 20247) 2025 2024 2025 20247) 2025 20247) 22002255  220022447)  

Vorbereitung zur 
Wiederverwendung5) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Recycling 
(Übergabe an Recycler) 

1.722 47 1.063 981 16 54 7 2 2.808 1.084 

Sonstige Verwertung: 
mechanische, biologische 
und chemisch-
physikalische Verfahren6),7) 

1.736 1.063 3.194 3.249 1 0 0 2 4.930 4.314 

Sonstige Verwertung: 
energetische Verwertung 

18.028 19.677 585 345 0 0 0 0 18.612 20.022 

VVeerrwweerrttuunngg  2211..448866  2200..778877  44..884411  44..557744  1177  5544  77  55  2266..335511  2255..442200  

Verbrennung 289 522 411 781 0 0 0 0 700 1.303 

Betriebsfremde Deponien 2.577 915 19 42 0 0 0 0 2.595 958 

Sonstige Beseitigung5) n / a n / a n / a n / a n / a n / a n / a n / a n / a n / a 

BBeesseeiittiigguunngg  22..886655  11..443388  443300  882233  00  00  00  00  33..229955  22..226611  

GGeeffäähhrrlliicchheerr  AAbbffaallll  2244..335511  2222..222255  55..227711  55..339988  1177  5544  77  55  2299..664466  2277..668811  

Vorbereitung zur 
Wiederverwendung5) 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Recycling 
(Übergabe an Recycler) 

959.315 811.126 9.838 10.761 75.646 65.020 3.634 4.268 1.048.434 891.176 

Sonstige stoffliche 
Verwertung: 
Wiederverwendung im 
Bauvorhaben 

152.803 380.339 0 0 0 0 0 0 152.803 380.339 

Sonstige stoffliche 
Verwertung: 
Wiederverwendung 
außerhalb Bauvorhaben 

268.572 72.149 248 0 3 0 0 0 268.823 72.149 

Sonstige Verwertung: 
mechanische, biologische 
und chemisch-
physikalische Verfahren 

60.160 2.408 20.342 24.093 87 0 810 596 81.399 27.097 

Sonstige Verwertung: 
energetische Verwertung 

951 727 5.213 3.812 0 0 11.889 12.450 18.053 16.989 

VVeerrwweerrttuunngg  11..444411..880011  11..226666..775500  3355..664411  3388..666666  7755..773366  6655..002200  1166..333333  1177..331144  11..556699..551122  11..338877..775500  

Verbrennung 244 0 1.299 8 0 0 223 77 1.766 85 

Betriebsfremde Deponien 1.601.268 1.982.662 1.475 2.450 42 500 210 287 1.602.996 1.985.899 

Betriebseigene Deponien 34.571 103.950 0 0 0 0 0 0 34.571 103.950 

Sonstige Beseitigung5) n / a n / a n / a n / a n / a n / a n / a n / a n / a n / a 

BBeesseeiittiigguunngg  11..663366..008833  22..008866..661122  22..777744  22..445588  4422  550000  443333  336655  11..663399..333333  22..008899..993344  

NNiicchhtt  ggeeffäähhrrlliicchheerr  AAbbffaallll  33..007777..888855  33..335533..336622  3388..441155  4411..112233  7755..777788  6655..552200  1166..776666  1177..667799  33..220088..884444  33..447777..668844  

GGeessaammttaabbffaallll  33..110022..223366  33..337755..558866  4433..668866  4466..552211  7755..779955  6655..557744  1166..777733  1177..668844  33..223388..449900  33..550055..336655  

ddaavvoonn  VVeerrwweerrttuunngg  1.463.287  1.287.537  40.482  43.240  75.753  65.074  16.340  17.319  1.595.862  1.413.170  

ddaavvoonn  BBeesseeiittiigguunngg  1.638.949  2.088.049  3.204  3.281  42  500  433  365  1.642.628  2.092.195  

SSuummmmee  nniicchhtt  
rreeccyycceelltteerr  AAbbffäällllee8)  

2.141.198 2.564.413 32.785 34.779 133 500 13.132 13.413 2.187.249 2.613.105 

AAnntteeiill  nniicchhtt  rreeccyycceelltteerr  
AAbbffäällllee  iinn  PPrroozzeenntt8) 

69% 76% 75% 75 % 0% 1% 78% 76% 68% 75% 

1) ESRS E5-5.37.a, b, c, d, 38.a, 39. 
2) Es wurde nicht zwischen Verwertung / Beseitigung am / außerhalb des Standortes unterschieden, da dies am Standort nicht relevant ist, außer im Falle der 

Wiederverwendung im Bauvorhaben und der betriebseigenen Deponien, diese sind als Kategorien angeführt. Aufgrund von Rundungen der Dezimalstellen der 

Tonnen auf ganze Zahlen, kommt es zu kleinen Abweichungen. 
3) Die Kategorie „radioaktiver Abfall“ findet beim ÖBB Konzern keine Anwendung und ist daher in der Tabelle nicht dargestellt. ESRS E5-5.39. 
4) Aufgrund der starken Schwankungen beim Betrieb, der Instandhaltung der Anlagen und dem Projektgeschehen in der Bautätigkeit kann es auch zu 

entsprechenden Veränderungen in den Abfalldaten kommen. 
5) Zeilen, die „n / a“ enthalten, sind in den dargestellten Berichtsjahren nicht angefallen und werden daher als nicht anwendbar angegeben. 
6) Gefährlicher Abfall wird vor dem Recycling einem mechanischen, biologischen und chemisch-physikalischen Verfahren zugeführt. 
7) Aufgrund von nachträglichen Korrekturen fehlerhafter Daten, die durch verstärkte Plausibilitätskontrollen aufgefallen sind, wurden die Werte aus dem Vorjahr 

angepasst. 
8) Die „Summe nicht recycelter Abfälle“ bezieht sich ausschließlich auf die Mengen in Tonnen, die nicht an den Recycler übergeben wurden. Diese Summe enthält 

daher auch Verwertungspfade wie „Wiedereinbau“ oder andere. 
9) Summen können aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügig abweichen. 
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EE..33.. Soziale Informationen  

SS11  AArrbbeeiittsskkrrääffttee  ddeess  UUnntteerrnneehhmmeennss  

48.249 Mitarbeiter:innen beschäftigt der ÖBB Konzern im Jahr 2025. Das bedeutet, 48.249-mal dafür Sorge zu tragen, 
dass die Rechte aller Mitarbeiter:innen respektiert sind, sie frühzeitig vor Gefahren gewarnt und geschützt, gerecht 
entlohnt, in ihrer Weiterbildung und -entwicklung unterstützt werden und die Balance zwischen Arbeits- und Privatleben 
gewahrt bleibt. Eine Verantwortung, die der ÖBB Konzern sehr ernst nimmt und mit größter Sorgfalt erfüllt – denn die 
Mitarbeiter:innen sind die Basis für den langfristigen Erfolg des Konzerns. 

SSttrraatteeggiiee  

Das folgende Kapitel stellt die Konzepte, Ziele und Maßnahmen vor, mit denen der Konzern negative Auswirkungen 
reduziert und positive Effekte fördert. Nach den Vorgaben der ESRS werden Maßnahmen zur Vermeidung oder 
Verringerung negativer Auswirkungen auf Arbeitskräfte des Unternehmens im Bericht nicht als „positive 
Wirkung“ ausgewiesen, sondern als präventive oder mindernde Maßnahmen dargestellt. Aus der Doppelten 
Wesentlichkeitsanalyse haben sich die folgenden wesentlichen tatsächlichen oder potenziellen Auswirkungen, Risiken und 
Chancen für den ÖBB Konzern ergeben: 

NNrr..    
WWeesseennttlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  
CChhaanncceenn11))  22))  33))  

AArrtt  ddeerr  
AAuusswwiirrkkuunngg  bbzzww..  
RRiissiikkoo  //  CChhaannccee44))  ZZeeiitthhoorriizzoonntt44))  

AAnnggaabbeenn  zzuurr  
WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee  ((WWKK))  
bbeeii  AAuusswwiirrkkuunnggeenn44))  

UUnntteerrtthheemmaa:: Arbeitsbedingungen 

S1-A-15) 

Aufgrund der Eigentümerstruktur durch die 
Republik Österreich kann der ÖBB Konzern 
auch in Krisenzeiten sichere Arbeitsplätze 
garantieren. 

Positiv Kurzfristig 

– Eigene 
Geschäftstätigkeiten 

– Vorgelagerte WK 

S1-A-25) 

Eine faire und flexible Gestaltung von 
Arbeitsbedingungen (inkl. Entlohnung) und 
Arbeitszeit wirkt sich positiv auf die 
Mitarbeiter:innenzufriedenheit in Österreich 
aus.  

Positiv Kurzfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 

S1-A-35) 

Durch Betriebsräte im In- und Ausland (EBR) 
werden die Interessen von Mitarbeiter:innen 
vertreten, dies fördert die Mitarbeiter:innen-
zufriedenheit und verbessert die 
transnationale Zusammenarbeit. 

Positiv Kurzfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 

S1-A-45) 

Ein konstruktiver und sozialer Dialog kann zur 
Mitarbeiter:innenzufriedenheit, Verbesserung 
des Betriebsklimas und zur Konfliktprävention 
und -lösung beitragen. 

Positiv Kurzfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 

S1-A-5 

Die Schaffung unternehmensseitiger 
Voraussetzungen zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 
trägt zur Zufriedenheit, Gesundheit, 
Produktivität der Mitarbeiter:innen bei.  

Positiv Kurzfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 

S1-A-6 

Aufgrund des Generationenwandels und der 
Frühfluktuation kann es zu Wissensverlust und 
Personalmangel kommen. Neben 
marktbedingten Einflüssen führt dies dazu, 
dass die bestehenden Mitarbeiter:innen mit 
einer erhöhten Arbeitsbelastung konfrontiert 
werden. 

Negativ Kurzfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 

S1-A-7 

Durch Arbeitsunfälle kann es zu 
gesundheitlichen Schäden von 
Mitarbeiter:innen und externen 
Arbeitnehmer:innen und im Zuge dessen zu 
Produktionsausfällen (Fertigung, Betrieb ...) 
kommen. 

Negativ Kurzfristig 

– Eigene 
Geschäftstätigkeiten 

– Vor- und nachgelagerte 
WK 

1) Wesentliche Auswirkungen sind als tatsächlich zu erachten, außer es wird explizit auf Gegenteiliges hingewiesen. ESRS 2.SBM-3.48.c. 
2) Die Aktualisierung der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse hat zu geringfügigen Anpassungen (Art der Auswirkung bzw. Risiko / Chance, Zeithorizont und Angaben 

zur Wertschöpfungskette) im Vergleich zum Vorjahr geführt. ESRS 2.SBM-3.48.g. 
3) Es wurden keine wesentlichen Auswirkungen auf Arbeitskräfte des Unternehmens im Zuge von Übergangsplänen zur Verringerung negativer Auswirkungen auf die 

Umwelt und zur Verwirklichung umweltfreundlicherer und klimaneutraler Tätigkeiten ermittelt. ESRS S1.14 e; ESRS S1.SBM-3-14.AR 43. 
4) ESRS 2.SBM-3.48.c. 
5) Auswirkungen wurden keinem konkreten Ziel zugeordnet, jedoch sind diese durch Konzepte und Maßnahmen berücksichtigt worden. 
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NNrr..    
WWeesseennttlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  
CChhaanncceenn11))  22))  33))  

AArrtt  ddeerr  
AAuusswwiirrkkuunngg  bbzzww..  
RRiissiikkoo  //  CChhaannccee44))  ZZeeiitthhoorriizzoonntt44))  

AAnnggaabbeenn  zzuurr  
WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee  ((WWKK))  
bbeeii  AAuusswwiirrkkuunnggeenn44))  

S1-F-1 

Fachkräftemangel und nicht erfolgreiches 
Anwerben von Fachkräften kann ein 
bedeutendes Risiko darstellen. Fehlendes 
Personal, insbesondere im operativen Bereich, 
kann zu höheren Kosten führen und 
mittelfristig dazu beitragen, dass vertragliche 
Verpflichtungen gegenüber 
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) nicht 
eingehalten werden. Dies könnte zu 
Strafzahlungen, betrieblichem Mehraufwand 
und einer Beeinträchtigung der Servicequalität 
führen, was langfristig auch die 
Geschäftsbeziehungen belasten könnte. 

Risiko Kurzfristig – Eigene Geschäftstätigkeit 

UUnntteerrtthheemmaa:: Gleichbehandlung und Chancengleichheit 

S1-A-8 

Das Diversity-Management fördert ein sicheres 
und stabiles Arbeitsumfeld und schafft 
Vertrauen und Akzeptanz in der eigenen 
Belegschaft. 

Positiv Kurzfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 

S1-A-9 

Nicht wirksame Präventions- und 
Schutzmechanismen innerhalb der 
Organisation können dazu führen, dass Fälle 
von Machtmissbrauch oder sexueller 
Belästigung über lange Zeit unentdeckt 
bleiben. 

Negativ Kurzfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 

S1-A-10 

Eine überwiegend homogene und wenig 
divers zusammengesetzte Belegschaft – etwa 
durch einen geringen Frauenanteil – kann die 
Vielfalt im Unternehmen deutlich einschränken 
sowie dessen Arbeitgeberattraktivität 
mindern. Langfristig kann sich das auf die 
Unternehmenskultur, wirtschaftliche Leistung 
und Innovationskraft auswirken.  

Negativ Kurzfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 

S1-A-115) 

Zielgruppenspezifische 
Weiterbildungsangebote unterstützen und 
fördern Mitarbeiter:innen und Führungskräfte 
bei der persönlichen Weiterentwicklung und 
zielgerichteten Kompetenzentwicklung. 

Positiv Kurzfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 

S1-A-125) 

Die Ausbildung von Nachwuchsfachkräften 
(z. B. Lehrlinge ) bietet die Möglichkeit zur 
persönlichen Weiterentwicklung, eine stärkere 
Teamdynamik und langfristige Arbeitsplatz-
sicherheit. Dies schafft eine positive 
Arbeitsatmosphäre und fördert die Motivation 
und Identifikation mit dem Unternehmen. 

Positiv Kurzfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 

1) Wesentliche Auswirkungen sind als tatsächlich zu erachten, außer es wird explizit auf Gegenteiliges hingewiesen. ESRS 2.SBM-3.48.c. 
2) Die Aktualisierung der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse hat zu geringfügigen Anpassungen (Art der Auswirkung bzw. Risiko / Chance, Zeithorizont und Angaben 

zur Wertschöpfungskette) im Vergleich zum Vorjahr geführt. ESRS 2.SBM-3.48.g. 
3) Es wurden keine wesentlichen Auswirkungen auf Arbeitskräfte des Unternehmens im Zuge von Übergangsplänen zur Verringerung negativer Auswirkungen auf die 

Umwelt und zur Verwirklichung umweltfreundlicherer und klimaneutraler Tätigkeiten ermittelt. ESRS S1.14 e; ESRS S1.SBM-3-14.AR 43. 
4) ESRS 2.SBM-3.48.c. 
5) Auswirkungen wurden keinem konkreten Ziel zugeordnet, jedoch sind diese durch Konzepte und Maßnahmen berücksichtigt worden. 

IInntteerreesssseenn  uunndd  SSttaannddppuunnkkttee  ddeerr  IInntteerreesssseennttrrääggeerr::iinnnneenn  

Die Einbeziehung der Interessen, Standpunkte und Rechte der Menschen in der eigenen Belegschaft wird in Kapitel E.1. 
Allgemeine Angaben unter „Interessen und Standpunkte der Interessenträger:innen“ dargestellt. ESRS S1.SBM-2.12  

WWeesseennttlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn  uunndd  iihhrr  ZZuussaammmmeennssppiieell  mmiitt  SSttrraatteeggiiee  uunndd  GGeesscchhääffttssmmooddeellll  

Die allgemeine Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung wesentlicher Auswirkungen, Risiken und Chancen ist in 
Kapitel E.1. Allgemeine Angaben unter „Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen“ abgebildet. Die 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen, die dem Geschäftsmodell des Unternehmens entstammen oder die 
Strategie des Geschäftsmodells beeinflussen, finden sich in der zu Beginn dieses Kapitels angeführten Tabelle.  
ESRS S1.SBM-3.13.a, b, 14.d, e 

  

E.3. �S1 Arbeitskräfte des Unternehmens 
S2 �Arbeitskräfte in der 

Wertschöpfungskette

S3 Betroffene Gemeinschaften
S4 �Verbraucher:innen und 

Endnutzer:innen



Konzernlagebericht138 E.    Nichtfinanzielle Erklärung
E.1.  Allgemeine Angaben
E.2. Umweltinformationen

E.3. Soziale Informationen
E.4. Governance Informationen
E.5. ESRS-Index

 

Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft Konzernabschluss  |  Konzernlagebericht 

 

 

9955  

 

Potenziell betroffene Personengruppen 
Die Zusammensetzung der Beschäftigten ist im Unterkapitel „Merkmale der Arbeitskräfte des Unternehmens“ detailliert 
dargestellt. Sämtliche Personen aus dem Kreis der Arbeitskräfte im ÖBB Konzern, die von wesentlichen Auswirkungen 
betroffen sein könnten, fallen unter die Angabe gemäß Kapitel E.1. Allgemein Angaben unter „Interessen und 
Standpunkte der Interessenträger:innen“. Sofern nicht anders angeführt, betreffen die ermittelten wesentlichen 
Auswirkungen oder Risiken alle Beschäftigten gleichermaßen ohne Unterscheidung zwischen Arbeitskräften und 
Fremdarbeitskräften, Standorten und Regionen. Wesentliche Risiken im Bereich der Arbeitssicherheit wirken sich aufgrund 
vorliegender Daten hauptsächlich auf operativ tätige Mitarbeiter:innengruppen wie beispielsweise Verschub-, 
Instandhaltungs- und Werkstattmitarbeiter:innen aus. Diese Personen sind vermehrt in Bereichen tätig, die potenzielle 
Gefahrenquellen aufweisen. Im Falle negativer Auswirkungen kann es sich sowohl um systemische (z. B. Fachkräftemangel, 
niedriger Frauenanteil …) als auch individuelle Vorfälle (z. B. Verletzungsrisiko, Arbeitsunfälle) handeln. 
ESRS S1.SBM-3.14.a, b, d, 15, 16  

Der ÖBB Konzern verwendet zur Einbeziehung der Mitarbeiter:innen verschiedende Tools, um die Bedarfe verschiedener 
Personengruppen zu ermitteln sowie potenziell stärker gefährdete Personengruppen zu identifizieren. Nähere 
Informationen zu den Verfahren zur Einbeziehung der eigenen Belegschaft finden sich im Unterkapitel „Verfahren zur 
Einbeziehung der Arbeitskräfte und von Arbeitnehmervertretern in Bezug auf Auswirkungen“. Im Falle wesentlicher 
positiver Auswirkungen handelt es sich überwiegend um Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit bereits in der 
Vergangenheit gesetzten Maßnahmen und unterstützenden Strukturen wie der HR-Strategie und damit ergriffener 
Maßnahmen, Verfahrensanweisungen etc. stehen. Dies schafft Orientierung und wirkt sich in weiterer Folge positiv auf 
die Arbeitnehmer:innen aus. ESRS S1.SBM-3.14.c, d, 15 

Aufgrund der Tätigkeiten des ÖBB Konzerns sowie geltenden nationalen und übernationalen Gesetzen besteht kein Risiko 
der Zwangs- oder Kinderarbeit in den Tätigkeitsfeldern des ÖBB Konzerns und seiner Teilkonzerngesellschaften. 
ESRS S1.SBM-3.14.f, g 

MMaannaaggeemmeenntt  ddeerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn 

KKoonnzzeeppttee  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  ddeenn  AArrbbeeiittsskkrrääfftteenn  ddeess  UUnntteerrnneehhmmeennss 

Mit einer breiten Palette spannender und sinnstiftender Jobs in über 130 Berufsbildern zählen die ÖBB zu den 
Toparbeitgebern des Landes. Damit das so bleibt, hat der Konzern umfassende Strategien und Konzepte für seine über 
48.000 Mitarbeiter:innen (inkl. Lehrlinge) entwickelt.  

Das strategische HR-Management auf ÖBB Konzernebene leistet gemeinsam mit allen Teilkonzerngesellschaften sowohl 
bei Mitarbeiter:innen als auch bei potenziellen Bewerber:innen einen wesentlichen Beitrag zur Innen- und 
Außenwahrnehmung des ÖBB Konzerns. Aufgabe und Ziel ist es, sich als attraktiver Arbeitgeber, der Diversität und Vielfalt 
lebt und fördert, zu positionieren. Die folgenden Konzepte spielen für den ÖBB Konzern in Bezug auf die wesentlichen 
Auswirkungen, Risiken und Chancen eine entscheidende Rolle und gelten, sofern nicht anders angeführt, für alle 
Mitarbeiter:innen des ÖBB Konzerns. ESRS S1-1.19 

HHRR--FFuunnkkttiioonnaallssttrraatteeggiiee  22003300  ((SS11--KK--11)) 

Die HR-Funktionalstrategie 2030 wurde im Jahr 2024 verabschiedet und setzt sich aus vier strategischen Stoßrichtungen 
und vier Teilbereichsstrategien zusammen. Entlang der im Folgenden näher beschriebenen vier strategischen 
Stoßrichtungen bereitet sich HR auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen wie z. B. den pensionsbedingten 
Generationenwandel vor. ESRS S1-1.19. MDR-P.65.a 

SSttrraatteeggiisscchhee  SSttooßßrriicchhttuunnggeenn**))  BBeesscchhrreeiibbuunngg  

EEffffiizziieenntteess  uunndd  mmooddeerrnneess  
PPeerrssoonnaallmmaannaaggeemmeenntt  

Durch effizientes und modernes Personalmanagement bildet der ÖBB Konzern den quantitativen 
und qualitativen Personalbedarf ab. Dies wird durch eine konzernweite, gesamtheitliche HR-IT-
Systemlandschaft und standardisierte, effiziente Prozesse unterstützt. Entsprechende rechtssichere 
Mindeststandards und Rahmenbedingungen werden implementiert und vermittelt. 

LLeeaarrnniinngg  uunndd  DDeevveellooppmmeenntt  „Learning und Development“ fokussiert auf zielgerichtete und nachhaltige Entwicklung der 
Mitarbeiter:innen – mit der Ausrichtung der Aus- und Weiterbildung entlang der ermittelten 
Qualifikationsanforderungen der Zukunft, State-of-the-Art-Lernkonzepten sowie innovativen 
Methoden und Systemen. Aussagekräftige Analysen und Messinstrumente zum aktuellen und 
künftigen Potenzial der Mitarbeiter:innen werden vom HR-Bereich zur Verfügung gestellt. 

*) ESRS S1-1.19.MDR-P.65.a. 
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SSttrraatteeggiisscchhee  SSttooßßrriicchhttuunnggeenn**))  BBeesscchhrreeiibbuunngg  

KKuullttuurr  uunndd  DDiivveerrssiittäätt  Unternehmenswerte und Führungsgrundsätze geben Orientierung für das Handeln und bilden die 
Grundlage für alle Tätigkeiten. Die Wertschätzung von Vielfalt, Nutzung der Diversitätskompetenz 
bei der Lösung von Herausforderungen, die Stärkung der Arbeitsfähigkeit und Gesundheit der 
Mitarbeiter:innen sowie eine offene, wertschätzende und lösungsorientierte Kultur der 
Zusammenarbeit stehen dabei im Fokus. 

SSttaarrkkee  AArrbbeeiittggeebbeerrmmaarrkkee  Im Fokus der Stoßrichtung „Starke Arbeitgebermarke” stehen sowohl die Gestaltung attraktiver und 
zeitgemäßer Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen entlang der Lebensphasen der 
Mitarbeiter:innen als auch die Positionierung als Arbeitgeber mit vielfältigen 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Platz für Vielfalt sowie Jobs mit Sinn in einem verlässlichen und 
sicheren Arbeitsumfeld. 

*) ESRS S1-1.19.MDR-P.65.a. 

Human Resources ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur und Strategie im ÖBB Konzern. Die soziale 
Nachhaltigkeit ist sowohl in der Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns verankert als auch mit der konzernweit gültigen 
HR-Funktionalstrategie verknüpft. 

Die HR-Funktionalstrategie legt unternehmensspezifische Handlungsgrundsätze in Bezug auf die Arbeitskräfte des 
Unternehmens fest. Gemäß Konzernrichtlinie wird sie auf die Teilkonzerngesellschaften ausgerollt und dort durch die 
strategische HR-Leitung sowie die jeweiligen Personalleitungen beschlossen. Damit gelten die Strategien für alle 
Mitarbeiter:innen der ÖBB. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt auf oberster Ebene bei der Leitung des 
strategischen HR-Managements. ESRS S1-1.19.MDR-P.65.b, c 

Maßnahmen sowie die dazugehörigen Ziele sind in den Unterkapiteln „Ergreifung von Maßnahmen und Zielen in Bezug 
auf wesentliche Auswirkungen auf die Arbeitskräfte des Unternehmens“, „Ansätze zum Management wesentlicher Risiken 
und zur Nutzung wesentlicher Chancen im Zusammenhang mit den Arbeitskräften des Unternehmens“ sowie 
„Wirksamkeit dieser Maßnahmen und Ansätze“ dargestellt. Die Wirksamkeit der Zusammenarbeit wird unter anderem 
über die Ergebnisse der Mitarbeiter:innenbefragung beurteilt. ESRS S1-2.27.b, c 

Zur inhaltlichen Vertiefung wurden zudem Teilbereichstrategien erarbeitet: 
TTeeiillbbeerreeiicchhssttrraatteeggiiee11))  BBeesscchhrreeiibbuunngg 

PPeerrssoonnaalleennttwwiicckklluunngg  Die Personalentwicklung begleitet die Mitarbeiter:innen entlang ihrer beruflichen Laufbahn. Im Vordergrund 
steht die zielgerichtete und nachhaltige Entwicklung der Mitarbeiter:innen. Die Aus- und Weiterbildung im 
ÖBB Konzern wird unter Wahrung der gesetzlichen Anforderungen an den Qualifikationsanforderungen der 
Zukunft ausgerichtet. Die Schwerpunkte der Teilbereichstrategie Personalentwicklung liegen im Bereich 
Onboarding-Kultur, Führungskräfteentwicklung, Talent- und Performancemanagement sowie moderne 
Lernformen. 

DDiivveerrssiittyy  uunndd  
VVeerreeiinnbbaarrkkeeiitt22))    

Zur strategischen Steuerung der Stoßrichtung „Kultur und Diversität“ wurden die Teilbereichsstrategien 
„Diversity“ und „Vereinbarkeit“ entwickelt. Das Ziel der Teilbereichsstrategie „Diversity“ ist die Steigerung 
der Arbeitgeberattraktivität.  
Die Teilbereichsstrategie „Vereinbarkeit“ verankert die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Ziel ist es, 
Mitarbeiter:innen bei Mehrfachbelastungen aufgrund von Care-Arbeit zu entlasten und zu unterstützen, um 
Arbeitsfähigkeit und Gesundheit aufrecht zu erhalten. Ebenso festgelegt sind flexible Arbeitszeitmodelle, um 
die Mitarbeiter:innengewinnung und -bindung zu erhöhen und die Arbeitsmarktpositionierung zu 
verbessern.  

RReeccrruuiittiinngg  uunndd  
EEmmppllooyyeerr--BBrraannddiinngg  

Zur Umsetzung der strategischen Stoßrichtung „Starke Arbeitgebermarke“ trägt die Teilbereichstrategie 
„Recruiting und Employer Branding“ bei. Anhand der strategischen Schwerpunkte „Personalgewinnung 
meistern“, „Innovation fördern“, „Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen“ und „Qualität stärken“ werden 
Maßnahmen im Recruiting und Employer-Branding verortet. Dem weiterhin hohen Personalbedarf wird auch 
mit dem verstärkten externen Auftritt am Arbeitsmarkt Rechnung getragen. 

AArrbbeeiittssffäähhiiggkkeeiitt  uunndd  
GGeessuunnddhheeiitt    

Ziel des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist die Förderung der Arbeitsfähigkeit sowie der Gesundheit 
aller ÖBB Mitarbeiter:innen. Dazu sollen die Arbeitsbedingungen kontinuierlich verbessert, persönliche 
Ressourcen optimiert und Belastungen reduziert werden.  

1) ESRS S1-1.19.MDR-P.65.a. 
2) ESRS S1-1.24.b. 

Die in der Funktional- und Teilbereichstrategie adressierten Themenfelder und daraus abgeleiteten Maßnahmen leisten 
einen Beitrag zum Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen. Sie nehmen unter anderem das Risiko der 
erschwerten Personalgewinnung in den Blick. 

Das HR-IT-Transformationsprojekt „H-IT-T“ treibt den Wandel zu einem modernen, effizienten Personalmanagement voran 
und wird in der strategischen Stoßrichtung „effizientes und modernes Personalmanagement“ verfolgt. Ziel ist eine 
integrierte HR-IT-Landschaft mit einheitlichen Systemen, digitalen Lösungen und optimierten Prozessen. Damit wird die 
Basis für zukunftsorientierte HR-Arbeit geschaffen.  
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Wesentliche Neuerungen und Prozessverbesserung umfassen dabei: 
– Eine niedrigschwellige Kontaktaufnahme und einfache Bewerbungsmöglichkeiten für Kandidat:innen 
– Effiziente Bewerbungsprozesse und Bewerbungsgespräche bei gesteigerter Qualität 
– Neuausrichtung der HR-IT-Lösungen zum Talentmanagement und Integration von zukunftsweisenden, systemgestützten 

Funktionalitäten wie Sourcing, moderne Lernformen, strukturierte Nachfolgeplanung und Sichtbarmachung und 
Förderung von Talenten sowie digitalem Performance-Management 

– Betrachtung von End-to-End-Prozessen entlang des gesamten Employee-Lifecycles  
– Aufbau einer konzernweiten Talentmanagement-Prozesslandschaft inklusive entsprechender Standards und 

Governance – unter Berücksichtigung von Kompetenzmodellen, Performance-Management-Tools und 
Personalentwicklungsinstrumenten 

SSiicchheerrhheeiittssssttrraatteeggiiee  ((SS11--KK--22))  

Die ÖBB Sicherheitsstrategie setzt sich aus vier definierten Sicherheitsbereichen zusammen: 
– Betriebliche Sicherheit: Steuerung und Maßnahmensetzung zur Erreichung eines sicheren Eisenbahnbetriebs 
– Arbeitssicherheit: Angestrebt wird ein gefahrenfreier Zustand bei der Berufsausübung für alle ÖBB Mitarbeiter:innen 

sowie indirekt auch für Dienstleister:innen im operativen Betrieb 
– Öffentliche Sicherheit: Schutz vor kriminellen Aktivitäten sowie die Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls von 

Mitarbeiter:innen und Kund:innen 
– Informationssicherheit: Gewährleistung des Schutzes von Informationen, Informations- und 

Kommunikationstechnologie 

Der Bereich Arbeitssicherheit deckt in der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse ermittelte Auswirkungen, Risiken und 
Chancen ab. Die strategische Ausrichtung und Koordination der Arbeitssicherheit obliegt gemäß Konzernrichtlinie 17 der 
Organisationseinheit Systemtechnik und Konzernproduktion. Die vom Vorstand der ÖBB-Holding AG beschlossene 
Sicherheitsstrategie ist Teil der Unternehmensstrategie und gilt konzernweit. ESRS S1-MDR-P.65.a, b, c; ESRS S1-1.23 

SSttrraatteeggiisscchhee  
SSttooßßrriicchhttuunnggeenn**))  

BBeesscchhrreeiibbuunngg  

SSiicchheerrhheeiittssssttrraatteeggiiee  
uunndd  TTeeiillbbeerreeiicchh  
AArrbbeeiittssssiicchheerrhheeiitt  

Der Bereich Arbeitssicherheit in der ÖBB Sicherheitsstrategie bezieht sich auf den anzustrebenden 
gefahrenfreien Zustand bei der Berufsausübung für alle ÖBB Mitarbeiter:innen sowie indirekt auch für 
Dienstleister:innen im operativen Betrieb.  
Zur gezielten Steuerung der Sicherheit wird der Fokus verstärkt auf Vorläufer gelegt – also jene Ereignisse, die 
Unfälle begünstigen beziehungsweise als Risiko die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Unfalls deutlich erhöhen. 
Wesentliche Vorläufer sind: Stürzen / Fallen, Umkippen / Umknöcheln, Einklemmen / Quetschen, Anstoßen. 

*) ESRS S1-1.19.MDR-P.65.a. 

Neben den beiden übergeordneten Strategien, sind die folgend angeführten Konzepte für den ÖBB Konzern zur Steuerung 
wichtig. Mit Ausnahme der Konzepte zu „Sozialer Dialog“, „Vereinigungsfreiheit“, „Existenz von Betriebsräten“, „Recht 
der Arbeitnehmer:innen auf Information“, „Anhörung und Mitbestimmung“ und „Datenschutz“ finden sich alle in der 
übergeordneten HR-Funktionalstrategie wieder. ESRS S1-1.19.MDR-P.65.a.  

Arbeitsbedingungen 
NNrr..  KKoonnzzeepptt11))  BBeesscchhrreeiibbuunngg  

SS11--KK--33  AArrbbeeiittsszzeeiitt--
mmooddeellllee22))  

Durch zeitgemäße Konzepte und angepasste Rahmenbedingungen werden die Anforderungen der 
Mitarbeiter:innen und die jeweiligen Geschäftsmodelle in Bezug auf die Arbeitszeit laufend evaluiert 
und angepasst. Betriebsvereinbarungen zu Arbeitszeitmodellen sind für jene Gesellschaften gültig, 
welche diesen zugestimmt haben.  

SS11--KK--44  TTaarriiffvveerrttrrääggee22))  Die Entlohnung erfolgt gemäß den jeweiligen nationalen rechtlichen Vorschriften sowie – sofern 
vorhanden – den geltenden Kollektiv- bzw. Tarifverträgen. Auf Basis von Funktionsbeschreibungen der 
Tätigkeiten der Mitarbeiter:innen wird eine Einstufung in den entsprechenden Kollektivvertrag 
vorgenommen (sofern Kollektivvertragszugehörigkeit vorhanden ist). Die Einstufungen laut allgemeinen 
Vertragsbedingungen für Dienstverträge bei den Österreichischen Bundesbahnen (AVB) werden gemäß 
Entgeltregelungen vorgenommen.  

  ÖÖBBBB  JJoobbmmooddeellll22))  Alle Funktionen wurden dem ÖBB Jobmodell für Querschnittsbereiche und Fachbereiche in der 
ÖBB Karrierelandkarte zugeordnet, um einheitliche Funktionen und Funktionsbeschreibungen in einem 
konzernweit gültigen Rahmen zu erarbeiten. Zur Darstellung von Perspektiven für Mitarbeiter:innen 
aller Karrierestufen werden diese Funktionen transparent zugänglich dargestellt.  

1) ESRS S1-1.19.MDR-P.65.a. 
2) Die genannten Ausführungen gelten für Österreich. Die Auslandstöchter verfügen über teils eigene Regelungen und Regelwerke, welche die jeweiligen 

Länderspezifika berücksichtigen. Hierfür wurden mit den genannten Ausführungen entsprechende Rahmenbedingungen und Mindeststandards geschaffen. 

ESRS S1-1.19.MDR-P.65.b. 
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NNrr..  KKoonnzzeepptt11))  BBeesscchhrreeiibbuunngg  

SS11--KK--44  GGeehhaallttssbbaanndd--
bbrreeiitteenn22))  

Die Funktionsbewertung auf Basis der Funktionsbeschreibung erfolgt mittels Korn-Ferry-Hay-
Stellenwert-Profil-Methode. Die resultierenden Gehaltsbandbreiten sind je „Grade“ definiert und bilden 
einen einheitlichen konzernweiten (Ordnungs-)Rahmen für die Entlohnung. Die 
ÖBB Gehaltsbandbreiten schaffen ein Instrument zur Sicherstellung von gleichen 
Entlohnungsmöglichkeiten für gleichwertige Tätigkeiten im ÖBB Konzern. Für Führungsfunktionen gibt 
es zudem eigene Gehaltsbandbreiten, welche auch die variable Vergütungskomponente (MbO) 
beinhalten. Die Compensation-Policy für Führungsfunktionen im ÖBB Konzern regelt die 
Rahmenbedingungen der Vergütung für Führungsfunktionen. Die variable Vergütungskomponente ist 
in der MbO-Policy geregelt. 

SS11--KK--55  SSoozziiaalleerr  DDiiaalloogg    Die Vertretung der Belegschaft erfolgt durch Betriebsratsmitglieder sowie den Europäischen Betriebsrat; 
siehe Unterkapitel „Verfahren zur Einbeziehung der Arbeitskräfte des Unternehmens und von 
Arbeitnehmer:innen in Bezug auf Auswirkungen“. 

1) ESRS S1-1.19.MDR-P.65.a. 
2) Die genannten Ausführungen gelten für Österreich. Die Auslandstöchter verfügen über teils eigene Regelungen und Regelwerke, welche die jeweiligen 

Länderspezifika berücksichtigen. Hierfür wurden mit den genannten Ausführungen entsprechende Rahmenbedingungen und Mindeststandards geschaffen. 

ESRS S1-1.19.MDR-P.65.b. 

Gleichbehandlung und Chancengleichheit 
Die ÖBB treten für eine offene, respektvolle Arbeitskultur mit gleichen Chancen für alle Mitarbeiter:innen ein. Seit 1979 
ist das Gleichbehandlungsgesetz in Österreich verbindlich. Die ÖBB handeln danach: Weder ethnische Herkunft, Hautfarbe, 
Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Behinderung, Pflege, Alter, Religion, politische Meinung, 
nationale Abstammung oder soziale Herkunft sowie andere Formen der Diskriminierung, die unter die EU-
Rechtsvorschriften und nationales Recht fallen, dürfen zur Benachteiligung im ÖBB Konzern führen. In den 
Teilkonzerngesellschaften im Ausland werden die jeweils gültigen nationalen Gesetze eingehalten. 

NNrr..  KKoonnzzeepptt11))  BBeesscchhrreeiibbuunngg  

SS11--KK--66  
22))  33))  44))  

KKoonnzzeerrnnppoolliiccyy  
GGlleeiicchhbbeehhaanndd--
lluunngg  

Eine der Grundlagen der Diversity-Strategie ist die Sicherstellung der Gleichbehandlung. 
Gleichbehandlung bedeutet, dass niemand unmittelbar oder mittelbar aufgrund der ethnischen 
Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, aufgrund des Alters, der sexuellen Orientierung, einer 
Behinderung oder des Geschlechts diskriminiert werden darf.  

DDiivveerrssiittyy  CChhaarrttaa  Die „Diversity Charta“ ist Teil der Funktionalstrategie Diversity und gibt Managementziele zur Erreichung 
des Frauenanteils sowie des Anteils der Mitarbeiter:innen mit begünstigter Behinderung bis 2026 vor. 
Die Zielerreichung wird quartalsweise evaluiert und im konzernweiten Diversity-Bericht dem 
Topmanagement der Teilkonzerngesellschaften zur weiteren Verbesserung der Maßnahmen übermittelt. 

CChhaarrttaa  ddeerr  
IInnkklluussiioonn  

Mit der „Charta der Inklusion“ als Teil der Funktionalstrategie Diversity wurden freiwillig von 
Unternehmensführung, Konzernbetriebsrat und Konzernbehindertenvertretung Rahmenbedingungen 
geschaffen, die Menschen mit Behinderungen den Eintritt in den ÖBB Konzern erleichtern und eine 
inklusive, barrierefreie und chancengleiche Beschäftigung ermöglichen. Grundlagen für die Charta 
bilden das Behindertengleichstellungsgesetz sowie nationale Gesetze.5) 
Auf Basis der „Charta der Inklusion” wurde der Aktionsplan „Inklusion“ erstellt. In diesem finden sich 
konkrete Maßnahmenpakete zu den Handlungsfeldern „Job und Anti-Diskriminierung“, „Aus- und 
Weiterbildung“, „Infrastruktur und barrierefreier Arbeitsplatz“, „Gesellschaftliches Leben und 
Soziales“ sowie „Lehrlinge und Frauen“. In regelmäßigen Abständen wird der Status quo der 
Maßnahmen konzernweit analysiert und aktualisiert. 

SS11--KK--77  
22))  

WWeeiitteerrbbiilldduunngg  
uunndd  KKoommppeetteennzz--
eennttwwiicckklluunngg  

Der ÖBB Konzern fördert Mitarbeiter:innen entlang ihrer gesamten Laufbahn – von der 
Lehrlingsausbildung bis zu Weiterbildungsangeboten über die ÖBB akademie und den Bildungskatalog. 
Lernformate sind in Präsenzform, digital und hybrid verfügbar. Technologischer Wandel prägt die Aus- 
und Weiterbildung, insbesondere durch Inhalte zu künstlicher Intelligenz. Onboarding-Prozesse 
erleichtern den Einstieg, individuelle Programme und Coaching-Angebote unterstützen die persönliche 
Entwicklung. Performance- und Talentmanagement nutzen Instrumente wie Mitarbeiter:innengespräche 
und Standortanalysen, um Potenziale zu erkennen und zu fördern. 

SS11--KK--88  
22))  

LLeehhrrlliinnggss--
aauussbbiilldduunngg  

Der ÖBB Konzern ist einer der größten Ausbildungsbetriebe und größter technischer Lehrlingsausbilder 
in Österreich. Aktuell bilden die ÖBB rd. 2.100 junge Menschen zu hoch qualifizierten Fachkräften aus. 
Überwiegend werden die 26 Lehrberufe im Bereich Aus- und Weiterbildung der ÖBB-Infrastruktur AG 
angeboten sowie konzernweit koordiniert. Die Gesellschaften ÖBB-Personenverkehr AG und Rail Cargo 
Austria AG bieten vor allem Lehrstellen in kaufmännischen Lehrberufen an. Die ÖBB-Infrastruktur AG 
und Österreichische Postbus AG bilden hingegen vorrangig Lehrlinge in technischen Berufsfeldern aus. 

1) ESRS S1-1.19.MDR-P.65.a. 
2) Für die Kaskadierung dieser ÖBB-konzernweiten Strategien und Umsetzung der Konzepte sind die jeweiligen Teilkonzerngesellschaften zuständig und finden 

Anwendung für den ÖBB Konzern. ESRS S1-1.19.MDR-P.65.b, c. 
3) Beseitigung von Diskriminierung (einschließlich Belästigung), Förderung der Chancengleichheit und andere Möglichkeiten zur Förderung von Vielfalt und Inklusion 

sind im Konzept aufgegriffen. ESRS S1-1.24.a. 
4) Konzept greift Gründe für Diskriminierung wie ethnische Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Behinderung, Alter, Religion, 

politische Meinung, nationale Abstammung oder soziale Herkunft auf. ESRS S1-1.24.b. 
5) ESRS S1-1.24.c.  
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Auslandsgesellschaften im ÖBB Konzern handeln eigenständig nach nationalem Recht und tragen Verantwortung für HR-
Ergebnisse und -Prozesse. Sie setzen die HR-Strategie sowie Konzernstandards um und agieren dabei nach den 
Grundsätzen der „Human Ressource-Policy für Auslandsgesellschaften“ (z. B. gesetzliche Vorschriften, Ingerenzen, Code 
of Conduct, wirtschaftliche Sorgfalt, Wahrnehmung der HR-Aufgaben). ESRS S1-1.19.MDR-P.65.b  

Die Konzernpolicy „Gleichbehandlung“, die „Diversity Charta“ sowie die „Charta der Inklusion“ bilden die Grundlage zur 
Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung, um Diskriminierung einzudämmen, zu bekämpfen und zu verhindern. Darüber 
hinaus sollen sie Vielfalt und Inklusion im Allgemeinen fördern. Erwähnte Policy und Chartas werden im Rahmen der 
spezifischen Verfahren der täglichen Arbeit im ÖBB Konzern berücksichtigt. ESRS S1-1.24.d 

Mit der vorliegenden Nichtfinanziellen Erklärung werden die Gehaltsscheren zwischen Führungskräften und 
Mitarbeiter:innen (gemäß ESR-Standards) berichtet. Zur Sicherstellung eines angemessenen Verhältnisses wird das 
ermittelte Ergebnis wie bereits in der Vergangenheit einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen. Die Gesellschaften des 
ÖBB Konzerns verpflichten sich zu einer fairen, regelmäßigen, pünktlichen und vollständigen Entlohnung ihrer 
Mitarbeiter:innen sowie zur Einhaltung aller geltenden Lohn- und Vergütungsgesetze. ESRS S1-1.20, 21, 22  

Informationen zum Thema „Menschenrechte“ finden sich in Kapitel E.1. Allgemeine Angaben unter „Governance“ bei 
„Soziale Mindestschutzstandards“. ESRS S1-1.20, 21, 22 

VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  EEiinnbbeezziieehhuunngg  ddeerr  AArrbbeeiittsskkrrääffttee  ddeess  UUnntteerrnneehhmmeennss  uunndd  vvoonn  AArrbbeeiittnneehhmmeerr::iinnnneennvveerrttrreettuunnggeenn  iinn  
BBeezzuugg  aauuff  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  

Im ÖBB Konzern werden die Sichtweisen der eigenen Arbeitskräfte sowohl im direkten Austausch mit den 
Mitarbeiter:innen als auch über gewählte Vertreter:innen (Betriebsrat) und Organisationen gewonnen. Diese Sichtweisen 
fließen in vielfältiger Weise im Rahmen von unterschiedlichen Verfahren bei Entscheidungsprozessen und 
Maßnahmensetzungen ein. Die Verfahren zur Einbeziehung der eigenen Belegschaft werden im Folgenden näher 
beschrieben. Auf Konzernebene erfolgt der Austausch durch den Vorstand mit dem Konzernpräsidium. Im strategischen 
HR-Management findet ein regelmäßiger Austausch mit dem Ausschussvorsitzenden statt. Die ranghöchste Person ist der 
Vorstand. Weiters gibt es unterschiedliche Formate zur regelmäßigen Einbindung der Arbeitnehmer:innenvertretungen in 
den ÖBB Einzelgesellschaften, z. B. ein eigenes Personalpräsidium bei der ÖBB-Infrastruktur AG. ESRS S1-2.27.a, b, c, d, e 

Betriebsrat 
Der Betriebsrat vertritt wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche Anliegen der Arbeitnehmer:innen gegenüber der 
Leitungsebene. Der Konzernbetriebsrat verhandelt gesellschaftsübergreifende Themen mit der Konzernleitung und bringt 
sich zudem in Gewerkschaft und Politik bei relevanten Arbeitnehmer:innenthemen ein. ESRS S1-2.27.d 

Europäischer Betriebsrat (EBR)  
Für Beschäftigte des ÖBB Konzerns in Europa ist der Europäische Betriebsrat (EBR) Ansprechpartner. Er vertritt 
Mitarbeiter:innen in EU- und EWR-Ländern gegenüber dem Konzernmanagement, insbesondere bei Themen wie 
Arbeitnehmer:innenrechte sowie wirtschaftlichen und sozialen Belangen. Mit 01.Juli 2025 wurde eine neue Vereinbarung 
dazu geschlossen. Vertreter:innen aus Standorten mit mehr als 100 Mitarbeiter:innen nehmen regelmäßig an Sitzungen 
teil, um Informations- und Konsultationsrechte wahrzunehmen.  

Sozialer Dialog 
Neben der Wahrung demokratischer Rechte ist ein respektvoller, partnerschaftlicher Umgang zwischen Geschäftsführung 
und Beschäftigten aller Ländern eine Grundvoraussetzung für einen funktionierenden sozialen Dialog. Hierzu wurde 
innerhalb des ÖBB Konzerns das „Memorandum of Understanding“ zwischen dem EBR und dem Vorstand der Rail Cargo 
Austria AG, Rail Cargo Hungaria Zrt, Rail Cargo Carrier Kft sowie der ÖBB-Personenverkehr AG verabschiedet. Es zielt 
darauf ab, eine gemeinsame transnationale Unternehmenskultur zu fördern und die Gestaltung eines 
grenzüberschreitenden Personaleinsatzes auf Zügen zu unterstützen. 

Darüber hinaus fungieren die Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (CER) sowie die Europäische Transportarbeiter 
Förderation (ETF) als von der EU-Kommission anerkannte Sozialpartner auf EU-Ebene. ESRS S1-2.27.d 

Sektoraler Sozialer Dialog Eisenbahnen (SSD)  
Zusätzlich sind die ÖBB Mitglied im Sektoralen Sozialen Dialog für den Eisenbahnbranche (SSD) sowie im HRD Steering 
Committee der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen und Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Diese dienen dazu, 
soziale Themen und arbeitsrechtliche Fragen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer:innenvertretungen zu diskutieren 
und Lösungen für branchenspezifische Herausforderungen (z. B. Arbeitsbedingungen, Digitalisierung, Sicherheit etc.) zu 
entwickeln. Eine transparente Informationspolitik gegenüber Arbeitnehmer:innenvertretungen und ein regelmäßiger 
Austausch gewährleisten eine umfassende Einbindung in alle relevanten Belange und Konzernprojekte, beispielweise 
durch den Ausschuss „Inclusion und Diversity“ oder im Projekt „DAK 26“. ESRS S1-2.27.d  
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Weitere Formate und Verfahren zur direkten Einbeziehung und Vertretung der Interessen der eigenen Belegschaft sind:  

Team-Ziel-Dialog  
Der Team-Ziel-Dialog ist ein konzernweites Steuerungsinstrument zur Unterstützung des Zielvereinbarungsprozesses. 
Ausgehend von den durch die Konzernleitung festgelegten Zielen werden diese kaskadenförmig in die 
Konzerngesellschaften übertragen und in konkrete Beiträge übersetzt. Er bildet den Startschuss für die 
Mitarbeiter:innengespräche (MaG). ESRS S1-2.27.b  

Das MaG fördert nicht nur die Weiter- und Kompetenzentwicklung, sondern ermöglicht es ebenfalls, Feedback zu geben. 
Der offene Dialog fördert nicht nur Vertrauen und gegenseitiges Verständnis, sondern auch ein positives Arbeitsklima, das 
gleichzeitig negativen Auswirkungen entgegenwirkt. ESRS S1-2.27.b  

Mitarbeiter:innenbefragung  
Die Mitarbeiter:innenbefragung (MAB) findet in regelmäßigen Abständen statt. Die Ergebnisse der MAB fließen in die 
Management-by-Objective (MbO) ein. Dabei werden in Jahren mit durchgeführter MAB Ziele auf Basis der Ergebnisse der 
Befragung hinterlegt. In den Jahren ohne Befragung werden entsprechende Ziele zur Maßnahmenentwicklung gesetzt. 
Nähere Informationen zur MAB finden sich im nächsten Abschnitt „Verfahren zur Behebung negativer Auswirkungen und 
Kanäle, über die Arbeitskräfte des Unternehmens Bedenken äußern können“. ESRS S1-2.27.b, e; ESRS S1-3.32.e 

Diversity-Plattform und Diversity-Council  
Die „Diversity-Plattform“ ist ein zentrales Gremium mit Mitgliedern aus den Teilkonzerngesellschaften. Sie harmonisiert 
Prozesse und Angebote zu „Inclusion & Diversity“ und stellt Informationen für Führungskräfte bereit. Im „Diversity-
Council“ engagieren sich seit 2023 Partner:innen aus verschiedenen Berufen, Gesellschaften und Regionen, um Diversity-
Angebote regional bekannt zu machen. Beide Gremien setzen sich für Maßnahmen zur Vermeidung von Diskriminierung 
ein – etwa aufgrund ethnischer oder sozialer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Pflege, Alter, 
Religion und Weltanschauung. ESRS S1-2.27.b, 28 

Kommunikation 
Neben den bestehenden Vertretungen der Mitarbeiter:innen findet auch ein direkter Einbezug in verschiedene Verfahren 
statt. Die Mitarbeiter:innen und Belegschaftsvertreter:innen werden regelmäßig über Unternehmensstrategie, Ziele, 
aktuelle Unternehmenslage, neue Policies sowie alle relevanten Themen, die die Belegschaft betreffen, informiert. Die 
Information erfolgt bedarfsorientiert und anlassbezogen über unterschiedliche Kanäle (Newsletter, Intranet, 
Mitarbeiter:innenmagazin, Präsenzveranstaltungen, virtuelle Informationsveranstaltungen, Schwarzes Brett, 
Ideenwerkstatt) sowie je nach Zielgruppe in deutscher oder englischer Sprache. ESRS S1-2.27.b, e 

Die beschriebenen Dialogformate sind wirksame Instrumente, um die Sichtweisen der eigenen Belegschaft in 
Entscheidungen und Tätigkeiten einfließen zu lassen. Direktes Feedback bietet die Möglichkeit, auf Rückmeldungen gezielt 
einzugehen und Maßnahmen ableiten zu können. Bei den beschriebenen Dialogformaten werden die Teilnahme und 
Akzeptanz der Mitarbeiter:innen für die Evaluierung der Zusammenarbeit beobachtet. ESRS S1-2.27.e 

Über die beschriebenen vorhandenen Vereinbarungen hinaus bestehen keine weiteren Vereinbarungen zu 
Menschenrechten. Entsprechende Regelungen sind in den konzernweiten Policies festgelegt, siehe Kapitel E.1. Allgemeine 
Angaben unter „Governance“ bei „Soziale Mindestschutzstandards“. ESRS S1-2.27.d 

VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  VVeerrbbeesssseerruunngg  nneeggaattiivveerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  uunndd  KKaannäällee,,  üübbeerr  ddiiee  ddiiee  AArrbbeeiittsskkrrääffttee  ddeess  UUnntteerrnneehhmmeennss  
BBeeddeennkkeenn  ääuußßeerrnn  kköönnnneenn 

Wie in Kapitel E.4. Governance-Informationen unter „G1 Unternehmensführung“ bei „Compliance“ dargestellt, haben 
Mitarbeiter:innen jederzeit die Möglichkeit Bedenken zu äußern. Auf diese Weise können mögliche negative 
Auswirkungen zeitnah erkannt und vermieden bzw. behoben werden. Die Maßnahmen zum Schutz von Einzelpersonen 
gegen Vergeltungsmaßnahmen sind ebenfalls im genannten Kapitel angegeben. ESRS S1-1.20.a, b; ESRS S1-3.32.a, b, c, d, e, 33  

Die angeführten Kanäle werden vom Unternehmen selbst zur Verfügung gestellt. Nähere Informationen zu Kanälen und 
dahinterliegende Verfahren sind über das Intranet zugänglich. Darüber hinaus steigern Initiativen die Bekanntheit und das 
Vertrauen in die Kanäle. Sowohl das vertrauliche Meldewesen als auch die Gleichbehandlungsstellen 
(Gleichbehandlungsbeauftragte) sind über Onlineportale und individuelle Kontaktmöglichkeiten gewährleistet. Die 
entsprechende inhaltlichen Verantwortung sind im ÖBB Konzern klar geregelt und werden bei Vorfällen den 
Verantwortlichen zugewiesen. ESRS S1-3.32.b, d, 33 
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Mitarbeiter:innenbefragung (MAB) 
Auch über die beschriebene MAB können Mitarbeiter:innen ihre Bedenken äußern. Die Befragung wird von einem 
externen Partner durchgeführt und bewertet sowie in 14 Sprachen angeboten. Die anonymisierten Ergebnisse werden 
den Vorstandsmitgliedern / Geschäftsführer:innen vorgestellt, anschließend im ÖBB Intranet veröffentlicht und den 
jeweiligen Führungskräften der Abteilungen übermittelt. So können pro Abteilung individuelle Maßnahmen gesetzt und 
direkte Verbesserungen bewirkt werden. Eine Evaluierung der Maßnahmen findet in den jeweiligen Abteilungen 
selbstständig statt. Zentral erfolgt eine Bewertung zur Verbesserung erst mit der nächsten MAB. ESRS S1-2.27.b;  
ESRS S1-4.38, 39 

Vertrauliches Meldewesen 
Das vertrauliche Meldewesen im ÖBB Konzernsicherheitsprogramm bietet Mitarbeiter:innen eine Plattform, um Unfälle zu 
verhindern, Beinaheunfälle oder unsichere Zustände zu melden und Verbesserungsbedarf aufzuzeigen. Die Meldung 
erfolgt elektronisch an Lösungskoordinator:innen, die sie vertraulich bearbeiten und eine Lösung veranlassen.  

Gleichbehandlungsbeauftragte nach Region 
Die regionalen Gleichbehandlungsbeauftragten und konzernweiten Expert:innen für Vorfälle von sexuellen Übergriffen 
sind vertrauliche Ansprechpersonen für alle Mitarbeiter:innen. Im Falle von Anliegen im Bereich der Diskriminierung erfolgt 
nach Kontaktaufnahme durch Betroffene die Aufnahme des Sachverhalts, eine rechtliche Information sowie die Prüfung, 
ob eine Diskriminierung gemäß Gleichbehandlungsgesetz vorliegt. Bei positiver Prüfung erfolgt die Bearbeitung des Falls 
sowie die Abstimmung mit der betroffenen Person, um Möglichkeiten zur Intervention zu definieren und gegebenenfalls 
einzuleiten. ESRS S1-3.32.c, e 

EErrggrreeiiffuunngg  vvoonn  MMaaßßnnaahhmmeenn  uunndd  ZZiieelleenn  iinn  BBeezzuugg  aauuff  wweesseennttlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  uunndd  AAnnssäättzzee  zzuumm  MMaannaaggeemmeenntt  
wweesseennttlliicchheerr  RRiissiikkeenn  uunndd  zzuurr  NNuuttzzuunngg  wweesseennttlliicchheerr  CChhaanncceenn  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  ddeenn  AArrbbeeiittsskkrrääfftteenn  ddeess  
UUnntteerrnneehhmmeennss  ssoowwiiee  ddiiee  WWiirrkkssaammkkeeiitt  ddiieesseerr  MMaaßßnnaahhmmeenn  uunndd  AAnnssäättzzee   

In der nachfolgenden Tabelle werden die Ziele bezüglich wesentlicher Auswirkungen auf die Arbeitskräfte des 
Unternehmens dargestellt. 

ZZiieell11))    ZZiieelljjaahhrr  
ZZiieell--

nniivveeaauu  
EEiinnhheeiitt  //  

KKPPII  BBaassiissjjaahhrr  
BBaassiissjjaahhrr--  

wweerrtt  
WWeerrtt  
22002255  

WWeerrtt  
22002244  KKoonnzzeeppttee  WWeesseennttlliicchhee  IIRROO99))  

Verbesserung des 
Arbeitsfähigkeitsindex aus der 
Mitarbeiter:innenbefragung2) 8) 

2030 ≥ 70 Punkte 2023 75 75 -2) S1-K-1 S1-A-4, S1-A-5 

Verbesserung des 
Arbeitssicherheitsindex (ASX)3) um 
2 Prozent pro Jahr  

2030 16 Punkte 2010-
2019 20 15,1 17,2 S1-K-2 S1-A-7 

Erhöhung des Frauenanteils4) 2030 > 20 Prozent 2021 14,2 17,5 17,1 
S1-K-1 
S1-K-6 

S1-A-2, S1-A-5, 
S1-A-10, S1-A-11 

Erhöhung des Anteils von 
Mitarbeiter:innen mit begünstigter 
Behinderung (Behinderungsgrad von 
≥ 50 %)5) 8) 

2026 4 Prozent 2023 2,7 2,9 2,8  
S1-K-1 
S1-K-6 

S1-A-10 

Time-to-Hire (Fach- und 
Querschnittsfunktionen)6) 8) 

2030 < 60 Arbeits-
tage 2020 56,5 47,3 47,0 S1-K-1 S1-F-1 

Fluktuation7) 8) 2030 < 10 Prozent 2023 7,5 6,2 6,5 S1-K-1 S1-A-6 

Frühfluktuation7) 8) 2030 < 15 Prozent 2021 18,8 17,0 17,5 S1-K-1 S1-A-6 
1) ESRS 2.MDR-T.80.b, c, d, e, j. 
2) Arbeitsfähigkeitsindex (Beurteilung der Arbeitsfähigkeit im Unternehmen): Die Kennzahl errechnet sich aus der Bewertung der Mitarbeiter:innen. Eine sechsstufige 

Bewertungsskala wird mittels Punktesystem in einen Index umgerechnet. Er wird regelmäßig (nicht jährlich) im Rahmen der Mitarbeiter:innenbefragung erhoben. 
3) Berechnung Arbeitsunfallrate: Arbeitsunfälle > 3 Tage von ÖBB Mitarbeiter:innen in Österreich und Mitarbeiter:innen externer Unternehmen, die über 

Leasingverträge angestellt sind, bezogen auf 1.000 Mitarbeiter:innen (im ÖBB Konzern als Kennzahl „Arbeitssicherheitsindex (ASX)“ kommuniziert).  
4) Frauenanteil: Die Kennzahl errechnet sich durch die Anzahl aller weiblichen Mitarbeiterinnen geteilt durch die Gesamtanzahl der Mitarbeiter:innen. 
5) Mitarbeiter:innen mit begünstigter Behinderung: Zur Berechnung der Kennzahl wird der „Disability-Zähler“ herangezogen und durch die Gesamtzahl der 

Mitarbeiter:innen dividiert. Der Disabiltiy-Zähler ergibt sich analog zur gesetzlichen Behindertenausgleichstaxe. 
6) Time-to-Hire: Die Kennzahl errechnet sich für Fach- und Querschnittsfunktionen wie folgt: durchschnittlicher Zeitraum von Ausschreibung bis Zusage in Tagen. 
7) Fluktuation: Die Berechnung erfolgt durch Division der kündbaren Mitarbeiter:innen (sonstigen Abgänge, die aufgrund einer Kündigung, wegen Entlassung oder 

Tod ausscheiden) durch den durchschnittlichen Personalstand kündbarer Mitarbeiter:innen. Ausgenommen sind: Lehrlinge, Mitarbeiter:innen in Behaltefrist, 

Saisonlenker:innen / Saisonarbeitskräfte, Ferialarbeitnehmer:innen / -praktikant:innen, geringfügig Beschäftigte und Trainees, exkl. Pensionierungen, 

Ruhestandsversetzung. Zur Berechnung der Frühfluktuation erfolgt eine Einschränkung der Dienstzugehörigkeit unter 2 Jahren. 
8) Unternehmensspezifische Kennzahl Inland. 
9) Zu den wesentlichen Auswirkungen, finanziellen Chancen und Risiken: S1-A-1, S1-A-2, S1-A-3, S1-A-8, S1-A-9, S1-A-11, S1-A-12 wurden im Berichtsjahr keine 

direkten quantitativen konzernalen Steuerungskennzahlen festgelegt. Für diese Auswirkung sind Konzepte vorhanden, diese sind weiter oben im Unterkapitel 
„Arbeitnehmer:innen im Unternehmen“ beschrieben. Konkrete Zielkennzahlen sind auf einer niedrigen Steuerungsebene angesiedelt. 
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Das Zielniveau der Kennzahlen basiert auf der Analyse der Vorjahreswerte und wird regelmäßig vom Management in 
Abstimmung mit den Fachbereichen überprüft. Bei der Festlegung wurden Marktbenchmarks und aktuelle Methoden 
berücksichtigt. Falls im Berichtsjahr eine wesentliche Änderung einer Zielsetzung vorgenommen wurde, wird dies in der 
Methodikbeschreibung der Ziele erläutert. Zusätzlich werden Mitarbeiter:innen über die regelmäßig stattfindende 
Mitarbeiter:innenbefragung eingebunden. ESRS S1-5.46.MDR-T.80.f, h, i; ESRS S1-5.47.b, c 

Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen finanziellen Mittel für die in weiterer Folge angeführten Maßnahmen 
aufgewendet. ESRS S1-4.43 

Maßnahmen zur Verhinderung, Milderung und Behebung von Auswirkungen 
Der ÖBB Konzern setzt Maßnahmen und Ziele basierend auf seinen wesentlichen Auswirkungen, finanziellen Risiken und 
Chancen. Die in der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse identifizierten Risiken und Chancen werden mit den bestehenden 
Risiken und Chancen aus dem Risikomanagement abgestimmt und gewährleisten eine konsistente und umfassende 
Analyse. Die folgenden definierten Maßnahmen und Ziele zur Verhinderung, Milderung und Behebung von Auswirkungen 
gelten, sofern nicht anders angeführt, für die Arbeitskräfte des ÖBB Konzerns. Die Ausrollung ist je nach 
Betriebsvereinbarung und Zustimmung der jeweiligen Teilkonzerngesellschaft möglich. ESRS S1-4.40.a, 41, AR 47 

Im Zuge der Festlegung der Ziele wurden Interessen der Mitarbeiter:innen durch unterschiedliche Prozesse und Verfahren 
(z. B. Mitarbeiter:innenbefragung) weitestmöglich berücksichtigt. Die Ziele und deren Verwirklichung werden 
kontinuierlich überwacht. Bei Abweichungen von den Zielwerten werden im Bedarfsfall Gegensteuerungsmaßnahmen 
ergriffen. Die zuständigen Bereiche nutzen die gewonnenen Erkenntnisse, um kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen 
und die Zielerreichung sicherzustellen. Durch die weiter oben beschriebenen Kommunikationskanäle werden die 
relevanten Sichtweisen von Arbeitnehmer:innen und Belegschaftsvertretung berücksichtigt. ESRS S1-5.47 a, b, c 

Bei wesentlichen Auswirkungen wird ein klar geregelter Prozess eingeleitet. Zuerst erfolgt eine Analyse des Sachverhalts 
unter Berücksichtigung der beteiligten Personen. Je nach Auswirkung wird eine Einigung angestrebt sowie 
Verbesserungsmaßnahmen definiert. Für die wesentlichen Auswirkungen (S1-A-7, S1-A-8, S1-A-9, S1-A-10) wurden im 
Berichtsjahr die unten angeführten Maßnahmen umgesetzt. ESRS S1-4.38.b, 39 

Arbeitsbedingungen 
Im folgenden Abschnitt werden die Ziele und Maßnahmen zur Verhinderung, Milderung und Behebung von negativen 
Auswirkungen in Bezug auf das wesentliche Unterthema „Arbeitsbedingungen“ dargestellt. Die darin angeführten 
Maßnahmen zu den Themen „Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben“ sowie „Genderneutrale Gehalts- und 
Entgeltpolitik“ wirken auch auf die Verhinderung, Milderung und Behebung von negativen Auswirkungen in Bezug auf 
das wesentliche Unterthema „Gleichbehandlung und Chancengleichheit“. 

Die Teilbereichstrategie „Vereinbarkeit“ stärkt das Zusammenspiel von Berufs- und Privatleben. Mit ihren Angeboten 
unterstützen die ÖBB ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Beruf und persönlicher Lebenssituation. 

NNrr.. MMaaßßnnaahhmmeennbbeesscchhrreeiibbuunngg  (ohne spezifische Zielsetzungen)11)) Status2) 

MM11  
Die Maßnahmen zum sozialen Dialog werden im Abschnitt „Verfahren zur Einbeziehung der Arbeitskräfte des 
Unternehmens“ abgebildet. 

In 
Umsetzung 

MM22  
RRaaiillMMaapp**VVeerreeiinnbbaarrkkeeiitt  BBeerruuff  &&  PPrriivvaatt: Interne Informations- und Kommunikationsplattform für alle 
Mitarbeiter:innen rund um Auszeiten- und Karenzmanagement umgesetzt. Ab Ende 2025 steht dieses 
Angebot auch für Mitarbeiter:innen in Deutschland zur Verfügung.   

In 
Umsetzung 

MM44  
KKiinnddeerrbbeettrreeuuuunnggssaannggeebboottee::  Erweiterung Kinderbetreuungsangebote regulär und für die Sommerferien-
betreuung an allen 13 Standorten im Inland. Seit 2024 ist die digitale Plattform für stundenweise Kinderbe-
treuung umgesetzt und seit Mitte 2025 steht diese auch für Mitabeiter:innen in Deutschland zur Verfügung.  

In 
Umsetzung 

MM55  

FFlleexxiibbllee  AArrbbeeiittsszzeeiittmmooddeellllee: Die ÖBB gestalten attraktive und zeitgemäße Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen entlang der Lebensphasen ihrer nationalen und internationalen Mitarbeiter:innen, 
wie z. B. Betriebsvereinbarungen zur Regelung der gleitenden Arbeitszeit (inkl. kernzeitfreiem 
Freitag / „FlexiFriday“), Telearbeit und Sabbaticals sowie von vier Jobsharing-Modellen.  

In 
Umsetzung 

MM66  UUmmffaasssseennddeess  AAnnggeebboott  aann  CCoorrppoorraattee--BBeenneeffiittss. Attraktive Angebote aus dem Bereich Service und Soziales 
(z. B. ÖBB Wohnungsservice, BahnBistro etc.) tragen zur Mitarbeiter:innenbindung und -zufriedenheit bei.  

In 
Umsetzung 

M2, 3, 4, 5: IRO: S1-A-7 | Konzept: S1-K-1, S1-K-6 
M1: IRO: S1-F-1 | Konzept S1-K-1 
M6: IRO: S1-A-3, S1-A-4 | Konzept: S1-K-5 

 

1) Im Berichtsjahr wurden keine strategischen KPIs auf Konzernebene zum Thema definiert, jedoch sind auf einer detaillierteren Ebene spezifische Performance-, 

Produktivitäts- und strukturelle Kennzahlen konzernintern vorhanden, welche auch gemonitort werden. 
2) ESRS 2.MDR-A.68.c, e 
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2025 wurden Grundlagen für die Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie geschaffen. Ziel ist es, 
Rahmenbedingungen für eine genderneutrale und transparente Gehalts- und Entgeltpolitik zu etablieren.  

NNrr.. MMaaßßnnaahhmmeennbbeesscchhrreeiibbuunngg  (ohne spezifische Zielsetzungen)11)) Status2) 

MM77  

GGeennddeerrnneeuuttrraallee  GGeehhaallttss--  uunndd  EEnnttggeellttppoolliittiikk::  Durch die laufende Weiterentwicklung von 
Funktionsbeschreibungen, Gehaltsbandbreiten sowie Karrierelandkarten wird eine transparente, 
wettbewerbsfähige Vergütung gewährleistet. Basis der Gehaltsbandbreiten sind jährliche Marktbenchmarks und 
Gehaltsstudien, die eine konzernweite marktkonforme Entgeltpolitik sicherstellen.   

Laufend 

IRO: S1-A-2, S1-A-3 | Konzept: S1-K-1, S1-K-4  
1) Im Berichtsjahr wurden keine strategischen KPIs auf Konzernebene zum Thema definiert, jedoch sind auf einer detaillierteren Ebene spezifische Performance-, 

Produktivitäts- und strukturelle Kennzahlen konzernintern vorhanden, welche auch gemonitort werden. 
2) ESRS 2.MDR-A.68.c, e 

Gesundheit 
Im Rahmen der Teilbereichstrategie „Arbeitsfähigkeit und Gesundheit“ sowie der daraus abgeleiteten Zielsteuerung wurde 
ein umfassendes Maßnahmenpaket definiert. 

ZZiieell    Verbesserung des Arbeitsfähigkeitsindex bis 2030 ≥70 Status1) 

ZZiieelluummffaanngg22)) ÖBB Konzern Inland  

In 
Umsetzung 

MMeetthhooddiikk  zzuurr  
ZZiieellffiinndduunngg33))  

Das Zielniveau für die oben genannten Kennzahlen wurde auf Basis der Analyse der bereits 
erhobenen Werte der Vorjahre durch das Management in Abstimmung mit den Fachexpert:innen 
der Fachbereichsverantwortlichen festgelegt und wird in regelmäßigen Abständen evaluiert. Neben 
der Datenanalyse wurden auch gängige Marktbenchmarks und State-of-the Art-Methoden bei der 
Festlegung des Zielniveaus berücksichtigt. 

MMeetthhooddiikk  zzuurr  
BBeerreecchhnnuunngg  ddeerr  
ZZiieellkkeennnnzzaahhll  

Die Erhebung der Kennzahl „Arbeitsfähigkeitsindex” erfolgt im Rahmen der Mitarbeiter:innen-
befragung, welche konzernweit in regelmäßigen Abständen durch ein externes Institut 
durchgeführt wird.  
Die Dimension Arbeitsfähigkeit besteht aus fünf Facetten mit insgesamt 43 Fragen. Die Antworten 
auf die Fragen werden summiert und – um die Vergleichbarkeit über die Zeit und zwischen den 
Organisationseinheiten herstellen zu können – auf die Werte 0–100 statistisch normiert.  

MMaaßßnnaahhmmeenn  zzuurr  GGeessuunnddhheeiitt  

MM88    
GGeessuunnddhheeiittssfföörrddeerrlliicchhee  FFüühhrruunngg  ssttäärrkkeenn:: Verpflichtende Schulungen zu „Gesundes Führen und 
Suchtprävention“ für alle Führungskräfte und Teamkoordinator:innen des Unternehmens. 2025 wurde 
das Programm um lebensphasengerechtes Führen erweitert.  

In 
Umsetzung 

MM99    GGeessuunnddee  AArrbbeeiittsspplläättzzee  fföörrddeerrnn: Unterstützung von Führungskräften bei der gesundheitsförderlichen 
Arbeitsplatzgestaltung im Rahmen von Taskforce-Projekten zur Minimierung von Langzeitrisiken.  

In 
Umsetzung 

MM1100    
FFrrüühheerrkkeennnnuunngg  uunndd  IInntteerrvveennttiioonn  ooppttiimmiieerreenn: Förderung der individuellen Gesundheitskompetenz von 
ÖBB Mitarbeiter:innen. Dies erfolgt im Rahmen niederschwelliger Präventionsangebote mit über 
2.770 Teilnehmenden (z. B. „5-Risiken Check“ sowie der Pilotierung eines Gesundheitskiosks.  

In 
Umsetzung 

MM1122      
LLöössuunnggeenn  bbeeii  eeiinnggeesscchhrräännkktteerr  AArrbbeeiittssffäähhiiggkkeeiitt  uummsseettzzeenn  uunndd  bbeerruufflliicchhee  RReeiinntteeggrraattiioonn  ooppttiimmiieerreenn:: 
Begleitung und Unterstützung bei der betrieblichen Wiedereingliederung von erkrankten oder verunfallten 
Mitarbeiter:innen und der Wiedererlangung ihrer Arbeitsfähigkeit.  

In 
Umsetzung 

MM1133    
EEiinnssaattzz  eeiinneess  bbeettrriieebblliicchheenn  GGeessuunnddhheeiittssmmaannaaggeemmeennttss:: Durchführung von merh als 390 
Führungskräfteberatungen, über 760 Beratungsgesprächen mit Mitarbeiter:innen und knapp 700 
Maßnahmenumsetzungen; Realisierung eines psychosozialen Schwerpunktjahres.  

In 
Umsetzung 

MM1144      
MMaaßßnnaahhmmeenn  ddeerr  ssttrruukkttuurreelllleenn  VVeerraannkkeerruunngg:: Verstärkter Fokus auf gesetzlich normierten 
Gesundheitsschutz mittels Management von rd. 15,6 tsd. Tauglichkeitsuntersuchungen, 
rd. 1.900 Impfungen und rd. 750 Sehbehelfzuweisungen.   

In 
Umsetzung 

IRO: S1-A-7 | Konzept: S1-K-1 
1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 
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Gesundheitsschutz und Sicherheit 

ZZiieell  Verbesserung des Arbeitssicherheitsindex (ASX) um 2 % pro Jahr Status1) 

ZZiieelluummffaanngg22)) 
Als Grundlage für den Erhalt des ohnehin hohen Sicherheitsniveaus im ÖBB Konzern und im Sinne 
einer kontinuierlichen Verbesserung wurde ein Verbesserungsgebot mit einer Grundanspannung von 
2 % pro Jahr eingeführt. (ÖBB Konzern Inland) 

In 
Umsetzung 

MMeetthhooddiikk  zzuurr  
ZZiieellffiinndduunngg33))  

Basis der Zielwertberechnung für den ASX bis zum Jahr 2030 ist der Durchschnitt der Jahre 2010 bis 
2019 der jeweiligen Konzerngesellschaft. Bei geringen Fallzahlen wird eine zweckmäßige ASX-
Baseline von 10 herangezogen.  

MMeetthhooddiikk  zzuurr  
BBeerreecchhnnuunngg  ddeerr  
ZZiieellkkeennnnzzaahhll  

Arbeitsunfälle ≥ 3 Tage von ÖBB Mitarbeiter:innen in Österreich und Mitarbeiter:innen externer 
Unternehmen, die über Leasingverträge angestellt sind, bezogen auf 1.000 Mitarbeiter:innen. Die 
Baseline für das Zielniveau wurde aus Durchschnittswert der Jahre 2010 bis 2019 berechnet. 

MMaaßßnnaahhmmeenn  
Die Ableitung von zielgerichteten Maßnahmen zur Reduktion der Arbeitsunfälle erfolgt unter 
Berücksichtigung der Handlungsfelder und Verletzungsmuster (verletzungsbewirkender Vorgang) 
sowie der identifizierten Verletzungsbereiche. 

 

MM1166  

Sicherheitsbewusstsein stärken, Aufmerksamkeit fördern, Regelkonformität prüfen 
– Sensibilisierung der Mitarbeiter:innen für Sicherheit: Sicherheitsveranstaltungen, 

Schulungen (§ 14-Unterweisung), E-Learning, Safety-Walks, Kampagnen, 
Risikoworkshops sowie Unterstützung durch die Präventivdienste und 
Arbeitspsycholog:innen 

– Schulungen (E-Learning, Deeskalationsstrainings / Verwendung von Bodycams, 
verhaltensorientierte Schulungen für den Umgang mit herausfordernden 
Situationen / Kund:innen) 

– Mentor:innen- / Pat:innensystem unter Mitarbeiter:innen  
– Persönliche Schutzausrüstung für Mitarbeiter:innen  

In 
Umsetzung 

MM1177  

– Erfassung von Beinaheunfällen 
– Erhöhung der Meldebereitschaft von Beinaheunfällen und unsicheren Handlungen bzw. 

Verbesserung des Meldezugangs (App-Lösung) und Benutzer:innenfreundlichkeit zur 
Erhöhung der Meldemoral 

– Schwerpunktinitiativen in Regionalleiter:innenmeetings und Teamleiter:innentagungen 

In 
Umsetzung 

IRO: S1-A-7 | Konzept: S1-K-2 
1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 

Gleichbehandlung und Chancengleichheit 
Im folgenden Abschnitt werden die Maßnahmen und Ziele zur Verhinderung, Milderung und Behebung von negativen 
Auswirkungen in Bezug auf das wesentliche Unterthema „Gleichbehandlung und Chancengleichheit“ dargestellt. Die darin 
angeführten Maßnahmen und Ziele werden durch die im Unterthema „Arbeitsbedingungen“ angeführten Themen 
„Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben“ sowie „Genderneutrale Gehalts- und Entgeltpolitik“ ergänzt. 
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ZZiieell    
Bis 2026 wird der Frauenanteil konzernweit auf mindestens 17 % erhöht. Langfristiges Ziel ist es, bis 2030 
bei über 20 % zu liegen. Status1) 

ZZiieelluummffaanngg22)) Die Zielerreichung wird unter anderem durch den Frauen-Karriere-Index und der Diversity Charta 
begleitet. (ÖBB Konzern In- und Ausland) 

In 
Umsetzung 

MMeetthhooddiikk  zzuurr  
ZZiieellffiinndduunngg33))  

Das Zielniveau für die oben genannten Kennzahlen wurde auf Basis der Analyse der bereits 
erhobenen Werte der Vorjahre festgelegt und in regelmäßigen Abständen evaluiert. Das erfolgt durch 
das Management in Abstimmung mit den Fachexpert:innen der Fachbereichsverantwortlichen. Neben 
der Datenanalyse wurden auch gängige Marktbenchmarks und State-of-the-Art-Methoden bei der 
Festlegung des Zielniveaus berücksichtigt. 

MMeetthhooddiikk  zzuurr  
BBeerreecchhnnuunngg  ddeerr  
ZZiieellkkeennnnzzaahhll  

Die Kennzahl errechnet sich durch die Anzahl aller weiblichen Mitarbeiterinnen dividiert durch die 
Gesamtanzahl der Mitarbeiter:innen. 

MMaaßßnnaahhmmee    

MM1188  

Der FFrraauueenn--KKaarrrriieerree--IInnddeexx  ((FFKKII)) bildet die Basis für Maßnahmen und Initiativen zur Stärkung der 
Laufbahnentwicklung von Frauen im Konzern. Der Index bildet Kennzahlen ab, die wiederholend 
erhoben werden und ermöglicht so interne und externe Benchmarkvergleiche sowie die 
evidenzbasierte Ableitung und Umsetzung von Förderungsmaßnahmen für Frauen. Erhebung, 
Maßnahmenableitung und Umsetzungsmonitoring erfolgen entlang eines ÖBB Prozess-Standards. 
Ergänzend erfolgen Tiefenexplorationen bei einer Stichprobe an Mitarbeiterinnen. In Einzelinterviews 
werden Bedarfe und Wirkungstiefe qualitativ evaluiert und ggf. in Maßnahmen gegossen. Die 
Indexierungen verweisen auf eine dynamische Weiterentwicklung von Frauen im Konzern.  

In 
Umsetzung 

MM1199  

Das WWoommeenn  iinn  RRaaiill  ((WWiiRR))  AAggrreeeemmeenntt ist eine Vereinbarung zwischen der Gemeinschaft der 
europäischen Eisenbahn- und Infrastrukturunternehmen (CER) sowie der Europäischen Transport-
arbeiter-Föderation (ETF), das zum Ziel hat, mehr Frauen für den Bahnsektor zu gewinnen und ihnen 
mehr Schutz und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Die Evaluierung der 
Maßnahmen sowie der Fortschritt werden seit 2025 im neuen Women in-Rail-Report dokumentiert.  

In 
Umsetzung 

MM2200  

PPrrooggrraammmmee  iimm  RRaahhmmeenn  ddeerr  KKoonnzzeerrnnppoolliiccyy  GGlleeiicchhbbeehhaannddlluunngg:: Umsetzung der Konzernpolicy 
Gleichbehandlung und den darin verankerten Vorgaben, wie z. B. Programme zur Förderung von 
Frauen, Ausschreibung von Funktionen, Auswahlkriterien, frauenspezifische Programme. Ergänzend 
wurden 2025 das Frauen-Mentoringprogramm WOMENTOR, welches unternehmensübergreifende 
Sparring im Mobility-Programm sowie verpflichtende Trainings für Führungskräfte und 
Teamkoordinator:innen zum Thema „Gleichbehandlung und sexuelle Belästigung“ etabliert. 

In 
Umsetzung 

IRO: S1-A-10 | Konzept: S1-K-1, S1-K-6  
1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 

Maßnahmen gegen Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz 
Das oberste Ziel im ÖBB Konzern ist es, das Vertrauen der betroffenen Personen in die Meldekanäle auf einem hohen 
Niveau zu halten. 

NNrr.. MMaaßßnnaahhmmeennbbeesscchhrreeiibbuunngg  (ohne spezifische Zielsetzungen)11)) Status2) 

MM2211  

Die rreeggiioonnaalleenn  GGlleeiicchhbbeehhaannddlluunnggssbbeeaauuffttrraaggtteenn und konzernweiten Expert:innen für Vorfälle sexueller 
Übergriffe sind vertrauliche Ansprechpersonen für Kolleg:innen, die sich diskriminiert fühlen. Bei komplexen 
Fällen unterstützt das Gleichbehandlungsgremium. Mit den Maßnahmen rund um die Gleichbehandlung kann 
der Konzern daher schnell eingreifen und Diskriminierungen begrenzen.   

In 
Umsetzung 

MM2222  

„„WWiirr  sscchhaauueenn  hhiinn!!““: Mit dieser Kampagne wurde Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz sichtbar gemacht. 
Neben der Sensibilisierung ist auch die Wissensvermittlung entscheidend. Führungskräfte und Mitarbeiter:innen 
erhalten online und in Präsenztrainings Informationsmaterialien. Im Rahmen der Kampagne wird auf die 
internen Ansprechpartner:innen (siehe Konzernpolicy Gleichbehandlung) hingewiesen.  

In 
Umsetzung 

MM2233  

WWeeiitteerrbbiilldduunngg  uunndd  TTrraaiinniinnggss,,  IInnffoorrmmaattiioonnssmmaatteerriiaalliieenn::  Verpflichtendes  Training „Sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz“, Onlinetraining „Gleichbehandlung – Rechte und Pflichten“, Workshops für Jugendvertrauens-
personen, E-Learning „Respektvolles Miteinander“ und „Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“, Leitfaden 
„Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“ für Führungskräfte, Betroffene und auch deren Kolleg:innen sowie 
weitere Informationsmaterialien. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf interkultureller Zusammenarbeit und 
Antirassismus. 

In 
Umsetzung 

IRO: S1-A-8 | Konzept: S1-K-1, S1-K-6   
1) Im Berichtsjahr wurden keine strategischen KPIs auf Konzernebene zum Thema definiert, jedoch sind auf einer detaillierteren Ebene spezifische Performance-, 

Produktivitäts- und strukturelle Kennzahlen konzernintern vorhanden, welche auch gemonitort werden. 
2) ESRS 2.MDR-A.68.c, e. 
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Vielfalt, Beschäftigung und Inklusion von Menschen mit Behinderung 
Durch das Lösungscenter „Inclusion and Diversity“ werden einzelne Maßnahmen aus dem Aktionsplan 
„Inklusion“ konzernweit zur Verfügung gestellt. 

ZZiieell  Erhöhung des Anteils von Mitarbeiter:innen mit begünstigter Behinderung (Behinderungsgrad von ≥50 %) Status1) 

ZZiieelluummffaanngg22)) 

Ziel ist es, mindestens die gesetzlich vorgeschriebene Quote von 4 % an Mitarbeiter:innen mit 
einem Behinderungsgrad von ≥ 50 % in jeder Teilgesellschaft mit ≥25 Mitarbeiter:innen des 
ÖBB Konzerns Inland zu erfüllen.  
Die Zielerreichung wird quartalsweise evaluiert und in einem konzernweiten Diversity-Bericht dem 
Topmanagement der Konzerngesellschaften zur weiteren Verbesserung der Maßnahmen zur 
Verfügung gestellt. 
Zur internationalen Verfolgung der gesetzten Ziele stehen spezifische Programme zur Verfügung, 
diese unterliegen dem Monitoring der jeweiligen Teilkonzerngesellschaften und werden regelmäßig 
an das Lösungscenter „Inclusion and Diversity“ reported. (ÖBB Konzern Inland) In 

Umsetzung 

MMeetthhooddiikk  zzuurr  
ZZiieellffiinndduunngg33)) 

Das Zielniveau für die oben genannten Kennzahlen wurde auf Basis der Analyse der bereits 
erhobenen Werte der Vorjahre durch das Management in Abstimmung mit den Fachexpert:innen 
der Fachbereichsverantwortlichen festgelegt und wird in regelmäßigen Abständen evaluiert. Neben 
der Datenanalyse wurden auch gängige Marktbenchmarks sowie gesetzlichen Anforderungen bei 
der Festlegung des Zielniveaus berücksichtigt. 

MMeetthhooddiikk  zzuurr  
BBeerreecchhnnuunngg  ddeerr  
ZZiieellkkeennnnzzaahhll  

Zur Berechnung der Kennzahl wird der „Disability-Zähler“ herangezogen und durch die Gesamtzahl 
der Mitarbeiter:innen dividiert. Der Disability-Zähler ergibt sich analog zur gesetzlichen 
Behindertenausgleichstaxe. 

MMaaßßnnaahhmmee    

MM2244  KKooooppeerraattiioonneenn  mmiitt  UUnntteerrnneehhmmeenn  uunndd  JJoobbppllaattttffoorrmmeenn für Menschen mit Behinderung (z. B. NEBA 
Betriebsservice) stellen eine Unterstützung bei der Neueinstellung von Menschen mit Behinderung 
dar. Netzwerkaktivitäten für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen sollen 
sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen einen sicheren Raum für Fragen und Anliegen 
haben und Austausch und Wissenstransfer gefördert werden.  

In 
Umsetzung 

MM2255  KKaammppaaggnneenn,,  AAkkttiioonnssttaaggee  uunndd  VVeerraannssttaallttuunnggeenn:: Mit der internen Wissens-, Qualifikations- und 
Kommunikationskampagne „Du bist unser Potenzial“ verfolgen die ÖBB das Ziel, das Thema 
„Behinderungen“ sichtbar zu machen und zu enttabuisieren. Darüber hinaus werden regelmäßig 
Aktionstage und Veranstaltungen zur Sensibilisierung von Reisenden, Mitarbeiter:innen und 
Führungskräften durchgeführt. 

In 
Umsetzung 

MM2266  IInnkklluussiivvee  SSttaannddoorrttbbeeggeehhuunnggeenn::  2025 erfolgte das Testen der App für inklusive 
Standortbegehungen und Ableitung von Erkenntnissen und Maßnahmen. 

In 
Umsetzung 

MM2277  

QQuuaalliiffiizziieerruunnggssssttaannddaarrddss  uunndd  --aannggeebboottee:: Fortlaufende Entwicklung von Bildungsangeboten sowie 
Tools zur Schaffung eines inklusiven und respektvollen Arbeitsumfeldes (Informationsleitfäden oder 
Vernetzungsinitiativen) sowie Beratung der Teilkonzerngesellschaften hinsichtlich der Befähigung 
von Führungskräften, Mitarbeiter:innen und relevanten Zielgruppen (z. B. Mitarbeiter:innen mit 
Kund:innenkontakt, Lehrlinge, Recruiter:innen, Kommunikation, Fachausbildungen …). 

In 
Umsetzung 

MM2288  

BBeesstteelllluunngg  eeiinneerr  //  eeiinneess  BBaarrrriieerreeffrreeiihheeiittssbbeeaauuffttrraaggtteenn  ffüürr  ddeenn  KKoonnzzeerrnn: 
Barrierefreiheitsbeauftragte stellen sicher, dass Barrierefreiheit für Mitarbeiter:innen und Kund:innen 
in allen relevanten Bereichen umgesetzt und weiterentwickelt wird. Ihre Aufgaben umfassen die 
Identifikation von Handlungsbedarfen, die Erarbeitung von Verbesserungen sowie die 
Zusammenarbeit mit Behindertenvertrauenspersonen, Fachbereichen und externen Expert:innen. Sie 
sind in Planungsprozesse eingebunden und decken bauliche, kommunikative und organisatorische 
Aspekte sowie die barrierefreie Gestaltung von Informationen, Veranstaltungen und 
Vergabeverfahren ab.  

Abge-
schlossen 

IRO: S1-A-10 | Konzept: S1-K-1, S1-K-6   
1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 

Schulungen und Kompetenzentwicklung 
Die Personalentwicklung fokussiert auf gezielte Kompetenzentwicklung für Mitarbeiter:innen und Führungskräfte. 
Weiterbildungsangebote sind bedarfsgerecht und praxisnah. Konzernweite Programme koordiniert das ÖBB-Business 
Competence Center GmbH, eisenbahnspezifische die ÖBB-Infrastruktur AG. Digitalisierung und selbstgesteuertes Lernen 
werden durch digitale und hybride Formate sowie KI unterstützt. Ziel ist die Erweiterung von Kompetenzen und die 
Sicherung der Employability. Die IT-Systeme entwickeln sich von „Learning Management“ hin zu „Learning Experience“. 

  

LB106 |E.3. �S1 Arbeitskräfte des Unternehmens 
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S3 Betroffene Gemeinschaften
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Endnutzer:innen
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NNrr..  MMaaßßnnaahhmmeennbbeesscchhrreeiibbuunngg (ohne spezifische Zielsetzungen)1) Status2) 

MM2299  LLeerrnnaannggeebboottee  
ÖBB Bildungskatalog: Dieser bietet ein umfangreiches und flexibel buchbares Angebot aus  334 (Vj: 318) Kursen 
(davon 173 Kurstitel im digitalen Angebot, Vj: 153). Diese sind auf die Bedürfnisse der einzelnen Zielgruppen 
zugeschnitten und verfolgen einen starken Praxisbezug. Das ÖBB Bildungskatalog-Team konnte 2025 im Inland 
insgesamt 10.109 (Vj: 8.863) Teilnehmer:innen unterstützen. 
ÖBB akademie: Diese bietet umfassende, strategisch relevante Lern- und Entwicklungsangebote für definierte 
Zielgruppen – von Einsteiger:innen, Mitarbeiter:innen bis hin zu allen Führungskräften. 1.584 (Vj: 2.195) 
Teilnehmer:innen nutzten 2025 das Angebot, davon 1.121 (Vj: 1.379) Teilnehmer und 463 
(Vj: 816) Teilnehmerinnen. 2025 wurden insgesamt 34 (Vj: 36) Lehrgänge sowie 106 (Vj: 46) Trainings bzw. 
Workshops durchgeführt. Das entspricht einem Angebot von 33.282 (Vj: 35.331) Teilnehmer:innenstunden. 
Digitale Lernformate: Im Jahr 2025 wurden 119 neue digitale Lernformate wie E-Learnings und Apps eingeführt, 
um die Vermittlung von Lerninhalten interaktiver und praxisorientierter zu gestalten. Auch technische Schulungen 
werden zunehmend digital umgesetzt. Etabliert wurde zudem eine Plattform zum digitalen Coaching. 

In 
Umsetzung 

MM3300  LLeeaaddeerrsshhiipp--NNaavviiggaattoorr--FFüühhrruunnggsskkrrääffttee--EEnnttwwiicckklluunngg:: Der Leadership-Navigator unterstützt Führungskräfte mit 
maßgeschneiderten Entwicklungsangeboten und -programmen bei der individuellen und fachlichen 
Kompetenzentwicklung..  

In 
Umsetzung 

MM3311  DDAAKK  2266::  Die Digitale Automatische Kupplung (DAK) ist ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung und 
Prozessoptimierung im Schienengüterverkehr. Gemeinsam mit Partnern wie DB AG, SBB Cargo und der 
Bahnindustrie arbeiten die ÖBB an der flächendeckenden Einführung der DAK in Europa, die bis 2032 
abgeschlossen sein soll. Die Personalentwicklung der ÖBB erarbeitet hierfür Kompetenzprofile und 
Qualifizierungsmaßnahmen. Durch die DAK entstehen neue Berufsbilder und eine erhöhte Nachfrage nach 
Mitarbeiter:innen im Bahnsystem.  

In 
Umsetzung 

MM3322  EEiisseennbbaahhnnssppeezziiffiisscchhee  AAuuss--  uunndd  WWeeiitteerrbbiilldduunngg::  Der Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung der  
ÖBB-Infrastruktur AG betreibt ein bundesweites Kompetenzzentrum für eisenbahnspezifische Bildung. 
149.328Teilnehmer:innentage wurden 2025 von ÖBB Mitarbeiter:innen und Teilnehmer:innen außerhalb der ÖBB 
in Anspruch genommen. Dabei sind rund 140 hauptberufliche und zahlreiche nebenberufliche Lehrkräfte für 
mehr als 300 verschiedene Aus- und Weiterbildungen im Einsatz. Das Portfolio umfasst, neben der 
Lehrlingsausbildung, betriebliche Ausbildungen (z. B. Fahrdienstleitung, Verschub), traktionstechnische 
Ausbildungen (z. B. Triebfahrzeugführer:innen, Wagendienst), technische Ausbildungen (z. B. Elektrotechnik, 
Fahrwerk, Sicherheitstechnik) und Schulungen zur Sicherheit im Gleisbereich.  

In 
Umsetzung 

IRO: S1-A-8, S1-A-10, S1-A-12 | Konzept: S1-K-1, S1-K-7   
1) Im Berichtsjahr wurden keine strategischen KPIs auf Konzernebene zum Thema definiert, jedoch sind auf einer detaillierteren Ebene spezifische Performance-, 

Produktivitäts- und strukturelle Kennzahlen konzernintern vorhanden, welche auch gemonitort werden. 
2) ESRS 2.MDR-A.68.c, e. 

Lehrlingsausbildung im ÖBB Konzern 
Das Portfolio an Lehrberufen im ÖBB Konzern wächst kontinuierlich mit den Anforderungen. Aktuell werden 26 technische 
und kaufmännische Ausbildungsrichtungen angeboten – von Bahnreise- und Mobilitätsservice über Kraftfahrzeugtechnik 
und Speditionskaufleuten bis hin zu „grünen“ Lehrberufen in der Elektrotechnik sowie digitalen Berufen wie 
Applikationsentwicklung-Coding. Im Lehrjahr 2025 kam erstmals der Immobilienkauffrau / Immobilienkaufmann als 
Lehrberuf hinzu. Mit Juli 2025 wurde der Lehrberuf „Eisenbahninfrastruktur-Nachhaltigkeits-Service“ neu verordnet. Die 
Ausbildung startet im Frühjahr 2026. 

NNrr..  MMaaßßnnaahhmmeennbbeesscchhrreeiibbuunngg  (ohne spezifische Zielsetzungen)1)  Status2) 

MM3333  LLeehhrree  uunndd  MMaattuurraa::  Bei den ÖBB werden „Lehre und Matura” aktiv gefördert. Somit erhalten Lehrlingen eine 
Möglichkeit zur Weiterqualifizierung. 

In 
Umsetzung 

MM3344  FFrraauueenn  uunndd  MMääddcchheenn  iinn  ddiiee  TTeecchhnniikk:: Die Lehrlingsausbildung engagiert sich dafür, die technische Ausbildung 
für Frauen und Mädchen bekannter und attraktiver zu gestalten, etwa durch bundesweite „Girls-Day“-
Veranstaltungen. 2025 konnte ein Frauenanteil von rd. 25 % bei den Neuaufnahmen von Lehrlingen erreicht 
werden. 

In 
Umsetzung 

MM3355  FFöörrddeerruunngg  vvoonn  TTaalleenntteenn  uunndd  ddiiggiittaalleenn  SSkkiillllss::  Im Zukunftslabor der Lehrwerkstätte Wien wurde eine Virtual-
Reality-Ausbildung entwickelt, gestaltet von Lehrlingen und Ausbilder:innen. Sie ermöglicht praxisnahe 
Schulungen zur Bahntechnik an einem virtuellen Wiener Hauptbahnhof. 2025 kam der virtuelle 
„Weichengarten“ hinzu, der die Vorbereitung auf Arbeiten am Weichenantrieb bereits in der Lehrwerkstätte 
unterstützt. Darüber hinaus fördern die ÖBB die digitalen Fähigkeiten der Lehrlinge durch die Teilnahme an 
Bundes- und Landeshackathons – in einem kreativen, wettbewerbsorientierten Umfeld.  

In 
Umsetzung 

MM3366  MMooddeerrnniissiieerruunngg  dduurrcchh  nneeuuee  TTeecchhnnoollooggiieenn::  Die jungen Fachkräfte der ÖBB werden vorausschauend an neue 
Fertigungstechnologien herangeführt und arbeiten z. B. im Bereich der additiven Fertigung bereits mit 
Augmented Reality. Dies ermöglicht virtuelle Darstellungen von komplexen technischen Bauteilen wie 
Elektromotoren.  

In 
Umsetzung 

IRO: S1-A-12 | Konzept: S1-K-1, S1-K-8  
1) Im Berichtsjahr wurden keine strategischen KPIs auf Konzernebene zum Thema definiert, jedoch sind auf einer detaillierteren Ebene spezifische Performance-, 

Produktivitäts- und strukturelle Kennzahlen konzernintern vorhanden, welche auch gemonitort werden. 
2) ESRS 2.MDR-A.68.c, e.  
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Maßnahmen im Umgang mit wesentlichen Chancen und Risiken 
Im Zuge der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse wurden finanzielle Chancen und Risiken in Verbindung mit der eigenen 
Belegschaft ermittelt. Diese betreffen einerseits die Arbeitssicherheit, welche im Abschnitt „Maßnahmen zur Verhinderung, 
Milderung und Behebung von Auswirkungen“ bereits behandelt wurde, und andererseits die Themen 
„Fachkräftemangel“ und „Hohe Fluktuation“. Um diesen Risiken entgegenzuwirken, zeigt der ÖBB Konzern verstärkte 
Präsenz auf dem Arbeitsmarkt und setzt Maßnahmen, um Mitarbeiter:innen langfristig von ihrer Arbeit im Konzern zu 
begeistern. Dabei unterstützend wirkt eine optimierte Candidate- und Employee-Experience. Die ÖBB greifen dafür auf 
State-of-the-Art-Recruitingmethoden und -tools in Zusammenarbeit mit externen Stakeholder:innen zurück, verfolgen eine 
zielgruppenorientierte Ansprache im In- und Ausland und nutzen vielfältige Employer-Branding-Maßnahmen, um die ÖBB 
bestmöglich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. 

ZZiieell  
Time-to-Hire (Fach- und Querschnittsfunktionen) – Zeitraum von Ausschreibung bis Zusage in Tagen auf 
gleichem Niveau halten  Status1) 

ZZiieelluummffaanngg22)) ÖBB Konzern Inland  

In Um-
setzung 

MMeetthhooddiikk  zzuurr  
ZZiieellffiinndduunngg33)) 

Das Zielniveau für die oben genannten Kennzahlen wurde auf Basis der Analyse der bereits erhobenen 
Werte der Vorjahre durch das Management in Abstimmung mit den Fachexpert:innen der 
Fachbereichsverantwortlichen festgelegt und wird in regelmäßigen Abständen evaluiert. Neben der 
Datenanalyse wurden auch gängige Marktbenchmarks und State-of-the Art-Methoden bei der 
Festlegung des Zielniveaus berücksichtigt. 

MMeetthhooddiikk  zzuurr  
BBeerreecchhnnuunngg  ddeerr  
ZZiieellkkeennnnzzaahhll  

Durchschnittlicher Zeitraum von Ausschreibung bis Zusage in Tagen 

MMaaßßnnaahhmmee    

MM3377  EEmmppllooyyeerr--BBrraannddiinngg--SSttrraatteeggiiee  AAllwwaayyss  oonn::  Die Präsenz als Arbeitgeber erfolgt dabei einerseits ganzjährig über die 
seit 2023 erfolgreich fortgeführte „Always on“-Onlinekampagne sowie die Präsenzformate wie z. B. den 
ÖBB Karrerietagen, den ÖBB Erlebnistag, Karrieremessen, Veranstaltungen und Events unterschiedlicher 
Größenordnung. Die Schulkooperationen, Kooperationen mit dem Arbeitsmarktservice, weiteren 
Bildungseinrichtungen sowie diverse Hochschulkooperationen wurden österreichweit fortgesetzt, um als 
Arbeitgeber bei den unterschiedlichen Zielgruppen das ganze Jahr sichtbar zu sein. Erstmalig fand ein 
konzernübergreifender Job-Erlebnistag in Innsbruck statt, bei dem sich ca. 130 Besucher:innen die Jobwelt der 
ÖBB erklären lassen konnten. 
Im Jahr 2025 wurden im ÖBB Konzern insgesamt 137.591 Bewerbungen (Vj: 124.666) bearbeitet, der Anteil der 
weiblichen Bewerbungen betrug 28,3 % (Vj: 28 %), der Anteil der männlichen Bewerbungen betrug 71,2 % 
(Vj: 69%), der restliche Anteil entfällt auf Bewerbungen von Personen mit der Geschlechtsangabe divers.   

In Um-
setzung 

MM3388  JJoobb  SShhoopp::  Der ÖBB Job Shop bietet Bewerber:innen die Möglichkeit, sich unkompliziert, ohne Anmeldung und 
analog bei Recruiter:innen vor Ort über Karrieremöglichkeiten im ÖBB Konzern zu informieren. Durch den 
niederschwelligen Zugang haben 2025 2.709 Besucher:innen direkt Kontakt mit Recruiting-Expert:innen der ÖBB 
aufgenommen.  

In Um-
setzung 

MM3399  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  HHRR--RReeccrruuiittiinngg::  Die Suche nach Mitarbeiter:innen und Potenzialen in speziellen Berufsbildern 
erfolgt anlassbezogen und abhängig vom nationalen Arbeitsmarkt auf dem internationalen Arbeitsmarkt. Dies 
wird durch einen gezielten Kooperationsaufbau mit Organisationen im In- und Ausland ermöglicht. 

In Um-
setzung 

MM4400  IImmaaggeekkaammppaaggnnee  „„WWAASS  MMAACCHHSSTT  DDUU??””::  Aus der ursprünglichen Imagekampagne „UND WAS FÄHRST DU?“, 
welche die klimafreundliche Mobilität in den Mittelpunkt rückt, hat sich die Kampagne „UND WAS MACHST 
DU?“ weiterenwickelt, durch die sich die ÖBB als bester und beliebtester Arbeitgeber für alle Zielgruppen 
gleichermaßen in ihrer Vielfalt positioniert. Die Employer-Value-Proposition (EVP) bzw. das 
Nutzer:innenversprechen der Arbeitgebermarke wurde weiterentwickelt und die Kernwerte neu definiert.  

In Um-
setzung 

IRO: S1-F-1 | Konzept: S1-K-1, S1-K-3   
1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e 2) ESRS 2.MDR-T.80.c 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 

Sonstiges Risiko Frühfluktuation 
Um den erhöhten Personalaufwand infolge einer gesteigerten Frühfluktuation zu vermeiden, setzen die ÖBB gezielte 
Schwerpunktmaßnahmen zur Risikominimierung um. „Bewerben-Bekommen-Behalten“ bildet dabei einen zentralen 
Bestandteil der strategischen Schwerpunkte für 2025 und die Folgejahre. Ergänzend fördern eine werteorientierte 
Unternehmenskultur und das konzernweite Führungskräfteentwicklungsprogramm (Leadership-Navigator) die Umsetzung 
und Kommunikation der Initiativen. 
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ZZiieell  
Reduktion der (Früh-)Fluktuation: Das Ziel bis 2030 ist es, dass die Fluktuation <10 % und die 
Frühfluktuation ≤ 15 % bleiben. Status1) 

ZZiieelluummffaanngg2)  ÖBB Konzern Inland  

In Umsetzung 

MMeetthhooddiikk  zzuurr  
ZZiieellffiinndduunngg3)  

Das Zielniveau für die oben genannten Kennzahlen wurde auf Basis der Analyse der bereits 
erhobenen Werte der Vorjahre durch das Management in Abstimmung mit den Fachexpert:innen 
der Fachbereichsverantwortlichen festgelegt und in regelmäßigen Abständen evaluiert. Neben der 
Datenanalyse wurden auch gängige Marktbenchmarks und State-of-the-Art-Methoden bei der 
Festlegung des Zielniveaus berücksichtigt. 

MMeetthhooddiikk  zzuurr  
BBeerreecchhnnuunngg  ddeerr  
ZZiieellkkeennnnzzaahhll  

Die Berechnung erfolgt durch Division der kündbaren Mitarbeiter:innen (sonstige Abgänge, die 
aufgrund einer Kündigung, wegen Entlassung oder Tod ausscheiden) durch den durchschnittlichen 
Personalstand kündbarer Mitarbeiter:innen. Ausnahme: Lehrlinge, Mitarbeiter:innen in Behaltefrist, 
Saisonlenker:innen / Saisonarbeitskräfte, Ferialarbeitnehmer:innen / -praktikant:innen, geringfügig 
Beschäftigte und Trainees, exkl. Pensionierungen, Ruhestandsversetzung. 
Zur Berechnung der Frühfluktuation erfolgt eine Einschränkung der Dienstzugehörigkeit auf unter 
2 Jahre. 

MMaaßßnnaahhmmee   In Umsetzung 

MM4411  UUmmsseettzzuunngg  ddeess  MMaaßßnnaahhmmeennppaakkeettss  BBeewweerrbbeenn--BBeekkoommmmeenn--BBeehhaalltteenn:: Im Fokus stehen dabei Maßnahmen 
entlang des gesamten Employee-Life-Cycle wie die Durchführung von standardisierten sowie konzernweiten 
Onboarding-Prozessen, die Bereitstellung entsprechender Entwicklungsprogramme, 
Führungskräfteentwicklungstools sowie Maßnahmen im Performance- und Kompetenzmanagement. 

In Umsetzung 

MM4422  MMiittaarrbbeeiitteerr::iinnnneenn  wweerrbbeenn  MMiittaarrbbeeiitteerr::iinnnneenn::  Das ÖBB Jobanbahner:innen-Programm für betriebskritische 
Funktionen wurde 2023 gestartet und 2025 aufgrund des Erfolgs fortgeführt. Persönliche Empfehlungen aus 
dem Konzern erhöhen die Chance, passende Kandidat:innen zu gewinnen. Führt eine Empfehlung zur 
Einstellung, wird das Engagement mit einer Prämie honoriert. Neu ist die verstärkte digitale Anbindung: Sie 
ermöglicht eine benutzungsfreundliche Beantragung und eine effizientere Abwicklung bis zur 
Prämienauszahlung. 
2025 wurden rund 41 % der empfohlenen Bewerber:innen eingestellt – das entspricht 465 Besetzungen von 
1.131 Bewerbungen. 

In Umsetzung 

IRO: S1-F-1 | Konzept: S1-K-1, S1-K-3   
1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 

KKeennnnzzaahhlleenn  uunndd  ZZiieellee 

ZZaahhll  ddeerr  AArrbbeeiittnneehhmmeerr::iinnnneenn  nnaacchh  ggeeooggrraaffiisscchheenn  GGeebbiieetteenn 

MMiittaarrbbeeiitteerr::iinnnneenn  ddeess  ÖÖBBBB  KKoonnzzeerrnnss  iinn  KKööppffeenn  
nnaacchh  LLaanndd  uunndd  GGeesscchhlleecchhtt11))  SSttiicchhttaagg  3311..1122    
EESSRRSS  22..SSBBMM--11..4400..aa;;  EESSRRSS  SS11--66..5500..aa  Frau 

2025 

Mann Gesamt Frau 
2024 

Mann Gesamt 
Österreich 7.075 35.435 42.5114) 6.668 35.061 41.729 
Bosnien-Herzegowina 16 50 66 15 54 69 
Bulgarien 23 101 124 21 103 124 
China2) 3) 4 2 6 n.a. n.a. n.a. 
Deutschland 334 1.054 1.388 325 1.018 1.343 
Italien 73 309 382 66 304 370 
Kroatien 19 150 169 20 145 165 
Niederlande2) 12 59 71 n.a. n.a. n.a. 
Polen 15 28 43 14 23 37 
Rumänien3) 31 198 229 36 218 254 
Russland3) 11 1 12 17 3 20 
Slowakei2) 4 52 56 4 56 60 
Slowenien 13 109 122 15 111 126 
Tschechien 175 632 807 160 568 728 
Türkei 5 17 22 7 18 25 
Ungarn 658 1.583 2.241 735 1.699 2.434 

GGeessaammtt  88..446688  3399..778800  4488..22449944))  55))  88..228855  3399..119999  4477..44884455))  
1) 2025: enthält TS-MÁV Gépészet Services Kft. und Rail Cargo International Freight Forwarding (Shanghai) Co. Ltd.; 2024: enthält TS-MÁV Gépészet Services Kft. 

und Technical Services Slovakia, s.r.o.; diese Gesellschaften berichten die nachfolgenden Kennzahlen gemäß ESRS nicht. 
2) Rail Cargo International Freight Forwarding (Shanghai) Co. Ltd und Rail Cargo Carrier – Benelux B.V. sind seit 2025 vollkonsolidiert. 
3) Im Jahr 2024 wurden die Werte für Frauen und Männer in Rumänien vertauscht; die nunmehr ausgewiesenen Zahlen stellen die Korrektur dar. Für die Standorte in 

Russland und China ist der höhere Anteil von Frauen aufgrund des überwiegend administrativen Tätigkeitsprofils sachlich korrekt. 
4) Für das Jahr 2025 wird eine Person als „Divers“ ausgewiesen. 
5) Diese Zahlen der Mitarbeiter:innen in Köpfen und FTE finden sich in den Erläuterungen des Lageberichts im Geschäftsbericht. ESRS S1-6.50.f. 
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MMeerrkkmmaallee  ddeerr  AArrbbeeiittnneehhmmeerr::iinnnneenn  ddeess  UUnntteerrnneehhmmeennss  

MMiittaarrbbeeiitteerr::iinnnneenn  iinn  KKööppffeenn  nnaacchh  
AArrbbeeiittssvveerrttrraagg  SSttiicchhttaagg  3311..1122..    2025  2024  
EESSRRSS  SS11--66..5500..bb,,  cc,,  dd    Frau Mann Gesamt Frau Mann Gesamt 

AAnnzzaahhll  ddeerr  MMiittaarrbbeeiitteerr::iinnnneenn  
ddeess  ÖÖBBBB  KKoonnzzeerrnnss11))    4488..2222332)  4477..446622  
Angestellte 5.602 12.104 17.707 2) 5.393 11.505 16.898 
Arbeiter:innen 1.898 15.891 17.789 1.747 14.844 16.591 
Mitarbeiter:innen mit Definitivstellung 516 10.066 10.582 551 11.458 12.009 
Lehrlinge 445 1.700 2.145 388 1.576 1.964 
AAnnzzaahhll  ddeerr  MMiittaarrbbeeiitteerr::iinnnneenn  ddeess  
ÖÖBBBB  KKoonnzzeerrnnss  nnaacchh  GGeesscchhlleecchhtt  88..446611  3399..776611  4488..22223322))  88..007799  3399..338833  4477..446622  

davon befristete Beschäftigte3) 209 676 885 162 599 761 
davon unbefristete Beschäftigte4) 8.252 39.085 47.3382) 7.917 38.784 46.701 

AAbbrruuffkkrrääffttee  ((ffaallllwweeiissee  BBeesscchhääffttiiggttee))  4466  1188  6644  5544  2277  8811  
GGeessaammttzzaahhll  ddeerr  AAbbggäännggee  iinn  KKööppffeenn  ||  
FFlluukkttuuaattiioonnssrraattee  iinn  PPrroozzeenntt55))  44..772299  ||  99,,8811  %%  44..660099  ||  99,,7711  %%         
1) ÖBB Konzern gesamt (In- und Ausland); 2025: exkl. TS-MÁV Gépészet Services Kft. und Rail Cargo International Freight Forwarding (Shanghai) Co. Ltd.; 2024: exkl. 

TS-MÁV Gépészet Services Kft. und Technical Services Slovakia, s.r.o.; Summe der befristeten und unbefristeten Mitarbeiter:innen des ÖBB Konzerns inkl. Lehrlinge. 
2) Für das Jahr 2025 wird eine Person als „Divers“ ausgewiesen (Vj: 0).  
3) Als befristete Arbeitsverträge werden vorübergehend Beschäftigte (exkl. Lehrlinge) ausgewertet. 
4) Bei den unbefristeten Arbeitsverträgen sind die Lehrlinge inkludiert. Hinweis: Lehrlinge haben einen Ausbildungsvertrag. 
5) Die Rate der Austritte wurde auf Basis der Daten zum Stichtag 31.12. für den ÖBB Konzern (In- und Ausland) wie folgt berechnet: Anzahl der Mitarbeiter:innen, 

die in den ÖBB Konzern verlassen haben, dividiert durch die Anzahl der Mitarbeiter:innen * 100. Mitarbeiter:innen die den ÖBB Konzern verlassen haben 

beinhalten: sonstige Abgänge (Arbeitnehmer:innen / Arbeitgeber:innen Kündigung, Entlassung, Tod etc.), Pensionierungen und Ruhestandsversetzungen  

ESRS S1-6.50.d. 

TTaarriiffvveerrttrraagglliicchhee  AAbbddeecckkuunngg  uunndd  ssoozziiaalleerr  DDiiaalloogg  

Der Prozentsatz der Angestellten im In- und Ausland, die unter unterschiedliche Tarifverträge fallen, liegt bei 73,6 % 
(Vj: 70,3 %) und bezieht alle vollkonsolidierten Gesellschaften im In- und Ausland mit ein (exkl. TS-MÁV Gépészet 
Services Kft. und Rail Cargo International Freight Forwarding (Shanghai) Co. Ltd.). Dieser Prozentsatz ist überwiegend 
erklärbar durch die historische dienstrechtliche Situation. ESRS S1-6.60.a, b 

AAbbddeecckkuunnggssqquuoottee  AArrbbeeiittnneehhmmeerr::iinnnneenn  EEWWRR11))  AArrbbeeiittnneehhmmeerr::iinnnneenn  NNiicchhtt  EEWWRR22))  SSoozziiaalleerr  DDiiaalloogg  EEWWRR33))  

0–19 % 
Rumänien, Slowenien, Bulgarien, 

Kroatien, Niederlande   Kroatien  

20–39 %     
40–59 %     

60–79 % 
Österreich, Tschechien, 

Deutschland    

80–100 % 

Italien, Ungarn, Slowakei Bosnien-Herzegowina 

Deutschland , Tschechien, Ungarn, 
Italien, Österreich, Rumänien, 

Slowenien, Slowakei, Bulgarien, 
Niederlande  

1) ESRS S1-8.60.b. 2) ESRS S1-8.60.c. 3) ESRS S1-8.63.a. 

Hinweis: Die Abdeckungsquote wird nur für Gesellschaften >50 Mitarbeiter:innen angegeben. 

Auf Basis der Vereinbarung zum Europäischen Betriebsrat sind im ÖBB Konzern Vertreter:innen der Beschäftigten aus neun 
(Vj: 9) Ländern im EBR eingebunden. Zusätzlich dazu wird in der oben angeführten Tabelle auch der Prozentsatz der 
Beschäftigten im europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angegeben, die über eine Arbeitnehmer:innenvertretung verfügen. 
ESRS S1-6.63.b 

DDiivveerrssiittäättsskkeennnnzzaahhlleenn  

DDiivveerrssiittäättsskkeennnnzzaahhlleenn  ÖÖBBBB  KKoonnzzeerrnn    
SSttiicchhttaagg  3311..1122..  2025  2024  
EESSRRSS  SS11--99..6666..aa,,  bb  Frau Mann Frau Mann 

Oberste Führungsebene in Köpfen | in Prozent*) 204 | 22,7 693 | 77,3 187 | 21,5 684 | 78,5 
Mitarbeiter:innen in Köpfe  48.223 47.462 

davon unter 30 Jahre alt 10.158 9.703 
davon 30 bis 50 Jahre alt 20.450 20.303 

davon über 50 Jahre alt 17.615 17.456      
*) Oberste Führungsebene = 1 oder 2 Ebenen unter Vorstandsmitgliedern / Geschäftsführer:innen (Verwaltungsorgan) und Aufsichtsratsgremium (Aufsichtsorganen). 

Für das Jahr 2025 wird keine Person als „Divers“ ausgewiesen (Vj: 0). 
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FFrraauueennqquuoottee  iinn  FFüühhrruunnggssppoossiittiioonneenn  iinn  PPrroozzeenntt  ffüürr  ddiiee  GGeesseellllsscchhaafftteenn    
iimm  SSuussttaaiinnaabbllee--FFiinnaannccee--FFrraammeewwoorrkk11))  2025 2024 Ziel 20352)  

ÖBB-Personenverkehr AG 28,6 30,3 ≥ 41,7 
Rail Cargo Austria AG 36,3 33,3 ≥ 46,4 
Österreichische Postbus AG 18,5 13,3 ≥ 22,2     
1) Unternehmensspezifische Angabe nach ESRS 2.SBM-3.48.h. 
2) Bei den angegebenen Zielwerten für 2035 handelt es sich um jene Zielsetzungen, welche für den Sustainable-Finance-Framework im Jahr 2025 festgelegt wurden. 

AAnnggeemmeesssseennee  EEnnttlloohhnnuunngg  

Zur Beurteilung der angemessenen Entlohnung der Mitarbeiter:innen im ÖBB Konzern wurden die in den vorherigen 
Abschnitten angeführten Konzepte und Maßnahmen herangezogen, zudem legen nationale Gesetzgebungen die 
Anforderungen an eine angemessene Entlohnung im Einklang mit den geltenden Referenzwerten fest. ESRS S1-10.67  

Im Ausland erfolgt eine systematische Überprüfung auf Basis der geltenden Referenzwerte zum Mindestlohn. Beim 
zugrunde liegenden Prozess wird eruiert, ob das Entgelt dem Mindestlohn entspricht. Der Prozentsatz der 
Mitarbeiter:innen, die die geltenden Referenzwerte gemäß Tarifverträgen zum Stichtag 31.12. unterschreiten, beträgt 
2,9 % (Vj: 1,9 %) in Deutschland und 7,1 % (Vj: 2,6 %) in Slowenien. Eine Unterschreitung bei diesen beiden Rail Cargo 
Carrier Gesellschaften ist explizit auf Basis des Ausbildungsverhältnisses erlaubt. ESRS S1-10.70 

KKeennnnzzaahhlleenn  ffüürr  GGeessuunnddhheeiittsssscchhuuttzz  uunndd  SSiicchheerrhheeiitt  

Operativ tätige ÖBB Gesellschaften werden nach ISO 45001 zertifiziert. Von diesem Managementsystem sind rd. 80 % 
(Vj: 80 %) der Mitarbeiter:innen im ÖBB Konzern abgedeckt. Es gibt kein konzernweit zertifiziertes Managementsystem 
für Arbeitnehmer:innenschutz. Zur Sensibilisierung und Vermeidung von Arbeitsunfällen wurden zielgerichtet Maßnahmen 
ergriffen und Ziele in Form des ASX gesetzt, welche im Abschnitt „Gesundheit“ näher beschrieben sind. Die ÖBB 
informieren externe Dienstleister:innen und Fremdfirmen über relevante Gefahren im Betrieb und führen die gemäß 
Arbeitnehmer:innenschutzgesetz erforderlichen Unterweisungen durch (§ 14 ASchG). ESRS S1-14.88.a 

   
GGeessuunnddhheeiittsssscchhuuttzz  uunndd  SSiicchheerrhheeiitt    
EESSRRSS  SS11--1144..8888..bb,,  cc,,  dd,,  ee  2025 2024 

Zahl der Todesfälle infolge arbeitsbedingter Verletzungen1) 1 0 
Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle1) 907 1.035 
Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle1) 2) 12,2 14,1 
Zahl der Ausfallstage aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen und Todesfolgen infolge von 
Arbeitsunfällen in Bezug auf die ÖBB Mitarbeiter:innen 24.542 24.916 
Arbeitsunfallsrate pro 1.000 Mitarbeiter:innen (ASX)3) 15,1 17,2 
Zahl der Todesfälle infolge arbeitsbedingter Verletzungen „anderer Arbeitskräfte“, die an den 
Standorten des Unternehmens tätig waren. 0 1 
1) Die Kennzahlen gelten für das In- und Ausland und beinhalten ÖBB Mitarbeiter:innen sowie Mitarbeiter:innen externer Unternehmen, die über Leasingverträge 

angestellt sind. 
2) Lost-Time-Injury-Rate (LTIR): Arbeitsunfälle mit Ausfalltagen bezogen auf eine Million Anwesenheitsstunden.  
3) Arbeitsunfallrate: Arbeitsunfälle >3 Tage von ÖBB Mitarbeiter:innen in Österreich und Mitarbeiter:innen externer Unternehmen, die über Leasingverträge angestellt 

sind, bezogen auf 1.000 Mitarbeiter:innen (im ÖBB Konzern als Kennzahl „Arbeitssicherheitsindex ASX“ kommuniziert). 

Der ASX-Wert des ÖBB Konzerns verbesserte sich 2025 deutlich von 17,2 auf 15,1. Diese Entwicklung beruht darauf, dass 
sich nahezu alle wesentlichen Konzerngesellschaften gegenüber dem Vorjahr verbessern konnten. Sie ist somit kein 
isolierter Effekt, sondern Ergebnis einer konzernweit rückläufigen Zahl an Arbeitsunfällen mit Ausfalltagen. Die 
Entwicklung verweist auf wirksame Präventionsmaßnahmen, eine stärkere Sicherheitsfokussierung in den operativen 
Einheiten und eine insgesamt stabilisierte Sicherheitsperformance. 

Eine Zahlenangabe der Fälle meldepflichtiger arbeitsbedingter Erkrankungen ist aufgrund der geltenden gesetzlichen 
Einschränkung zur Erhebung dieser Daten nicht möglich (siehe ASVG_B KUVG). Die Meldepflichten beziehen sich auf 
Arbeitsunfälle und (festgestellte) Berufskrankheiten, die in einem ursächlichen Zusammenhang mit der ausgeübten 
Tätigkeit stehen. Der Dienstgeber hat grundsätzlich keine Informationen über die Art der Erkrankung der Mitarbeiter:innen 
bzw. auch kein Recht auf Diagnoseauskunft. Aus diesem Grund kann der ÖBB Konzern diesbezüglich keine Daten angeben. 
Im Jahr 2024 wurde jedoch erstmals die Anzahl der Berufskrankheiten erhoben. Dabei wurden für 2025 13 Fälle (Vj: 7) 
von durch Lärm verursachter Schwerhörigkeit sowie 2 Fälle von Hauterkrankungen infolge UV-Exposition gemeldet. Im 
Vorjahr wurde ein Fall von Adenokarzinome der Nasenhaupt- und Nasennebenhöhlen verursacht durch Staub von Hartholz 
gemeldet. ESRS S1-14.88.b, d 

    
AArrbbeeiittssssiicchheerrhheeiittssiinnddeexx  ((AASSXX))11))  aallss  uunntteerrnneehhmmeennssssppeezziiffiisscchhee  KKeennnnzzaahhll  ffüürr  GGeesseellllsscchhaafftteenn  iimm  
SSuussttaaiinnaabbllee--FFiinnaannccee--FFrraammeewwoorrkk  ((SSFFFF))  2025 2024 Ziel 20352) 

ÖBB-Personenverkehr AG 22,5 23,3 ≤17,7 
1) 1.000-Personen-Quote: Arbeitsunfallrate in Arbeitsunfällen von ÖBB Mitarbeiter:innen und Mitarbeiter:innen, die über Leasingverträge angestellt sind mit mind. 

drei Ausfalltagen gem. ASVG pro 1.000 Mitarbeiter:innen. 
2) Bei den angegebenen Zielwerten für 2035 handelt es sich um jene Zielsetzungen, welche für das Sustainable-Finance-Framework im Jahr 2025 festgelegt wurden. 
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VVeerrggüüttuunnggsskkeennnnzzaahhlleenn  ((VVeerrddiieennssttuunntteerrsscchhiieeddee  uunndd  GGeessaammttvveerrggüüttuunngg))  

Die Grundgehälter im ÖBB Konzern sind mit 1,5 % (Vj: 4,6 %) Unterschied zwischen Frauen und Männern annähernd 
gleich. Infolge der Veränderungen in der Demografie des ÖBB Konzerns sinkt der Gender-Pay-Gap. Insbesondere wirkt 
sich der Generationenwechsel auf die Gehaltsdemographie aus: Im Jahr 2025 haben neueintretende Männer im 
Durchschnitt weniger verdient als ausgetretene Männer (Pensionen und sonstige Abgänge). Bei den weiblichen Ein- und 
Austritten gibt es lediglich eine geringe Differenz. ESRS S1-16.97.a 

Der Unterschied zum Wert von 2,3 % im ÖBB Konzern Inland für 2025 (Vj: 6,0 %) ergibt sich aufgrund von Zulagen, die 
in männerdominierten Bereichen wie Verschub, Triebfahrzeugführung oder Handwerk verortbar sind. Männer haben im 
Jahr 2025 aufgrund der Tätigkeit in zulagenintensiven Bereichen im Schnitt rd 4.000 EUR mehr an Zulagen erhalten. Hier 
macht sich der Generationeneffekt zusätzlich bemerkbar, da besonders die Nebenbezüge bei Mitarbeiterinnen ohne 
Definitivstellungen aufgrund der Vertragsgestaltung proportional wesentlich geringer wachsen. ESRS S1-16.97.a 

Die nachstehende Tabelle zeigt das Verhältnis der jährlichen Gesamtvergütung der am höchsten bezahlten Einzelperson 
zum Median der jährlichen Gesamtvergütung im ÖBB Konzern aller Arbeitnehmer:innen 2025 10,8 (Vj: 11,3).  
ESRS S1-16.97.b 

VVeerrggüüttuunnggsskkeennnnzzaahhlleenn  2025 2024  2023 

EESSRRSS  SS11--1166..9977..aa,,  bb11))  ÖBB Konzern 
ÖBB Konzern 

(Inland) ÖBB Konzern 
ÖBB Konzern 

(Inland) ÖBB Konzern 
ÖBB Konzern 

(Inland) 

Männlich in Euro pro Stunde 30,0 32,5 28,4 31,0 27,3 31,0 
Weiblich in Euro pro Stunde 29,5 31,8 27,1 29,2 25,8 28,5 
Geschlechterspezifisches Verdienstgefälle 
(Gender-Pay-Gap) in Prozent2) 1,5 2,3 4,6 6,0 5,3 8,1 
Verhältnis Vergütung bestverdienende Person 
zum Median aller Beschäftigten 10,8 11,8 11,3 12,1 11,3 13,9 

1) ÖBB Konzern gesamt (In- und Ausland); 2025: exkl. TS-MÁV Gépészet Services Kft., Rail Cargo International Freight Forwarding (Shanghai) Co. Ltd. und 

OBB ITALIA S.R.L.; 2024 und 2023: exkl. TS-MÁV Gépészet Services Kft. und Technical Services Slovakia, s.r.o.; Werte können aufgrund von Rundungsdifferenzen 

geringfügig abweichen. 
2) Durch die Definition der Pflichtleistung variiert ihre Höhe in jedem Kalenderjahr, da z. B. ein Feiertag auf einen Wochentag fallen kann oder ein Schaltjahr zu 

leistende Arbeitstage erhöhen oder senken kann. 2023: 247 Arbeitstage; 2024: 251 Arbeitstage; 2025: 250 Arbeitstage. Dieser Umstand und der 

Generationeneffekt, der sich bemerkbar macht, sorgen dafür, dass die Bruttostundenverdienste nicht direkt in derselben Höhe steigen wie die KV-Valorisierungen. 

Berechnung des Gender-Pay-Gaps im ÖBB Konzern: Die Kennzahl wird als prozentuale Differenz des durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienstes von Frauen und Männern berechnet. Durchschnitt Frauen subtrahiert vom Durchschnitt Männer 
dividiert durch Durchschnitt Männer mal 100. ESRS S1-16.97.c, AR 99, AR 101 

– In- und Ausland: Grundlage sind die Grundbezüge geteilt durch die jährliche Pflichtleistung (Arbeitsstunden ohne 
Urlaubs- und Krankenstand). Bei der kombinierten Kennzahl ergibt sich eine geringfügige Abweichung, da 
Auslandsdaten monatlich mit Wochenteilern berechnet werden. 

– Inland: Hier werden Grund- und Nebenbezüge (Überstunden, Zulagen, Sachbezüge etc.) gemäß Einkommensbericht 
berücksichtigt. Die Summe wird durch Pflichtleistungen sowie Mehr- / Minderleistungen dividiert. 

Berechnung des Medians im ÖBB Konzern: Die Kennzahl setzt den Median der Einkommen im Konzern ins Verhältnis zum 
Entgelt der höchstverdienenden Person (CEO) laut Corporate Governance Bericht. ESRS S1-16.97.c, AR 99, AR 101 

– In- und Ausland: Basis sind die Einkommensberichte: Grundgehalt im Inland, Grundgehalt im Ausland (detaillierte Daten 
fehlen). Aus diesen konsolidierten Werten wird der Median berechnet und mit dem CEO-Entgelt verglichen. 

– Inland: Hier fließen Grundgehalt und definierte Nebenbezüge (z. B. Zulagen, Sachbezüge) in die Berechnung ein. Der 
Median dieser Werte wird ebenfalls ins Verhältnis zum CEO-Entgelt gesetzt. 

Die Grundbezüge von Mitarbeiter:innen im Ausland wurden mittels Kaufkraftparität auf die Bezahlung eines 
österreichischen Lohnniveaus angeglichen. Dabei wurden folgende Quellen herangezogen: OECD46, Eurostat47, OENB48. 

  

 

46 https://data.oecd.org/price/price-level-indices.htm. 
47 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_ppp_ind/default/table?lang=de. 
48 https://www.oenb.at/isawebstat/stabfrage/createReport?lang=DE&report=2.14.5. 
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VVoorrffäällllee,,  BBeesscchhwweerrddeenn  uunndd  sscchhwweerrwwiieeggeennddee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  MMeennsscchheennrreecchhtteenn  

Die Gesamtanzahl der arbeitsbezogenen Vorfälle in Bezug auf Diskriminierung einschließlich Belästigung, betrug zum 
Stichtag 31.12.2025 für den ÖBB Konzern fünf (Vj: 3). 2025 wurde erstmals die Gesamtzahl der Beschwerden aus den 
unterschiedlichsten Kanäle (z. B. Gleichbehandlungsbeauftragte, Whistleblower:innenplattform, psychologische Helpline 
etc.) erhoben. Die Gesamtzahl der Kontaktaufnahmen mit Beschwerden bezüglich Diskriminierung betrug zum Stichtag 
31.12.2025 für den ÖBB Konzern 88 (Vj: 72). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist sowohl auf die erweiterte 
Datengrundlage als auch auf andere Faktoren – wie etwa eine steigende Awareness und damit verbundene höhere 
Meldeaktivität – zurückzuführen. Im Berichtszeitraum ist es zu keinen (Vj: 0) wesentlichen Geldbußen, Sanktionen oder 
Schadenersatzzahlungen im Zusammenhang mit den beschriebenen, arbeitsbezogenen Vorfällen und Beschwerden 
gekommen. ESRS S1-17.103.a, b, c 

Im Berichtszeitraum gab es keine (Vj: 0) schwerwiegenden Vorfälle und keine (Vj: 0) wesentlichen Geldbußen, Sanktionen 
oder Schadenersatzzahlungen innerhalb der eigenen Belegschaft hinsichtlich Menschenrechte. Weiterführende 
Informationen zum Umgang des ÖBB Konzerns zum Thema „Menschenrechte“ finden sich in Kapitel E.1. Allgemeine 
Angaben unter „Governance“ bei „Soziale Mindestschutzstandards“. ESRS S1-17.104.a, b 

SS22  AArrbbeeiittsskkrrääffttee  iinn  ddeerr  WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee  

Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, ist der ÖBB Konzern nicht nur auf das Know-how, die Motivation und 
das Engagement seiner eigenen Mitarbeiter:innen angewiesen, sondern auch auf die Arbeitskräfte entlang der 
Wertschöpfungskette. Hohe Standards in der Zusammenarbeit sind dabei entscheidend, um gute Ergebnisse zu erzielen 
und die Qualität des Konzernangebots zu sichern.  

SSttrraatteeggiiee  

IInntteerreesssseenn  uunndd  SSttaannddppuunnkkttee  ddeerr  IInntteerreesssseennttrrääggeerr::iinnnneenn    

Die Einbeziehung der Interessen, Standpunkte und Rechte der Verbraucher:innen und Endnutzer:innen wird in Kapitel E.1. 
Allgemeine Angaben unter „Interessen und Standpunkte der Interessenträger:innen“ dargestellt. ESRS S2.SBM-2 

AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn  uunndd  iihhrr  ZZuussaammmmeennssppiieell  mmiitt  SSttrraatteeggiiee  uunndd  GGeesscchhääffttssmmooddeellll    

Die ÖBB berücksichtigen bei der Beschaffung von Dienstleistungen und Produkten soziale Grundsätze und ökologische 
Kriterien. Diese fließen individuell maßgeschneidert und rechtssicher in Ausschreibungsbestandteile ein. Die allgemeine 
Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung wesentlicher Auswirkungen, Risiken und Chancen ist in Kapitel E.1. 
Allgemeine Angaben unter „Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen“ abgebildet. 

Nach den Vorgaben der ESRS werden Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung negativer Auswirkungen auf 
„Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette“ im Bericht nicht als „positive Wirkung“ ausgewiesen, sondern als präventive 
oder mindernde Maßnahmen dargestellt. Aus der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse haben sich die folgenden 
wesentlichen tatsächlichen oder potenziellen Auswirkungen, Risiken und Chancen für den ÖBB Konzern ergeben. 
Ergänzend erfolgt eine Risikoanalyse auf Basis des Unternehmensstandorts und des Branchenrisikos der Lieferanten. Im 
Verlauf des weiteren Kapitels werden Konzepte, Maßnahmen und Ziele erläutert, wie der ÖBB Konzern auf die 
identifzierten IRO reagiert, um negative Effekte zu vermindern und positive zu verstärken. Die untenstehenden 
Ausführungen gelten für ÖBB Standorte in ganz Österreich. 

NNrr..    WWeesseennttlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn11))  22))    

AArrtt  ddeerr  
AAuusswwiirrkkuunngg  bbzzww..  
RRiissiikkoo // CChhaannccee33))  ZZeeiitthhoorriizzoonntt33))  

AAnnggaabbeenn  zzuurr  
WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee  ((WWKK))  bbeeii  
AAuusswwiirrkkuunnggeenn33))  

UUnntteerrtthheemmaa::  Arbeitsbedingungen  

S2-A-1 

Lücken in den rechtlichen Vorgaben bzw. der 
Umsetzung der rechtlichen Vorgaben, können zu 
unethischem Verhalten, beispielsweise  der 
Ausbeutung von Arbeitskräften in der Lieferkette 
des ÖBB Konzerns führen. (potenziell) 

Negativ Kurzfristig 
– Eigene Geschäftstätigkeiten 
– Vorgelagerte und teilweise 

nachgelagerte WK 

S2-A-2 

Geringe Transparenz im Hinblick auf den konkreten 
Fragenkatalog von externen 
Nachhaltigkeitsbeurteilungen sowie die gegebenen 
Antworten der Lieferanten führen zu 
unzureichender Nachvollziehbarkeit und dadurch 
zu weniger wirkungsvollen Maßnahmen, die der 
ÖBB Konzern in der Lieferkette umsetzen kann. 

Negativ Kurzfristig 
– Eigene Geschäftstätigkeiten 
– Vorgelagerte und teilweise 

nachgelagerte WK 

1) Wesentliche Auswirkungen sind als tatsächlich zu erachten, außer es wird explizit auf Gegenteiliges hingewiesen. ESRS 2.SBM-3.48.c. 

2) Die Aktualisierung der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse hat zu geringfügigen Anpassungen (Art der Auswirkung bzw. Risiko / Chance, Zeithorizont und Angaben 

zur Wertschöpfungskette) im Vergleich zum Vorjahr geführt. ESRS 2.SBM-3.48.g. 

3) ESRS 2.SBM-3.48.c.; ESRS S2.SBM-3.11.e  
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NNrr..    WWeesseennttlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn11))  22))    

AArrtt  ddeerr  
AAuusswwiirrkkuunngg  bbzzww..  
RRiissiikkoo // CChhaannccee33))  ZZeeiitthhoorriizzoonntt33))  

AAnnggaabbeenn  zzuurr  
WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee  ((WWKK))  bbeeii  
AAuusswwiirrkkuunnggeenn33))  

UUnntteerrtthheemmaa::  Arbeitsbedingungen  

S2-A-3 

Durch einheitliche soziale Standards mit hohen 
Anforderungen an die gesamte 
Wertschöpfungskette erhöht sich der Standard der 
Arbeitsbedingungen in der Wertschöpfungskette. 

Positiv Kurzfristig 
– Eigene Geschäftstätigkeiten 
– Vorgelagerte und teilweise 

nachgelagerte WK 

1) Wesentliche Auswirkungen sind als tatsächlich zu erachten, außer es wird explizit auf Gegenteiliges hingewiesen. ESRS 2.SBM-3.48.c. 
2) Die Aktualisierung der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse hat zu geringfügigen Anpassungen (Art der Auswirkung bzw. Risiko / Chance, Zeithorizont und Angaben 

zur Wertschöpfungskette) im Vergleich zum Vorjahr geführt. ESRS 2.SBM-3.48.g. 
3) ESRS 2.SBM-3.48.c.; ESRS S2.SBM-3.11.e 

Folgende Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette sind von den genannten wesentlichen Auswirkungen umfasst: 

AArrtt  ddeerr  AArrbbeeiittsskkrrääffttee**))  WWeesseennttlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunngg  

Arbeitskräfte, die:    
am Standort des Unternehmens arbeiten, aber nicht zu Arbeitskräften des Unternehmens gehören S2-A-1, S2-A-3 
für Unternehmen in der vorgelagerten Wertschöpfungskette des Unternehmens tätig sind S2-A-1, S2-A-2, S2-A-3 
für das Unternehmen in der nachgelagerten Wertschöpfungskette des Unternehmens tätig sind  S2-A-1, S2-A-3 
im Betrieb eines Gemeinschaftsunternehmens oder einer Zweckgesellschaft mit Beteiligung des 
berichterstattenden Unternehmens tätig sind  S2-A-1 

Arbeitskräfte (aus den genannten oder sonstigen Kategorien), die aufgrund ihrer inhärenten Merkmale 
oder besonderer Umstände besonders anfällig für negative Auswirkungen sind, etwa Mitglieder einer 
Gewerkschaft, Wanderarbeitnehmende, Heimarbeitskräfte, Frauen oder junge Arbeitskräfte  

S2-A-1, S2-A-2, S2-A-3 

  
*) ESRS S2.SBM-3.11.a. 

Die ÖBB stellen hohe Anforderungen sowohl an die Arbeitsbedingungen im eigenen Unternehmen als auch in der 
gesamten Wertschöpfungskette und setzen dahingehend vielfältige Maßnahmen. Das soll zur Schaffung und 
Aufrechterhaltung attraktiver und sicherer Arbeitsstellen beitragen. Grundlage für die Zusammenarbeit mit Lieferanten 
bilden die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie der Verhaltenskodex für Lieferanten (Supplier Code of Conduct – 
SCC), die wichtige soziale und ökologische Anforderungen in der Zusammenarbeit mit den ÖBB festhalten. Lieferanten 
aus wesentlichen Warengruppen werden zur Durchführung einer externen Nachhaltigkeitsbeurteilung aufgefordert. 
Zusätzlich halten Qualitäts-, soziale und ökologische Ausschreibungskriterien sowie weitere Vertragsbestandteile 
Nachhaltigkeitsanforderungen fest. Nicht zuletzt legt der ÖBB Einkauf, wo es möglich ist, Wert auf den Abschluss 
langfristiger Verträge, um Planbarkeit für Lieferanten sowie die Versorgungssicherheit zur fördern. Einen weiteren 
Schwerpunkt legen die ÖBB auf Maßnahmen, um Klein- und Mittelunternehmen zu unterstützen, beispielsweise indem 
teilweise große Ausschreibungen in kleinere Lose unterteilt werden. ESRS S2.SBM-3.11.d 

Im Jahr 2024 fanden Befragungen von Stakeholder:innen zum Thema „Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette“ statt, 
um Risiken zu bewerten. Darauf aufbauend fanden in den letzten zwei Jahren drei Stakeholder:innen-Round-Tables statt, 
bei denen die Teilnehmer:innen Risiken in wesentlichen Branchen identifizierten, diskutierten und bewerteten. Im Zuge 
dessen wurde diskutiert, ob Arbeitskräfte mit bestimmten Merkmalen oder Arbeitskräfte in einem bestimmten 
Arbeitskontext stärker von wesentlichen Risiken betroffen sein könnten. Die Stakeholder:innen gaben an, dass sie die 
Arbeitszeitüberschreitung in der Logistik durch Ladetätigkeiten im Zugverkehr sowie die Arbeitnehmer:innensicherheit von 
externen Arbeitskräften, die an ÖBB Standorten tätig sind, als wesentliches Risiko einstuften. Zudem wurden 
Lösungsansätze zur Bearbeitung der Risiken gesammelt. ESRS S2.SBM-3.12, 13 

MMaannaaggeemmeenntt  ddeerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn  

KKoonnzzeeppttee  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  AArrbbeeiittsskkrrääfftteenn  iinn  ddeerr  WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee    

Die folgenden Konzepte spielen für den ÖBB Konzern in Bezug auf die wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen 
im Zusammenhang mit den Arbeitskräften der Wertschöpfungskette eine wichtige Rolle. Die Konzepte adressieren 
folgende wesentliche Chancen und Risiken: S2-A-1, S2-A-3 
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1) Die Strategien werden, sofern nicht für den gesamten ÖBB Konzern verabschiedet, vom jeweils zuständigen Vorstand beschlossen und gelten für die darin 

definierte Gesellschaft. ESRS 2.MDR-P.65.b, c; ESRS S2-1.16, 18; ESRS S2-4.35. 
2) ESRS 2.MDR-P.65.a. 
3) ESRS 2.MDR-P.65.b, c. 

Der ÖBB Konzern bekennt sich zu den Menschenrechten, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, den 
OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen sowie den internationalen Arbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) – und erwartet dies auch von seinen Lieferanten. Die Zusammenarbeit mit wesentlichen 
Lieferanten basiert auf klaren Anforderungen (siehe Tabelle „Konzepte“): Die AGB regeln u. a. Arbeitssicherheit, 
Datenschutz, Maßnahmen gegen Lohn- und Sozialdumping sowie geregelte Arbeitszeiten auch für Subunternehmen. Der 
Supplier Code of Conduct (SCC) ergänzt diese um ethische Grundsätze und verpflichtet zur Einhaltung internationaler 
Standards. Die Zustimmung zum Kodex erfolgt über das Einkaufssystem. Generell gelten diese Bestimmungen für alle 
Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette, wobei einige Themenschwerpunkte im Besonderen spezifische Gruppen 
betreffen. Die Handlungsanleitung sowie die Toolbox „Nachhaltige Beschaffung“ richten sich an die Einkäufer:innen des 
ÖBB Konzerns und unterstützen die Einhaltung von Nachhaltigkeitsprinzipien im Einkauf. Die Themen „Moderne Sklaverei“, 
„Zwangsarbeit“, „Kinderarbeit“, „Menschenhandel“ sowie die Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit von 
Mitarbeiter:innen werden ebenfalls im SCC adressiert. ESRS S2-1.16, 17.a, 18, 19; ESRS S2-2.22.d 

Zur Bewertung relevanter Lieferanten werden externe Nachhaltigkeitsbeurteilungen eingefordert, welche auch die 
Themen „Menschenrechte“ sowie das „Management der Nachhaltigkeit in der Lieferkette“ umfassen. Des weiteren 
werden Onsite-Audits fallweise direkt von den Teilkonzernen des ÖBB Konzerns durchgeführt. Gleichzeitig können 
Verdachtsfälle in der Wertschöpfungskette auch direkt bei den ÖBB gemeldet werden. ESRS S21.17.a 

  

NNrr..    KKoonnzzeeppttee11))  BBeesscchhrreeiibbuunngg22))    

S2-K-1 

Allgemeine 
Geschäftsbedingungen 
bei 
Lieferantenbeziehungen 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des ÖBB Konzerns enthalten verbindliche 
Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit mit Lieferanten – darunter die Bereitstellung 
nachhaltigkeitsrelevanter Daten, Anforderungen an die Produktsicherheit, Sozialstandards und 
Datenschutz. Auch Maßnahmen gegen Lohn- und Sozialdumping sowie die Einhaltung von 
Arbeitsrechten und Schutzvorschriften durch potenzielle Subunternehmer:innen sind verpflichtend 
geregelt.  
Die AGB werden in der vor- und teilweise nachgelagerten Wertschöpfungskette angewendet. Ihre 
inhaltliche Ausgestaltung erfolgt durch den ÖBB Holding Konzerneinkauf in Abstimmung mit den 
Konzerngesellschaften, wobei die Verantwortung durch einen Vorstandsbeschluss gegeben ist.3) 

Wo relevant, werden Aspekte der Inklusion – insbesondere Barrierefreiheit – berücksichtigt.1)  

S2-K-2 
Supplier Code of 
Conduct (SCC) 

Der Supplier Code of Conduct (SCC) definiert die Anforderungen des ÖBB Konzerns an das 
Geschäftsgebaren seiner Lieferanten. Er adressiert zentrale Nachhaltigkeitsaspekte wie Korruption, 
Datenschutz und geistige Schutzrechte, Menschenrechte, Diversität, Arbeitsbedingungen und 
Sicherheit sowie das Verbot von Zwangsarbeit, moderner Sklaverei, Kinderarbeit und 
Menschenhandel. 
Lieferanten sind verpflichtet, die im SCC festgelegten Prinzipien entlang ihrer gesamten Lieferkette 
weiterzugeben. Der Anwendungsbereich umfasst die vor- und teilweise nachgelagerte 
Wertschöpfungskette der Lieferanten des ÖBB Konzerns. Die inhaltliche Überarbeitung obliegt 
dem Holding-Konzerneinkauf in Abstimmung mit den Konzerngesellschaften, wobei der Beschluss 
durch den Vorstand erfolgte.3) Der SCC verlangt die Förderung der Chancengleichheit und fairen 
Behandlung der Mitarbeiter:innen unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, 
Nationalität oder kultureller sowie ethnischer Zugehörigkeit, sozialem Hintergrund oder politischer 
Zugehörigkeit, Religion und Weltanschauung, körperlicher oder geistiger Behinderung, 
Familienstand oder Schwangerschaft und Mitgliedschaft in Arbeitnehmer:innenorganisationen 
einschließlich Gewerkschaften.1) 

2-K-3 
Handlungsanleitung  
nachhaltige Beschaffung 

Die Handlungsanleitung definiert Grundsätze für Nachhaltigkeit im Einkauf der ÖBB und richtet 
sich an strategische Einkäufer:innen (Lead-Buyer) im Konzern. Sie behandelt insbesondere die 
Sicherstellung der Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette sowie Anwendung von 
Nachhaltigkeitskriterien in Ausschreibungen. 
Der Anwendungsbereich umfasst die vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette. Die inhaltliche 
Überarbeitung obliegt dem Holding-Konzerneinkauf in Abstimmung mit den Jurist:innen, wobei 
die Freigabe durch den Chief Procurement Officer erfolgt.3) Es werden keine spezifischen Gruppen 
von Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette adressiert.1)  

S2-K-4 
Toolbox „Nachhaltige  
Beschaffung“ 

Die Toolbox enthält vergaberechtlich geprüfte Ausschreibungskriterien zur Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsaspekten im Einkauf. Sie wird laufend aktualisiert und beinhaltet unter anderem 
Kriterien zu sozialen Nachhaltigkeitssiegeln sowie zur Erhöhung der Arbeitssicherheit und 
Gleichberechtigung (Diversität, Barrierefreiheit, Beschäftigung älterer Arbeitnehmer:innen, Einsatz 
von Lehrlingen, Gender- und Diversity sowie soziale Verantwortung). 
Der Anwendungsbereich umfasst die vor- und teilweise nachgelagerte Wertschöpfungskette. Die 
inhaltliche Abstimmung erfolgt durch den Holding Konzerneinkauf gemeinsam mit 
Fachexpert:innen, die Verantwortung liegt beim Chief Procurement Officer. 
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Die Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette haben verschiedene Kontaktpunkte zur ÖBB – etwa über Einkäufer:innen, 
Projektmitarbeiter:innen oder Bedarfsträger:innen. Darüber hinaus wird die Arbeitnehmer:innenvertretung hinzugezogen, 
beispielsweise für die Analyse wesentlicher Risiken in der Wertschöpfungskette. Bei relevanten Vergaben erfolgt die 
Einbindung von Gewerkschaft und weiteren Sozialpartner:innen, etwa zur Berücksichtigung der Bedürfnisse besonders 
vulnerabler Gruppen. ESRS S2-1.17.b; ESRS S2-2.23, 22.a, b, d 

VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  EEiinnbbeezziieehhuunngg  ddeerr  AArrbbeeiittsskkrrääffttee  iinn  ddeerr  WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee  iinn  BBeezzuugg  aauuff  AAuusswwiirrkkuunnggeenn    

Im Rahmen der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse und der Stakeholder:innen-Round-Tables 2024 und 2025 wurden 
offizielle Vertreter:innen von Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette eingebunden und auch zu Risiken für vulnerable 
Gruppen befragt. Die Wesentlichkeitsanalyse wird künftig regelmäßig aktualisiert.  

Der ÖBB Konzern beteiligt sich an verschiedenen Plattformen des Eisenbahnsektors wie der Community of European 
Railway and Infrastructure Companies (CER) sowie dem Internationalen Eisenbahnverband (UIC), der Railsponsible 
Initiative und der Sustainable Rail Initiative (SRI). Über den Bahnsektor hinaus engagiert sich der Konzern in bautechnischen 
Initiativen, z. B. der österreichischen Bautechnikvereinigung, welche sich u. a. auch mit sozialer Nachhaltigkeit im 
Baugeschehen und deren Verbesserung befassen. Dort werden Erfahrungen ausgetauscht und Empfehlungen zur 
Förderung von Nachhaltigkeit und Risikominimierung erarbeitet. Der Austausch erfolgt je nach Initiative regelmäßig. 
Derzeit wird die Stakeholder:inneneinbindung dezentral nach Verantwortungsbereich organisiert. ESRS S2-2.22.a, b, c, e, 23 

VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  VVeerrbbeesssseerruunngg  nneeggaattiivveerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  uunndd  KKaannäällee,,  üübbeerr  ddiiee  ddiiee  AArrbbeeiittsskkrrääffttee  iinn  ddeerr  
WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee  BBeeddeennkkeenn  ääuußßeerrnn  kköönnnneenn  

Beschwerden und Anliegen können über verschiedene Kanäle eingebracht werden: den persönlichen Kontakt, öffentlich 
bekannte Kommunikationskanäle der ÖBB, die Kanäle des direkten Bedarfsträgers oder Einkaufs sowie – für bestimmte 
Themen – das ÖBB Whistleblower:innensystem. Diese Vielfalt gewährleistet eine breite und niedrigschwellige Möglichkeit 
zur Meldung von Vorfällen, auch durch Interessenvertretungen. Das Whistleblower:innensystem bietet zudem zusätzliche 
Schutzmaßnahmen. Der Schutz von Einzelpersonen und deren Anonymität im Meldeverfahren wird in Kapitel E.4. 
Governance-Informationen unter „Unternehmensführung“ im Unterthema „Compliance“ im Abschnitt „Schutz von 
Hinweisgeber:innen“ beschrieben. ESRS S2-3.27.b, c, 28; ESRS S2-4.33.c  

Der ÖBB Konzern arbeitet fortlaufend an einer Weiterentwicklung der Prozesse. Im Jahr 2025 wurden keine die 
Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette betreffenden Meldungen abgegeben. Deshalb mussten keine 
Abhilfemaßnahmen geplant oder durchgeführt werden. ESRS S2-1.17.c, 19; ESRS S2-3.27.a, d; ESRS S2-4.36 

EErrggrreeiiffeenn  vvoonn  MMaaßßnnaahhmmeenn  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  ddeerr  BBeewwäällttiigguunngg  wweesseennttlliicchheerr  nneeggaattiivveerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  ddeerr  
FFöörrddeerruunngg  ppoossiittiivveerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  uunndd  ddeemm  UUmmggaanngg  mmiitt  wweesseennttlliicchheenn  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn  

Im Rahmen der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse wurden Stakeholder:innen nach den wesentlichen 
Nachhaltigkeitsrisiken für die ÖBB im Bereich der Menschenrechte entlang der Wertschöpfungskette befragt. Darauf 
aufbauend wurden genauere Informationen bei Stakeholder:innen-Round-Tables eingeholt. In diesem Rahmen war es 
möglich, wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen in Bezug auf die Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette zu 
diskutieren sowie zusätzliche Handlungsansätze zu identifizieren. Die Ansätze und Maßnahmen wurden evaluiert und den 
jeweiligen Fachabteilungen mitgeteilt. Zusätzliche, bereits bestehende Maßnahmen, wurden in den vorangegangenen 
Kapiteln erläutert. ESRS S2-4.31, 32.a, b  

1) ESRS S2-4.31, 32, 33, 34, 35; ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
2) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 

  

ÜÜbbeerrbblliicckk  üübbeerr  MMaaßßnnaahhmmeenn  ffüürr  MMeennsscchheennrreecchhttee  iinn  ddeerr  WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee11))  Status2) 
Wesent-
liche IRO 

Ansprechstelle Team 
„Nachhaltige 
Beschaffung“ 

Zur Koordination von Nachhaltigkeit im Einkauf wurde im Jahr 2023 das Team 
„Nachhaltige Beschaffung“ ins Leben gerufen, welches aus 
Einkaufsexpert:innen besteht, und Maßnahmen zur Erhöhung der 
Nachhaltigkeit in der vorgelagerten und teilweise nachgelagerten 
Wertschöpfungskette entwickelt, koordiniert und kontrolliert.  

In Um-
setzung 

S2-A-1 
S2-A-3 

Weiterentwicklung der 
Tools 

Im Jahr 2025 wurde die Toolbox „Nachhaltige Beschaffung“, die Risikoanalyse 
sowie die Handlungsanleitung weiterentwickelt, um wesentliche Chancen und 
Risiken in der Wertschöpfungskette noch besser abzubilden. 

Abgesch-
lossen 

S2-A-1 
S2-A-3 

Externe Nachhaltigkeits-
beurteilungen für 
relevante Lieferanten 

Externe Nachhaltigkeitsbeurteilungen umfassen die Themen 
„Menschenrechte“ sowie „Nachhaltigkeit in der Lieferkette“ und zeigen 
etwaige Schwachstellen auf. Bei relevanten Lieferanten werden z. B. aufgrund 
der Branche, der Auftragshöhe etc. externe Nachhaltigkeitsbeurteilungen 
eingefordert. 

In Um-
setzung 

S2-A-1 
S2-A-2 

LB116 |E.3. �S1 Arbeitskräfte des Unternehmens 
S2 �Arbeitskräfte in der 

Wertschöpfungskette

S3 Betroffene Gemeinschaften
S4 �Verbraucher:innen und 

Endnutzer:innen
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1) ESRS S2-4.31, 32, 33, 34, 35; ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
2) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Maßnahmen werden relevante Lieferanten zur Abgabe einer externen 
Nachhaltigkeitsbeurteilung aufgefordert, um Schwachstellen im Management der Menschenrechte entlang der Lieferkette 
zu identifizieren. Weiters wurde eine Risikoanalyse auf Basis von Unternehmensstandorten, Branchen und 
Beschaffungsvolumen durchgeführt. Dadurch kann in Zukunft zielgenauer festgestellt werden, welche Maßnahmen 
erforderlich und angemessen sind. Die ÖBB verfügen bereits über Schulungen für Mitarbeitende im Einkauf, in denen 
Nachhaltigkeitskriterien für Ausschreibungen sowie das Nachhaltigkeitsmanagement entlang der Lieferkette erläutert 
werden. Ergänzend bietet die Toolbox „Nachhaltige Beschaffung“ geprüfte Kriterien zur Verbesserung der sozialen 
Nachhaltigkeit, die individuell in Ausschreibungen eingesetzt werden. In allen Lead-Buyer-Organisationen sind 
Verantwortliche für das Thema „Nachhaltigkeit im Einkauf“ bestimmt. ESRS S2-4.32.c, d, 33.a, b 

Anlassbezogen werden im konzernalen Verbund notwendige Ressourcen zur Implementierung von Maßnahmen zur 
Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurde das Team „Nachhaltige Beschaffung“ implementiert, welches Maßnahmen zur 
erfolgreichen Umsetzung von Nachhaltigkeitsanforderungen in der Lieferkette entwickelt und steuert. Die Aufwände für 
finanzielle Mittel teilen sich auf mehrere Maßnahmen auf und betragen seit dem Jahr 2024 rund 2 Millionen Euro.  
ESRS S2-4.38 

ZZiieellee  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  ddeerr  BBeewwäällttiigguunngg  wweesseennttlliicchheerr  nneeggaattiivveerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  ddeerr  FFöörrddeerruunngg  ppoossiittiivveerr  
AAuusswwiirrkkuunnggeenn  uunndd  ddeemm  UUmmggaanngg  mmiitt  wweesseennttlliicchheenn  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn   

Gesetzliche Vertreter:innen von Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette wurden wie oben beschrieben bei der 
Erarbeitung der wesentlichen Themen eingebunden, um Erkenntnisse und Verbesserungsmöglichkeiten zur Entwicklung 
von Zielen zu gewinnen. Weitere Informationen wurden im Zuge eines Round-Tables eingeholt, an welchem 
Vertreter:innen strategischer Lieferanten und von Arbeitnehmer:innen, der Wissenschaft sowie einer 
Entwicklungshilfeorganisation teilnahmen. Die Ergebnisse wurden in die Wesentlichkeitsanalyse übernommen und werden 
in das Schulungsprogramm für Einkäufer:innen, entsprechende Unterlagen und in weiterer Folge in Ausschreibungen 
integriert. ESRS S2-4.42, 4.41 

  

ÜÜbbeerrbblliicckk  üübbeerr  MMaaßßnnaahhmmeenn  ffüürr  MMeennsscchheennrreecchhttee  iinn  ddeerr  WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee11)) Status2) 
Wesent-
liche IRO 

Einsatz von sozialen 
Nachhaltigkeitskriterien in 
Ausschreibungen 

Bei relevanten Ausschreibungen werden soziale Ausschreibungskriterien 
eingesetzt, z. B. Produktzertifikate, um soziale Standards für Ausschreibungen 
einzufordern.  

In Um-
setzung S2-A-1 

Implementierung eines IT-
Systems zur Sammlung 
von NH-Informationen 

Derzeit befindet sich ein neues IT-System in Umsetzung, mit dem 
Nachhaltigkeitsinformationen auf Unternehmens- und Produktebene 
gesammelt werden können.  

In Um-
setzung S2-A-2 

Schulung der 
Einkäufer:innen 

Einkäufer:innen des ÖBB Konzerns werden regelmäßig im Einsatz von 
Nachhaltigkeitsaspekten geschult. Zusätzlich stehen Unterlagen zur 
Verfügung, die wichtige Informationen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit in der 
vorgelagerten Wertschöpfungskette beinhalten (z. B. Handlungsanleitung, 
Handbücher). Der Betrachtungsrahmen entspricht den Einkäufer:innen des 
ÖBB Konzerns.  

In Um-
setzung 

S2-A-1 
S2-A-3 

Projekt zum 
Erfahrungsaustausch 
Menschenrechte in der 
Wertschöpfungskette 

Im Rahmen der ERPC-Arbeitsgruppe „Nachhaltige Beschaffung" der European 
Railways Purchasing Conference (ERPC) organisierten die ÖBB 
Erfahrungsaustauschtermine zu Ausschreibungskriterien für die 
Berücksichtigung der Menschenrechte. Der Betrachtungsrahmen entspricht 
wesentlichen Akteuren der Wertschöpfungskette.  

In Um-
setzung S2-A-3 

Projekt zur Erhöhung der 
Transparenz in der 
Wertschöpfungskette 

Innerhalb der Nachhaltigkeitsinitiative Railsponsible wird ein Projekt 
durchgeführt, um gemeinsam die Informationsbasis in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit in ausgewählten Branchen, welche auch eine starke Bedeutung 
betreffend der sozialen Nachhaltigkeit haben, wie beispielsweise die 
Elektronikbranche, zu verbessern. Das Projekt wurde im Jahr 2025 fortgesetzt. 
Dies sollte einen verbesserten Einblick in die identifizierte potenzielle 
Auswirkung sowie genauere Details dazu ermöglichen.  
Der Betrachtungsrahmen entspricht wesentlichen Akteuren der 
Wertschöpfungskette. Mit dieser Maßnahme werden mögliche 
Verbesserungen der eigenen Praktiken im Bereich der Beschaffung und der 
Datennutzung erhoben, um wesentliche negative Auswirkungen auf 
Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette zu reduzieren.  

Abge-
schlossen S2-A-3 

| LB117
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ZZiieell**))  ZZiieelljjaahhrr  
ZZiieell--

nniivveeaauu  EEiinnhheeiitt  
BBaassiiss--

jjaahhrr  
BBaassiissjjaahhrr--  

wweerrtt  
WWeerrtt  
22002255  

WWeerrtt  
22002244  KKoonnzzeeppttee  

WWeesseennttlliicchhee  
IIRROO    

Durchführung von Schulungen für 
Einkäufer:innen 2030 24 Termine 2023 3 9 6 S2-K-3 S2-A-1, S2-

A-2, S2-A-3  

An Stakeholder:innen-Round-Table 
teilnehmende Organisationen  2025 10 Personen 2024 5 15 5 S2-K-3 S2-A-1, S2-

A-2, S2-A-3 

Weiterentwicklung der Risikoanalyse 2029 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. S2-K-3 S2-A-1, S2-
A-2, S2-A-3  

*) ESRS 2.MDR-T.80.b, c, d, e, j. 

Im folgenden Abschnitt werden Informationen zu Zielen im Zusammenhang mit Arbeitskräften in der 
Wertschöpfungskette gegeben. Ist ein Ziel in Verzug, wird explizit darauf hingewiesen. Falls im Berichtsjahr eine 
wesentliche Änderung einer Zielsetzung vorgenommen wurde, wird dies in der Methodikbeschreibung erläutert. 
ESRS 2.MDR-T 80.i 

ZZiieell  Durchführung von Schulungen für Einkäufer:innen Status1) 

Zielumfang2)  

Der Zielumfang bezieht sich auf die vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette, da die 
Einkäufer:innen die über die Basisanforderungen hinausgehenden Bedingungen für Lieferanten 
festlegen. In den Schulungen werden gesetzliche Anforderungen, Risiken, vergaberechtliche 
Grundlagen sowie mögliche Nachhaltigkeitskriterien besprochen. Weiters werden die oben 
beschriebenen Konzepte diskutiert und Good-Practice-Beispiele aus der Beschaffungspraxis geteilt. In Um-

setzung 

Methodik3)  

Die inhaltliche Erarbeitung erfolgt unter anderem auf Basis der Ergebnisse der Doppelten 
Wesentlichkeitsanalyse sowie nachgelagerter Stakeholder:innenbefragungen des ÖBB Konzerns. Die 
Nachverfolgung der Leistung erfolgt durch das Zielmonitoring. Die Inhalte werden kontinuierlich an 
gesetzliche Vorgaben sowie das Feedback von Stakeholder:innen angepasst.  

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e.2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.f; ESRS S2-5.42.a, b, c. 

ZZiieell  

Im Jahr 2025 sollen verstärkt Stakeholder:innendialoge geführt werden, damit ein genauerer Einblick in die 
als wesentlich identifizierten Auswirkungen und die nachgelagerten Konsequenzen gewonnen und 
potenzielle weitere Maßnahmen abgeleitet werden können. Status1) 

Zielumfang2)  

Der Zielumfang bezieht sich auf die vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette. Das Ziel umfasst die 
Ergebnisse der Stakeholder:innenbefragung. Diese sollen mithilfe von Stakeholder:innen-Round-Tables 
vertieft werden, um diese wie in S2 beschrieben zur Entwicklung von konkreten Maßnahmen und 
Zielen zu nutzen. Durch die Ausweitung der Stakeholder:inneninterviews soll ein besserer Einblick in 
nachgelagerte Konsequenzen für Arbeitskräfte der Wertschöpfungskette sowie notwendige 
Maßnahmen abgeleitet werden. Stakeholder:innen, die Informationen zu den voridentifizierten 
Themenstellungen aus der Stakeholder:innenumfrage in der vor- und nachgelagerten 
Wertschöpfungskette bereitstellen können, werden im Rahmen von Stakeholder:innen-Round-Tables 
zu den Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in Bezug auf Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette 
befragt. Dazu zählen wesentliche Lieferanten des ÖBB Konzerns sowie Interessenvertretungen (für 
Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette bzw. besonders vulnerable Gruppen). 

Abge-
schlossen 

Methodik3)  

Die Zielerarbeitung erfolgte auf Basis der Ergebnisse der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse sowie 
nachgelagerten Stakeholder:innenbefragungen des ÖBB Konzerns. Die Festlegung der Ziele wurde 
jedoch nicht direkt mit diesen erarbeitet. Die Nachverfolgung der Leistung erfolgt durch das 
Zielmonitoring. Die Ermittlung von Erkenntnissen oder Verbesserungsmöglichkeiten fließen im Laufe 
der Zielumsetzung auch durch den weiteren Informationseintrag der Stakeholder:innen durch eine 
Fortsetzung der Gespräche mit den Interessenvertreter:innen ein.  

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.f; ESRS S2-5.42.a, b, c. 

  

LB118 |E.3. �S1 Arbeitskräfte des Unternehmens 
S2 �Arbeitskräfte in der 

Wertschöpfungskette

S3 Betroffene Gemeinschaften
S4 �Verbraucher:innen und 

Endnutzer:innen
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1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.f; ESRS S2-5.42.a, b, c. 

SS33  BBeettrrooffffeennee  GGeemmeeiinnsscchhaafftteenn    

Das Schienennetz der ÖBB deckt große Teile Österreichs ab. Dadurch kommen viele Menschen regelmäßig mit den ÖBB 
in Kontakt z. B. als Kund:innen oder Anrainer:innen. Während die Ausweitung der ÖBB Tätigkeiten Vorteile für Kund:innen 
bringt, kann sie Anrainer:innen belasten. Ziel des Konzerns ist es daher, Belastungen – insbesondere Schallemissionen – 
zu vermeiden und kontinuierlich zu reduzieren. 

ÜÜbbeerrssiicchhtt  

Das folgende Kapitel stellt die Konzepte, Ziele und Maßnahmen vor, mit denen der Konzern negative Auswirkungen 
reduziert und positive Effekte fördert.  

Nach den Vorgaben der ESRS werden Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung negativer Auswirkungen auf 
„Betroffene Gemeinschaften“ im Bericht nicht als „positive Wirkung“ ausgewiesen, sondern als präventive oder mindernde 
Maßnahmen dargestellt. Aus der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse haben sich die folgenden wesentlichen tatsächlichen 
oder potenziellen Auswirkungen, Risiken und Chancen für den ÖBB Konzern ergeben: 

NNrr..    WWeesseennttlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn11))  22))    

AArrtt  ddeerr  
AAuusswwiirrkkuunngg  bbzzww..  
RRiissiikkoo  //  CChhaannccee3)    

ZZeeiitt--
hhoorriizzoonntt3)    

AAnnggaabbeenn  zzuurr  
WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee  
((WWKK))  bbeeii  AAuusswwiirrkkuunnggeenn3)    

UUnntteerrtthheemmaa::  Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von Gemeinschaften  

S3-A-1 

Schall und Erschütterungen von Personen- und 
Gütertransporten (Straße / Schiene) oder solche, die durch den 
Bau oder den Betrieb von Infrastrukturanlagen und 
Werkstätten entstehen, beeinträchtigen die Umwelt (Mensch 
und Tier). 

Negativ Kurzfristig 
– Vorgelagerte WK 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 

S3-F-1 

Schärfere Auflagen für Schallemissionen können für den 
ÖBB Konzern das Risiko erhöhter Investitions- und 
Umrüstungskosten mit sich bringen. Zudem könnten strengere 
Grenzwerte zu Einschränkungen in der Produktion oder im 
Betrieb führen, was die Wettbewerbsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit des Unternehmens negativ beeinflussen 
kann. 

Risiko Mittelfristig  

1) Wesentliche Auswirkungen sind als tatsächlich zu erachten, außer es wird explizit auf Gegenteiliges hingewiesen. ESRS 2.SBM-3.48.c. 
2) Die Aktualisierung der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse hat zu geringfügigen Anpassungen (Art der Auswirkung bzw. Risiko / Chance, Zeithorizont und Angaben 

zur Wertschöpfungskette) im Vergleich zum Vorjahr geführt. ESRS 2.SBM-3-48.g. 

3) ESRS 2.SBM-3.48.c. 

  

ZZiieell    
Bis 2029 soll die Risikoanalyse des ÖBB Konzerns weiterentwickelt werden, um quantitative Daten als 
Maßnahmenbasis liefern zu können. Status1) 

Zielumfang2) 

Der Zielumfang bezieht sich auf die vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette im Sinne von 
Vertragspartner:innen. Die bereits erarbeitete Risikoanalyse von Lieferanten – basierend auf zugrunde 
liegenden Branchen und deren Risikoeinschätzungen gemäß externer Quellen (unter anderem UN 
Global Compact) – soll anhand der ersten erfassten Ergebnisse weiterentwickelt und nachgeschärft 
werden, damit eine Priorisierung möglich wird. Informationen zu Unternehmensstandort, Branchen 
sowie Beurteilungsergebnisse externer Nachhaltigkeitsbeurteilungen sollen kombiniert werden, um ein 
umfassenderes Bild über das soziale Nachhaltigkeitsrisiko einzelner Lieferanten bieten zu können. Dafür 
wird ein entsprechendes IT-System aufgesetzt. Die Daten werden über den Beschaffungsprozess 
erhoben.  

In 
Umsetzung 

Methodik3) 

Die Zielerarbeitung erfolgte auf Basis der Ergebnisse der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse sowie 
nachgelagerten Stakeholder:innenbefragungen des ÖBB Konzerns. Die Festlegung der Ziele wurde 
jedoch nicht direkt mit diesen erarbeitet. Das Zieljahr wurde von 2026 auf 2029 verschoben, sodass 
eine entsprechende Abbildung neuer Entwicklungen rundum „EU Omnibus“ und der Änderungen zur 
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) möglich ist. Auf Basis erster Ergebnisse sollen 
Verbesserungen vorgenommen werden, um in weiterer Folge verstärkt auf soziale 
Nachhaltigkeitsaspekte bei Beschaffungen eingehen zu können. Die Nachverfolgung der Leistung 
erfolgt durch das Zielmonitoring. Die Ermittlung von Erkenntnissen oder Verbesserungsmöglichkeiten 
fließen im Laufe der Zielumsetzung auch durch den weiteren Informationseintrag der Stakeholder:innen 
sowie aus einem Benchmarking mit anderen Unternehmen der Branche ein. ESRS S2-5.42.a, b, c 
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SSttrraatteeggiiee  

IInntteerreesssseenn  uunndd  SSttaannddppuunnkkttee  ddeerr  IInntteerreesssseennttrrääggeerr::iinnnneenn    

Die Einbeziehung der Interessen, Standpunkte und Rechte der betroffenen Gemeinschaften wird in Kapitel E.1. Allgemeine 
Angaben unter „Interessen und Standpunkte der Interessenträger:innen“ dargestellt.  

AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn  uunndd  iihhrr  ZZuussaammmmeennssppiieell  mmiitt  SSttrraatteeggiiee  uunndd  GGeesscchhääffttssmmooddeellll    

Die allgemeine Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung wesentlicher Auswirkungen, Risiken und Chancen ist in 
Kapitel E.1. Allgemeine Angaben unter „Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen“ beschrieben und kann in 
diesem Abschnitt bei Bedarf nachgelesen werden. Für die Analyse zu betroffenen Gemeinschaften wurden 2024 neben 
ÖBB Expert:innen auch Stakeholder:innen – darunter Vertreter:innen von Ministerien und Behörden sowie 
Ländervertretungen – per Onlinefragebogen zu möglichen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit befragt. Die Auswahl 
erfolgte themenspezifisch zu „S3 Betroffene Gemeinschaften“. ÖBB Expert:innen bewerteten potenzielle und tatsächliche 
Auswirkungen mit dem Schwerpunkt auf Schall. 

Die Schallemissionen des Eisenbahnbetriebs folgen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die nicht außer Kraft gesetzt 
werden können. Der von Zügen ausgehende Schall breitet sich in der Atmosphäre aus und wird in der Umgebung als 
Immission wahrgenommen, wobei insbesondere Anrainer:innen betroffen sind. Daher werden die Anrainer:innen der 
Schienenverkehrsinfrastruktur als betroffene Gemeinschaften definiert. Wesentliche Risiken, die sich daraus ableiten, 
umfassen vermehrt Beschwerden und verschärfte gesetzliche Auflagen, die zu Rechtsbescheiden, erhöhten Kosten und 
Reputationsschäden führen können. ESRS S3.SBM-3.9.a, b, d 

Die WHO fasste 2009 in den Night Noise Guidelines (NNGL) Studien zu gesundheitlichen Folgen nächtlicher Lärmbelastung 
in Europa zusammen und leitete den Zielwert Lnight,outside von 40 dB ab. Dieser gilt als unterer Grenzwert zum Schutz 
empfindlicher Gruppen wie Kinder, chronisch Kranke und ältere Menschen. 

Die 2018 publizierte Aktualisierung „Environmental Noise Guidelines for the European Region“ der WHO empfiehlt für 
den Schienenverkehrslärm, die durchschnittliche Lärmbelastung LDEN auf kleiner als 54 dB zu verringern und so „schädliche 
gesundheitliche Auswirkungen“ zu verhindern. Für die nächtliche Lärmbelastung wird auf Basis medizinischer Grundlagen 
ein Nachtlärmindex Lnight,outside von weniger als 44 dB zur Vermeidung von „negativen Auswirkungen auf den 
Schlaf“ empfohlen. Bei der Grenzwert-Gesetzgebung werden darüber hinaus allgemeine Rahmenbedingungen, wie z. B. 
volkswirtschaftliche, ebenfalls Berücksichtigung finden. Diese Quellen unterstützen den Teilkonzern ÖBB Infrastruktur 
dabei, ein besseres Verständnis zu entwickeln, dass betroffene Gemeinschaften mit bestimmten Merkmalen von den 
Auswirkungen stärker gefährdet sein könnten. Risiken, die sich für den Teilkonzern ÖBB Infrastruktur im Zusammenhang 
mit Lärmemissionen ergeben, betreffen keine bestimmte Gruppe innerhalb der betroffenen Gemeinschaften, sondern die 
gesamten Anrainer:innen. ESRS S3.SBM-3.10, 11 

MMaannaaggeemmeenntt  ddeerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn  

KKoonnzzeeppttee  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  bbeettrrooffffeenneenn  GGeemmeeiinnsscchhaafftteenn  

Das folgende Konzept spielt für den ÖBB Konzern im Bezug auf die wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen 
eine entscheidende Rolle. 

NNrr..    KKoonnzzeeppttee11))  BBeesscchhrreeiibbuunngg22))  

S3-K-1 
Aktionsplan 
Umgebungslärm 2024 

Der Aktionsplan Umgebungslärm 2024 für Schienenstrecken außerhalb und innerhalb von 
Ballungsräumen bildet die strategische Grundlage für das Management der wesentlichen 
Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften für die ÖBB-Infrastruktur AG. Ziel des Aktionsplans 
Umgebungslärm 2024 ist, die negativen Auswirkungen auf Anrainer:innen durch Schallemissionen 
zu reduzieren. Er umfasst dabei Maßnahmen im Bereich der Neu- und Ausbaustrecken, Eisenbahn-
Bestandsstrecken, Reinvestition von Schallschutzwänden an Eisenbahn-Bestandsstrecken, leise 
Güterwagen, Bahnlärmforschung sowie das Monitoring an der Lärmmessstelle bei Lind ob Velden. 
Der Aktionsplan betrifft Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 
30.000 Zügen pro Kalenderjahr und darüber hinaus alle weiteren Eisenbahnstrecken der ÖBB-
Infrastruktur AG in den Ballungsräumen Wien, Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck gemäß Bundes-
Umgebungslärmschutzverordnung BGBl. II, Nr. 144 / 2006. Das Konzept deckt alle Anrainer:innen 
entlang dieser Strecken ab. 

1) Die Konzepte werden, sofern nicht für den gesamten ÖBB Konzern verabschiedet, vom jeweils zuständigen Vorstand beschlossen und gelten für die darin 

definierte Gesellschaft. ESRS S3-1.14. 
2) ESRS 2.MDR-P.65.a, b, c. 
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NNrr..    KKoonnzzeeppttee11))  BBeesscchhrreeiibbuunngg22))  

S3-K-1 
Aktionsplan 
Umgebungslärm 2024 
(Fortsetzung der Tabelle) 

Der Aktionsplan Umgebungslärm 2024 ist ein strategisches Instrument der Republik Österreich, 
vertreten durch das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI), 
gegenüber der Europäischen Kommission und stellt eine Grundlage für weitere Planungen dar. 
Durch die Teilaktionspläne, wie z. B. für Schienenstrecken, werden zwar keine direkten subjektiv-
öffentlichen Rechte begründet, jedoch unterstützt die ÖBB-Infrastruktur AG im Rahmen der 
Möglichkeiten die Maßnahmen der Aktionsplanung zum Schutz vor Umgebungslärm durch die 
Eisenbahn. 

 

VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  EEiinnbbeezziieehhuunngg  bbeettrrooffffeenneerr  GGeemmeeiinnsscchhaafftteenn  iinn  BBeezzuugg  aauuff  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  uunndd  VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  BBeehheebbuunngg  
nneeggaattiivveerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  uunndd  KKaannäällee,,  üübbeerr  ddiiee  bbeettrrooffffeennee  GGeemmeeiinnsscchhaafftteenn  BBeeddeennkkeenn  ääuußßeerrnn  kköönnnneenn  

Die Einbeziehung von Gemeinden bei Bestandslärmsanierungen erfolgt anlassbezogen durch folgende Gremien: 
Jahrestagung, Lärmschutz-Lenkungsausschüsse und projektbegleitende Arbeitsgruppen. Interessierte Gemeinden melden 
ihr Anliegen beim jeweiligen Bundesland, dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) oder 
dem Teilkonzern ÖBB Infrastruktur. Anschließend werden Untersuchungsgebiet, Planungsvertrag und lärmtechnische 
Untersuchung festgelegt, die in weiterer Folge zu einer Grobkostenschätzung und einem Vertrag zur Durchführung von 
Schallschutzmaßnahmen führt. Die Einbeziehung von Gemeinden bei Schallschutzmaßnahmen im Zuge von Neu- und 
Ausbauvorhaben wird im entsprechenden Projekt abgewickelt. Ein beachtlicher Teil der im Bestands-
lärmsanierungsprogramm erfassten Maßnahmen in den betroffenen Gemeinden wurde bereits saniert. In einem kleineren 
Teil der Gemeinden ist eine Sanierung nicht erforderlich, da bereits durch Großprojekte Schallschutzmaßnahmen 
umgesetzt wurden oder kein Interesse an der Durchführung von Schallschutzmaßnahmen im Gemeindegebiet besteht. 
Aktuell befinden sich auch Sanierungen in Planung bzw. Umsetzung, in einigen Gemeinden wurden bereits entsprechende 
Verträge unterzeichnet, in anderen sind diese gerade in Abstimmung. Die Governance-Struktur wird in Kapitel E.1. 
Allgemeine Angaben unter „Governance“ beschrieben. Innerhalb des Teilkonzerns ÖBB Infrastruktur ist das Thema 
„Schall“ in der Organisationseinheit Asset Management und strategische Planung strategisch sowie Streckenmanagement 
und Anlagenentwicklung operativ angesiedelt, daher ist die Vorständin Netzausbau und Infrastrukturbereitstellung die 
ranghöchste Position, welche für die Unterstützung bei der Umsetzung der Aktionsplanung zum Schutz vor 
Umgebungslärm durch die Eisenbahn und die Einbindung betroffener Gemeinschaften verantwortlich ist. Die 
fahrzeugseitige Lärmsanierung durch die Umrüstung auf lärmarme Bremssohlen wird seit 2018 in der jährlich 
erscheinenden Nichtfinanziellen Erklärung des ÖBB Konzerns transparent kommuniziert. Eine darüber hinausgehende 
regelmäßige Berichterstattung und Einbindung betroffener Gemeinschaften ist derzeit nicht vorgesehen, sondern erfolgt 
anlassbezogen. ESRS S3-2.21.a, b, c, d; ESRS S3-3.27.a 

Der Teilkonzern ÖBB Infrastruktur hat ein zentrales Kund:innenservice etabliert, über das Anrainer:innen (genauso wie 
Kund:innen, Fahrgäste, Bahnhofsbesucher:innen) Informationen erhalten sowie Anfragen und Beschwerden äußern 
können. Des Weiteren setzt der ÖBB Konzern auf transparente und frühzeitige Information, vor allem in Bezug auf 
Tätigkeiten, die mögliche Auswirkungen auf die verschiedenen Stakeholder:innen haben. Sie werden über Postwurf-
Anrainer:inneninformationen, Folder, Ausstellungen, Veranstaltungen oder Online-Informationsangebote auf dem 
Laufenden gehalten. Round-Tables und Dialogforen ergänzen die Kommunikationsmaßnahmen. Die Kontaktmöglichkeiten 
(E-Mail, Kontaktformular) werden in allen Kommunikationskanälen klar ausgewiesen. ESRS S3-3.27.b, c 

Anfragen werden in einem digitalen Verwaltungssystem erfasst und an die Zuständigen weitergeleitet. Damit kann die 
Beantwortungsdauer und das ggf. notwendige Setzen von Abhilfemaßnahmen zur Behebung der negativen 
Auswirkungen überwacht werden. Mittels Benchmarks für die Beantwortungsdauer wird eine zeitnahe Beantwortung 
sichergestellt. ESRS S3-3.27.a, d 

Die hohe Anzahl täglicher Anfragen aus allen Regionen zeigt, dass die Kontaktmöglichkeiten bekannt und leicht 
zugänglich sind. Direkte Reaktionen auf Veranstaltungen oder Postwurfsendungen bestätigen, dass die so kommunizierten 
Rückmeldekanäle wahr- und angenommen werden. Zudem ist den ÖBB nicht bekannt (medial, mündlich etc.), dass 
Anrainer:innen, Kund:innen usw. bisher Probleme gehabt hätten, diese Rückmeldekanäle zu finden und mit deren Hilfe in 
Kontakt zu treten. ESRS S3-3.28 

ZZiieellee  uunndd  MMaaßßnnaahhmmeenn  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  ddeerr  BBeewwäällttiigguunngg  wweesseennttlliicchheerr  nneeggaattiivveerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  ddeerr  
FFöörrddeerruunngg  ppoossiittiivveerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  uunndd  ddeemm  UUmmggaanngg  mmiitt  wweesseennttlliicchheenn  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn    

Um die Schallemissionen entlang des ÖBB Streckennetzes zu reduzieren und dem Aktionsplan Umgebungslärm 2024 
sowie diversen rechtlichen Vorschriften gerecht zu werden, hat der Teilkonzern ÖBB Infrastruktur das in Folge ausgeführte 
Ziel gesetzt.  

Das Ziel trägt zur Umsetzung der nationalen und europäischen Bestrebungen im Zusammenhang mit der Reduktion 
negativer Auswirkungen durch Lärm bei. Diese werden im Unterkapitel „Konzepte im Zusammenhang mit betroffenen 
Gemeinschaften“ ausführlich beschrieben. ESRS 2.MDR-T.80.f 
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Für die Zieldefinition wurden die internen Fachexpert:innen und Stakeholder:innen einbezogen. Die Einbindung der 
Interessenträger:innen erfolgte über die Doppelte Wesentlichkeitsanalyse, bei der Zielformulierung werden diese jedoch 
nicht systematisch eingebunden. Die Verwirklichung des Ziels wird durch das regelmäßige Erheben des Zielwerts 
nachverfolgt. ESRS 2.MDR-T.80.h; ESRS S3-5.42.a, b, c 

ZZiieell**))  ZZiieelljjaahhrr  
ZZiieell--

nniivveeaauu  EEiinnhheeiitt  
BBaassiiss--

jjaahhrr  
BBaassiissjjaahhrr--  

wweerrtt  
WWeerrtt  
22002255  

WWeerrtt  
22002244  KKoonnzzeeppttee  WWeesseennttlliicchhee  IIRROO  

Bis Ende des Geschäftsjahrs 2030 
beträgt die Länge der 
Schallschutzwände 1.000 km. 

2030 1.000 km 2023 971 990,5 979,8 S3-K-1 
S3-A-1 
S3-F-1 

*) ESRS 2.MDR-T.80.b, c, d, e, j. 

Im folgenden Abschnitt werden weitere Informationen zu dem oben genannten Ziel erläutert sowie die wichtigsten 
Maßnahmen dargestellt. Letztere minimieren wesentliche negative Auswirkungen des ÖBB Konzerns auf betroffene 
Gemeinschaften und erzielen wesentliche positive Auswirkungen. Die Wertschöpfungskette wurde bei der Analyse und 
Erarbeitung der Auswirkungen, Risiken und Chancen mitbetrachtet. Die dargestellten Maßnahmen können die 
Wertschöpfungskette in unterschiedlichem Ausmaß sowohl direkt als auch indirekt beeinflussen. ESRS S3-4.32.a;  
ESRS 2.MDR-A.68.a, b 

Falls im Berichtsjahr eine wesentliche Änderung einer Zielsetzung vorgenommen wurde, wird dies in der 
Methodikbeschreibung erläutert. ESRS 2.MDR-T 80.i 

ZZiieell  Bis Ende des Geschäftsjahrs 2030 beträgt die Länge der Schallschutzwände 1.000 km. Status1) 

Zielumfang2) Streckennetz der ÖBB-Infrastruktur AG 

In Umsetzung 
Methodik3) 

Die Planung und Durchführung von Neuerrichtungen und Reinvestitionen von 
Schallschutzwänden im Bestand erfolgt im Rahmen des Programms Bestandslärmsanierung. 
Die Planung und Durchführung von Schallschutzwänden bei Neu- und Ausbauvorhaben 
erfolgt direkt in den jeweiligen Projekten. Im Geschäftsjahr 2025 wurden weitere 10,7 km 
Schallschutzwände gebaut.  
Die Kennzahl entwickelt sich daher planmäßig in Richtung des definierten Ziels. 

MMaaßßnnaahhmmee    

Ausbau der 
Schallschutzwände4) 5)  

Im Geschäftsjahr 2025 wurden weitere 10,7 km Schallschutzwände gebaut. Die Maßnahme 
betrifft sowohl Neu- und Ausbaustrecken als auch Eisenbahn-Bestandsstrecken. Der weitere 
Ausbau der Schallschutzwände ist ein laufender Prozess, der eng mit den jährlichen 
Bauvorhaben verknüpft ist.  

Laufend 

Asset Strategie 
„Maßnahmen gegen 
Eisenbahnlärm“  

Die Assetstrategie „Maßnahmen gegen Eisenbahnlärm“ wurde am 23. Oktober 2024 vom 
Vorstand beschlossen und enthält Vorgaben von netzweiten Zielen für infrastrukturseitige 
Maßnahmen gegen Eisenbahnlärm. Je Themenbereich respektive zuständigem Fachbereich 
sind Umsetzungsziele mit einem Zeithorizont von 2025 bzw. 2030 angeführt. 

In Umsetzung 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 4) ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
5) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Inland auf Ebene der ÖBB-Infrastruktur AG. 

Die Umsetzung von Maßnahmen zur Reduktion von Lärmemissionen leitet sich aus dem Aktionsplan Umgebungslärm 
2024 sowie rechtlichen Vorschriften ab. Fahrzeugseitig bilden die EU-Verordnung Technical Specifications for 
Interoperability (TSI) Noise und nationale Lärmschutzmaßnahmen die rechtliche Grundlage. Die wesentlichen rechtlichen 
Grundlagen für infrastrukturseitigen Lärmschutz im Zuge von Neu- und Ausbauvorhaben bilden eisenbahnrechtliche 
Baugenehmigungsbescheide, die Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung (SchIV) sowie die Durchführungs -
bestimmungen zur Schienen-verkehrslärm-Immissionsschutzverordnung (DB-SchIV). Im Rahmen des Programms 
„Bestandslärmsanierung“ werden alle Lärmschutzmaßnahmen an Eisenbahnbestandsstrecken sowie jene bei Neu- und 
Ausbauvorhaben, welche nicht per Bescheid behördlich vorgeschrieben sind, abgewickelt. Die wesentlichen rechtlichen 
Grundlagen für die Bestandsstreckenlärmsanierung bilden die „Richtlinie für die schalltechnische Sanierung der Eisenbahn-
Bestandsstrecken der Österreichischen Bundesbahnen“ des Eigentümers, das jeweilige Übereinkommen über die Planung, 
Durchführung, Erhaltung und Finanzierung von Lärmschutzmaßnahmen an Eisenbahn-Bestandsstrecken der 
Österreichischen Bundesbahnen mit dem Bundesland sowie die gesondert mit der jeweiligen Gemeinde abzuschließenden 
zivilrechtlichen Einzelverträge. ESRS S3-4.33.a  

Wie Maßnahmen bzw. Abhilfemaßnahmen zur infrastrukturseitigen Reduktion von Schallemissionen umzusetzen sind, ist 
in einer eigenen Verfahrensanweisung Lärmschutz festgelegt. Durch die Berücksichtigung von Lärmschutzmaßnahmen im 
Budget bzw. dem Rahmenplan der ÖBB-Infrastruktur AG, wird sichergestellt, dass diese auch tatsächlich umgesetzt 
werden, um die negativen Auswirkungen für die Anrainer:innen zu reduzieren. Dieser ist eine Darstellung der geplanten 
Projekte und deren Investitionssummen in der ÖBB-Infrastruktur AG, die innerhalb des jeweils 6-jährigen Zeitraums zur 
Umsetzung vorgesehen sind. Der aktuelle Rahmenplan ist auf der Homepage des Teilkonzerns ÖBB Infrastruktur öffentlich 
abrufbar49. Schienenfahrzeuge müssen bereits bei der Konstruktion und dem Bau die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich 
Lärmemissionen einhalten, da sie sonst keine Zulassung erhalten. ESRS S3-4.33.b, c; ESRS S3-4.38; ESRS 2.MDR-A.69.a, b, c 

  

 

49 Rahmenplan 2024 – 2029 – ÖBB-Infrastruktur AG. 
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Im Rahmen des Aktionsplans Umgebungslärm 2024 werden in den nächsten fünf Jahren gezielte Maßnahmen bzw. 
Abhilfemaßnahmen zur Lärmminderung entlang des Streckennetzes umgesetzt. Diese betreffen sowohl Neu- und 
Ausbaustrecken, Eisenbahn-Bestandsstrecken sowie Reinvestitionen von Schallschutzwänden an Eisenbahn-
Bestandsstrecken. ESRS S3-4.32.a, b 

Des Weiteren wird im Rahmen von Forschungsprojekten des Teilkonzerns Infrastruktur an Zukunftsthemen zur 
Verringerung von Bahnlärm gearbeitet. Die Schwerpunkte liegen auf:  
– der Entwicklung von innovativen Maßnahmen zur Lärmminderung, von Modellen zur Vorhersage der Lärmausbreitung, 

Empfehlung geeigneter Lärmminderungsmaßnahmen und der Bewertung der Auswirkungen von Lärmminderungs-
maßnahmen sowie  

– der Erläuterung der Lärmauswirkungen der komplexen Rad-Schiene-Interaktion und wie diese reduziert werden können. 

Aktuelle Forschungsprojekte sind beispielsweise die Projekte „Bahnlärmforschung 2023–2025“ oder „LEWE2 – Lärm- und 
Erschütterungsarme Weiche 2“. Prognosen zur Lärmentwicklung berücksichtigen zukünftige Verkehrsentwicklungen wie 
Verkehrsprognosen (z. B. VPÖ 2040+) und verkehrspolitische Pläne (z. B. Mobilitätsmasterplan), um rechtzeitig geeignete 
Lärmschutzmaßnahmen zu planen und umzusetzen. ESRS S3-4.32.d; ESRS S3-4.35 

In Bezug auf die Minderung von potenziellen Reputationsrisiken werden diese durch die Implementierung transparenter 
Beschwerdemechanismen sowie mittels proaktiver und offener Kommunikation effektiv reduziert. Diese Maßnahmen 
ermöglichen es, frühzeitig auf Anliegen und potenzielle Probleme zu reagieren, bevor sie sich negativ auf die öffentliche 
Wahrnehmung auswirken. ESRS S3-4.34.a 

SSoonnssttiiggee  MMaaßßnnaahhmmeenn  iimm  BBeerreeiicchh  BBeettrrooffffeennee  GGeemmeeiinnsscchhaafftteenn11))  Status2) 
Wesentliche 

IRO 

Lärmarme 
Bremssohlen 

Die Rail Cargo Group hat ihre Güterwagenflotte mit lärmarmen Bremssohlen 
ausgestattet, um den Schienengüterverkehr leiser zu machen. Diese Bremsen 
sorgen für glattere Laufflächen und reduzieren dadurch die Rollgeräusche erheblich 
– Güterzüge sind dadurch fast um die Hälfte leiser. Mit über 99 % der Flotte, die 
nun mit leisen Bremsen ausgestattet ist, erfüllt die Rail Cargo Austria AG die seit 
2024 geltenden gesetzlichen Anforderungen und ermöglicht den Einsatz der 
Wagen auf den „Quieter Routes“ gemäß den europäischen TSI-Noise-Vorgaben. 

Abge-
schlossen 

S3-A-1 
S3-F-1 

Minimierung von 
Erschütterungen / 
Vibrationen 

Zur Reduzierung von Erschütterungen und Vibrationen im Schienenverkehr werden 
gezielt fahrzeugseitige Maßnahmen umgesetzt. Dabei spielen verschiedene 
Faktoren eine Rolle, wie der technische Zustand des Rollmaterials, das Gewicht und 
die Geschwindigkeit der Züge sowie deren Zusammensetzung. Durch regelmäßige 
Wartung und Modernisierung der Fahrzeuge wird sichergestellt, dass technische 
Mängel minimiert und Erschütterungen reduziert werden. Zudem trägt eine 
optimierte Zugzusammenstellung dazu bei, Schwingungen zu verringern und den 
Fahrkomfort sowie den Schutz der Infrastruktur zu verbessern. 

Laufend 
S3-A-1 
S3-F-1 

Schulung und 
Information der 
Mitarbeiter:innen 

Zur Reduzierung von Bahnlärm werden Mitarbeiter:innen gezielt geschult und 
informiert, um eine lärmschonende Betriebsführung zu gewährleisten. Spezielle 
Lärmschutzanweisungen für den Verschub und den Betrieb stellen sicher, dass 
Maßnahmen zur Lärmminderung konsequent umgesetzt werden. Dies umfasst 
unter anderem angepasste Fahrweisen, den bewussten Einsatz von Signalhörnern 
und eine optimierte Rangiertechnik. Die kontinuierliche Sensibilisierung und 
Weiterbildung des Personals trägt maßgeblich dazu bei, die Lärmbelastung für 
Anrainer:innen und die Umwelt zu minimieren. 

Laufend 
S3-A-1 
S3-F-1 

1) ESRS 2.MDR-A.68.a, b. 
2) ESRS 2.MDR-A.68.c, e. 

SS44  VVeerrbbrraauucchheerr::iinnnneenn  uunndd  EEnnddnnuuttzzeerr::iinnnneenn    

Die ÖBB wollen ihren Kund:innen ein wachsendes, sicheres und barrierefreies Mobilitätsangebot bieten. Dafür erkennt 
der Konzern frühzeitig Bedarfe, bezieht Kund:innen aktiv in die Entwicklung ein und steht im regelmäßigen Austausch mit 
Interessenvertretungen. 

ÜÜbbeerrssiicchhtt  

Das folgende Kapitel stellt die Konzepte, Ziele und Maßnahmen vor, mit denen der Konzern negative Auswirkungen 
reduziert und positive Effekte fördert. Nach den Vorgaben der ESRS werden Maßnahmen zur Vermeidung oder 
Verringerung negativer Auswirkungen auf „Verbraucher:innen und Endnutzer:innen“ im Bericht nicht als „positive 
Wirkung“ ausgewiesen, sondern als präventive oder mindernde Maßnahmen dargestellt. Aus der Doppelten 
Wesentlichkeitsanalyse haben sich die folgenden wesentlichen tatsächlichen oder potenziellen Auswirkungen, Risiken und 
Chancen für den ÖBB Konzern ergeben. 
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NNrr..    WWeesseennttlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn11))  22))    

AArrtt  ddeerr  
AAuusswwiirrkkuunngg  bbzzww..  
RRiissiikkoo  //  CChhaannccee3)    ZZeeiitthhoorriizzoonntt3)   

AAnnggaabbeenn  zzuurr  
WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee  ((WWKK))  
bbeeii  AAuusswwiirrkkuunnggeenn3) 

UUnntteerrtthheemmaa:: Informationsbezogene Auswirkungen für Verbraucher:innen und / oder Endnutzer:innen 

S4-A-1 

Kund:innen werden im Abweichungsfall nicht 
ausreichend zu aktuellen Geschehnissen, Störungen, 
Baustellen, Unterbrechungen etc. informiert. Dies kann 
zu Beeinträchtigungen im Reiseablauf führen.  

Negativ Kurzfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 
– Nachgelagerte WK 

UUnntteerrtthheemmaa::  Persönliche Sicherheit von Verbraucher:innen und Endnutzer:innen  

S4-A-2 

Unfälle, einschließlich (Zug-)Zusammenstöße, 
Entgleisungen, Brände sowie betriebliche und 
fahrgastbezogene Vorfälle, können zu Verletzungen von 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen führen.  

Negativ Kurzfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 

S4-F-1 
Durch Sicherheitsvorfälle auf Eisenbahnanlagen inkl. 
Eisenbahnkreuzungen und deren Folgen auf Kund:innen 
kann es zu Mehrkosten kommen. 

Risiko Kurzfristig  

S4-A-3 
Intentionale Angriffe / Übergriffe durch Externe können 
bei Kund:innen zu Körperverletzungen und / oder 
Sachschäden führen. 

Negativ Kurzfristig – Eigene 
Geschäftstätigkeiten 

UUnntteerrtthheemmaa:: Soziale Inklusion von Verbraucher:innen und Endnutzer:innen 

S4-A-4 

Die konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur 
Barrierefreiheit im ÖBB Konzern garantiert, dass alle 
Menschen, unabhängig von physischen und geistigen 
Einschränkungen, das Reiseangebot problemlos nutzen 
können. 

Positiv Kurzfristig – Eigene 
Geschäftstätigkeiten 

UUnntteerrtthheemmaa::  Sonstige        

S4-A-5 

Unzuverlässige oder unpünktliche Zugverbindungen 
können das Vertrauen der Fahrgäste in das 
Eisenbahnverkehrsunternehmen erheblich 
beeinträchtigen. Verspätungen führen zu Zeitverlust, 
verpassten Anschlussverbindungen sowie einer 
Einschränkung der Planbarkeit im Alltag, was die 
Zufriedenheit und das Nutzungsverhalten der Kund:innen 
negativ beeinflusst. 

Negativ Kurzfristig 

– Eigene 
Geschäftstätigkeiten 

– Vor- und nachgelagerte 
WK 

1) Wesentliche Auswirkungen sind als tatsächlich zu erachten, außer es wird explizit auf Gegenteiliges hingewiesen. ESRS 2.SBM-3.48.c. 
2) Die Aktualisierung der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse hat zu geringfügigen Anpassungen (Art der Auswirkung bzw. Risiko / Chance, Zeithorizont und Angaben 

zur Wertschöpfungskette) im Vergleich zum Vorjahr geführt. ESRS 2.SBM-3-48.g. 
3) ESRS 2.SBM-3.48.c. 

SSttrraatteeggiiee  

IInntteerreesssseenn  uunndd  SSttaannddppuunnkkttee  ddeerr  IInntteerreesssseennttrrääggeerr::iinnnneenn    

Die Einbeziehung der Interessen, Standpunkte und Rechte der Verbraucher:innen und Endnutzer:innen wird in Kapitel E.1. 
Allgemeine Angaben unter „Interessen und Standpunkte der Interessenträger:innen“ dargestellt. ESRS S4.SBM-2 

WWeesseennttlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn  uunndd  iihhrr  ZZuussaammmmeennssppiieell  mmiitt  SSttrraatteeggiiee  uunndd  GGeesscchhääffttssmmooddeellll    

Die allgemeine Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung wesentlicher Auswirkungen, Risiken und Chancen ist in 
Kapitel E.1. Allgemeine Angaben unter „Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen“ abgebildet und können 
in diesem Abschnitt bei Bedarf nachgelesen werden. Die wesentlichen Erkenntnisse daraus sind in der oben stehenden 
Übersichtstabelle zu finden. ESRS S4.SBM-3.10.b, c, d  

Die wesentlichen Stakeholder:innen des ÖBB Konzerns in Bezug auf Verbraucher:innen und Endnutzer:innen sind  
Fahrgäste und Nutzer:innen der ÖBB Angebote (B2C). 

Die ermittelten wesentlichen Auswirkungen, die in der oben stehenden Übersichtstabelle angeführt sind, betreffen alle 
Kund:innengruppen des ÖBB Konzerns gleichermaßen, ebenso das finanzielle Risiko S4-F-1. Einzig die Auswirkungen S4-
A-4 betreffen folgende Personengruppe im Speziellen: Mobilitätseingeschränkte Reisende (z. B. Menschen im Rollstuhl 
oder Reisende mit Sehbehinderung). 

Verbraucher:innen und Endnutzer:innen sind bei der Nutzung des Angebots des ÖBB Konzerns nicht von Produkten 
betroffen, die für sie schädlich sein können oder das Risiko einer chronischen Krankheit erhöhen. Die Angebote des 
ÖBB Konzerns beeinträchtigen weder das Recht auf Privatsphären noch den Schutz personenbezogener Daten, die freie 
Meinungsäußerung oder das Recht auf Nichtdiskriminierung. Im Buchungsbereich erfolgt jede Datenverarbeitung gemäß 
der Datenschutzgrundverordnung sowie den sonstigen einschlägigen Rechtsvorschriften und der geltenden Judikatur. 
Zahlungen werden gemäß den Vorgaben der Finanzinstitute abgewickelt und dabei nur die für die Vertragsdurchführung 
notwendigen Daten erhoben.  
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Die Nutzer:innen sind nicht auf genaue und zugängliche produkt- oder dienstleistungsbezogene Informationen wie 
Handbücher oder Produktetiketten angewiesen, um eine potenziell schädliche Nutzung zu vermeiden. Außerdem nutzt 
der Konzern keine Marketing- und Verkaufsstrategien, die sich direkt an Kinder oder finanziell schutzbedürftige Personen 
richten. ESRS 2.SBM-3.10.a, 12 

MMaannaaggeemmeenntt  ddeerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn  

KKoonnzzeeppttee  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  VVeerrbbrraauucchheerr::iinnnneenn  uunndd  EEnnddnnuuttzzeerr::iinnnneenn  

Der ÖBB Konzern möchte als Gesamtmobilitätsdienstleister Reisende mit Bahn und Bus nachhaltig transportieren. Direkten 
Kontakt zu jenen Personen, wie sie laut ESRS als Verbraucher:innen und Endnutzer:innen definiert werden, haben die 
Teilkonzerne ÖBB-Personenverkehr AG und ÖBB-Infrastruktur AG. Im Fokus steht die kontinuierliche Erweiterung und 
Verbesserung des Mobilitätsangebots, orientiert an den Bedürfnissen aller Kund:innen. Zentrale Themen sind dabei unter 
anderem die Kund:inneninformation, Sicherheit sowie ein barrierefreier Zugang zu Produkten und Dienstleistungen. 
ESRS S4-1.15 

Genauere Informationen zu den Konzepten, welche den Umgang des Konzerns und seiner Teilkonzerngesellschaften mit 
jenen Themenbereichen regeln, die Endnutzer:innen und Verbraucher:innen betreffen, sind den angeführten Tabellen zu 
entnehmen.  

NNrr..    KKoonnzzeeppttee  11))  BBeesscchhrreeiibbuunngg22))  

S4-K-1 
Konzern-
Sicherheitsstrategie: 
öffentliche Sicherheit 

Die öffentliche Sicherheit ist Teil der Sicherheitsstrategie des ÖBB Konzerns. Sie umfasst den 
Schutz sowie das subjektive Sicherheitsgefühl von Kund:innen, Mitarbeiter:innen, Anlagen, 
Assets und transportierten Gütern vor kriminellen Aktivitäten. 
Der öffentliche Sicherheitsindex (ÖSX) bildet die Entwicklung der öffentlichen 
Sicherheitsperformance des ÖBB Konzerns in Österreich ab. Er basiert auf den von 
Konzerngesellschaften und extern (z. B. Polizei) gemeldeten ÖBB-relevanten Ereignissen, die 
nach Deliktsfeldern gegliedert und nach Schadenspotenzial (insbesondere Übergriffe auf 
Mitarbeiter:innen) gewichtet werden. 
Zur gezielten Steuerung liegt der Fokus verstärkt auf Vorläufern, also Ereignissen, die Vorfälle 
begünstigen oder derene Eintrittswahrscheinlichkeit erhöhen. Solche Risikoakzeptanzkriterien 
im Bereich öffentliche Sicherheit sind u. a.  
– Übergriffe auf Kund:innen / Reisende 
– Diebstähle an Kund:innen / Reisenden 
– Raub an Kund:innen / Reisenden 
Der ÖSX umfasst die Topkennzahlen Übergriffe und Drohungen auf Mitarbeiter:innen, 
Diebstahl und Raub an Kund:innen, Sachbeschädigungen, Einbrüche, Suchtmitteldelikte, 
Betrug sowie Buntmetalldiebstahl. 

S4-K-2 

Konzern-
Sicherheitsstrategie: 
betriebliche 
Sicherheit 

Die betriebliche Sicherheit ist ebenfalls ein Teilbereich der Sicherheitsstrategie des ÖBB 
Konzerns. Die betriebliche Sicherheit umfasst die Steuerung und Maßnahmensetzung zur 
Gewährleistung eines sicheren Eisenbahnbetriebs in der eigenen Wertschöpfungskette. Die 
Anlagensicherheit, Fahrzeugsicherheit sowie betriebstechnische Sicherheit stellen wesentliche 
Bestandteile dar. Für die Koordination und die strategische Ausrichtung der betrieblichen 
Sicherheit ist gemäß Konzernrichtlinie 17 die Organisationseinheit Systemtechnik und 
Konzernproduktion zuständig. Der betriebliche Sicherheitsindex (BSX) bildet die langfristige 
Entwicklung der betrieblichen Sicherheitsperformance des ÖBB Konzerns in Österreich ab. Der 
BSX des ÖBB Konzerns setzt sich aus den BSX der ÖBB Teilkonzerne und Konzerngesellschaften 
zusammen. Berücksichtigt werden betriebliche Vorfälle (z. B. Zugzusammenstöße, 
Zugentgleisungen, Brände an Fahrzeugen, Personenschäden aus dem Betriebsablauf) sowie 
Gefährdungen, die zu Unfällen führen können (z. B. Signalüberfahrungen, verlorene 
Wagenteile aufgrund technischer Ursachen, schwere Mängel).  
Der BSX berechnet sich aus der Anzahl der definierten Vorfälle / Ereignisse multipliziert mit 
einer vom jeweiligen Schadenspotenzial abgeleiteten Gewichtung und wird mit den 
gefahrenen Zugkilometern normiert.  

1) Die Strategien / Konzepte werden, sofern nicht für den gesamten ÖBB Konzern verabschiedet, vom jeweils zuständigen Vorstand beschlossen und gelten für die 

darin definierte Gesellschaft. ESRS 2.MDR-P.65.b, c. 
2) ESRS 2.MDR-P.65.a, b, c. 
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NNrr..    KKoonnzzeeppttee  11))  BBeesscchhrreeiibbuunngg22))  

S4-K-3 
Umsetzungsplan 
Barrierefreiheit  
2022 bis 2025+ 

Im Jahr 2006 hat die ÖBB-Holding AG zusammen mit Verantwortlichen der Teilkonzerne und 
Expert:innen den Etappenplan gemäß § 19 Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) 
für den ÖBB Konzern gesamthaft entwickelt. Die im Etappenplan (2006 bis 2015) enthaltenen 
Maßnahmen wurden mit den Behindertenorganisationen diskutiert. Anfang 2016 haben die 
Konzerngesellschaften ihre Vorhaben aktualisiert und neue Umsetzungspläne für weitere 
Verkehrsstationen (Bahnhöfe und Haltestellen mit Personenhalt) und die Fahrzeugflotte erstellt. 
Diese Unternehmenspläne korrespondieren mit dem sogenannten Nationalen Umsetzungsplan 
(NIP), den das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) für 
Österreich gemäß TSI-PRM59 herausgegeben und veröffentlicht hat. 2018 wurden die bereits 
umgesetzten Maßnahmen und weitere Ziele bis 2027 in Form von Stakeholder:innendialogen, 
bei denen unter anderem Vertreter:innen der Behindertenorganisationen und des Parlaments 
anwesend waren, vorgestellt und diskutiert. Dieser Informations- und Abstimmungsprozess 
erfolgt in regelmäßigen Abständen und fand zuletzt im Herbst 2023 statt.  
Ziel ist es, dass bis zum Jahr 2027 alle Verkehrsstationen mit mehr als 1.000 Reisenden pro Tag 
sowie die wichtigsten Verkehrsstationen in Bezirks­ und Landeshauptstädten baulich 
barrierefrei gestaltet sind. Zusätzliche Bahnhöfe werden somit bis 2027 barrierefrei.  

S4-K-4 Teilkonzernstrategie 
Personenverkehr  

In der Teilkonzernstrategie des Personenverkehrs für das Geschäftsfeld „Wettbewerbsfähiges 
Bahnunternehmen” steht das Ziel „Begeisternde Angebote und moderne Kund:innenbindungs-
instrumente für den Erhalt der Qualitätsführerschaft“. Die Messung und Überprüfung der 
Erreichung dieses Ziels erfolgt einerseits über die Kund:innenzufriedenheitsanalyse und 
andererseits über die Umsatzzahlen.  
Darüber hinaus legt die Strategie auch konkrete Wachstumsziele für weitere Geschäftsmodelle 
im Bereich „Wettbewerbsfähiges Busunternehmen“ und „Mobility as a Service“ (u. a. für 
ÖBB 360° – First- und Last-Mile-Angebote) fest.  
Die Teilkonzernstrategie orientiert sich an den Wachstumszielen und legt Zielzustände und 
Beurteilungskriterien auch für weitere Dimensionen (z. B. Kostenstrukturen, Qualität, 
Personenkilometer) fest.   

S4-K-5 

Teilkonzernstrategie 
Infrastruktur 
#INFRA.Mobilitäts-
wende 

Unter dem Titel #INFRA.Mobilitätswende legt der Teilkonzern ÖBB Infrastruktur seine 
strategische Ausrichtung und seine Vision für die kommenden Jahre vor. Abgeleitet von der 
Vision und den strategischen Zielen baut die Strategie auf sechs strategischen Stoßrichtungen 
auf. Für das Thema „Verbraucher:innen und Endnutzer:innen“ ist die Stoßrichtung 
kund:innenzentriertes Geschäftsmodell definiert: 
– Wir sind eine wichtige Partnerin in einem digital und analog vernetzten 

Mobilitätsökosystem. 
– Die kund:innennzentrierte Ausrichtung wird mit der Steuerung nach Achsen und Services 

unterstützt. 
– Wir sind in Österreich und Europa eine starke Stimme für Interoperabilität, internationale 

Verkehrsabwicklung und effiziente Regulierung.  
– Servicepreise müssen sich – mit Ausnahme verkehrspolitischer Vorgaben – an Vollkosten 

orientieren. 
Zusätzlich zum Kernmarkt Österreich werden relevante europäische Korridore, an Österreich 
angrenzende Bahnstrecken sowie Terminal- und Hafeninfrastrukturen in Nachbarstaaten 
betrachtet. 

1) Die Strategien / Konzepte werden, sofern nicht für den gesamten ÖBB Konzern verabschiedet, vom jeweils zuständigen Vorstand beschlossen und gelten für die 

darin definierte Gesellschaft. ESRS 2.MDR-P.65.b, c. 
2) ESRS 2.MDR-P.65.a, b, c. 

Weitere Überlegungen zu strategisch relevanten Themen, die sich aktuell in Ausarbeitung befinden:  

– Produktportfoliostrategie: Ziel im Teilkonzern Personenverkehr ist ein optimiertes Produktportfolio entlang der 4 P 
(Product, Price, Place, Promotion) unter Einbeziehung von Kund:innenfeedback. Jede Person soll ein passendes 
Mobilitätsangebot finden, um die Kund:innenzufriedenheit zu erhöhen. 

– Kund:inneninformation: Aufgrund des sich ergebenden Handlungsbedarfs startete im Herbst 2024 ein mehrjähriges 
Projekt mit Fokus auf Kund:inneninformation im Abweichungs- (z. B. Verspätungen, Zugänderungen) und Störfall 
(kurzfristige Krisen, die großflächig Schaden auslösen, wie beispielsweise das Hochwasser im September 2024). Dieses 
Projekt ist Teil eines konzernweiten Programms zur Steigerung der Resilienz des Bahnsystems, nähere Informationen 
dazu in Kapitel E.1. Allgemeine Angaben unter „Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen und ihr 
Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell“. Dabei wird unter anderem an der Zentralisierung und kontrollierten 
Steuerung der Reisendeninformation gearbeitet. Zum Zeitpunkt der Berichtslegung können noch keine weiteren 
Angaben gemacht und veröffentlicht werden. 
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Die Beachtung der Menschenrechte steht für den ÖBB Konzern auch im Kontext mit den Verbraucher:innen und 
Endnutzer:innen an oberster Stelle und ist in bestehenden Policies (Code of Conduct, Supplier Code of Conduct, ÖBB 
interner Gleichstellungs-Policy) des ÖBB Konzerns festgeschrieben. Informationen dazu sind in Kapitel E.1. Allgemeine 
Angaben unter „Governance“ bei „Soziale Mindestschutzstandards“ zu finden. Für das Jahr 2025 sind keine 
schwerwiegenden Probleme und Vorfälle im Zusammenhang mit Menschenrechten in Verbindung mit den 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen des ÖBB Konzerns bekannt. ESRS S4-1.16.a, b, c, 17, 35 

VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  EEiinnbbeezziieehhuunngg  vvoonn  VVeerrbbrraauucchheerr::iinnnneenn  uunndd  EEnnddnnuuttzzeerr::iinnnneenn  iinn  BBeezzuugg  aauuff  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  uunndd  VVeerrffaahhrreenn  
zzuurr  BBeehheebbuunngg  nneeggaattiivveerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  uunndd  KKaannäällee,,  üübbeerr  ddiiee  bbeettrrooffffeennee  GGeemmeeiinnsscchhaafftteenn  BBeeddeennkkeenn  ääuußßeerrnn  kköönnnneenn  

Je nach Verfahren werden die Verbraucher:innen und Endnutzer:innen selbst oder über Interessenvertreter:innen (z. B. 
Österreichischer Behindertenrat) einbezogen. Die Verfahren setzen sich zum Teil aus regelmäßig wiederkehrenden sowie 
aus einmaligen Schwerpunkterhebungen zusammen. Details sind den unten stehenden Beschreibungen zu entnehmen. 
Die Verantwortung für die Durchführung und Einbeziehung der Ergebnisse in das Unternehmenskonzept trägt der 
zuständige Vorstand. ESRS S4-2.20.a, b, c  

VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  EEiinnbbeezziieehhuunngg  vvoonn  VVeerrbbrraauucchheerr::iinnnneenn  uunndd  EEnnddnnuuttzzeerr::iinnnneenn  uunndd  VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  VVeerrbbeesssseerruunngg  nneeggaattiivveerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn**))    

Kund:innenzufriedenheits-
analyse 

Der ÖBB Konzern bezieht seine Kund:innen direkt und laufend mit ein, um ihre Anforderungen und 
Wünsche besser kennenzulernen. Das umfangreichste Tool dazu ist die 
Kund:innenzufriedenheitsanalyse, die jährlich mit 8.000 Personen durchgeführt wird. Sie gibt Insights 
zur Wahrnehmung der Leistungserbringung, zeigt Verbesserungspotenziale auf und lässt Rückschlüsse 
auf den langfristigen Kund:innenbedarf zu. Die Inhalte können erweitert und vertieft werden, um einen 
konkreten Bezug auf ermittelte Auswirkungen und ihre Entwicklung zu nehmen.  

Marktforschung 

Bei merklichen Veränderungen in der Kund:innenzufriedenheitsanalyse gegenüber dem Vorjahr erfassen 
anlassbezogene qualitative und quantitative Umfragen die Hintergründe. Diese spezifischen Abfragen 
werden im Laufe des Jahres durch allgemeinere Abfragen ergänzt. Der ÖBB Konzern gibt bis zu 
20 Marktforschungen zum Thema „Kund:innenzufriedenheit“ pro Jahr bei unabhängigen Instituten in 
Auftrag. Die Ergebnisse bilden die Basis für die weitere strategische Ausrichtung und dienen der 
Ableitung von operativen Maßnahmen. 

Vor-Ort-Maßnahmen 

Das subjektive Sicherheitsgefühl ist maßgebend für einen angenehmen Aufenthalt auf den Bahnhöfen 
und in den Zügen. Um die Sicherheit der Kund:innen im Zug sicherzustellen, werden sie bei Bedarf vor 
Ort informiert. Sicherheits- und Verhaltensregeln werden einfach und verständlich kommuniziert 
(Piktogramme), Fahrgastrechte sind ausgehängt, Schutzvorschriften sind zusätzlich online einsehbar. 
Auch Lautsprecherdurchsagen erhöhen die Sicherheit der Kund:innen.  
Ausgebildetes Sicherheitspersonal der ÖBB-Operative Services GmbH ist rund um die Uhr für die 
Sicherheit am Bahnhof im Einsatz und tritt, teilweise in Kooperation mit der Polizei, in Interaktion mit 
den Fahrgästen. Im Anlassfall rufen regionale Einsatzkoordinator:innen sowohl stationäre als auch 
mobile Mitarbeiter:innen hinzu. Auf diese Weise erfolgt eine rasche Hilfeleistung vor Ort. Darüber hinaus 
können sich Kund:innen mit Anliegen zur Sicherheit direkt an das ÖBB Sicherheitspersonal wenden. Auf 
diese Weise wird das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt. Weitere Sensibilisierungs- und 
bewusstseinsbildende Maßnahmen finden vor Ort, aber auch z. B. in Schulen statt. 

Vorfalluntersuchungen 

Gesetzlich vorgeschriebene Vorfalluntersuchungen ermöglichen es, Auswirkungen auf die Kund:innen zu 
erkennen. Nach der Meldung eines Vorfalls – durch Kund:innen oder Mitarbeiter:innen – erfolgt in der 
eigens dafür eingerichteten Abteilung eine Untersuchung. Wird ein Bedarf erkannt, erfolgt die 
Ergreifung von Maßnahmen entlang der Strategie. 

Kund:innenfeedback 

Über direktes Kund:innenfeedback können Maßnahmen auf ihre Wirkung überprüft werden. Das 
Feedback holt der ÖBB Konzern z. B. über Zufriedenheitsumfragen ein. Diese erreichen die Kund:innen 
niedrigschwellig im Zug (z. B. via QR-Code), online oder telefonisch, über Kund:innen- und 
Bevölkerungsbefragungen. 

*) ESRS S4-2.20.a, b, c. 
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VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  EEiinnbbeezziieehhuunngg  vvoonn  VVeerrbbrraauucchheerr::iinnnneenn  uunndd  EEnnddnnuuttzzeerr::iinnnneenn  uunndd  VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  VVeerrbbeesssseerruunngg  nneeggaattiivveerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn**))    

Einbeziehung von 
Interessen-
vertreter:innen 

Die ÖBB stehen in engem Austausch mit dem Österreichischen Behindertenrat (ÖBR). Zudem ist der ÖBR aktiv in 
zahlreiche Projekte und Maßnahmen zur Barrierefreiheit eingebunden und beteiligt sich bereits ab der 
Planungsphase. Der ÖBR sowie viele weitere Behindertenorganisationen, Interessenvertretungen und 
Expert:innen werden im Rahmen von Stakeholder:innendialogen eingeladen, über aktuelle und zukünftige 
Themen im Zusammenhang mit barrierefreier Mobilität zu diskutieren. Dies hat zur Folge, dass die ÖBB über die 
rechtlichen Verpflichtungen hinaus Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungen für mobilitätseingeschränkte 
Reisende umsetzen. Auch ein fachlicher Austausch mit anderen Bahnen im EU-Raum findet im Zuge von 
Arbeitsgruppen statt. Im Zuge von Usability-Tests wird weiters (in Zusammenarbeit mit dem ÖBR als Vertreter der 
mobilitätseingeschränkten Reisenden) die Wirksamkeit getroffener Maßnahmen überprüft. Dies stellt sicher, dass 
die Maßnahmen tatsächlich zu einer besseren Barrierefreiheit führen. Kund:innen, die sich benachteiligt fühlen, 
haben zudem die Möglichkeit, an einem Schlichtungsverfahren gemäß dem Behindertengleichstellungsgesetz 
teilzunehmen. In diesem Rahmen findet eine Mediation zwischen dem Unternehmen und den betroffenen 
Kund:innen statt, um gemeinsam Lösungen zu finden. ESRS S4.SBM-3.11 

Gehen Hinweise ein, dass ein Angebot oder eine Dienstleistung der ÖBB bestimmte Kund:innengruppen 
ausschließen könnte, werden diese Hinweise dezentral analysiert, bei Bedarf in die Strategie über- und etwaige 
Maßnahmen abgeleitet. Im Zuge der Ausarbeitung der Produktportfoliostrategie ist eine Zentralisierung der 
Prozesse geplant. Die Verantwortung für die Zentralisierung des Prozesses liegt in der Einheit Produkt- und 
Unternehmensentwicklung.  
Werden Bedarfe erkannt und entlang der Strategie Maßnahmen gesetzt, so kann deren Erfolg wiederum anhand 
der Kund:innenzufriedenheitsanalyse, der Marktforschung und der Auswertung von Feedback auf den oben 
genannten Kanälen ermittelt werden. 

*) ESRS S4-2.20.a, b, c. 

Der zentrale Ansatz, um den Bedarf an Abhilfemaßnahmen festzustellen, ist der direkte Kontakt zu den Kund:innen. Ihnen 
stehen verschiedene, vom ÖBB Konzern eingerichtete und betriebene Kanäle zur Verfügung, um ihre Anliegen zu äußern 
– u. a. das ÖBB Kund:innenservice. Die dort eingehenden Anrufe und E-Mails werden systematisch erfasst und 
ausgewertet, um Bedarfe zu erkennen. Weitere Kanäle, über die Wünsche, Anregungen und Beschwerden eingehen 
können, sind Reisezentren an größeren Bahnhöfen oder auch das Kund:innenservice, an das sich die Kund:innen persönlich 
wenden können, sowie die diversen Social-Media-Kanäle. Anfragen, die über diese Kanäle eingehen, werden ebenfalls 
erfasst und ausgewertet und an die zuständige Teilkonzerngesellschaft weitergeleitet. Um Personen vor etwaigen 
Vergeltungsmaßnahmen zu schützen, verfügt der ÖBB Konzern über ein umfassendes Compliance-Management-System, 
das in Kapitel E.4. „Governance-Informationen“ detailliert beschrieben wird. ESRS S4-3.25.a-d, 26, 32.c 

Die dargestellten Kanäle und Verfahren geben dem Konzern einerseits die Möglichkeit, die Wirksamkeit seiner gesetzten 
Maßnahmen und Abhilfemaßnahmen nachzuverfolgen und zu bewerten, und andererseits zu erkennen, welche 
zusätzlichen Maßnahmen erforderlich und angemessen sind, um auf potenzielle oder tatsächliche negative Auswirkungen 
auf Verbraucher:innen und Endnutzer:innen zu reagieren. ESRS S4-4.31.d, 32.a, b, c 

ZZiieellee  uunndd  MMaaßßnnaahhmmeenn  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  ddeerr  BBeewwäällttiigguunngg  wweesseennttlliicchheerr  nneeggaattiivveerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  ddeerr  
FFöörrddeerruunngg  ppoossiittiivveerr  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  uunndd  ddeemm  UUmmggaanngg  mmiitt  wweesseennttlliicchheenn  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn    

Die nachfolgenden Ziele unterstützen den Konzern dabei, seine Angebote laufend und langfristig zu optimieren und an 
die Wünsche und Bedürfnisse der Kund:innen anzupassen. Die Ziele wurden unter anderem mithilfe der Ergebnisse der 
beschriebenen Verfahren zur Einbeziehung von Verbraucher:innen und Endnutzer:innen erarbeitet. Des Weiteren 
ermöglichen diese Mechanismen das Nachschärfen von Zielen, falls sich die Bedürfnisse und Anforderungen der 
Kund:innen ändern. Die direkte Einbindung der Interessenträger:innen erfolgte bei der Erstellung der Doppelten 
Wesentlichkeitsanalyse, jedoch nicht bei den einzelnen Zielformulierungen. ESRS 4-5.41.a, c, ESRS 2.MDR-T.80.h 

Die Erkenntnisse der beschriebenen Verfahren zur Einbeziehung von Verbraucher:innen und Endnutzer:innen werden den 
relevanten internen Bereichen zur Verfügung gestellt. In Verbindung mit den erforderlichen finanziellen Mitteln, die 
einerseits aus dem bundesseitigen Planungs- und Finanzierungsinstrument (Rahmenplan der ÖBB) bereitgestellt und 
andererseits durch Abgeltungsbeträge der Verkehrsdiensteverträge sowie Einnahmen aus Fahrkartenverkäufen erzielt 
werden, schaffen diese Erkenntnisse die Grundlage für die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens. Im 
Rahmen der jährlichen Budgetplanung bildet diese finanzielle Grundlage die Basis für die Ableitung und Umsetzung 
konkreter operativer Maßnahmen. ESRS S4-4.34, 37 

Die Verwirklichung der Ziele wird durch das regelmäßige Erheben der Zielwerte nachverfolgt. ESRS S4-5.41.b 
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ZZiieell11))  ZZiieelljjaahhrr  
ZZiieell--

nniivveeaauu  EEiinnhheeiitt  BBaassiissjjaahhrr  
BBaassiissjjaahhrr--  

wweerrtt  
SSttaattuuss  
22002255  

SSttaattuuss  
22002244  

AAbbhhiillffee--
mmaaßßnnaahhmmeenn--

hhiieerraarrcchhiiee22))  KKoonnzzeeppttee  
WWeesseennttlliicchhee  

IIRROO  

Verbesserung des 
betrieblichen 
Sicherheitsindex (BSX) um 
2 % pro Jahr3)     

2030 76,4 Index 2012-2016 97,4  68,0 61,9 
[1] 
[2] 

S4-K-2 
S4-A-2 
S4-F-1 

 

Verbesserung des 
öffentlichen 
Sicherheitsindex (ÖSX) 
um 2 % pro Jahr4)  

2030 90,7 Index 2018-2022 106,6 150,0  150,1  
[1] 
[2] 

S4-K-1 
S4-A-3 

 

Halten der Kund:innen-
zufriedenheit auf mind.  
75 Punkte im Jahr 2030 
(ÖBB-
Personenverkehr AG)5)  

2030 ≥ 75 Punkte 2024 75 76 75 
[1] 
[2] 

S4-K-4 

S4-A-1 
S4-A-4 
S4-A-5 

 

Steigerung der 
Kund:innenzufriedenheit 
auf 76 Punkte im Jahr 
2030 (Teilkonzern 
ÖBB Infrastruktur)5) 

2030 76 Punkte 2023 74 74 73 
[1] 
[2] 

 
S4-K-5 

S4-A-1 
S4-A-5 

Barrierefreier 
Bahnfuhrpark Personen-
Nah- und Fernverkehr  

2030 96 Prozent 2023 74,4 76,8 75,2 
[1] 
[2] 

 

S4-K-3 
S4-K-4 

S4-A-4 
 

Angebot einer 
barrierefreien Verkehrs-
station im Netz der ÖBB-
Infrastruktur AG für 90 % 
der Fahrgäste bis 20276) 

2027 90 Prozent 2022 86,5 88,6 88,2 
[1] 
[2] 

 

S4-K-3 
S4-K-5 

S4-A-4 
 

Pünktlichkeit Personen-
Fernverkehr 2030 89,0 Prozent 2020 84,1 81,6 78,2 

[1] 
[2] 

S4-K-4 
 S4-K-5 

S4-A-5 

Pünktlichkeit Personen-
Nahverkehr 2030 97,0 Prozent 2020 95,7 94,8 94,3 

[1] 
[2] 

S4-K-4 
 S4-K-5 

S4-A-5 

Pünktlichkeit 
Güterverkehr 2030 83,0 Prozent 2020 80,4 77,1 76,1 

[1] 
[2]  

 S4-K-4 
 S4-K-5 

S4-A-5 

1) ESRS 2.MDR-T.80.b, c, d, e, j. 
2) Stufen der Abhilfemaßnahmenhierarchie: [1] Vermeidung, [2] Minimierung, [3] Wiederherstellung und Sanierung, [4] Ausgleich oder Kompensation. 
3) Ausgangsbasis ist der Wert von 2012 mit 100. Der Basisjahrwert 97,4 der Zielwertberechnung wurde aus dem Fünfjahresschnitt von 2012 bis 2016 mit einer 

jährlichen Verbesserung um 2% ab 2018 definiert und im Jahr 2023 bis 2030 fortgeschrieben. Berechnung: Der betriebliche Sicherheitsindex berechnet sich aus 

der Anzahl der definierten Vorfälle / Ereignisse multipliziert mit einer vom jeweiligen Schadenspotenzial abgeleiteten Gewichtung und wird mit den gefahrenen 

Zugkilometern normiert. Die Darstellung des Index erfolgt in Punkten, wobei die Entwicklung in Relation zum Bezugspunkt (Ausgangsbasis ist der Indexwert 

2012 = 100) dargestellt wird. Je niedriger der Wert, desto besser. 
4) Ausgangsbasis ist der Wert von 2019 mit 100. Der Basisjahrwert 106,6 der Zielwertberechnung wurde aus dem Fünfjahresschnitt von 2018 bis 2022 mit einer 

jährlichen Verbesserung um 2% ab 2023 definiert und bis 2030 fortgeschrieben. Berechnung: Aus Teilkonzerngesellschaften und extern (z. B. Polizei) gemeldeten 

Fällen werden ausgehend vom schwerwiegendsten Ereignis in Bezug auf das mögliche Schadenspotenzial (Übergriffe auf Mitarbeiter:innen) abgestuft gewichtet. 

Je niedriger der Wert, desto besser. 
5) Die Erhebung erfolgt anhand von Fragebögen (Selbstausfüller), aus denen sich der KPI-Wert in % (Mittelwert auf 100 % kumuliert) errechnet. 
6) Die Kennzahl Barrierefreiheit berechnet sich mittels Division der Summe der Reisenden an barrierefreien Bahnhöfen durch die Summe der gesamten Reisenden. Die 

Angabe der Kennzahl erfolgt in Prozent und wird jährlich ermittelt. 

Im Folgenden werden weitere Informationen zu den oben genannten Zielen im Zusammenhang mit Verbraucher:innen 
und Endnutzer:innen erläutert sowie die wichtigsten Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele aufgelistet. Diese 
Maßnahmen minimieren wesentliche negative Auswirkungen des ÖBB Konzerns auf Verbraucher:innen und 
Endnutzer:innen und erzielen wesentliche positive Auswirkungen. Die Wertschöpfungskette wurde bei der Analyse und 
Erarbeitung der Auswirkungen, Risiken und Chancen mitbetrachtet. Die dargestellten Maßnahmen können die 
Wertschöpfungskette in unterschiedlichem Ausmaß sowohl direkt als auch indirekt beeinflussen. ESRS S4-4.31.a;  
ESRS 2.MDR-A.68.b 

Falls im Berichtsjahr eine wesentliche Änderung einer Zielsetzung vorgenommen wurde, wird dies in der 
Methodikbeschreibung erläutert. ESRS 2.MDR-T 80.i 
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ZZiieell  Verbesserung des betrieblichen Sicherheitsindex (BSX) um 2 % pro Jahr  Status1) 

Zielumfang2) Der BSX wird aktuell konzernweit für das ÖBB Schienennetz im Inland erhoben.  

In Um-
setzung Methodik3) 

Die Sicherheitsziele bis 2030 stellen die gesellschaftsspezifischen Ambitionen dar. Ihre Festlegung 
wurde im 12. ÖBB Sicherheitsrat vom 31. März 2023 vereinbart. 
Die Einführung eines Verbesserungsgebots mit einer Grundspannung von 2 % pro Jahr bildet die 
Grundlage für den Erhalt des hohen Sicherheitsniveaus im ÖBB Konzern.  
Der konzernweite BSX hat sich im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr 2024 leicht verschlechtert 
(+6 / Vj: 62), liegt jedoch besser als der Zielanspruch. Es gab vier Zugzusammenstöße in den letzten 
12 Monaten. Mit zwei Zugentgleisungen in den letzten 12 Monaten liegen diese unter dem 
maßgebenden Fünfjahresschnitt.  

MMaaßßnnaahhmmee    

Maßnahmen-
portfolio zur 
Reduktion von 
Signalüber-
fahrungen4) 5) 

Unerlaubte Signalüberfahrungen bzw. etwaige darauf resultierende Zugkollisionen stellen ein 
betriebliches Risiko im Eisenbahnverkehr dar und somit ein Sicherheitsrisiko für Verbraucher:innen 
und Endnutzer:innen. Ein umfangreiches Maßnahmenportfolio unterstützt den ÖBB Konzern dabei, 
dieses Risiko zu reduzieren. Diese Maßnahmen umfassen unter anderem: 
– Ausbau ETCS (European Train Control System): Das europäische Zugbeeinflussungssystem wird 

sowohl fahrzeugseitig als auch auf der Strecke verbaut und wird dazu beitragen, das 
Sicherheitsniveau auf dem Schienennetz weiter zu verbessern.  

– Weiterentwicklung der Warn­App: Diese ist seit rund fünf Jahren bei den 
ÖBB Triebfahrzeugführer:innen im Einsatz und gibt ein akustisches Warnsignal ab, wenn der Zug 
gegen ein Halt zeigendes Signal anfährt.  

Laufend 

Verbesserung 
Sicherheit an 
Eisenbahn-
kreuzungen 
4) 6) 7)  

Österreichweite Maßnahmen im Eisenbahnkreuzungsbereich erhöhen die Sicherheit der Kund:innen 
zusätzlich: 
– Auflassung von Eisenbahnkreuzungen: z. B. Ausbau von Über- / Unterführungen 
– Umrüstungen von nicht technisch gesicherten Eisenbahnkreuzungen 
– Installation von Zuglaufcheckpoints u. a. zur Reduktion des Entgleisungsrisikos 
– Einbau von Gleisfreimeldeanlagen und Ausbau des ETCS-Systems zur Reduktion des 

Kollisionsrisikos 

Laufend 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 4) ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
5) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Inland auf Ebene der betreffenden Teilkonzerngesellschaft(en). 
6) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Inland auf Ebene der ÖBB-Infrastruktur AG. 
7) Die beschriebene Maßnahme wurde ergriffen, um das wesentliche Risiko S4-F-1 zu mindern. ESRS S4-4.33.a. 

ZZiieell    Verbesserung des öffentlichen Sicherheitsindex (ÖSX) um 2 % pro Jahr bis 2030  Status1) 

Zielumfang2) Das Ziel betrifft Verbraucher:innen und Endnutzer:innen im Inland.  

In Um-
setzung Methodik3) 

Die Sicherheitsziele bis 2030 stellen die gesellschaftsspezifischen Ambitionen dar. Ihre Festlegung 
wurde im 12. ÖBB Sicherheitsrat vom 31. März 2023 vereinbart.  
Die Einführung eines Verbesserungsgebots mit einer Grundspannung von 2 % pro Jahr bildet die 
Grundlage für den Erhalt des hohen Sicherheitsniveaus im ÖBB Konzern.  
Der ÖSX lag im Jahr 2025 mit 150 Punkten über dem Zielanspruch und befindet sich auf 
Vorjahresniveau (Vj: 150,1). Dafür verantwortlich waren unter anderem Anstiege in den Kategorien 
Drohungen gegenüber Mitarbeiter:innen, Suchtmitteldelikte, Betrug und Vandalismus. Insbesondere 
eine erhöhte Aufmerksamkeit zur Meldebereitschaft der Mitarbeiter:innen, aber auch steigendes 
Fahrgastaufkommen sowie Formen der organisierten Bandenkriminalität trugen maßgeblich zu 
einer Erhöhung bei. Die Übergriffe auf Mitarbeiter:innen mit Verletzungen liegen auf hohem 
Niveau. Allgemein ist hier eine leicht rückläufige Tendenz im Berichtszeitraum zu verzeichnen.  

MMaaßßnnaahhmmee      

Masterplan4) 5) 

Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen durch externe / äußere Einflüsse, Störungen bzw. 
Bedrohungen sowie im Kontext zu aktuellen Themen wie beispielsweise die Resilienz(steigerung) 
kritischer Einrichtungen (RKE-Richtlinie), ist es geboten, das gesamte Risikoportfolio im Bereich der 
öffentlichen Sicherheit aufzuarbeiten und zu aktualisieren. Abgeleitet aus den identifizierten Risiken 
bzw. auf Basis des erstellten Risikoportfolios soll ein entsprechendes Maßnahmenpaket entwickelt 
werden (Technik, Organisation, Mensch). 
Die Aufarbeitung soll im Rahmen des Masterplans „Öffentliche Sicherheit“ erfolgen. 

In Um-
setzung 

Technische 
Ausrüstung4) 5) 

Um intentionale Angriffe und Übergriffe durch externe Personen auf Kund:innen zu reduzieren, 
setzen die ÖBB verschiedene Sicherheitsmaßnahmen. Diese sollen Körperverletzungen und / oder 
Sachschäden bei Kund:innen verhindern. Ein zentraler Schwerpunkt ist der Ausbau der 
Videoüberwachung an Bahnhöfen und in Zügen – jeweils im Rahmen der datenschutzrechtlichen 
Möglichkeiten. Zusätzlich werden Security-Mitarbeiter:innen und Zugbegleiter:innen mit Bodycams 
ausgestattet, um die Aufklärungsrate bei strafrechtlich relevanten Vorfällen zu verbessern. 

Laufend 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 4) ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
5) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Inland auf Ebene der ÖBB-Operative Services GmbH & Co KG (Tochtergesellschaft der ÖBB-Infrastruktur AG). 
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ZZiieell  (Fortsetzung)  Verbesserung des öffentlichen Sicherheitsindex (ÖSX) um 2 % pro Jahr bis 2030  Status1) 

MMaaßßnnaahhmmee      

Zusammen-
arbeit mit der 
Polizei4) 5)  

Die Zusammenarbeit mit der Polizei umfasst Schwerpunktaktionen an gezielten Hotspots, die 
Erhebung von Videodaten, den laufenden Informationsaustausch und die technische Unterstützung 
bei Observationen. Zusätzlich setzt der Konzern auf verstärkte Polizeipräsenz und zur Betreuung von 
Randgruppen auf die Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen (etwa Winternothilfe, 
Kältetelefon, Caritas etc.), um das subjektive Sicherheitsgefühl der Kund:innen zu verbessern.  

Laufend  

Schulungen4) 5)  
Schulungsmaßnahmen sensibilisieren ÖBB Mitarbeiter:innen z. B. zur bewussten Wahrnehmung von 
tatfördernden Situationen.  

Laufend 

Verstärkter 
Einsatz von 
Sicherheits-
personal 4) 5)  

Mehr Sicherheitspersonal u. a. in Nachtzügen und an Bahnhöfen dient der Abschreckung von 
Täter:innen und steigert das subjektive Sicherheitsgefühl zusätzlich.  

Laufend 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 4) ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
5) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Inland auf Ebene der ÖBB-Operative Services GmbH & Co KG (Tochtergesellschaft des Teilkonzerns ÖBB Infrastruktur). 

ZZiieell  Halten der Kund:innenzufriedenheit auf mind. 75 Punkte im Jahr 2030 (ÖBB-Personenverkehr AG, nur Bahn) Status1) 

Zielumfang2) Das Ziel betrifft B2C-Kund:innen der Bahn im Inland. 

In Um-
setzung Methodik3) 

Die ÖBB-Personenverkehr AG setzt umfassende Qualitätsstandards für eine hohe 
Kund:innenzufriedenheit. Um diese zu erreichen und in weiterer Folge konstant zu halten, gibt es 
entsprechende Beurteilungskriterien, die im Zuge der jährlichen Strategie-Reviews mit 
Vorstandsmitgliedern und Führungskräften der Gesellschaft evaluiert und bewertet werden. Im Jahr 
2025 wurden daher die Ziele zur Kund:innenzufriedenheit auf Basis der Ergebnisse der 
vergangenen Jahre evaluiert und das Ziel gesetzt, diesen Wert bis 2030 weiterhin konstant zu 
halten. 
Die Kennzahl entwickelt sich planmäßig in Richtung des definierten Ziels. 

MMaaßßnnaahhmmee    

Abstimmungs-
schnittstelle 
etabliert4) 5)  

Im Zuge der Erarbeitung der Produktportfoliostrategie wurde eine zentrale Einheit geschaffen, die 
alle Erkenntnisse (aus Kund:innenzufriedenheitsanalyse, Marktforschung, weitere Kanäle) sowie alle 
Maßnahmen koordiniert und zentral organisiert.  

In Um-
setzung  

Kund:innen-
befragung4) 5)  

Im Rahmen der Kund:innenbefragung werden im Inland auf drei unterschiedliche Arten Daten 
erhoben: Telefoninterview, Selbstausfüller (schriftliche Fragebögen) und Beobachtung / Mystery-
Touren. Die Ergebnisse bieten einen Dreijahresvergleich in allen Teilgesellschaften. 

Laufend 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR.T.80.a, f. 4) ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
5) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Inland auf Ebene der betreffenden Teilkonzerngesellschaft(en).  

ZZiieell Steigerung der Kund:innenzufriedenheit auf 76 Punkte im Jahr 2030 (Teilkonzern ÖBB Infrastruktur) Status1) 
Zielumfang2) Das Ziel betrifft die B2C-Kund:innen des Teilkonzern ÖBB Infrastruktur. 

In 
Umsetzung  Methodik3) 

Das Ziel wurde von den Fachexpert:innen des Stabs Unternehmensentwicklung basierend auf für 
den Teilkonzern ÖBB Infrastruktur relevanten Ergebnissen der Befragung von Fahrgästen erarbeitet 
und von der verantwortlichen Stabsleitung freigegeben. 
Die Kennzahl hat sich 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 etwas verbessert (+1). Besonders die 
Pünktlichkeit, das Wegeleitsystem sowie die Information am Bahnhof im Regelfall wurden als sehr 
gut bewertet. Es wurde auch im Jahr 2025 stetig daran gearbeitet, die Qualität weiter zu verbessern 
und so die Kund:innenzufriedenheit noch weiter zu steigern. 

MMaaßßnnaahhmmee    

Pünktlichkeit4) 5)  

Pünktlichkeit ist ein wesentliches Qualitätskriterium sowohl für die Kund:innenzufriedenheit als auch 
für die Nachhaltigkeit. Die Steuerung der Pünktlichkeit erfolgt innerhalb des Teilkonzerns 
ÖBB Infrastruktur gesamt im Rahmen des regelmäßigen Steuerkreises Pünktlichkeit und auf 
Konzernebene im Rahmen des Pünktlichkeitszirkels auf Expert:innenebene bzw. im 
Lenkungsgremium Pünktlichkeit auf Ebene der Vorstandsmitglieder / Geschäftsführer:innen. Die 
Schwerpunktsetzung des Teilkonzerns Infrastruktur liegt auf der laufenden Optimierung der 
Verfügbarkeit der Anlagen, der zeitgerechten Reinvestition in Anlagen zur Vermeidung von 
Langsamfahrstellen, der Forcierung von Abweichungsfahrplänen während Bauarbeiten und der 
operativen Exzellenz in der Disposition.  

Laufend  

Sharingangebote 
für die erste und 
letzte Meile4) 5)    

Carsharing, Bikesharing und E-Scootersharing sowie Rufbusse bieten Bahnnutzenden ein flexibles 
Angebot für die erste und letzte Meile. Die ÖBB-Infrastruktur AG unterstützt die Stationierung 
solcher Angebote durch bedarfsorientierte und diskriminierungsfreie Bereitstellung von 
gekennzeichneten Flächen.   

Laufend 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 4) ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
5) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Inland auf Ebene des Teilkonzern ÖBB Infrastruktur. 
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ZZiieell  (Fortsetzung) Steigerung der Kund:innenzufriedenheit auf 76 Punkte im Jahr 2030 (Teilkonzern ÖBB Infrastruktur) Status1) 
MMaaßßnnaahhmmee    

Bewusstseins-
bildung zu 
Gefahren an 
Bahnanlagen 
4) 5)    

Auch das Thema „Sicherheit auf Bahnanlagen” ist von besonderer Bedeutung, weswegen die 
Bewusstseinsbildung zu Gefahren an Bahnanlagen notwendig ist. Jedes Jahr verunglücken in Österreich 
Menschen infolge von unüberlegtem Handeln, Unwissenheit und Leichtsinn an Gleisanlagen, einige mit 
tödlichem Ausgang. Um diese Unfälle zu vermeiden, gilt es, vor allem Jugendliche zu informieren und 
entsprechend aufzuklären. Daher startet jedes Jahr zu Schulbeginn eine Sicherheitskampagne, um das 
sichere Verhalten in der Nähe von Bahnanlagen zu fördern. Somit wird eine der wichtigsten und 
potenziell gefährdetsten Stakeholder:innengruppen direkt eingebunden. Zusätzlich werden Schulen im 
Inland Sicherheitsvorträge zur Bewusstseinsbildung für Gefahren an Bahnanlagen angeboten. Diese 
dauern eine Schulstunde und werden von speziell geschulten ÖBB Sicherheitsvortragenden gehalten. 
Dem Thema „Bewusstseinsbildung für das richtige Verhalten vor Eisenbahnkreuzungen” wird jedes Jahr 
rund um den „International Level Crossing Awareness Day” (ILCAD) Anfang Juni besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet.  

Laufend 

Sicherheits-
programm4) 5)   

Bei allen Aktivitäten im Teilkonzern ÖBB Infrastruktur steht Sicherheit immer an oberster Stelle. Das 
Sicherheitsprogramm basiert auf Erkenntnissen aus Vorfällen, Unfalluntersuchungsberichten, internen 
Prüfungen (Sicherheitskontrollen, Audits etc.) und dem Trendmonitoring der ÖBB-Infrastruktur AG. 
Folgende Schwerpunkte sind für Verbraucher:innen und Endnutzer:innen relevant:  

– Vorbeugung der Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen durch Auflassungen von Eisenbahnkreuzungen, 
Über- oder Unterführungen von Eisenbahnkreuzungen und Ausbau von technisch gesicherten 
Eisenbahnkreuzungen 

– Reduktion des Entgleisungsrisikos durch die Installation von Zuglaufcheckpoints 
– Reduktion des Kollisionsrisikos durch den Einbau von Gleisfreimeldeanlagen, Nachrüstung PZB – 

Indusimagnete (Induktive Zugsicherung) und durch den ETCS-Ausbau 

Laufend 

Park & Ride4) 5)     

Die intelligente Verknüpfung von Verkehrsträgern ist essenziell für ein nachhaltiges und effizientes 
Verkehrssystem. Park & Ride-Anlagen (P&R) stellen die Schnittstelle zwischen dem motorisierten 
Individualverkehr (MIV) und dem System Eisenbahn dar. Insbesondere Personen mit Wohnorten, die 
nicht oder nur schlecht an den öffentlichen Verkehr angebunden sind, wird somit ein einfacher Zugang 
zum Bahnangebot ermöglicht. Die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit den P & R-Vertragspartnern 
(Länder / Gemeinden). Zufahrtssysteme und weitere Maßnahmen, die sicherstellen, dass die P & R-
Anlagen tatsächlich Nutzer:innen des öffentlichen Verkehrs zur Verfügung stehen, sichern eine 
effiziente, zielorientierte Nutzung. Im Zuge der Neu- oder Ausbauplanung von P & R-Anlagen wird 
zudem gemeinsam mit den Vertragspartnern Ländern und Gemeinden eine Verbesserung der Anbindung 
der Verkehrsstation (öffentlicher Verkehr, Radverkehr) angestrebt, um klimafreundliche Alternativen zur 
Anreise mit dem Pkw zu stärken. 

Laufend  

Bike & Ride4) 5)    

Der Neu- bzw. Ausbau von Bike & Ride-Anlagen (B&R) soll den Zugang zur Bahn erleichtern. Das Fahrrad 
ist ein wichtiger Teil der Mobilitätskette und das Anbieten von B & R-Anlagen an Verkehrsstationen im 
Netz der ÖBB-Infrastruktur AG leistet einen wesentlichen Beitrag hinsichtlich nachhaltiger Mobilität. 
Gemeinsam mit Ländern und Gemeinden als Vertragspartner wird an einem raschen und 
bedarfsorientierten Ausbau von Fahrradstellplätzen gearbeitet. Durch die Bereitstellung von überdachten 
Stellplätzen sowie dem Ausbau von Stellplätzen mit erhöhter Sicherheit (z. B. Fahrradboxen) wird ein 
qualitätsvolles und an den Bedürfnissen verschiedener Zielgruppen orientiertes Angebot geschaffen. 

Laufend  

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 4) ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
5) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Inland auf Ebene des Teilkonzern ÖBB Infrastruktur. 

ZZiieell  Ausbau barrierefreier Bahn- und Busfuhrpark für B2C-Kund:innen  Status1) 

Zielumfang2) Das Ziel betrifft den Bahn- und Busverkehr für B2C-Kund:innen der ÖBB im In- und Ausland. 
In 

Umset-
zung Methodik3) 

Um die Zugänglichkeit des Systems Eisenbahn für alle Menschen gleichermaßen zu gewährleisten – 
also auch für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität –, will der 
ÖBB Konzern das barrierefreie Angebot bis hin zu einer vollständigen Barrierefreiheit erweitern. 
Die Kennzahl entwickelt sich planmäßig in Richtung des definierten Ziels. 

MMaaßßnnaahhmmee    

Struktureller 
Ausbau4) 5)  

Um die Barrierefreiheit für alle Kund:innen des ÖBB Konzerns zu verbessern, unterliegt die gesamte 
Fahrzeugflotte einem laufenden Modernisierungsprozess. Im Fokus stehen dabei die Herstellung der 
Rollstuhltauglichkeit, die Erfüllung der EU-Vorgaben zum barrierefreien Reisen sowie das optische und 
akustische Fahrgastinformationssystem. Auch der Ticketerwerb soll barrierefrei werden. Dazu erfolgte 
2022 die Ausschreibung einer neuen Generation von Ticketautomaten mit barrierefreier Bedienbarkeit, 
welche nun seit Mitte 2024 kontinuierlich an Bahnhöfen in Österreich aufgestellt und getestet werden. 
Damit erfolgt eine schrittweise Ablöse der bestehenden Automaten. Bis dahin sorgen folgende weitere 
Maßnahmen für eine verbesserte Barrierefreiheit:  
– Ausstattung mit niedrigeren Sockeln für ein leichteres Erreichen der Bedienelemente 
– Kund:innenservice via Remote­Verbindung mit den Ticketautomaten verknüpft und kann bei Fragen 

unterstützen 
– Modus für „Einfache Bedienung”, damit Kund:innen ein Ticket für eine Fahrt in leichter und einfacher 

Sprache erwerben können 

Lauf-
end 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 4) ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
5) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Inland auf Ebene der betreffenden Teilkonzerngesellschaft(en).  

LB132 |E.3. �S1 Arbeitskräfte des Unternehmens 
S2 �Arbeitskräfte in der 

Wertschöpfungskette

S3 Betroffene Gemeinschaften
S4 �Verbraucher:innen und 

Endnutzer:innen
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ZZiieell   
Angebot einer barrierefreien Verkehrsstation im Netz der ÖBB-Infrastruktur AG für 90 % der Fahrgäste bis 
2027 (Teilkonzern ÖBB Infrastruktur)  Status1) 

Zielumfang2) 
Ziel der Barrierefreiheit ist es, den Zugang zum System Eisenbahn gleichermaßen für alle Menschen 
zu ermöglichen – inklusive Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität. 

In 
Umsetzung  

Methodik3) 

Das Ziel wurde im Rahmen des Netzentwicklungsplans (NEP 2020) festgelegt und von den 
Vorstandsmitgliedern beschlossen. Der NEP ist ein wesentliches Steuerungsinstrument, welcher 
Markt- und Stakeholder:innenanforderungen in Relation zum Anlagenbestand sowie zu den 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen setzt und daraus konkrete Ziele und Maßnahmen ableitet.   
Im Jahr 2025 profitierten Nutzer:innen von 501 (Vergleich Vj: 481) modernen, barrierefreien 
Bahnhöfen und Haltestellen. Dementsprechend entwickelt sich die Kennzahl planmäßig in Richtung 
des definierten Ziels. 

MMaaßßnnaahhmmee    

Mehr-Sinne-
Prinzip4) 5) 

Mit der Berücksichtigung der barrierefreien Planungsgrundsätze wird ein ganzheitliches und 
nachhaltiges Mobilitätsangebot im gesamten Netz der ÖBB sichergestellt. Dabei ist die Umsetzung 
des Mehr-Sinne-Prinzips wesentlich – das heißt, dass bei der Informations- / Wegeleitung bzw. der 
baulichen Gestaltung zumindest immer zwei der drei Sinne Sehen, Hören und Tasten angesprochen 
werden müssen.  

Laufend  

Moderne und 
barrierefreie 
Verkehrs-
stationen4) 5) 

Laufende Investitionen in moderne, barrierefreie Verkehrsstationen des Personenverkehrs (VKS-P), 
die als Mobilitätsdrehscheiben zwischen den einzelnen Systemen (wie Umsteigerelation innerhalb 
des öffentlichen Verkehrs z. B. Schiene – Bus oder auch mit Individualverkehr, wie Schiene – Pkw) 
und innerhalb des Systems Bahn fungieren 

Laufend 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 4) ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
5) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Inland und konzernweit. 

ZZiieell  Vorreiterrolle Barrierefreiheit weiter ausbauen Status1) 

Zielumfang2) Dieses Ziel betrifft den gesamten ÖBB Konzern (In- und Ausland). 
In 

Umsetzung Methodik3)4) 
Um die Zugänglichkeit des Systems Eisenbahn für alle Menschen gleichermaßen zu gewährleisten – 
also auch für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität –, will der 
ÖBB Konzern das barrierefreie Angebot bis hin zu einer vollständigen Barrierefreiheit erweitern. 

MMaaßßnnaahhmmee    

Technische 
Weiterent-
wicklung des 
Onlineangebots 
5) 7) 

Auch die Onlineservices der ÖBB werden im Hinblick auf ihre Barrierefreiheit laufend verbessert. Die 
technische Weiterentwicklung stellt sicher, dass Services wie die Website oder die ÖBB App 
weiterhin kompatibel mit den gesetzlichen Anforderungen des Web-Zugänglichkeits-Gesetzes sind. 
Dabei erfüllt der Konzern die rechtlichen Vorgaben der Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG).  

Laufend 

Schulungen5) 6)   

Die regelmäßige Schulung aller Mitarbeiter:innen in der Begleitung von Menschen mit Behinderung 
unterstützt beim Abbau von Barrieren, beim Angebot eines inklusiven und respektvollen 
Serviceerlebnisses und bei den konzernweiten Anstrengungen, die Bedürfnisse aller Kund:innen 
bestmöglich zu erfüllen.  

Laufend 

Konzern-
plattform 
Barrierefreiheit 
5) 7) 

2012 wurde die Konzernplattform Barrierefreiheit gegründet, um eine konzernweit einheitliche 
Umsetzung von Barrierefreiheit für Mobilitätskund:innen zu gewährleisten. Als strategische 
Steuerungsplattform verfolgt sie das Ziel, die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicherzustellen. Hier 
arbeiten Expert:innen aus verschiedenen Teilkonzerngesellschaften zusammen und tauschen sich 
regelmäßig aus. Mindestens zweimal jährlich finden Sitzungen der Konzernplattform statt, um den 
fachlichen Dialog zu fördern.  

Laufend 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 4) ESRS 2.MDR-T.80.i, j. 5) ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
6) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Inland auf Ebene der betreffenden Teilkonzerngesellschaft(en). 
7) Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Inland und konzernweit.  

  

| LB133



177

 
K

o
n

ze
rn

- 
la

g
eb

er
ic

h
t

 

Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft Konzernabschluss  |  Konzernlagebericht 

 

 

113344  

 

ZZiieell  
Das strategische Pünktlichkeitsziel des ÖBB Konzerns liegt 2030 im Fernverkehr bei 89,0 %, im 
Nahverkehr bei 97,0 % und im Güterverkehr bei 83,0 %5). Status1) 

Zielumfang2) 
Das Ziel betrifft Verbraucher:innen und Endnutzer:innen im Inland sowie Endkunden (im Sinne von 
Unternehmen) beim Güterverkehr.  

In 
Umsetzung 

Methodik3) 

Ein sicherer, pünktlicher und zuverlässiger Bahnbetrieb ist eine zentrale Voraussetzung für die 
Zufriedenheit der Kund:innen sowie für die Leistungsfähigkeit des gesamten Verkehrssystems. Die 
Zielsetzungen für 2030 wurden im Jahr 2020 vereinbart. 
Im Jahr 2025 waren 94,1 % (Vj: 93,6 % ) der ÖBB Züge im Personenverkehr pünktlich. Die 
Pünktlichkeit der ÖBB Züge im Fernverkehr zeigte – nach einem Tiefpunkt im Vorjahr – eine 
Aufwärtsbewegung und lag heuer bei 81,6 % (Vj: 78,2 %). Der Nahverkehr konnte eine 
Pünktlichkeit von 94,8 % (Vj: 94,3 %) erreichen. Die Güterzüge der Rail Cargo Austria AG fuhren im 
ÖBB Netz mit einer Pünktlichkeit von 77,1 % (Vj: 76,1 %).6) 
Die weiterhin unzureichende Performance einzelner Nachbarbahnen beeinträchtigte spürbar die 
Pünktlichkeit der Fernverkehrslinien auf den nationalen Hauptachsen. 
Das Bahnsystem entwickelt sich dynamisch weiter: Mit steigenden Fahrgastzahlen und 
Zugkilometern, einem ambitionierten Bauprogramm, zunehmenden Herausforderungen durch 
Extremwetterereignisse und dem Einfluss der Nachbarbahnen wächst die Bedeutung einer 
gezielten Resilienzstärkung als Schlüssel zur langfristigen Sicherung der Betriebsstabilität. 

MMaaßßnnaahhmmee    

Maßnahmen-
bündel 
Pünktlichkeit4) 

Durch gezielte Maßnahmen – wie z. B. der Einsatz von Railjet-Resilienzgarnituren als auch 
übergreifende Wenden einzelner Fernverkehrslinien am Wiener Hbf – konnte der negative Einfluss 
auf die Pünktlichkeit verringert werden. Zusätzlich lag der Fokus im Jahr 2025 verstärkt auf der 
Ausgangspünktlichkeit am Wiener Hbf. Auch der Güterverkehr musste sich – aufgrund seiner 
internationalen Ausrichtung – auf die betrieblichen Einschränkungen einzelner Nachbarbahnen 
einstellen. 
Im Zuge der Umsetzung des nationalen Bauprogramms wurde ein besonderes Augenmerk darauf 
gelegt, die durch die Baustellen entstehenden Einschränkungen und Abweichungen möglichst 
gering zu halten. Eine bereits in den Vorjahren etablierte Maßnahme – die konsequente Erstellung 
von Abweichungsfahrplänen – wurde erfolgreich fortgeführt. 
Herausforderungen bei der Zugbereitstellung sowie wiederkehrende Fahrzeugstörungen im 
Nahverkehr wirkten sich negativ auf die Stabilität der Umläufe aus. In der Folge kam es vermehrt zu 
betrieblichen Abweichungen, die die Pünktlichkeit reduzierten. Hierzu wurde für den Bereich 
Nahverkehr auf der Wiener Schnellbahn die Taskforce „S-Bahn Stammstrecke“ eingerichtet, welche 
diesen Herausforderungen mit gezielten Maßnahmen zeitnah entgegenwirkte. 

Laufend 

1) ESRS 2.MDR-T.80.j; ESRS 2.MDR-A.68.e. 2) ESRS 2.MDR-T.80.c. 3) ESRS 2.MDR-T.80.a, f. 4) ESRS 2.MDR-A.68.a, b, c. 
5) Davon betroffen sind im Vergleich zu den Verbraucher- und Endnutzer:innen wie sie unter S4 beschrieben sind, Endkunden (im Sinne von Unternehmen) nur wenn 

bestellte Gütertransporte nicht rechtzeitig ans Ziel kommen. 
6) Die angeführten Kennzahlen zur Pünktlichkeit werden unbereinigt im Hinblick auf die Extremwetterereignisse im Herbst 2024 berichtet. 

Die in diesem Kapitel dargestellten Maßnahmen umfassen solche, die positive Auswirkungen sukzessive erweitern und 
negative minimieren. Darüber hinaus verfügt der ÖBB Konzern über Abhilfemaßnahmen, um den ad-hoc auftretenden, 
negativen Auswirkungen schnell und unkompliziert zu begegnen. Kommt es z. B. zu Beeinträchtigungen im Reiseablauf 
oder zu Sicherheitsvorfällen, greifen festgelegte Prozesse, welche die Verbraucher- und Endnutzer:innen bestmöglich 
unterstützen. Diese umfassen u. a. Hilfeleistungen wie Mahlzeiten, Erfrischungen, Unterbringungen oder Erstattungen im 
Verzögerungs- oder Verspätungsfall sowie Haftungen im Schadensfall.50 ESRS S4-4.31.b, c 

E.4. Governance Informationen 

GG11  UUnntteerrnneehhmmeennssffüühhrruunngg  

Die ÖBB setzen auf Transparenz, Integrität und nachhaltigen Erfolg. Sie fördern eine wertebasierte Unternehmenskultur, 
achten auf die Einhaltung von Gesetzen und schützen Hinweisgeber:innen. Durch Lobbying unterstützen sie faire 
Bedingungen für den Schienenverkehr. Außerdem pflegen sie stabile Lieferantenbeziehungen für einen reibungslosen 
Ablauf im Konzern.  

Die Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane sowie deren Zusammensetzung, Aufgaben und Zuständigkeiten 
und ihr Fachwissen in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte wie auch Aspekte der Unternehmensführung werden in 
Kapitel E.1. Allgemeine Angaben unter „Governance“ beim Unterthema „Die Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsratsorgane“ dargestellt. ESRS G1.GOV-1.5.a, b 

  

 

50 Angabe in Zusammenhang mit den negative Auswirkungen S4-A-1, S4-A-2, S4-A-3. 

LB134 |E.4. �G1 Unternehmensführung
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BBeesscchhrreeiibbuunngg  ddeerr  VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  EErrmmiittttlluunngg  uunndd  BBeewweerrttuunngg  ddeerr  wweesseennttlliicchheenn  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn  

Die allgemeine Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung wesentlicher Auswirkungen, Risiken und Chancen sind 
in Kapitel E.1. Allgemeine Angaben unter „Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen“ abgebildet und kann 
in diesem Abschnitt bei Bedarf nachgelesen werden. ESRS G1.IRO-1.6 

Nach den Vorgaben der ESRS werden Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung negativer Auswirkungen auf 
„Unternehmensführung“ im Bericht nicht als „positive Wirkung“ ausgewiesen, sondern als präventive oder mindernde 
Maßnahmen dargestellt. Aus der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse haben sich die folgenden wesentlichen tatsächlichen 
oder potenziellen Auswirkungen, Risiken und Chancen für den ÖBB Konzern ergeben: 

NNrr..    WWeesseennttlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn11))  22))    

AArrtt  ddeerr  AAuusswwiirrkkuunngg  
bbzzww..  
RRiissiikkoo  //  CChhaannccee33))      ZZeeiitthhoorriizzoonntt33))  

AAnnggaabbeenn  zzuurr  
WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee  ((WWKK))  
bbeeii  AAuusswwiirrkkuunnggeenn33))  

UUnntteerrtthheemmaa::  Unternehmenskultur  

G1-A-1 

Die Verankerung von Verantwortlichkeiten und 
Strukturen in Form von Policies, Organisations-
handbüchern etc. gewährleistet das gemeinsame 
Handeln entlang der festgesetzten Unternehmens-
werte und -strategien und gibt Mitarbeiter:innen 
Klarheit und Orientierung. 

Positiv Kurzfristig 

– Eigene 
Geschäftstätigkeiten 

– Vorgelagerte WK 
– Nachgelagerte WK 

G1-F-1 

Durch eine effiziente Steuerung des ÖBB Konzerns und 
die Verankerung von Verantwortlichkeiten und 
Strukturen (z. B. Organisationshandbuch, 
Prozesslandkarte) entlang der festgesetzten 
Unternehmenswerte und -strategien wird eine 
konsistente und effiziente Unternehmensführung 
ermöglicht, die langfristig zur Stabilität und 
Wertschöpfung des Unternehmens beiträgt. 

Chance Kurzfristig  

UUnntteerrtthheemmaa:: Schutz von Hinweisgeber:innen (Whistleblower:innen) 

G1-A-2 

Das elektronische Hinweisgeber:innensystem 
ermöglicht neben den sonstigen Meldekanälen auch 
die Abgabe von anonymen Hinweisen, schafft damit 
Vertrauen und schützt Hinweisgeber:innen. 

Positiv Kurzfristig 

– Eigene 
Geschäftstätigkeiten 

– Vorgelagerte WK 
– Nachgelagerte WK 

UUnntteerrtthheemmaa:: Korruption und Bestechung 

G1-A-3 

Ein fehlendes Compliance-Management kann zu einem 
Arbeitsumfeld führen, das von Unsicherheit und 
Misstrauen geprägt ist. Mangelnde Transparenz und 
unklare Regeln fördern potenziell unethisches und 
unter Umständen strafrechtlich relevantes Verhalten 
und erschweren es den Mitarbeiter:innen, sich an 
Standards zu orientieren, was ihre Motivation und 
Produktivität beeinträchtigt. (potenziell) 

Negativ Mittelfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 

G1-A-4 

Unklare Compliance-Richtlinien sowie fehlende 
Überwachung machen interne Prozesse anfällig für 
Unregelmäßigkeiten, Betrug und Korruption. Dies kann 
zu Fehlentscheidungen, Ressourcenverschwendung 
und Verlust der organisatorischen Integrität führen. 

Negativ Mittelfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 

UUnntteerrtthheemmaa:: Politisches Engagement 

G1-A-5 

Lobbying und Verankerung von Positionen und 
Änderungsanträgen, um bahnrelevanten Initiativen 
voranzutreiben, unterstützen Klimaschutz und 
forcieren Investitionen in den öffentlichen Verkehr. 
Richtig eingesetzt, kann Lobbying nicht nur dem 
Unternehmen, sondern auch der Gesellschaft und der 
Umwelt zugutekommen. 

Positiv Kurzfristig 

– Eigene 
Geschäftstätigkeiten 

– Vorgelagerte WK 
– Nachgelagerte WK 

G1-A-6 

Die Mitgliedschaft in Bahninteressengruppen steigert 
den inhaltlichen Austausch, treibt die Anliegen des 
ÖBB Konzerns voran und bietet die Möglichkeit, 
Partner für gemeinsame Anliegen (Klimaschutz, 
Investitionen in öffentlichen Verkehr) zu finden. 

Positiv Kurzfristig 

– Eigene 
Geschäftstätigkeiten 

– Vorgelagerte WK 
– Nachgelagerte WK 

G1-A-7 
Durch die Mitgliedschaften in Bahninteressensgruppen 
führen Kompromisse zu einer Aufweichung der 
Position und der Eigeninteressen des ÖBB Konzerns. 

Negativ Kurzfristig 

– Eigene 
Geschäftstätigkeiten 

– Vorgelagerte WK 
– Nachgelagerte WK 

1) Wesentliche Auswirkungen sind als tatsächlich zu erachten, außer es wird explizit auf Gegenteiliges hingewiesen. ESRS 2.SBM-3.48.c. 
2) Die Aktualisierung der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse hat zu geringfügigen Anpassungen (Art der Auswirkung bzw. Risiko / Chance, Zeithorizont und Angaben 

zur Wertschöpfungskette) und zur Aufnahme eines neuen Themas im Vergleich zum Vorjahr geführt. ESRS 2.SBM-3-48.g. 
3) ESRS 2.SBM-3.48.c.  
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NNrr..  WWeesseennttlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn11))  22))  

AArrtt  ddeerr  AAuusswwiirrkkuunngg  
bbzzww..  
RRiissiikkoo  //  CChhaannccee33))  ZZeeiitthhoorriizzoonntt33))  

AAnnggaabbeenn  zzuurr  
WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee  ((WWKK))  
bbeeii  AAuusswwiirrkkuunnggeenn33))  

UUnntteerrtthheemmaa:: Management der Beziehungen zu Lieferanten einschließlich Zahlungspraktiken 

G1-A-8 

Hohe, bürokratische Anforderungen (z. B. 
Vergaberecht, ESG-Kriterien, CSRD etc.) und ein damit 
verbundener Aufwand zur Datengenerierung sowie 
eine zu starke Monopolstellung in den einzelnen 
Ausschreibungsbereichen der ÖBB können sich negativ 
auf Lieferanten in den verschiedenen 
Geschäftszweigen auswirken; z. B. hoher 
wirtschaftlicher Aufwand / Ressourcenintensität bei der 
Teilnahme an Ausschreibungen. Dies gilt in spezieller 
Art und Weise für KMU. 

Negativ Kurzfristig 

– Eigene 
Geschäftstätigkeiten 

– Vorgelagerte WK 
– Nachgelagerte WK 

G1-A-9 

Die proaktive Unterstützung durch den ÖBB Konzern, 
offene Zusammenarbeit sowie klare, einheitliche 
Vorgaben fördern das Engagement bei den 
Lieferanten. Dadurch werden die Einhaltung der 
Vorgaben verbessert, nachhaltige Partnerschaften 
aufgebaut, Planungssicherheit und wirtschaftliche 
Stabilität bei den Lieferanten ermöglicht. 

Positiv Kurzfristig 

– Eigene 
Geschäftstätigkeiten 

– Vorgelagerte WK 
– Nachgelagerte WK 

G1-A-10 

Verspätete Zahlungen können finanzielle Stabilität von 
KMU gefährden (laufenden Kosten wie Gehälter, Miete 
und Materialeinkäufe). In weiterer Folge kann die 
Wertschöpfungskette beeinträchtigt werden, da 
verzögerte Zahlungen dazu führen können, dass 
kleinere Lieferanten ihre eigenen Verpflichtungen 
gegenüber ihrer Lieferkette und damit gegenüber dem 
ÖBB Konzern nicht einhalten können. 

Negativ Kurzfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 
– Vorgelagerte WK 

UUnntteerrtthheemmaa:: Sonstiges 

G1-F-2 

Bei Informationssicherheitsvorfällen kann die 
Funktionsfähigkeit zentraler Informations- und 
Betriebssysteme erheblich beeinträchtigt werden. 
Dadurch ergeben sich sowohl finanzielle 
Auswirkungen als auch umfassende 
Reputationsschäden. 

Risiko Mittelfristig  

1) Wesentliche Auswirkungen sind als tatsächlich zu erachten, außer es wird explizit auf Gegenteiliges hingewiesen. ESRS 2.SBM-3.48.c. 
2) Die Aktualisierung der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse hat zu geringfügigen Anpassungen (Art der Auswirkung bzw. Risiko / Chance, Zeithorizont und Angaben 

zur Wertschöpfungskette) und zur Aufnahme eines neuen Themas im Vergleich zum Vorjahr geführt. ESRS 2.SBM-3-48.g. 
3) ESRS 2.SBM-3.48.c. 

UUnntteerrnneehhmmeennsskkuullttuurr  uunndd  KKoonnzzeeppttee  ffüürr  ddiiee  UUnntteerrnneehhmmeennssffüühhrruunngg  

Die vier dargestellten ÖBB Unternehmenswerte sind die Grundlage für Zusammenarbeit und Orientierung. Sie fördern eine 
starke Unternehmenskultur, respektvollen Umgang und unterstützen Produktivität sowie Wettbewerbsfähigkeit. 

    

WWiirr  vvoorr  IIcchh  
ÜÜbbeerrzzeeuuggeennddee  LLeeiissttuunnggeenn  

ffüürr  uunnsseerree  KKuunndd::iinnnneenn  IInniittaattiivvee  eerrggrreeiiffeenn  SSiicchheerrhheeiitt  lleebbeenn  
 

Die Werte sind seit 2019 konzernweit definiert und im Intranet sowie im Führungskräftehandbuch verfügbar. Ihre 
Entwicklung erfolgte unter Einbindung von Mitarbeiter:innen durch Desk-Research, Interviews und Datenanalysen. Drei 
Initiativen markieren den Startpunkt: 

– Purpose ÖBB: Definition der gemeinsamen Identität und des WIR-Gefühls 
– Kulturwandel: Maßnahmen zur Stärkung der Unternehmenskultur 
– Markenkern und Employer-Branding: Strategien zur Gewinnung werteorientierter Mitarbeiter:innen 

Im Rahmen des jährlich stattfindenden Mitarbeiter:innengesprächs ist die Umsetzung der gemeinsamen Werte und 
Kompetenzen Teil der Evaluation. Maßnahmen zur Förderung oder Stärkung der Kompetenz werden im Zuge dessen 
gegebenenfalls festgelegt. ESRS G1-1.9  
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NNrr..  WWeesseennttlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn,,  RRiissiikkeenn  uunndd  CChhaanncceenn11))  22))  

AArrtt  ddeerr  AAuusswwiirrkkuunngg  
bbzzww..  
RRiissiikkoo  //  CChhaannccee33))  ZZeeiitthhoorriizzoonntt33))  

AAnnggaabbeenn  zzuurr  
WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee  ((WWKK))  
bbeeii  AAuusswwiirrkkuunnggeenn33))  

UUnntteerrtthheemmaa:: Management der Beziehungen zu Lieferanten einschließlich Zahlungspraktiken 

G1-A-8 

Hohe, bürokratische Anforderungen (z. B. 
Vergaberecht, ESG-Kriterien, CSRD etc.) und ein damit 
verbundener Aufwand zur Datengenerierung sowie 
eine zu starke Monopolstellung in den einzelnen 
Ausschreibungsbereichen der ÖBB können sich negativ 
auf Lieferanten in den verschiedenen 
Geschäftszweigen auswirken; z. B. hoher 
wirtschaftlicher Aufwand / Ressourcenintensität bei der 
Teilnahme an Ausschreibungen. Dies gilt in spezieller 
Art und Weise für KMU. 

Negativ Kurzfristig 

– Eigene 
Geschäftstätigkeiten 

– Vorgelagerte WK 
– Nachgelagerte WK 

G1-A-9 

Die proaktive Unterstützung durch den ÖBB Konzern, 
offene Zusammenarbeit sowie klare, einheitliche 
Vorgaben fördern das Engagement bei den 
Lieferanten. Dadurch werden die Einhaltung der 
Vorgaben verbessert, nachhaltige Partnerschaften 
aufgebaut, Planungssicherheit und wirtschaftliche 
Stabilität bei den Lieferanten ermöglicht. 

Positiv Kurzfristig 

– Eigene 
Geschäftstätigkeiten 

– Vorgelagerte WK 
– Nachgelagerte WK 

G1-A-10 

Verspätete Zahlungen können finanzielle Stabilität von 
KMU gefährden (laufenden Kosten wie Gehälter, Miete 
und Materialeinkäufe). In weiterer Folge kann die 
Wertschöpfungskette beeinträchtigt werden, da 
verzögerte Zahlungen dazu führen können, dass 
kleinere Lieferanten ihre eigenen Verpflichtungen 
gegenüber ihrer Lieferkette und damit gegenüber dem 
ÖBB Konzern nicht einhalten können. 

Negativ Kurzfristig 
– Eigene 

Geschäftstätigkeiten 
– Vorgelagerte WK 

UUnntteerrtthheemmaa:: Sonstiges 

G1-F-2 

Bei Informationssicherheitsvorfällen kann die 
Funktionsfähigkeit zentraler Informations- und 
Betriebssysteme erheblich beeinträchtigt werden. 
Dadurch ergeben sich sowohl finanzielle 
Auswirkungen als auch umfassende 
Reputationsschäden. 

Risiko Mittelfristig  

1) Wesentliche Auswirkungen sind als tatsächlich zu erachten, außer es wird explizit auf Gegenteiliges hingewiesen. ESRS 2.SBM-3.48.c. 
2) Die Aktualisierung der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse hat zu geringfügigen Anpassungen (Art der Auswirkung bzw. Risiko / Chance, Zeithorizont und Angaben 

zur Wertschöpfungskette) und zur Aufnahme eines neuen Themas im Vergleich zum Vorjahr geführt. ESRS 2.SBM-3-48.g. 
3) ESRS 2.SBM-3.48.c. 

UUnntteerrnneehhmmeennsskkuullttuurr  uunndd  KKoonnzzeeppttee  ffüürr  ddiiee  UUnntteerrnneehhmmeennssffüühhrruunngg  

Die vier dargestellten ÖBB Unternehmenswerte sind die Grundlage für Zusammenarbeit und Orientierung. Sie fördern eine 
starke Unternehmenskultur, respektvollen Umgang und unterstützen Produktivität sowie Wettbewerbsfähigkeit. 

    

WWiirr  vvoorr  IIcchh  
ÜÜbbeerrzzeeuuggeennddee  LLeeiissttuunnggeenn  

ffüürr  uunnsseerree  KKuunndd::iinnnneenn  IInniittaattiivvee  eerrggrreeiiffeenn  SSiicchheerrhheeiitt  lleebbeenn  
 

Die Werte sind seit 2019 konzernweit definiert und im Intranet sowie im Führungskräftehandbuch verfügbar. Ihre 
Entwicklung erfolgte unter Einbindung von Mitarbeiter:innen durch Desk-Research, Interviews und Datenanalysen. Drei 
Initiativen markieren den Startpunkt: 

– Purpose ÖBB: Definition der gemeinsamen Identität und des WIR-Gefühls 
– Kulturwandel: Maßnahmen zur Stärkung der Unternehmenskultur 
– Markenkern und Employer-Branding: Strategien zur Gewinnung werteorientierter Mitarbeiter:innen 

Im Rahmen des jährlich stattfindenden Mitarbeiter:innengesprächs ist die Umsetzung der gemeinsamen Werte und 
Kompetenzen Teil der Evaluation. Maßnahmen zur Förderung oder Stärkung der Kompetenz werden im Zuge dessen 
gegebenenfalls festgelegt. ESRS G1-1.9  

E.4. �G1 Unternehmensführung
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Seit 2018 werden Mitarbeiter:innen, die die ÖBB Unternehmenswerte besonders leben, mit dem 
ÖBB Mitarbeiter:innenaward in sieben Kategorien ausgezeichnet – darunter Kolleg:in des Jahres, Innovation des Jahres 
und Sicherheitsvorbild des Jahres. ESRS G1-1.9 

Zur Stärkung der Unternehmenskultur finden regelmäßig Schulungen statt. Das E-Learning „Die Welt der ÖBB – ein 
kompakter Überblick über den Konzern“ vermittelt den Mitarbeiter:innen einen Überblick über Vision, Mission, Strategie 
und Werte des ÖBB Konzerns. Die Unternehmenswerte sind zudem Bestandteil der Führungskräfteschulungen sowie der 
jährlichen Vorbereitung auf die Mitarbeiter:innengespräche. ESRS G1-1.10.g 

CCoommpplliiaannccee  

Compliance ist für die Prävention, die Früherkennung sowie für die Aufklärung von Sachverhalten mit Bezug zu 
Wirtschaftskriminalität und Korruption zuständig. Das für die Untersuchung der Compliance-relevanten Meldungen 
zuständige Compliance-Office des ÖBB Konzerns ist in der ÖBB-Holding AG angesiedelt und wird vom weisungsfreien 
Chief Compliance Officer geleitet. Zusätzlich sind in den Teilkonzerngesellschaften ÖBB-Personenverkehr AG, 
ÖBB-Infrastruktur AG und Rail Cargo Austria AG weisungsfreie Compliance-Officer organisatorisch und dienstrechtlich 
verankert. Das Compliance-Office ist vorwiegend für die Prävention, die Früherkennung sowie für die Aufklärung von 
Sachverhalten mit Bezug zu Wirtschaftskriminalität und Korruption zuständig.  

Alle Organe und Bedienstete des ÖBB Konzerns fallen unter den Amtsträgerbegriff des Strafgesetzbuches, wodurch die 
verschärften Korruptionsstrafrechtsbestimmungen zur Anwendung kommen und die Definition der „risikobehafteten 
Funktionen” erfüllt wird. Als Kernpunkt der Compliance-Auffassung dient der Code of Conduct51 des ÖBB Konzerns. Dieser 
Verhaltenskodex ist für alle Geschäftsleitungsorgane, Führungskräfte und Mitarbeiter:innen verbindlich. Er erklärt und 
ergänzt geltende Gesetze, beschreibt die ethischen Grundsätze und allgemeinen Prinzipien, an denen der ÖBB Konzern 
sein wirtschaftliches Handeln ausrichtet, und stellt die wesentlichen Elemente der Unternehmenskultur dar. Er ist sowohl 
im Intranet als auch öffentlich im Internet zugänglich. ESRS G1-1.10.h; ESRS G1-3.20   

SScchhuuttzz  vvoonn  HHiinnwweeiissggeebbeerr::iinnnneenn  ((WWhhiissttlleebblloowweerr::iinnnneenn))  

Interne und externe Hinweisgeber:innen können Sachverhalte jederzeit an die Compliance-Organisation melden. Im 
ÖBB Konzern ist zu diesem Zweck ein Hinweisgeber:innensystem52 eingerichtet. Es ermöglicht die Entgegennahme und 
Bearbeitung von Hinweisen über regelwidriges Verhalten – in strukturierter und vertraulicher Form und unter Wahrung 
der Anonymität. Zusätzlich können Meldungen telefonisch, per Post, per Mail und persönlich (jedenfalls vertraulich) 
erfolgen. Compliance verantwortet die Entgegennahme, Sichtung und gegebenenfalls Verteilung der Hinweise. Das 
Hinweisgeber:innensystem wurde auf Basis der Vorgaben des Hinweisgeber:innenschutzgesetzes und der EU-Richtlinie 
2019 / 1937 implementiert. ESRS G1-1.10.a, c, e, 11 

Das Compliance-Office ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Identitäten hinweisgebender Personen sowie der im Hinweis 
allenfalls genannten betroffenen Personen streng vertraulich zu behandeln und zu schützen. Gemäß den einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen sind jegliche nachteilige Maßnahmen, welche sich gegen die hinweisgebende Person richten, 
zu unterlassen. ESRS G1-1.10.c 

VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  VVeerrhhiinnddeerruunngg,,  AAuuffddeecckkuunngg,,  UUnntteerrssuucchhuunngg  uunndd  WWeeiitteerrvveerrffoollgguunngg  vvoonn  MMeelldduunnggeenn    

Das umfassende Compliance-Management-System des ÖBB Konzerns stellt sicher, dass die geschäftlichen Tätigkeiten des 
ÖBB Konzerns den rechtlichen Vorgaben entsprechen. 

Das Compliance-Office ist verpflichtet, Compliance-relevanten Hinweisen konsequent nachzugehen, um so etwaige 
Missstände zu beheben. Die Untersuchungsbeauftragten handeln im Auftrag und in Abstimmung mit dem Chief 
Compliance Officer. Ein Einfluss anderer Führungskräfte auf die Untersuchungsbeauftragten ist ausgeschlossen. Die 
Ergebnisse führen zu Empfehlungen hinsichtlich Verbesserungspotenzialen sowie zu treffenden Sanktionen. Die 
Fallverfolgung und Dokumentation des Sachverhaltes erfolgen objektiv und unter Beachtung der Unschuldsvermutung. 
Die Daten aus Hinweisen und daraus folgenden Compliance-Untersuchungen werden als sensible Daten gewertet, die 
einem besonderen Vertrauensschutz unterliegen. Die revisionssichere Software erfüllt die rechtlich vorgegebenen Kriterien 
des Datenschutzes und die definierten Kriterien der Datensicherheit. 

Das Compliance-Office ist bestrebt, das Compliance-Management-System laufend und unter Berücksichtigung neuer 
rechtlicher Vorgaben zu evaluieren. Dazu nehmen Compliance-Mitarbeiter:innen an ausgewählten Veranstaltungen teil. 
Die Compliance-Organisation legt den Aufsichtsorganen einmal jährlich einen umfassenden Bericht über alle Compliance-
Tätigkeiten und Untersuchungshandlungen im ÖBB Konzern vor. Weiters wird der berechtigte Personenkreis laufend 
während des Jahres entsprechend adressiert. ESRS G1-3.18 

  

 

51 https://konzern.oebb.at/de/dam/jcr:8ab3fa09-25b2-4670-87e4-0ecdc89e775e/Code_of_Conduct_D_2020_ohneVerweise_V05.pdf. 
52 https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=ry8sbj&c=-1&language=ger. 
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SSeennssiibbiilliissiieerruunngg  

Eine der Kernaufgaben der Compliance-Organisation ist es, die ÖBB Mitarbeiter:innen langfristig und nachhaltig zu 
Compliance-relevanten Themenbereichen zu sensibilisieren. Es werden zielgruppen- und risikoorientierte Schulungen 
sowie bewusstseinsbildende Maßnahmen durchgeführt. Sie finden als Präsenzveranstaltungen, Schulung mittels 
Videokonferenz und in Form eines alle drei Jahre neu gestalteten und ausgerollten E-Learning-Programms statt.  
ESRS G1-3.20, 21.a 

Im Rahmen der Schulungen werden schwerpunktmäßig insbesondere folgende Themenbereiche zur Vermittlung der 
Compliance-Konzepte abgedeckt: Korruption (u. a. Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilszuwendungen), Interessen-
konflikte (insbesondere im Zusammenhang mit Vergaben), Wirtschaftskriminalität, Nebenbeschäftigungen und 
Whistleblower:innensystem. ESRS G1-3.21.a 

Aufgrund der Amtsträgereigenschaft können alle ÖBB Mitarbeiter:innen als Personen in risikobehafteten Funktionen 
angesehen werden. Über 90 % (Vj: >90 %) aller ÖBB Mitarbeiter:innen mit eigener ÖBB E-Mail-Adresse werden von den 
angebotenen Schulungsprogrammen (persönliche Schulung oder / und E-Learning) erfasst, darunter auch die als Mitglied 
eines Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgans identifizierten Personen. Gemäß der Definition im ÖBB Konzern fallen 
darunter die Aufsichtsrät:innen der ÖBB Gesellschaften sowie Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer:innen und 
Führungskräfte aller Managementlevels (Steuerungsebenen A und B). ESRS G1-3.21.a, b, c 

KKoorrrruuppttiioonnss--  ooddeerr  BBeesstteecchhuunnggssffäällllee  

Im Geschäftsjahr 2025 gab es keine Verurteilungen (Vj: 0) von ÖBB Mitarbeiter:innen in Zusammenhang mit 
Korruptionstatbeständen im Sinne des österreichischen Strafgesetzbuchs. ESRS G1-4.24.a 

Maßnahmen, um gegen Verstöße gegen Verfahren und Standards zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung 
vorzugehen, umfassen unter anderem: ESRS G1-4.24.b 

– Personelle und arbeitsrechtliche Maßnahmen  
– Systemische und prozessuale Maßnahmen, z. B. 

• Laufende Anpassung interner Prozesse und Regelwerke auf Grundlage von Erkenntnissen der Fallverfolgung 
• Themenschwerpunkte bei Compliance-Schulungen  
• Durchführung außerordentlicher Revisionsprüfungen 
• Compliance-Gefährdungsanalysen 
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PPoolliittiisscchhee  EEiinnfflluussssnnaahhmmee  uunndd  LLoobbbbyyttäättiiggkkeeiitteenn  

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich die ÖBB in Österreich intensiv für den Abbau bürokratischer Hürden, Stabilisierung und 
Finanzierung stark gemacht. So wurde auf eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, auf Entbürokratisierung 
sowie auf steuerrechtliche Vereinfachungen hingewirkt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und den 
Infrastrukturausbau schneller umzusetzen. Auch wurde die finanzielle Grundlage für Ausbau, Erhalt und Betrieb der 
Bahninfrastruktur im Rahmen der Budgeterstellung 2025 / 2026 gesichert. Schließlich wurde in einer Stellungnahme zum 
Jahresprogramm 2025 des Klima- und Energiefonds der Erhalt zugesagter Fördermittel und mehrjährige 
Planungssicherheit eingefordert. 

Ein wichtiger Schwerpunkt lag auf der Stärkung und Stabilisierung des Schienengüterverkehrs. Hohe Strompreise und 
starker Preisdruck führten zu wirtschaftlichen Belastungen und Verkehrsverlagerungen auf die Straße. Zusätzlich 
verursachte die Sanierung des deutschen Schienennetzes Umleitungen und Mehrkosten. Die ÖBB kommunizierten 
frühzeitig mit politischen und industriellen Stakeholder:innen, um auf Auswirkungen hinzuweisen und Alternativen zu 
entwickeln. 

Auf EU-Ebene konzentrierten sich die Aktivitäten auf die Sicherung von Mitteln im Rahmen der „Connecting Europe 
Facility“, die europaweite Konnektivität und strategische Infrastrukturprojekte (Verordnung über die Nutzung von 
Fahrwegkapazität der Eisenbahn, militärische Mobilität und der High Speed Rail Action Plan der Europäischen Kommission, 
Europäisches Zugsicherungssystem – ETCS). Für den Schienengüterverkehr waren weiterhin Bemühungen um Beihilfen 
zentral, im Personenverkehr die Passagierrechte. Bei nicht bahnspezifischer Gesetzgebung (z. B. Chemikalienrecht wie 
beispielsweise PFAS, Naturschutz) gilt das Bestreben des Konzerns der Minimierung von Risiken, die für den Bahnverkehr 
im Allgemeinen und für die ÖBB im Speziellen entstehen können. ESRS G1-5.29.c 

Die Aktivitäten von Corporate-Affairs werden transparent im Intranet dargestellt und – entsprechend der Konzern-
Richtlinie – laufend an Vorstands- und Aufsichtsratsgremien berichtet. ESRS G1-5.29.a  

MMiittgglliieeddsscchhaafftteenn  

Wie alle in Österreich eingetragenen Unternehmen sind auch die ÖBB dazu verpflichtet, Mitglied der Wirtschaftskammer 
Österreich zu sein. Darüber hinaus bestehen freiwillige Mitgliedschaften wie z. B. bei der Industriellenvereinigung, dem 
Verband der Öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs (VÖWG) oder der Zukunftsoffensive Verkehr und 
Infrastruktur (ZOVI) sowie bei vielen weiteren. Alle Mitgliedschaften sind in einer konzerninternen Datenbank einsehbar. 
Neue Mitgliedschaften durchlaufen einen detaillierten Screening-Prozess (Kartellrecht, Compliance, Risikoeinschätzung 
etc.) und müssen ausnahmslos vom Vorstand beschlossen werden. ESRS G1-5.AR13 

PPoossiittiioonneenn  

Folgende Personen haben in den zwei Jahren vor Berichtszeitraum eine vergleichbare Position in der öffentlichen 
Verwaltung innegehabt oder wechselten von einer solchen Position in eine vergleichbare im ÖBB Konzern: ESRS G1-5.30 

NNaammee  PPoossiittiioonn  aalltt  PPoossiittiioonn  nneeuu  

Pia Kranawetter Vize-Kabinettschefin Ministerium für Kunst, 
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport   

Seit Oktober 2024 (dzt. karenziert) Leiterin 
Kommunikation und Public Affairs ÖBB-
Infrastruktur AG 

Cornelia Breuß Leiterin Kommunikation und Public Affairs  
ÖBB-Infrastruktur AG 

Seit August 2024 Leiterin Sektion Mobilität im 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 

PPoolliittiisscchhee  ZZuuwweenndduunnggeenn  

Die ÖBB setzen sich aktiv für ihre Ziele ein, tätigen aber zu keiner Zeit politische Zuwendungen – weder finanziell noch in 
Form von Sachleistungen –, da dies im Widerspruch zu den konzernweit geltenden Compliance-Richtlinien steht. 
ESRS G1-5.29.b 

IIddeennttiiffiikkaattiioonnssnnuummmmeerr    

Die Identifikationsnummer im EU-Transparenzregister lautet 36636102190-34. ESRS G1-5.29.d 
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MMaannaaggeemmeenntt  ddeerr  BBeezziieehhuunngg  zzuu  LLiieeffeerraanntteenn  

NNaacchhhhaallttiiggee  BBeesscchhaaffffuunngg  

Als öffentliche Auftraggeberin unterliegen die ÖBB dem Bundesvergabegesetz (BVergG 2018). Grundsätze wie fairer und 
lauterer Wettbewerb, Gleichbehandlung aller Bewerber und Bieter sowie Transparenz, Wirtschaftlichkeit und 
Umweltgerechtigkeit sind sicherzustellen. Die unten beschriebenen Aktivitäten gelten für alle Standorte in Österreich. 
Neben ökologischen Aspekten berücksichtigt die Beschaffung auch soziale Standards. Seit 2021 ergänzt ein 
Verhaltenskodex für Lieferanten (Supplier Code of Conduct) die AGB. Er definiert ethische Grundsätze in der 
Zusammenarbeit mit den ÖBB und muss vor der Zusammenarbeit im ÖBB-internen Einkaufssystem ProVia akzeptiert 
werden. Die ÖBB gewährleisten diskriminierungsfreie Ausschreibungen. Diese werden möglichst so gestaltet, dass auch 
regionale Lieferanten sowie Klein- und Mittelunternehmen (KMU) daran teilnehmen können – etwa durch regionale Lose. 
99,6 % (Vj: 99,6 %) des Nettobestellvolumens stammen aus EU- und EFTA-Staaten, 30,9 % (Vj: 40 %) von Klein- und 
Mittelunternehmen. Für KMU bleibt die Komplexität des Vergaberechts eine Herausforderung. ESRS G1-2.15.b 

Die ÖBB nutzen vergaberechtskonforme Ansätze, um Nachhaltigkeitsanforderungen in der Lieferkette sicherzustellen. Bei 
der Auswahl des Ansatzes spielen marktrelevante Faktoren eine Rolle (Marktreife, Stärke des Wettbewerbs, 
Nachhaltigkeitsrisiko etc.). So können z. B. in einem höher entwickelten Markt höhere Anforderungen gestellt werden, 
ohne den Bieterkreis stark einzuschränken. Grundlage ist die ÖBB Toolbox mit juristisch geprüften Nachhaltigkeitskriterien. 
Zusätzlich berücksichtigt das TCO-CO�-Modell (TCO = Total cost of ownership) neben Gesamt- auch Emissionskosten über 
den Lebenszyklus. Bei relevanten Lieferanten wird eine externe ESG-Beurteilung eingefordert, um Stärken und 
Schwachstellen zu analysieren. ESRS G1-2.14, 15.a 

AAnnssaattzz  Beschreibung 

Leistungsbeschreibung An die Leistung sind Nachhaltigkeitsanforderungen gebunden, die zwingend zu erfüllen sind (z. B. Textilien 
mit Nachhaltigkeitszertifizierung). 

Eignungs- oder 
Auswahlkriterien 

Es dürfen nur Unternehmen mitbieten, die unternehmensbezogene Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen 
(z. B. Unternehmenszertifizierungen) bzw. werden Nachweise bei der Bewertung positiv berücksichtigt. 

Zuschlagkriterien Werden ökologische oder soziale Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt, werden diese Unternehmen besser 
bewertet, wodurch sie größere Chancen haben, die Ausschreibung zu gewinnen.  

Vertragsbestandteile Bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte sind immer Teil der Ausschreibung (z. B. Arbeitnehmer:innenrechte), 
darüber hinaus können weitere Aspekte vereinbart werden (z. B. Weiterentwicklung der 
Nachhaltigkeitsperformance während der Vertragslaufzeit). 

SScchhuulluunnggeenn  

Das Team „Nachhaltige Beschaffung“ entwickelt gemeinsam Vorgaben und Schulungen weiter, informiert regelmäßig 
über Neuerungen und unterstützt Einkäufer:innen bei nachhaltigen Ausschreibungen.  

ZZaahhlluunnggsspprraakkttiikkeenn    

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des ÖBB Konzerns sind öffentlich auf der Website einsehbar und enthalten 
detaillierte Regelungen zu den Zahlungspraktiken. Abhängig vom Beschaffungsvorhaben werden unterschiedliche AGB 
vereinbart, (z. B. AGB für Lieferungen, Dienstleistungen, Bauleistungen etc.), die Zahlungsregelungen sind jedoch im 
Wesentlichen ident. 

ZZaahhlluunnggsspprraakkttiikkeenn    2025 2024 Veränderung 
Veränderung 

in % 

Durchschnittliche Tage bis Rechnungsbegleichung in Tagen1) 2) 32,1 31,3 +0,8 2,6 % 

Anteil angewandter Standardbedingungen bei Zahlungen in Prozent1) 3) 69,1 68,9 +0,2 0,3 % 

Anhängige Gerichtsverfahren wegen Zahlungsverzug in Stück 0 0 0 0 % 
1) Vier kleinere vollkonsolidierte ÖBB Gesellschaften sind im Umfang der angegebenen Kennzahl nicht enthalten, diese haben jedoch keine wesentlichen 

Auswirkungen auf die angegebene Kennzahl. 
2) Vom Rechnungsdatum bis zum Ausgleichsdatum. 
3) Die Standardbedingung für das Zahlungsziel beträgt 30 Tage. ESRS G1-6.33.a-c. 

Als Standardbedingung beträgt das Zahlungsziel 30 Tage. In Sonderfällen wird von der Standardbedingung abgewichen 
und Zahlungsbedingungen wie „sofort zahlbar“ oder mit dem Vertragspartner individuell vereinbarte Bedingungen 
festgelegt. ESRS G1-6.33.a, b, d 

Sämtliche Rechnungen werden anhand eines Standardfreigabeprozesses geprüft und einmal pro Woche im Zuge des 
Großzahllaufs zur Auszahlung gebracht. Hierbei werden alle Kreditoren gleichbehandelt, unabhängig von ihrer Größe, 
Herkunft oder anderen Merkmalen. Eine Strategie zur Verhinderung von Zahlungsverzug mit Fokus auf KMU ist daher 
nicht erforderlich. ESRS G1-2.14 
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Da die ÖBB als Sektorenauftraggeber dem Vergaberecht unterliegt und alle Bieter gleich behandeln müssen, wird bei den 
Zahlungsbedingungen keine Unterscheidungen zwischen Branchen, Ländern oder Lieferanten getroffen. 

KKoommmmuunniikkaattiioonn  uunndd  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  mmiitt  LLiieeffeerraanntteenn  

Der ÖBB Einkauf befindet sich in kontinuierlichem Austausch mit potenziellen und bestehenden Lieferanten. Dieser wird 
von den Fachbereichen oder den jeweiligen relevanten Einkaufsverantwortlichen im Sinne der Markterkundung oder in 
Form von Lieferantengesprächen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung durchgeführt.  

Der ÖBB Konzern arbeitet in Brancheninitiativen mit Lieferanten zusammen, um Nachhaltigkeit in der Lieferkette zu 
fördern. Neben Railsponsible und der Sustainable Rail Initiative (SRI) engagieren sich die ÖBB bei der European Railways 
Purchasing Conference (ERPC). ESRS G1-2.15.a 

IInnffoorrmmaattiioonnssssiicchheerrhheeiitt  

Zu Informationssicherheitsszenarien mit hohem Schadenspotenzial zählen Vorfälle, bei denen die Funktionsfähigkeit 
zentraler Informations- und Betriebssysteme erheblich beeinträchtigt wird. Die Strategie orientiert sich an klar definierten 
Entwicklungspfaden, dem Stand der Technik und dem Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung. Ergänzend werden 
Kennzahlen zur Fortschrittsmessung erhoben, um Transparenz und Steuerbarkeit sicherzustellen. So wird ein 
Sicherheitsniveau geschaffen, das eine verlässliche Grundlage für weitere digitale und wirtschaftliche Entwicklung bildet. 

UUnntteerrnneehhmmeennssssppeezziiffiisscchhee  IInnffoorrmmaattiioonneenn    

SSuussttaaiinnaabbllee  FFiinnaannccee  

Die 2015 verabschiedete Agenda 2030 der UNO sieht den Finanzmarkt als Hebel zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDG). Regularien wie die Principles of Responsible Banking und die EU-
Taxonomie-VO definieren Kriterien für nachhaltige Investitionen und sollen Greenwashing verhindern. Wichtige 
Kennzahlen sind CapEx, OpEx und Umsatz – CapEx spielt im Finanzierungsbereich eine zentrale Rolle. Ein anerkanntes 
Merkmal ist das ESG-Rating, das Unternehmen auf Basis von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien bewertet. 
Sustainable Finance ist damit ein zentraler Baustein, da ökologische Effekte zunehmend kapitalintensiv sind und 
Finanzierungsformen eng mit Nachhaltigkeitsstandards verknüpft werden. 

Highlights 2025 
Das im Jahr 2021 erstmalig aufgesetzte Rating für die am Kapitalmarkt operierenden Konzerngesellschaften der ÖBB 
wurde Mitte des Jahres 2025 einem Ratingcheck unterzogen. Zusätzlich dazu wurde das 2023 veröffentlichte Sustainable-
Finance-Framework (SFF) im Jahr 2025 aktualisiert und umfasst ein Mapping für grüne Finanzierungen und EU-Taxonomie 
sowie einen Sustainability-Linked-Teil. Das SFF gilt für ausgewählte ÖBB Gesellschaften. Zentrale KPIs: 

– KPI 1: Reduktion absoluter Treibhausgasemissionen (Scope 1–3) bis 2030 
– KPI 2: Senkung des spezifischen CO�-Fußabdrucks (Personenverkehr bis 2035, Güterverkehr bis 2031) 
– KPI 3: Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen bis 2035 
– KPI 4: Verbesserung der Arbeitssicherheit bis 2035 
– KPI 5: Steigerung des Anteils der EU-taxonomiekonformen Zugkilometer bis 2035 

UUnntteerrnneehhmmeennssssppeezziiffiisscchhee  KKeennnnzzaahhlleenn11))    2025 2024 Ziel 2035 

ESG-Rating ÖBB-Personenverkehr AG (von 10 Punkten)2) 9,2 85 - 
ESG-Rating Rail Cargo Austria AG (von 10 Punkten)2) 9,0 81 - 
ESG-Rating ISS-ESG ÖBB-Infrastruktur AG (Ratingbandbreite von A+ bis D-)3) 3)  3)  - 
EU-taxonomiekonformen Zugkilometer ÖBB-Personenverkehr AG in Prozent4) 90,0 89,4 ≥97,0 

1) Unternehmensspezifische Angabe nach ESRS 2.SBM-3.48.h. 
2) Solicitated = angefordertes Rating. Ende 2024 wurde die ESG-Rating-Logik an ESRS angepasst; die max. Punktezahl änderte sich dadurch von 100 auf 10. 
3) Non-solicitated Rating = nicht angefordertes Rating, 2024 und 2025 wurde kein ISS-ESG-Corporate-Rating durchgeführt. 
4) Kennzahl im Sustainable-Finance-Framework bei der Kennzahl „Steigerung des EU-taxonomiekonformen CapEx-Anteils bis 2035“.  

Die Zielpfade für alle KPIs sind auf Jahresebene definiert, die tatsächlich erreichten KPI-Werte werden jährlich im 
Geschäftsbericht ausgewiesen. Für das Sustainable-Finance-Framework wurde eine Second-Party-Opinion von Moody’s 
Ratings veröffentlicht. 

Im Jahr 2024 setzten zwei ÖBB Tochtergesellschaften erstmals seit Veröffentlichung des Sustainable-Finance-
Frameworks grüne Finanzierungen um. Im Einklang mit internationalen Standards erstellen und veröffentlichen die beiden 
Tochtergesellschaften daher 2025 erstmals einen Sustainable-Finance-Report, der über die Mittelverwendung 
(Allokationsbericht) und die Nachhaltigkeitswirkung der Investitionen (Wirkungsbericht) Auskunft gibt. 
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Des Weiteren wurden folgende Sustainable-Finance-Transaktionen umgesetzt: 
– Abschluss eines Green Loans durch die ÖBB-Produktion GmbH zur Finanzierung von Siemens-Vectron-Lokomotiven in 

Höhe von EUR 20 Mio. mit Export Development Canada (EDC), arrangiert als Schuldscheindarlehen über die 
ING Bank N.V. 

– Abschluss einer Sustainability-linked Schuldschein-Transaktion der ÖBB-Personenverkehr AG in Höhe von EUR 356 Mio. 
– Abschluss eines Sustainability-linked Loans der ÖBB-Personenverkehr AG mit der Raiffeisen Bank International AG in 

Höhe von EUR 100 Mio. 
– Abschluss eines Sustainability-linked Loans der ÖBB-Personenverkehr AG mit der UniCredit Bank Austria AG in Höhe von 

EUR 100 Mio. 

Zielsetzungen 2026 
Zukünftig wollen die ÖBB stärker auf spezielle Kredite setzen, um nachhaltige Ziele zu erreichen. Dafür sollen 
Sustainability-linked Loans und Green Loans für Projekte, die zu den SDG passen, genutzt werden. Weiters wird an der 
Entwicklung einer einheitlichen Methode gearbeitet, um EU-Taxonomie-konforme Investitionen im Konzern zu finanzieren.  

E.5. Liste der in ESRS enthaltenen Angabepflichten 

Nachfolgend werden die in ESRS enthaltenen Angabepflichten, die bei der Erstellung der Nichtfinanziellen Erklärung auf 
der Grundlage der Ergebnisse der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse als wesentlich (w) bzw. nicht wesentlich (nw) 
bewertet wurden, aufgelistet. Das Thema „E3 Wasser- und Meeresressourcen“ wurde gesamtheitlich als nicht wesentlich 
im Zuge der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse ermittelt. ESRS, bei denen eine Übergangsbestimmung (ÜB) genutzt wurde, 
sind in der Tabelle mit ÜB gekennzeichnet. 

Die folgenden Angaben zu Umwelt, Soziales und Governance wurden den Belangen gemäß NaDiVeG Umwelt, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange und Achtung der Menschenrechte sowie Bekämpfung von Korruption und Bestechung zugeordnet.  

EESSRRSS  Titel 
w / 
nw Kapitel 

Seiten-
zahl Erläuterung 

NH-
Baustein SDG GRI 

AAllllggeemmeeiinn  ||  EESSRRSS  22  AAllllggeemmeeiinnee  AAnnggaabbeenn            

BP-1  
Allgemeine Grundlagen für die Erstellung 
der Nachhaltigkeitserklärungen 

w E.1. S. 35  
 

 2-2, 3-1 

BP-2  
Angaben im Zusammenhang mit 
konkreten Umständen 

w E.1. S. 35  
 

 2-4 

GOV-1  
Die Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsorgane 

w E.1. S. 36ff  
 

5, 8, 16 
2-9, 2-12, 2-
13, 2-17, 
405-1 

GOV-2  

Informationen und 
Nachhaltigkeitsaspekte, mit denen sich 
die Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsorgane des Unternehmens 
befassen 

w E.1. S. 38ff  

 

16 
2-12, 2-13, 
2-16, 2-24 

GOV-3  
Einbeziehung der 
nachhaltigkeitsbezogenen Leistung in 
Anreizsysteme 

w E.1. S. 59  
 

 2-19, 2-20 

GOV-4  Erklärung zur Sorgfaltspflicht w E.1. S. 39ff   16 2-23 

GOV-5  
Risikomanagement und interne 
Kontrollen der Nachhaltigkeitsberichter-
stattung 

w E.1. 
S. 25ff 
S. 33f 

 
 

 2-14 

SBM-1  
Strategie, Geschäftsmodell und 
Wertschöpfungskette 

w E.1. S. 41ff  
 

8, 10 
2-6, 2-7, 2-
22, 3-3 

SBM-2  
Interessen und Standpunkte der 
Interessenträger 

w E.1. S. 44  
 

16 2-12 

SBM-3  
Wesentliche Auswirkungen, Risiken und 
Chancen und ihr Zusammenspiel mit 
Strategie und Geschäftsmodell 

w  S. 44f 

Nutzung der 
Übergangsbe-
stimmung für 
ESRS 2 SBM-3 
Absatz 48.3  

 
1, 2, 3, 
5, 6, 8, 
11, 12, 
13, 16 

3-2, 3-3, 
201-2, 303-
1, 306-1, 
308-2, 413-
2, 414-2  

IRO-1  

Beschreibung des Verfahrens zur 
Ermittlung und Bewertung der 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken und 
Chancen 

w E.1. S. 45ff  

 

 2-14, 3-1 

IRO-2  

In ESRS enthaltene von der 
Nachhaltigkeitserklärung des 
Unternehmens abgedeckte 
Angabepflichten 

w E.1. S. 48  
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EESSRRSS  Titel 
w / 
nw Kapitel 

Seiten-
zahl Erläuterung 

NH-
Baustein SDG GRI 

UUmmwweelltt  ||  EESSRRSS  EE11  ––  KKlliimmaawwaannddeell       

GOV-3 
Einbeziehung der 
nachhaltigkeitsbezogenen Leistung in 
Anreizsysteme 

w E.2.  S. 59    2-19, 2-20 

E1-1 Übergangsplan für den Klimaschutz w E.2.  S. 59ff  1, 2, 16   

SBM-3 
Wesentliche Auswirkungen, Risiken und 
Chancen und ihr Zusammenspiel mit 
Strategie und Geschäftsmodell 

w E.2.  S. 63  1, 2, 16 

1, 2, 3, 
5, 6, 8, 
11, 12, 
13, 16 

3-2, 3-3, 
201-2, 303-
1, 306-1, 
308-2,  
413-2, 414-2  

IRO-1 

Beschreibung der Verfahren zur 
Ermittlung und Bewertung der 
wesentlichen klimabezogenen 
Auswirkungen, Risiken und Chancen 

w E.2.  S. 56ff  1, 2, 16  2-14, 3-1 

E1-2 
Konzepte im Zusammenhang mit dem 
Klimaschutz und der Anpassung an den 
Klimawandel 

w E.2.  S. 64  1, 2, 16  3-3 

E1-3 
Maßnahmen und Mittel im 
Zusammenhang mit den 
Klimakonzepten 

w E.2.  S. 65f  1, 2, 16 
13, 14, 
15 

3-3, 201-2, 
305-5 

E1-4 
Ziele im Zusammenhang mit dem 
Klimaschutz und der Anpassung an den 
Klimawandel 

w E.2.  S. 67f  1, 2, 16 
3, 12, 
13, 14, 
15  

3-3, 305-1, 
305-2, 305-
3, 305-5 

E1-5 Energieverbrauch und Energiemix w E.2.  S. 68f  1, 2, 16 
7, 8, 12, 
13 

302-1, 302-
3 

E1-6 
THG-Bruttoemissionen der Kategorien 
Scope 1, 2 und 3 sowie THG-
Gesamtemissionen 

w E.2.  S. 69ff  1, 2, 16 
3, 12, 
13, 14, 
15 

305-1, 305-
2, 305-3, 
305-4 

E1-7 

Entnahme von Treibhausgasen und 
Projekte zur Verringerung von 
Treibhausgasen, finanziert über CO2-
Zertifikate 

w E.2.  S. 73  1, 2, 16 
13, 14, 
15 

3-3, 305-5 

E1-8 Interne CO2-Bepreisung nw       

E1-9 

Erwartete finanzielle Effekte 
wesentlicher physischer Risiken und 
Übergangsrisiken sowie potenzielle 
klimabezogene Chancen 

w   ÜB 1, 2, 16 13 201-2 

UUmmwweelltt  ||  EESSRRSS  EE22  ––  UUmmwweellttvveerrsscchhmmuuttzzuunngg       

IRO-1 

Beschreibung der Verfahren zur 
Ermittlung und Bewertung der 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken 
und Chancen im Zusammenhang mit 
Umweltverschmutzung 

w E.2.  S. 74  3, 5  2-14, 3-1 

E2-1 
Konzepte im Zusammenhang mit 
Umweltverschmutzung 

w E.2.  S. 74  3, 5  3-3 

E2-2 
Maßnahmen und Mittel im 
Zusammenhang mit  
Umweltverschmutzung 

w E.2.  S. 75  3, 5  3-3 

E2-3 
Ziele im Zusammenhang mit 
Umweltverschmutzung 

w E.2.  S. 75  3, 5 6 3-3, 303-2 

E2-4 
Luft-, Wasser- und 
Bodenverschmutzung 

w E.2.  S. 75  3, 5 
3, 12, 

14, 15 
2-27, 305-7 

E2-5 
Besorgniserregende Stoffe und 
besonders  
besorgniserregende Stoffe 

nw E.2.    3, 5   

E2-6 

Erwartete finanzielle Effekte durch 
Auswirkungen, Risiken und Chancen im 
Zusammenhang mit 
Umweltverschmutzung 

w  S. 75 ÜB 3, 5   
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EESSRRSS  Titel 
w / 
nw Kapitel 

Seiten-
zahl Erläuterung 

NH-
Baustein SDG GRI 

UUmmwweelltt  ||  EESSRRSS  EE44  ––  BBiiooddiivveerrssiittäätt       

E4-1 

Übergangsplan und Berücksichtigung 
von biologischer Vielfalt und 
Ökosystemen in Strategie und 
Geschäftsmodell 

w E.2.  S. 76f  2, 3, 4, 5  3-3  

SBM-3 
Wesentliche Auswirkungen, Risiken 
und Chancen und ihr Zusammenspiel 
mit Strategie und Geschäftsmodell 

w E.2.  S. 77f   

1, 2, 3, 
5, 6, 8, 
11, 12, 
13, 16 

3-2, 3-3, 
201-2, 303-
1, 306-1, 
308-2, 413-
2, 414-2  

IRO-1 

Beschreibung der Verfahren zur 
Ermittlung und Bewertung der 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken 
und Chancen im Zusammenhang mit 
biologischer Vielfalt und Ökosystemen 

w E.2.  S. 78  2, 3, 4, 5  2-14, 3-1 

E4-2 
Konzepte im Zusammenhang mit 
biologischer Vielfalt und Ökosystemen 

w E.2.  S. 78  2, 3, 4, 5  3-3  

E4-3 
Maßnahmen und Mittel im 
Zusammenhang mit biologischer 
Vielfalt und Ökosystemen 

w E.2.  S. 79ff  2, 3, 4, 5 
6, 14, 

15  
3-3, 304-3 

E4-4 
Ziele im Zusammenhang mit 
biologischer Vielfalt und Ökosystemen 

w E.2.  S. 79ff  2, 3, 4, 5 
6, 14, 
15  

3-3, 304-3 

E4-5 
Kennzahlen für die Auswirkungen im 
Zusammenhang mit biologischer 
Vielfalt und Ökosystemveränderungen 

w E.2.  S. 81f  2, 3, 4, 5 
6, 14, 
15 

304-1, 304-
2, 304-4 

E4-6 

Erwartete finanzielle Effekte durch 
Auswirkungen, Risiken und Chancen im 
Zusammenhang mit biologischer 
Vielfalt und Ökosystemen 

w    ÜB 2, 3, 4, 5   

UUmmwweelltt  ||  EESSRRSS  EE55  ––  KKrreeiissllaauuffwwiirrttsscchhaafftt       

IRO-1 

Beschreibung der Verfahren zur 
Ermittlung und Bewertung der 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken  
und Chancen im Zusammenhang mit 
Ressourcennutzung und 
Kreislaufwirtschaft 

w E.2.  S. 82f  5   2-14, 3-1 

E5-1 
Konzepte im Zusammenhang mit 
Ressourcennutzung und 
Kreislaufwirtschaft 

w E.2.  S. 83f  5  3-3 

E5-2 

Maßnahmen und Mittel im 
Zusammenhang mit 
Ressourcennutzung und 
Kreislaufwirtschaft 

w E.2.  S. 84ff  5  3-3, 306-2 

E5-3 
Ziele im Zusammenhang mit 
Ressourcennutzung und 
Kreislaufwirtschaft 

w E.2.  S. 86ff  5  3-3 

E5-4 Ressourcenzuflüsse w E.2.  S. 89ff  5 
3, 6, 8, 
11, 12 

301-1, 301-
2, 306-1 

E5-5 Ressourcenabflüsse w E.2.  S. 91f  5 
3, 6, 8, 
11, 12, 
15 

306-2, 306-
3, 306-4, 
306-5 

E5-6 

Erwartete finanzielle Effekte durch 
Auswirkungen, Risiken und Chancen im 
Zusammenhang mit 
Ressourcennutzung und 
Kreislaufwirtschaft 

w   ÜB  5   
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EESSRRSS  Titel 
w / 
nw Kapitel 

Seiten-
zahl Erläuterung 

NH-
Baustein SDG GRI 

SSoozziiaalleess  ||  EESSRRSS  SS11  ––  AArrbbeeiittsskkrrääffttee  ddeess  UUnntteerrnneehhmmeennss       

SBM-2 
Interessen und Standpunkte der 
Interessenträger:innen 

w E.3. S. 94f  
10, 11, 
12, 13, 
14, 16 

16 2-12 

SBM-3 
Wesentliche Auswirkungen, Risiken 
und Chancen und ihr Zusammenspiel 
mit Strategie und Geschäftsmodell 

w E.3. S. 94f  
10, 11, 
12, 13, 
14, 16 

1, 2, 3, 
5, 6, 8, 
11, 12, 
13, 16 

3-2, 3-3, 
201-2, 303-
1, 306-1, 
308-2, 413-
2, 414-2  

S1-1 
Konzepte im Zusammenhang mit den 
Arbeitskräften des Unternehmens 

w E.3. S. 95ff  
10, 11, 
12, 13, 
14, 16 

3, 5, 8, 
16 

2-23, 2-25, 
2-29, 3-3, 
403-1, 404-
2, 408-1, 
409-1 

S1-2 

Verfahren zur Einbeziehung der 
Arbeitskräfte des Unternehmens und 
von Arbeitnehmervertretern in Bezug 
auf Auswirkungen 

w E.3. S. 99f  
10, 11, 

12, 13, 

14, 16 
 2-29, 3-3 

S1-3 

Verfahren zur Verbesserung negativer 
Auswirkungen und Kanäle, über die die 
Arbeitskräfte des Unternehmens 
Bedenken äußern können 

w E.3. S. 100f  
10, 11, 

12, 13, 

14, 16 
8, 16 

2-16, 2-25, 

2-26, 403-2 

S1-4 

Ergreifung von Maßnahmen in Bezug 
auf wesentliche Auswirkungen auf die 
Arbeitskräfte des Unternehmens und 
Ansätze zum Management 
wesentlicher Risiken und zur Nutzung 
wesentlicher Chancen im 
Zusammenhang mit den Arbeitskräften 
des Unternehmens sowie die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen 

w E.3. S. 101ff  
10, 11, 

12, 13, 

14, 16 

1, 3, 8, 

16 

2-24, 3-3, 

203-2, 403-

9, 403-10 

S1-5 

Ziele im Zusammenhang mit der 
Bewältigung wesentlicher negativer 
Auswirkungen, der Förderung positiver 
Auswirkungen und dem Umgang mit 
wesentlichen Risiken und Chancen 

w E.3. S. 101ff  
10, 11, 

12, 13, 

14, 16 
 3-3  

S1-6 
Merkmale der Arbeitnehmer:innen des 
Unternehmens 

w E.3. S. 110  
10, 11, 

12, 13, 

14, 16 
5, 8, 10 

2-7, 401-1, 

405-1 

S1-7 
Merkmale der Fremdarbeitskräfte des 
Unternehmens 

w   ÜB 
10, 11, 

12, 13, 

14, 16 
8 2-8 

S1-8 
Tarifvertragliche Abdeckung und 
sozialer Dialog 

w E.3. S. 110  
10, 11, 

12, 13, 

14, 16 
8 2-30  

S1-9 Diversitätskennzahlen w E.3. S. 110f  
10, 11, 

12, 13, 

14, 16 
5, 8 405-1 

S1-10 Angemessene Entlohnung w E.3. S. 111  
10, 11, 

12, 13, 

14,  16 
1, 5, 8 202-1  

S1-11 Soziale Absicherung w   ÜB 
10, 11, 

12, 13, 

14, 16 

3, 5, 8 401-2 

S1-12 Menschen mit Behinderungen w   ÜB 
10, 11, 

12, 13, 

14, 16 

5, 8  405-1 

S1-13 
Kennzahlen für Weiterbildung und 
Kompetenzentwicklung 

w   ÜB 
10, 11, 

12, 13, 

14, 15, 16 

4, 5, 8, 

10  

404-1, 404-

3 
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EESSRRSS  Titel 
w / 
nw Kapitel 

Seiten-
zahl Erläuterung 

NH-
Baustein SDG GRI 

S1-14 
Kennzahlen für Gesundheitsschutz und 
Sicherheit 

w E.3. S. 111  
10, 11, 

12, 13, 

14, 16 

3, 8, 16 
403-8, 403-

9, 403-10 

S1-15 
Kennzahlen für die Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben 

w   ÜB 
10, 11, 

12, 13, 

14, 16 

5, 8 401-3  

S1-16 
Vergütungskennzahlen 
(Verdienstunterschiede und 
Gesamtvergütung) 

w E.3. S. 112  
10, 11, 

12, 13, 

14, 16 

5, 8, 10 2-21, 405-2 

S1-17 
Vorfälle, Beschwerden und 
schwerwiegende Auswirkungen im 
Zusammenhang mit Menschenrechten 

w E.3. S. 113  
10, 11, 

12, 13, 

14, 16 

5, 8 2-27, 406-1 

SSoozziiaalleess  ||  EESSRRSS  SS22  ––  AArrbbeeiittsskkrrääffttee  iinn  ddeerr  
WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee 

      

SBM-2 
Interessen und Standpunkte der 
Interessenträger:innen 

w E.3. S. 113  6, 12, 16 16 2-12 

SBM-3 
Auswirkungen, Risiken und Chancen 
und ihr Zusammenspiel mit Strategie 
und Geschäftsmodell 

w E.3. S. 113f  6, 12, 16 

1, 2, 5, 

6, 8, 11, 

12, 13, 

16 

3-2, 3-3, 

201-2, 303-

1, 306-1, 

308-2, 413-

2, 414-2  

S2-1 
Konzepte im Zusammenhang mit 
Arbeitskräften in der 
Wertschöpfungskette 

w E.3. S. 114ff  6, 12, 16 5, 8, 16  

2-23, 2-25, 

2-29, 3-3, 

408-1, 409-1 

S2-2 

Verfahren zur Einbeziehung der 
Arbeitskräfte in der 
Wertschöpfungskette in Bezug auf 
Auswirkungen 

w E.3. S. 116  6, 12, 16  2-29, 3-3 

S2-3 

Verfahren zur Verbesserung negativer 
Auswirkungen und Kanäle, über die die 
Arbeitskräfte in der 
Wertschöpfungskette Bedenken 
äußern können 

w E.3. S. 116  6, 12, 16 16 2-25, 2-26 

S2-4 

Ergreifung von Maßnahmen in Bezug 
auf wesentliche Auswirkungen auf 
Arbeitskräfte in der 
Wertschöpfungskette und Ansätze zum 
Management wesentlicher Risiken und 
zur Nutzung wesentlicher Chancen im 
Zusammenhang mit Arbeitskräften in 
der Wertschöpfungskette sowie die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen 

w E.3. S. 116f  6, 12, 16 1, 3, 8  

2-24, 2-25, 

3-3, 203-2, 

403-7 

S2-5 

Ziele im Zusammenhang mit der 
Bewältigung wesentlicher negativer 
Auswirkungen, der Förderung positiver 
Auswirkungen und dem Umgang mit 
wesentlichen Risiken und Chancen 

w E.3. S. 117ff  6, 12, 16  3-3  

SSoozziiaalleess  ||  EESSRRSS  SS33  ––  BBeettrrooffffeennee  GGeemmeeiinnsscchhaafftteenn       

SBM-2 
Interessen und Standpunkte der 
Interessenträger:innen 

w E.3. S. 120  
1, 9, 12, 

16 
16 2-12 

SBM-3 
Auswirkungen, Risiken und Chancen 
und ihr Zusammenspiel mit Strategie 
und Geschäftsmodell 

w E.3. S. 120  
1, 9, 12, 

16 

1, 2, 5, 

6, 8, 11, 

12, 13, 

16 

3-2, 3-3, 

201-2, 303-

1, 306-1, 

308-2, 413-

2, 414-2  

S3-1 
Konzepte im Zusammenhang mit 
betroffenen Gemeinschaften 

w E.3. S. 120f  
1, 9, 12, 

16 
2, 16 

2-23, 2-25, 

2-29, 3-3, 

411-1  
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EESSRRSS  Titel 
w / 
nw Kapitel 

Seiten-
zahl Erläuterung 

NH-
Baustein SDG GRI 

S3-2 
Verfahren zur Einbeziehung betroffener 
Gemeinschaften in Bezug auf 
Auswirkungen 

w E.3. S. 121  
1, 9, 12, 

16 
 

2-29, 3-3, 

413-1 

S3-3 

Verfahren zur Verbesserung negativer 
Auswirkungen und Kanäle, über die 
betroffene Gemeinschaften Bedenken 
äußern können 

w E.3. S. 121  
1, 9, 12, 

16 
 2-25, 413-1 

S3-4 

Ergreifung von Maßnahmen in Bezug 
auf wesentliche Auswirkungen auf 
betroffene Gemeinschaften und 
Ansätze zum Management 
wesentlicher Risiken und zur Nutzung 
wesentlicher Chancen im 
Zusammenhang mit betroffenen 
Gemeinschaften sowie die Wirksamkeit 
dieser Maßnahmen 

w E.3. S. 121ff  
1, 9, 12, 

16 

1, 2, 3, 

8 

2-24, 2-25, 

3-3, 203-2, 

411-1 

S3-5 

Ziele im Zusammenhang mit der 
Bewältigung wesentlicher negativer 
Auswirkungen, der Förderung positiver 
Auswirkungen und dem Umgang mit 
wesentlichen Risiken und Chancen 

w E.3. S. 121ff  
1, 9, 12, 

16 
 3-3 

SSoozziiaalleess  ||  EESSRRSS  SS44  ––  VVeerrbbrraauucchheerr::iinnnneenn  uunndd  
EEnnddnnuuttzzeerr::iinnnneenn 

      

SBM-2 
Interessen und Standpunkte der 
Interessenträger:innen 

w E.3. S. 124  
9, 10, 11, 

12, 16 
16 2-12 

SBM-3 
Wesentliche Auswirkungen, Risiken 
und Chancen und ihr Zusammenspiel 
mit Strategie und Geschäftsmodell 

w E.3. S. 124f  
9, 10, 11, 

12, 16 

1, 2, 5, 

6, 8, 11, 

12, 13, 

16 

3-2, 3-3, 

201-2, 303-

1, 306-1, 

308-2, 413-

2, 414-2  

S4-1 
Konzepte im Zusammenhang mit 
Verbraucher:innen und 
Endnutzer:innen 

w E.3. S. 125ff  
9, 10, 11, 

12, 16 
16 

2-23, 2-25, 

2-29, 3-3 

S4-2 

Verfahren zur Einbeziehung von 
Verbraucher:innen und 
Endnutzer:innen in Bezug auf 
Auswirkungen 

w E.3. S. 127f  
9, 10, 11, 

12, 16 
 2-29, 3-3 

S4-3 

Verfahren zur Verbesserung negativer 
Auswirkungen und Kanäle, über die 
Verbraucher:innen und 
Endnutzer:innen Bedenken äußern 
können 

w E.3. S. 127f  
9, 10, 11, 

12, 16 
16 

2-25, 2-26, 

418-1 

S4-4 

Ergreifung von Maßnahmen in Bezug 
auf wesentliche Auswirkungen auf 
Verbraucher und Endnutzer und 
Ansätze zum Management 
wesentlicher Risiken und zur Nutzung 
wesentlicher Chancen im 
Zusammenhang mit Verbraucher:innen 
und Endnutzer:innen sowie die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen 

w E.3. S. 128ff  
9, 10, 11, 

12, 16 
16 

2-24, 2-25, 

3-3, 416-2, 

417-2,  

417-3, 418-1 

S4-5 

Ziele im Zusammenhang mit der 
Bewältigung wesentlicher negativer 
Auswirkungen, der Förderung positiver 
Auswirkungen und dem Umgang mit 
wesentlichen Risiken und Chancen 

w E.3. S. 128ff  
9, 10, 11, 

12, 16 
 3-3 

GGoovveerrnnaannccee  ||  EESSRRSS  GG11  ––  UUnntteerrnneehhmmeennssffüühhrruunngg       

GOV-1 
Die Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- 
und Aufsichtsorgane 

w E.4. S. 36  14 5, 8, 16 

2-9, 2-12, 2-

13, 2-17, 

405-1 
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EESSRRSS  Titel 
w / 
nw Kapitel 

Seiten-
zahl Erläuterung 

NH-
Baustein SDG GRI 

IRO-1 

Beschreibung der Verfahren zur 
Ermittlung und Bewertung der 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken 
und Chancen 

w E.4. S. 135f    2-14, 3-1 

G1-1 
Unternehmenskultur und Konzepte für 
die Unternehmensführung 

w E.4. S. 136f  12  16 

2-16, 2-23, 

2-24, 2-26, 

3-3 

G1-2 
Management der Beziehungen zu 
Lieferanten 

w E.4. S. 140f  6 5, 8, 17 
3-3, 308-1, 

414-1 

G1-3 
Verhinderung und Aufdeckung von 
Korruption und Bestechung 

w E.4. S. 137f  12 16 

2-13, 2-16, 

2-26, 3-3, 

205-1,  

205-2 

G1-4 Korruptions- oder Bestechungsfälle w E.4. S. 138  12 16 2-27, 205-3 

G1-5 
Politische Einflussnahme und 
Lobbytätigkeiten 

w E.4. S. 139  12 16  3-3, 415-1 

G1-6 Zahlungspraktiken w E.4. S. 140  6 12  

AAnnggaabbeenn  zzuu  EESSRRSS  AAnnllaaggee  BB  „„LLiissttee  ddeerr  DDaatteennppuunnkkttee  iinn  ggeenneerreelllleenn  uunndd  tthheemmeennbbeezzooggeenneenn  
SSttaannddaarrddss,,  ddiiee  ssiicchh  aauuss  aannddeerreenn  EEUU--RReecchhttssvvoorrsscchhrriifftteenn  eerrggeebbeenn““  

In den folgenden Tabellen wird gemäß ESRS 2 Anlage B „Liste der Datenpunkte in generellen und themenbezogenen 
Standards, die sich aus anderen EU-Rechtsvorschriften ergeben“ Informationen über die Wesentlichkeit von 
Angabepflichten und zugehörigen Datenpunkten offengelegt.  

AAnnggaabbeeppfflliicchhtt Datenpunkt w / nw Seitenzahl 

EESSRRSS  22  ––  AAllllggeemmeeiinnee  AAnnggaabbeenn  

GOV-1 Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen Absatz 21 Buchstabe d w S. 37 

GOV-1 Prozentsatz der Leitungsorganmitglieder, die unabhängig sind, Absatz 21 Buchstabe e w S. 37 

GOV-4 Erklärung zur Sorgfaltspflicht Absatz 30 w S. 40 

SBM-1 
Beteiligung an Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen Absatz 40 
Buchstabe d Ziffer i 

w S. 44 

SBM-1 
Beteiligung an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Herstellung von Chemikalien Absatz 
40 Buchstabe d Ziffer ii 

w S. 44 

SBM-1 
Beteiligung an Tätigkeiten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen 
Absatz 40 Buchstabe d Ziffer iii 

w S. 44 

SBM-1 
Beteiligung an Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Anbau und der Produktion von 
Tabak Absatz 40 Buchstabe d Ziffer iv 

w S. 44 

EESSRRSS  EE11  ––  KKlliimmaawwaannddeell   

E1-1 Übergangsplan zur Verwirklichung der Klimaneutralität bis 2050 Absatz 14 w S. 59 

E1-1 
Unternehmen, die von den Paris-abgestimmten Referenzwerten ausgenommen sind Absatz 
16 Buchstabe g 

nw  

E1-4 THG-Emissions-Reduktionsziele Absatz 34 w S. 67 

E1-5 
Energieverbrauch aus fossilen Brennstoffen aufgeschlüsselt nach Quellen (nur 
klimaintensive Sektoren) Absatz 38 

w S. 68 

E1-5 Energieverbrauch und Energiemix Absatz 37 w S. 68 

E1-5 
Energieintensität im Zusammenhang mit Tätigkeiten in klimaintensiven Sektoren Absätze 
40 bis 43 

w S. 69 

E1-6 
THG-Bruttoemissionen der Kategorien Scope 1, 2 und 3 sowie THG-Gesamtemissionen 
Absatz 44 

w S. 69 

E1-6 Intensität der THG-Bruttoemissionen Absätze 53 bis 55 w S. 73 

E1-7 Entnahme von Treibhausgasen und CO2-Zertifikate Absatz 56 w S. 73 

E1-9 
Risikoposition des Referenzwert-Portfolios gegenüber klimabezogenen physischen Risiken 
Absatz 66 

w ÜB 

E1-9 
Aufschlüsselung der Geldbeträge nach akutem und chronischem physischem Risiko Absatz 
66 Buchstabe a  

w ÜB 
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E1-9 
Ort, an dem sich erhebliche Vermögenswerte mit wesentlichem physischen Risiko befinden 
Absatz 66 Buchstabe c 

w ÜB 

E1-9 
Aufschlüsselungen des Buchwerts seiner Immobilien nach Energieeffizienzklassen Absatz 
67 Buchstabe c 

w ÜB 

E1-9 Grad der Exposition des Portfolios gegenüber klimabezogenen Chancen Absatz 69 w ÜB 

EESSRRSS  EE22  ––  UUmmwweellttvveerrsscchhmmuuttzzuunngg   

E2-4 
Menge jedes in Anhang II der E-PRTR-Verordnung (Europäisches Schadstofffreisetzungs- 
und -verbringungsregister) aufgeführten Schadstoffs, der in Luft, Wasser und Boden 
emittiert wird, Absatz 28 

nw  

EESSRRSS  EE33  ––  WWaasssseerr--  uunndd  MMeeeerreessrreessssoouurrcceenn   

E3-1 Wasser- und Meeresressourcen Absatz 9 nw  

E3-1 Spezielles Konzept Absatz 13 nw  

E3-1 Nachhaltige Ozeane und Meere Absatz 14 nw  

E3-4 
Gesamtmenge des zurückgewonnenen und wiederverwendeten Wassers Absatz 28 
Buchstabe c 

nw  

E3-4 
Gesamtwasserverbrauch in m3 je Nettoerlös aus eigenen Tätigkeiten 
Absatz 29 

nw  

EESSRRSS  EE44  ––  BBiioollooggiisscchhee  VViieellffaalltt  uunndd  ÖÖkkoossyysstteemmee   

ESRS 2 SBM3 E4 Absatz 16 Buchstabe a Ziffer i w S. 77f 

ESRS 2 SBM3 E4 Absatz 16 Buchstabe b w S. 78 

ESRS 2 SBM3 E4 Absatz 16 Buchstabe c w S. 78 

E4-2 
Nachhaltige Verfahren oder Konzepte im Bereich Landnutzung und Landwirtschaft Absatz 
24 Buchstabe b 

nw  

E4-2 Nachhaltige Verfahren oder Konzepte im Bereich Ozeane / Meere Absatz 24 Buchstabe c nw  

E4-2 Konzepte für die Bekämpfung der Entwaldung Absatz 24 Buchstabe d nw  

EESSRRSS  EE55  ––  RReessssoouurrcceennnnuuttzzuunngg  uunndd  KKrreeiissllaauuffwwiirrttsscchhaafftt   

E5-5 Nicht recycelte Abfälle Absatz 37 Buchstabe d w S. 92 

E5-5 Gefährliche und radioaktive Abfälle Absatz 39 w S. 92 

EESSRRSS  SS11  ––  AArrbbeeiittsskkrrääffttee  ddeess  UUnntteerrnneehhmmeennss   

ESRS 2 SBM3 S1 Risiko von Zwangsarbeit Absatz 14 Buchstabe f nw  

ESRS 2 SBM3 S1 Risiko von Kinderarbeit Absatz 14 Buchstabe g nw  

S1-1 Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechtspolitik Absatz 20 w S. 99f 

S1-1 
Vorschriften zur Sorgfaltsprüfung in Bezug auf Fragen, die in den grundlegenden 
Konventionen 1 bis 8 der Internationalen Arbeitsorganisation behandelt werden, Absatz 21 

w S. 99 

S1-1 Verfahren und Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels Absatz 22 nw  

S1-1 Konzept oder Managementsystem für die Verhütung von Arbeitsunfällen Absatz 23 w S. 79 

S1-3 Bearbeitung von Beschwerden Absatz 32 Buchstabe c w S. 100f 

S1-14 Zahl der Todesfälle und Zahl und Quote der Arbeitsunfälle Absatz 88 Buchstaben b und c w S. 111 

S1-14 
Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten bedingten Ausfalltage 
Absatz 88 Buchstabe e 

w S. 111 

S1-16 Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle Absatz 97 Buchstabe a w S. 112 

S1-16 
Überhöhte Vergütung von Mitgliedern der Leitungsorgane Absatz 97 
Buchstabe b 

w S. 112 

S1-17 Fälle von Diskriminierung Absatz 103 Buchstabe a w S. 113 

S1-17 
Nichteinhaltung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte und der OECD-Leitlinien Absatz 104 Buchstabe a 

w S. 113 

EESSRRSS  SS22  ––  AArrbbeeiittsskkrrääffttee  iinn  ddeerr  WWeerrttsscchhööppffuunnggsskkeettttee   

ESRS 2 SBM3 S2 
Erhebliches Risiko von Kinderarbeit oder Zwangsarbeit in der Wertschöpfungskette Absatz 
11 Buchstabe b 

nw  

S2-1 Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechtspolitik Absatz 17 w S. 115f 

S2-1 Konzepte im Zusammenhang mit Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette Absatz 18 w S. 115 

S2-1 
Nichteinhaltung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte und der OECD-Leitlinien Absatz 19 

w S. 115f 

S2-1 
Vorschriften zur Sorgfaltsprüfung in Bezug auf Fragen, die in den grundlegenden 
Konventionen 1 bis 8 der Internationalen Arbeitsorganisation behandelt werden, Absatz 19 

w S. 115f 
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EESSRRSS  Titel 
w / 
nw Kapitel 

Seiten-
zahl Erläuterung 

NH-
Baustein SDG GRI 

IRO-1 

Beschreibung der Verfahren zur 
Ermittlung und Bewertung der 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken 
und Chancen 

w E.4. S. 135f    2-14, 3-1 

G1-1 
Unternehmenskultur und Konzepte für 
die Unternehmensführung 

w E.4. S. 136f  12  16 

2-16, 2-23, 

2-24, 2-26, 

3-3 

G1-2 
Management der Beziehungen zu 
Lieferanten 

w E.4. S. 140f  6 5, 8, 17 
3-3, 308-1, 

414-1 

G1-3 
Verhinderung und Aufdeckung von 
Korruption und Bestechung 

w E.4. S. 137f  12 16 

2-13, 2-16, 

2-26, 3-3, 

205-1,  

205-2 

G1-4 Korruptions- oder Bestechungsfälle w E.4. S. 138  12 16 2-27, 205-3 

G1-5 
Politische Einflussnahme und 
Lobbytätigkeiten 

w E.4. S. 139  12 16  3-3, 415-1 

G1-6 Zahlungspraktiken w E.4. S. 140  6 12  

AAnnggaabbeenn  zzuu  EESSRRSS  AAnnllaaggee  BB  „„LLiissttee  ddeerr  DDaatteennppuunnkkttee  iinn  ggeenneerreelllleenn  uunndd  tthheemmeennbbeezzooggeenneenn  
SSttaannddaarrddss,,  ddiiee  ssiicchh  aauuss  aannddeerreenn  EEUU--RReecchhttssvvoorrsscchhrriifftteenn  eerrggeebbeenn““  

In den folgenden Tabellen wird gemäß ESRS 2 Anlage B „Liste der Datenpunkte in generellen und themenbezogenen 
Standards, die sich aus anderen EU-Rechtsvorschriften ergeben“ Informationen über die Wesentlichkeit von 
Angabepflichten und zugehörigen Datenpunkten offengelegt.  

AAnnggaabbeeppfflliicchhtt Datenpunkt w / nw Seitenzahl 

EESSRRSS  22  ––  AAllllggeemmeeiinnee  AAnnggaabbeenn  

GOV-1 Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen Absatz 21 Buchstabe d w S. 37 

GOV-1 Prozentsatz der Leitungsorganmitglieder, die unabhängig sind, Absatz 21 Buchstabe e w S. 37 

GOV-4 Erklärung zur Sorgfaltspflicht Absatz 30 w S. 40 

SBM-1 
Beteiligung an Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen Absatz 40 
Buchstabe d Ziffer i 

w S. 44 

SBM-1 
Beteiligung an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Herstellung von Chemikalien Absatz 
40 Buchstabe d Ziffer ii 

w S. 44 

SBM-1 
Beteiligung an Tätigkeiten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen 
Absatz 40 Buchstabe d Ziffer iii 

w S. 44 

SBM-1 
Beteiligung an Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Anbau und der Produktion von 
Tabak Absatz 40 Buchstabe d Ziffer iv 

w S. 44 

EESSRRSS  EE11  ––  KKlliimmaawwaannddeell   

E1-1 Übergangsplan zur Verwirklichung der Klimaneutralität bis 2050 Absatz 14 w S. 59 

E1-1 
Unternehmen, die von den Paris-abgestimmten Referenzwerten ausgenommen sind Absatz 
16 Buchstabe g 

nw  

E1-4 THG-Emissions-Reduktionsziele Absatz 34 w S. 67 

E1-5 
Energieverbrauch aus fossilen Brennstoffen aufgeschlüsselt nach Quellen (nur 
klimaintensive Sektoren) Absatz 38 

w S. 68 

E1-5 Energieverbrauch und Energiemix Absatz 37 w S. 68 

E1-5 
Energieintensität im Zusammenhang mit Tätigkeiten in klimaintensiven Sektoren Absätze 
40 bis 43 

w S. 69 

E1-6 
THG-Bruttoemissionen der Kategorien Scope 1, 2 und 3 sowie THG-Gesamtemissionen 
Absatz 44 

w S. 69 

E1-6 Intensität der THG-Bruttoemissionen Absätze 53 bis 55 w S. 73 

E1-7 Entnahme von Treibhausgasen und CO2-Zertifikate Absatz 56 w S. 73 

E1-9 
Risikoposition des Referenzwert-Portfolios gegenüber klimabezogenen physischen Risiken 
Absatz 66 

w ÜB 

E1-9 
Aufschlüsselung der Geldbeträge nach akutem und chronischem physischem Risiko Absatz 
66 Buchstabe a  

w ÜB 
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S2-4 
Probleme und Vorfälle im Zusammenhang mit Menschenrechten innerhalb der vor- und 
nachgelagerten Wertschöpfungskette Absatz 36 

w S. 116 

EESSRRSS  SS33  ––  BBeettrrooffffeennee  GGeemmeeiinnsscchhaafftteenn   

S3-1 Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte Absatz 16 nw  

S3-1 
Nichteinhaltung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte, der Prinzipien der IAO oder der OECD-Leitlinien Absatz 17 

nw  

S3-4 Probleme und Vorfälle im Zusammenhang mit Menschenrechten Absatz 36 nw  

EESSRRSS  SS44  ––  VVeerrbbrraauucchheerr::iinnnneenn  uunndd  EEnnddnnuuttzzeerr::iinnnneenn   

S4-1 Konzepte im Zusammenhang mit Verbraucher:innen und Endnutzer:innen Absatz 16 w S. 127 

S4-1 
Nichteinhaltung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte und der OECD-Leitlinien Absatz 17 

w S. 127 

S4-4 Probleme und Vorfälle im Zusammenhang mit Menschenrechten Absatz 35 w S. 127 

EESSRRSS  GG11  ––  UUnntteerrnneehhmmeennssppoolliittiikk   

G1-1 Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption Absatz 10 Buchstabe b nw  

G1-1 Schutz von Hinweisgebern (Whistleblowers) Absatz 10 Buchstabe d nw  

G1-4 
Geldstrafen für Verstöße gegen Korruptions- und Bestechungsvorschriften Absatz 24 
Buchstabe a 

w S. 138 

G1-4 Standards zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung Absatz 24 Buchstabe b w S. 138 

 

Wien, am 16.03.2026 

Die Vorstandsmitglieder 

 

 

 

 

 

IInngg..  MMaagg..  ((FFHH))  AAnnddrreeaass  MMaatttthhää  MMaagg..aa  MMaannuueellaa  WWaallddnneerr  

Vorstandsvorsitzender (CEO)  

Konzernstrategie, Unternehmensentwicklung und -organisation, 
Konzernkommunikation / Newsroom, Konzernrecht und 

Vorstandssekretariat, Systemtechnik und Konzernproduktion, 
Corporate Affairs, Strategisches HR-Management 

Finanzvorständin (CFO)  

Konzernrechnungswesen, -bilanzierung und Steuern, 
Konzerncontrolling, Konzernfinanzen, Strategisches Konzern-IT-

Management, Strategischer Konzerneinkauf 
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EESSRRSS  Titel 
w / 
nw Kapitel 

Seiten-
zahl Erläuterung 

NH-
Baustein SDG GRI 

IRO-1 

Beschreibung der Verfahren zur 
Ermittlung und Bewertung der 
wesentlichen Auswirkungen, Risiken 
und Chancen 

w E.4. S. 135f    2-14, 3-1 

G1-1 
Unternehmenskultur und Konzepte für 
die Unternehmensführung 

w E.4. S. 136f  12  16 

2-16, 2-23, 

2-24, 2-26, 

3-3 

G1-2 
Management der Beziehungen zu 
Lieferanten 

w E.4. S. 140f  6 5, 8, 17 
3-3, 308-1, 

414-1 

G1-3 
Verhinderung und Aufdeckung von 
Korruption und Bestechung 

w E.4. S. 137f  12 16 

2-13, 2-16, 

2-26, 3-3, 

205-1,  

205-2 

G1-4 Korruptions- oder Bestechungsfälle w E.4. S. 138  12 16 2-27, 205-3 

G1-5 
Politische Einflussnahme und 
Lobbytätigkeiten 

w E.4. S. 139  12 16  3-3, 415-1 

G1-6 Zahlungspraktiken w E.4. S. 140  6 12  

AAnnggaabbeenn  zzuu  EESSRRSS  AAnnllaaggee  BB  „„LLiissttee  ddeerr  DDaatteennppuunnkkttee  iinn  ggeenneerreelllleenn  uunndd  tthheemmeennbbeezzooggeenneenn  
SSttaannddaarrddss,,  ddiiee  ssiicchh  aauuss  aannddeerreenn  EEUU--RReecchhttssvvoorrsscchhrriifftteenn  eerrggeebbeenn““  

In den folgenden Tabellen wird gemäß ESRS 2 Anlage B „Liste der Datenpunkte in generellen und themenbezogenen 
Standards, die sich aus anderen EU-Rechtsvorschriften ergeben“ Informationen über die Wesentlichkeit von 
Angabepflichten und zugehörigen Datenpunkten offengelegt.  

AAnnggaabbeeppfflliicchhtt Datenpunkt w / nw Seitenzahl 

EESSRRSS  22  ––  AAllllggeemmeeiinnee  AAnnggaabbeenn  

GOV-1 Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen Absatz 21 Buchstabe d w S. 37 

GOV-1 Prozentsatz der Leitungsorganmitglieder, die unabhängig sind, Absatz 21 Buchstabe e w S. 37 

GOV-4 Erklärung zur Sorgfaltspflicht Absatz 30 w S. 40 

SBM-1 
Beteiligung an Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen Absatz 40 
Buchstabe d Ziffer i 

w S. 44 

SBM-1 
Beteiligung an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Herstellung von Chemikalien Absatz 
40 Buchstabe d Ziffer ii 

w S. 44 

SBM-1 
Beteiligung an Tätigkeiten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen 
Absatz 40 Buchstabe d Ziffer iii 

w S. 44 

SBM-1 
Beteiligung an Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Anbau und der Produktion von 
Tabak Absatz 40 Buchstabe d Ziffer iv 

w S. 44 

EESSRRSS  EE11  ––  KKlliimmaawwaannddeell   

E1-1 Übergangsplan zur Verwirklichung der Klimaneutralität bis 2050 Absatz 14 w S. 59 

E1-1 
Unternehmen, die von den Paris-abgestimmten Referenzwerten ausgenommen sind Absatz 
16 Buchstabe g 

nw  

E1-4 THG-Emissions-Reduktionsziele Absatz 34 w S. 67 

E1-5 
Energieverbrauch aus fossilen Brennstoffen aufgeschlüsselt nach Quellen (nur 
klimaintensive Sektoren) Absatz 38 

w S. 68 

E1-5 Energieverbrauch und Energiemix Absatz 37 w S. 68 

E1-5 
Energieintensität im Zusammenhang mit Tätigkeiten in klimaintensiven Sektoren Absätze 
40 bis 43 

w S. 69 

E1-6 
THG-Bruttoemissionen der Kategorien Scope 1, 2 und 3 sowie THG-Gesamtemissionen 
Absatz 44 

w S. 69 

E1-6 Intensität der THG-Bruttoemissionen Absätze 53 bis 55 w S. 73 

E1-7 Entnahme von Treibhausgasen und CO2-Zertifikate Absatz 56 w S. 73 

E1-9 
Risikoposition des Referenzwert-Portfolios gegenüber klimabezogenen physischen Risiken 
Absatz 66 

w ÜB 

E1-9 
Aufschlüsselung der Geldbeträge nach akutem und chronischem physischem Risiko Absatz 
66 Buchstabe a  

w ÜB 
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Bestätigungsvermerk* 

Bericht zum Konzernabschluss

Prüfungsurteil

Wir haben den beigefügten Konzernabschluss der Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft, Wien, 
und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern), bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2025, der Konzern-
Gewinn- und Verlustrechnung, der Konzerngesamtergebnisrechnung, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und 
der Konzerngeldflussrechnung für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Konzernanhang, geprüft. 

Nach unserer Beurteilung entspricht der Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2025 sowie der Ertragslage und der Zahlungsströme 
des Konzerns für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den vom International Accounting 
Standards Board (IASB) herausgegebenen IFRS Accounting Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den 
zusätzlichen Anforderungen des § 245a UGB. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing 
(ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind vom Konzern unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen 
alle Informationen im Geschäftsbericht, ausgenommen den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den 
Bestätigungsvermerk. Der Geschäftsbericht wird uns voraussichtlich nach dem Datum dieses Bestätigungsvermerks zur 
Verfügung gestellt. 

Unser Prüfungsurteil zum Konzernabschluss erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen, und wir werden keine 
Art der Zusicherung darauf geben. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen 
Informationen zu lesen, sobald sie vorhanden sind, und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche 
Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 
anderweitig falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses für den Konzernabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses und dafür, dass dieser in 
Übereinstimmung mit den IFRS Accounting Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den zusätzlichen 
Anforderungen des § 245a UGB ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, 
um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund 
von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit – sofern einschlägig – anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder den Konzern zu 
liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu. 

Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns. 
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Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung 
der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der 
Grundlage dieses Konzernabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus gilt: 

	 Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern im Konzernabschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

	 Wir gewinnen ein Verständnis von den für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit der internen Kontrollen des Konzerns abzugeben. 

	 Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung 
und damit zusammenhängende Angaben. 

	 Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr des Konzerns von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur 
Folge haben. 

	 Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, 
dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird. 

	 Wir planen die Konzernabschlussprüfung und führen sie durch, um ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu 
den Finanzinformationen der Einheiten oder Geschäftsbereiche innerhalb des Konzerns zu erlangen als Grundlage für 
die Bildung eines Prüfungsurteils zum Konzernabschluss. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Beaufsichtigung 
und Durchsicht der für Zwecke der Konzernabschlussprüfung durchgeführten Prüfungstätigkeiten. Wir tragen die 
Alleinverantwortung für unser Prüfungsurteil. 

Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche 
Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel in den internen Kontrollen, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus. 
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Bericht zum Konzernlagebericht 

Der Konzernlagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er 
mit dem Konzernabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. 

Zu der im Konzernlagebericht enthaltenen nichtfinanziellen Erklärung (Kapitel E. Nichtfinanzielle Erklärung) ist es unsere 
Verantwortlichkeit zu prüfen, ob sie aufgestellt wurde, sie zu lesen und dabei zu würdigen, ob diese sonstigen Informationen 
wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnisse 
aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen. 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den 
österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften. 

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Konzernlageberichts 
durchgeführt. 

Urteil 

Nach unserer Beurteilung ist der Konzernlagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt worden 
und steht in Einklang mit dem Konzernabschluss. 

Erklärung 

Angesichts der bei der Prüfung des Konzernabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen Verständnisses 
über den Konzern und sein Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte Angaben im Konzernlagebericht nicht festgestellt. 

 

Wien, am 16. März 2026 

Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	  Mag. Christoph Harreither eh	 Mag. (FH) Rosemarie König eh		

  Wirtschaftsprüfer		  Wirtschaftsprüferin			 

* �Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Konzernabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns 
bestätigten Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und 
vollständigen Konzernabschluss samt Konzernlagebericht. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281  
Abs 2 UGB zu beachten. 
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Bericht über die unabhängige Prüfung  
der konsolidierten nichtfinanziellen Berichterstattung 2025

Wir haben eine Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit der im Konzernlagebericht im Abschnitt „Nichtfinanzielle 
Erklärung“ enthaltenen konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung der Österreichischen Bundesbahnen-Holding 
Aktiengesellschaft (nachfolgend „Gesellschaft“ oder „Konzern“) für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr 
durchgeführt. 

Zusammenfassende Beurteilung mit begrenzter Zusicherung 

Auf Grundlage unserer durchgeführten Prüfungshandlungen und der von uns erlangten Nachweise sind uns keine 
Sachverhalte bekanntgeworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass die im Konzernlagebericht im Abschnitt 
„Nichtfinanzielle Erklärung“ enthaltene konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung nicht in allen wesentlichen Belangen mit 
den Anforderungen des § 267a UGB übereinstimmt, einschließlich 

	der Einhaltung der Anforderungen an die Berichterstattung gemäß Art. 8 der Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 
(in der Folge EU-Taxonomie-VO), sowie 

	der Übereinstimmung mit den Standards für die konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung („European Sustainability 
Reporting Standards“, in der Folge ESRS), 

	der Übereinstimmung des durchgeführten Verfahrens zur Ermittlung von Informationen, über die nach den ESRS zu 
berichten ist (in der Folge „Verfahren zur Wesentlichkeitsanalyse“), mit der Beschreibung des Unternehmens in der 
Angabe zu IRO-1 gemäß ESRS 2. 

Grundlage für die zusammenfassende Beurteilung 

Wir haben unsere Prüfung mit begrenzter Sicherheit unter Beachtung der österreichischen berufsüblichen Grundsätze zu 
sonstigen Prüfungen und ergänzender Stellungnahmen sowie des für derartige Aufträge geltenden International Standard on 
Assurance Engagements (ISAE 3000 Revised) durchgeführt. Die Prüfungshandlungen bei einer Prüfung zur Erlangung einer 
begrenzten Sicherheit unterscheiden sich in Art und Zeitpunkt von denen einer Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden 
Sicherheit und sind in ihrem Umfang geringer. Folglich ist das Maß an Sicherheit, das bei einer Prüfung zur Erlangung einer 
begrenzten Sicherheit erreicht wird, wesentlich geringer als bei einer Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit. 

Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Prüfers 
der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung“ unseres Zusicherungsvermerks weitergehend beschrieben. 

Wir sind von der Österreichischen Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den 
österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen 
Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Unser Prüfungsbetrieb wendet ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem an, einschließlich dokumentierter Richtlinien 
und Verfahren zur Einhaltung ethischer Anforderungen, professioneller Standards sowie geltender gesetzlicher und 
regulatorischer Anforderungen. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Zusicherungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere zusammenfassende Beurteilung zu diesem Datum zu dienen. 
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Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle 
Informationen im Konzernabschluss, im Konzernlagebericht und im Geschäftsbericht 2025, ausgenommen die konsolidierte 
nichtfinanzielle Erklärung und unseren Zusicherungsvermerk. 

Unsere zusammenfassende Beurteilung über die konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung erstreckt sich nicht auf diese 
sonstigen Informationen, und wir werden dazu keine Art der Zusicherung geben. Im Zusammenhang mit unserer Prüfung 
der nichtfinanziellen Erklärung haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung 
oder zu unseren bei der Prüfung mit begrenzter Sicherheit erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich 
falsch dargestellt erscheinen. Falls wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass 
eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu 
berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich, ein Verfahren zur Wesentlichkeitsanalyse zu entwickeln und umzusetzen und 
dieses Verfahren in der Angabe zu IRO-1 gemäß ESRS 2 darzustellen. Diese Verantwortlichkeit umfasst: 

	die Erlangung eines Verständnisses der Rahmenbedingungen, in dem die Aktivitäten und Geschäftsbeziehungen des 
Konzerns stattfinden, und die Erlangung eines Verständnisses für die davon betroffenen Interessengruppen, 

	die Identifizierung der tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen (sowohl negativ als auch positiv), im Zusammen-
hang mit Nachhaltigkeitsaspekten, sowie der Risiken und Chancen, die sich kurz-, mittel- oder langfristig auf die Ver-
mögens-, Finanz und Ertragslage, den Zugang zu Finanzmitteln oder die Kapitalkosten des Konzerns auswirken oder 
vernünftigerweise davon auszugehen ist, dass sie sich auswirken könnten, 

	die Beurteilung der Wesentlichkeit der identifizierten Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit 
Nachhaltigkeitsaspekten durch Auswahl und Anwendung geeigneter Schätz- und Schwellenwerte, und 

	das Treffen von Annahmen und Schätzungen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind. 

 
Die gesetzlichen Vertreter sind außerdem für die Aufstellung einer konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung verantwortlich, 
die alle durch das Verfahren identifizierten Informationen gemäß den geltenden Anforderungen und Standards enthält, 
einschließlich: 

	der Einhaltung der Anforderungen des § 267a UGB und 

	die Aufnahme von Angaben in die konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung in Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie-
VO, sowie 

	der Einhaltung der ESRS 

 
Diese Verantwortlichkeit umfasst weiters 

	die Gestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung interner Kontrollen, die die gesetzlichen Vertreter als relevant 
erachten, um die Aufstellung einer konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und 

	die Auswahl und Anwendung geeigneter Methoden zur konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung sowie das Treffen 
von Annahmen und Schätzungen zu einzelnen Nachhaltigkeitsangaben, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind. 

Der Prüfungsausschuss ist für die Überwachung des Verfahrens zur Wesentlichkeitsanalyse und der Erstellung der 
konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung verantwortlich. 
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Inhärente Einschränkungen bei der Erstellung der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung 

Bei der Berichterstattung über zukunftsgerichtete Informationen ist das Unternehmen verpflichtet, diese zukunftsgerichteten 
Informationen auf der Grundlage offengelegter Annahmen über Ereignisse, die in der Zukunft eintreten könnten, sowie 
möglicher zukünftiger Maßnahmen des Unternehmens zu erstellen. Das tatsächliche Ergebnis wird wahrscheinlich anders 
ausfallen, da erwartete Ereignisse häufig nicht wie angenommen eintreten. 

Bei der Festlegung der Angaben gemäß EU-Taxonomie-VO sind die gesetzlichen Vertreter verpflichtet, unbestimmte 
Rechtsbegriffe auszulegen. Unbestimmte Rechtsbegriffe können unterschiedlich ausgelegt werden, auch hinsichtlich der 
Rechtskonformität ihrer Auslegung, und unterliegen dementsprechend Unsicherheiten. 

Verantwortlichkeiten des Prüfers der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung 

Unsere Ziele sind die Planung und Durchführung einer Prüfung, um begrenzte Sicherheit darüber zu erlangen, ob die 
konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung gemäß den Anforderungen des §267a UGB, sowie die Berichterstattung nach 
der EU-Taxonomie-VO und die Berichterstattung gemäß den Anforderungen der ESRS, einschließlich dem Verfahren 
zur Wesentlichkeitsanalyse, frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist, sei es aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern, und darüber einen Vermerk zu erstellen, der unsere zusammenfassende Beurteilung enthält. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von 
ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf Grundlage dieser konsolidierten 
nichtfinanziellen Erklärung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 

Während der gesamten Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Unsere Verantwortlichkeit in Bezug auf die Prüfung der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung betreffend das Verfahren 
zur Wesentlichkeitsanalyse umfasst: 

	die Durchführung von risikobezogenen Prüfungshandlungen einschließlich der Erlangung eines Verständnisses der 
internen Kontrollen, die für den Auftrag relevant sind, um Risiken zu identifizieren, die dazu führen, dass das Verfah-
ren nicht den geltenden Anforderungen der ESRS entspricht, jedoch nicht zum Zweck der Abgabe einer zusammen
fassenden Beurteilung hinsichtlich der Wirksamkeit dieses Verfahrens, und 

	die Entwicklung und Durchführung von Prüfungshandlungen zur Bewertung, ob das Verfahren mit der Beschreibung 
des Unternehmens in der Angabe zu IRO-1 gemäß ESRS 2 übereinstimmt. 

Zu unseren weiteren Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Prüfung mit begrenzter Sicherheit der konsolidierten 
nichtfinanziellen Erklärung gehören 

	die Durchführung von risikobezogenen Prüfungshandlungen einschließlich der Erlangung eines Verständnisses der in-
ternen Kontrollen, die für den Auftrag relevant sind, um Darstellungen zu identifizieren, bei denen es wahrscheinlicher 
zu wesentlichen falschen Angaben kommt, sei es aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, jedoch nicht 
mit dem Ziel, eine zusammenfassende Beurteilung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen des Unternehmens 
abzugeben, und 

	die Entwicklung und Durchführung von Prüfungshandlungen bezogen auf Angaben in der konsolidierten nichtfinan-
ziellen Erklärung, bei denen wesentliche falsche Darstellungen wahrscheinlicher sind. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern 
resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
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Zusammenfassung der durchgeführten Arbeiten 

Eine Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit erfordert die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von 
Nachweisen über die konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung. 

Die Art, der Zeitpunkt und der Umfang der ausgewählten Prüfungshandlungen hängen von professionellem Ermessen 
ab, einschließlich der Identifizierung von Angaben in der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung bei denen wesentliche 
falsche Darstellungen auftreten können, sei es aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtum. 

Bei der Durchführung unserer Prüfung zur begrenzten Sicherheit in Bezug auf das Verfahren zur Wesentlichkeitsanalyse sind 
wir wie folgt vorgegangen: 

	 Wir gewinnen ein Verständnis des Verfahrens, indem wir 

–	 Erhebungen durchführen, um die Quellen der von den gesetzlichen Vertretern verwendeten Informa
tionen zu verstehen (z.B. Einbindung von Stakeholdern, Geschäftspläne und Strategiedokumente); und 

–	 eine Durchsicht der unternehmensinternen Verfahrensdokumentation vornehmen. 

	 Wir beurteilen, ob die aus unseren Prüfungshandlungen erlangten Nachweise über die vom Unternehmen implemen-
tierten Verfahren mit der Beschreibung in der Angabe zu IRO-1 gemäß ESRS 2 übereinstimmen. 

	 Wir beurteilen, ob alle durch das Verfahren zur Ermittlung der in der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung erhal-
tenen Informationen in der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung aufgenommen wurden. 

 
Bei der Durchführung unserer Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit in Bezug auf die konsolidierte nichtfinanzielle 
Erklärung sind wir wie folgt vorgegangen: 

	 Wir beurteilen, ob die Struktur und die Darstellung der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung im Einklang mit den 
ESRS stehen. 

	 Wir führen Befragungen des relevanten Personals und analytische Prüfungshandlungen zu ausgewählten Dar
stellungen in der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung durch. 

	 Wir führen stichprobenartige aussagebezogen Prüfungshandlungen zu ausgewählten Darstellungen in der konsoli-
dierten nichtfinanziellen Erklärung durch. 

	 Wir gleichen ausgewählte Angaben der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung mit den entsprechenden Angaben 
im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht ab. 

	 Wir erlangen Nachweise über die dargestellten Methoden zur Entwicklung von Schätzungen und zukunftsgerichteten 
Informationen. 

	 Wir erlangen ein Verständnis des Verfahrens zur Identifizierung taxonomiefähiger und taxonomiekonformer Wirt-
schaftsaktivitäten und zur Erstellung der entsprechenden Angaben in der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung. 

	 Wir erheben, ob die Anforderungen des § 267a UGB angemessen adressiert wurden. 

	 Wir überprüfen, ob die Voraussetzungen, für die in der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung mittels Verweises 
aufgenommenen Angaben die Bedingungen gemäß ESRS 1 erfüllen. 

	 Wir überprüfen Sustainable-Finance-Framework-Kennzahlen ausgewählter Tochtergesellschaften der ÖBB-Holding 
AG, welche in der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung 2025 offengelegt werden. Die Prüfung umfasst aus-
schließlich Angaben für das Geschäftsjahr 2025. 
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Abgrenzung zum Leistungsumfang: 

	 Vorjahreszahlen wurden grundsätzlich keiner Prüfung unterzogen, es sei denn, dies ist für Plausibilitätsverprobungen 
erforderlich. 

	 Die Prüfung zukunftsbezogener Angaben ist nicht Gegenstand unseres Auftrags. 

	 Zahlen, die aus externen Studien entnommen werden, werden nicht geprüft. Es wird lediglich die korrekte Übernah-
me der relevanten Angaben und Daten in die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung überprüft. 

	 Die im Rahmen der Jahres- oder Konzernabschlussprüfung geprüften finanziellen Leistungsindikatoren und Aussagen, 
sowie Informationen aus dem Corporate Governance Bericht und der Risikoberichterstattung werden von uns keiner 
weiteren Prüfung unterzogen. 

Haftungsbeschränkung und Veröffentlichung 

Bei der Prüfung mit begrenzter Sicherheit der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung handelt es sich um eine freiwillige 
Prüfung. 

Diesen Zusicherungsvermerk erstatten wir auf Grundlage des mit dem Auftraggeber geschlossenen Prüfungsvertrags, dem 
auch mit Wirkung gegenüber Dritten die beigelegten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe 
(AAB 2018) zugrunde liegen. 

Hinsichtlich unserer Verantwortlichkeit und Haftung aus dem Auftragsverhältnis gilt Punkt 7 der AAB 2018. Wir haften nur 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Falle grober Fahrlässigkeit beträgt unsere Ersatzpflicht höchstens das Zehnfache 
der Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017, 
das sind insgesamt EUR 726.730. Der Lauf der Verjährungsfrist bestimmt sich nach Punkt 7. Abs. 4 AAB 2018. 

Der Zusicherungsvermerk über die Prüfung darf ausschließlich zusammen mit der im Konzernlagebericht im Abschnitt 
“Nichtfinanzielle Erklärung“ enthaltenen konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung und nur in vollständiger und ungekürzter 
Form Dritten zugänglich gemacht werden. Da unser Bericht ausschließlich im Auftrag und im Interesse der Gesellschaft 
erstellt wird, bildet er keine Grundlage für ein allfälliges Vertrauen dritter Personen auf seinen Inhalt. Ansprüche dritter 
Personen können daher daraus nicht abgeleitet werden. 

 

Wien, am 16. März 2026 

Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	 Mag. (FH) Rosemarie König eh	 ppa. Susanna Gross, MA eh		

Wirtschaftsprüferin		  Wirtschaftsprüferin			 



302

AVB	� Allgemeine Vertragsbedingungen für Dienstverhältnisse bei den Österreichischen 
Bundesbahnen

BCC	 ÖBB-Business Competence Center GmbH
BIP	 Bruttoinlandsprodukt
BMF 	 Bundesministerium für Finanzen 
BMIMI (bis 2024: BMK)	� Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur  

(bis 2024: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation  
und Technologie)

BTkm	� Bruttotonnenkilometer (= Frachtgewicht + Eigengewicht des Wagenzuges × Zugkilometer)
BVAEB	 Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 

CBL 	 Cross-Border-Leasing
CER	 Community of European Railway
CO

2	 Kohlendioxid
COSO	� Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission

Definitivstellung	� „Mitarbeiter:innen mit Definitivstellung“ sind ÖBB Angestellte, die den „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen für Dienstverträge bei den Österreichischen Bundesbahnen“ (AVB) 
unterliegen, vor dem 01.01.1995 eingetreten und aufgrund der Bestimmungen der 
AVB unkündbar sind. Im hier gebräuchlichen Sinne werden unter dem Begriff auch die 
ehemaligen Postbusbeamt:innen beim Postbus verstanden.

EBIT	� Earnings before Interest and Taxes. Das EBIT entspricht dem Betriebsergebnis  
(ohne Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen)  
der Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung.

EBITDA	 = EBIT + Abschreibungen
EBIT-Marge	 = EBIT ∕ Gesamterträge
EBT	 Earnings before Taxes
Eigenkapitalquote	 = Eigenkapital / Gesamtkapital
Eigenkapitalrentabilität	 = EBT ∕ Eigenkapital
EMTN	 European Medium Term Note
EP	 Europäisches Parlament
ETCS	 European Train Control System
EUR	 Euro
EVU	 Eisenbahnverkehrsunternehmen
EZB	 Europäische Zentralbank

F&E 	 Forschung und Entwicklung
Free Cashflow	� = Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit + Cashflow aus der Investitionstätigkeit
FTE	 Vollzeitäquivalent (Full Time Equivalent) 

Gesamterträge pro Mitarbeiter:in	 = Gesamterträge / durchschnittliche Mitarbeiter:innenanzahl (Köpfe)
Gesamtkapitalrentabilität 	 = EBIT ∕ Gesamtkapital 
GRI	 Global Reporting Initiative 
GWh	 Gigawattstunde 
GWL	 Gemeinwirtschaftliche Leistung 

Hbf	 Hauptbahnhof
HR 	 Personalwesen (Human Resources)

Glossar
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IASB	� International Accounting Standards Board 
IFAC 	 International Federation of Accounts 
IFRS / IAS	 International Financial Accounting Standards 
IFRIC 	 International Financial Reporting Interpretations Committee 
IKS 	 Internes Kontrollsystem 
INFRA 	 ÖBB-Infrastruktur AG
ISAs	 International Standards on Auditing
ISL	 Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik
ISO	� Internationale Organisation für Normung  

(International Organization for Standardization)

km	 Kilometer

Mio.	 Millionen
Mrd.	 Milliarden

NACE-Code 	 Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft
Net Debt 	 = Verzinsliches Fremdkapital − verzinsliches Vermögen
Net Gearing 	 = Net Debt ∕ Eigenkapital

OeNB	 Oesterreichische Nationalbank 

Personalintensität	 = Personalaufwand / Gesamterträge 
Pkm 	� Personenkilometer (= beförderte Personen × gefahrene Kilometer)
PV 	� ÖBB-Personenverkehr AG

Railjet	 Fernverkehrszug der ÖBB
RCC	 Rail Cargo Carrier
RCG	 Rail Cargo Group
RCO	 Rail Cargo Operator
ROCE	 = EBIT ∕ Capital Employed
rd.	 rund
RWI	 Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

Sachanlagendeckungsgrad	� = Eigenkapital ∕ Sachanlagevermögen 
Sachanlagendeckungsgrad II	� = (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) ∕ Sachanlagevermögen
Sachanlagenintensität 	 = Sachanlagevermögen ∕ Gesamtvermögen 
SCHIG 	 Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft 
SIC 	 Standards Interpretation Committee 

TEUR	 Tausend Euro
t	 Tonnen
tkm	 Tonnenkilometer (= beförderte Tonnen × gefahrene Kilometer)
Traktion 	 Antrieb von Zügen 
TS 	 ÖBB-Technische Services-GmbH

USD	 United States Dollar
UVP	 Umweltverträglichkeitsprüfung

Vj	 Vorjahr

WIFO	 Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung 
Working Capital	� = Vorräte (exkl. Verwertungsobjekte und geleistete Anzahlungen auf Bestellungen)  

+ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
− Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zkm	 Zugkilometer
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19,7 Mrd. Euro
Infrastrukturinvestitionen 
2025–2030. Im Auftrag des 
Bundes haben die ÖBB 2025 
rund 3,2 Mrd. Euro in modernste 
und leistungsfähige Bahn
infrastruktur investiert. 

6,1 Mrd. Euro
Investitionen Flotte
Insgesamt investieren die ÖBB 
bis 2030 mehr als 6,1 Mrd. Euro 
in den Ausbau und die 
Modernisierung ihrer Flotte. 

559 Mio.
Fahrgäste haben 2025  
die Mobilitätsdienste der  
ÖBB genutzt, davon waren 
300,9 Mio. in Zügen des 
Nahverkehrs, 46,7 Mio. im 
Fernverkehr und 211,5 Mio. 
mit dem Bus unterwegs.

78,7 Mio. t
Güter hat die Rail Cargo Group 
(RCG) im Jahr 2025 transportiert. 
Dafür ist die RCG in 18 Ländern 
präsent, in 14 davon in 
Eigentraktion.

48.249
Mitarbeiter:innen waren 
2025 bei den ÖBB beschäftigt, 
davon 2.145 Lehrlinge in 
Ausbildung (Stand 31.12.2025).  

https://unsereoebb.at



